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Erste Sitzung 1

Verhandlungen
Die Landessynode hat ihre Verhandlungen burch bie von ihr bestellten Schriftführer unb burch Stenographen auszeichnen 

lassen. Hiernach erfolgte bie nachstehende Bearbeitung ber Verhandlungen.

Die Landessynode tagte in ber „Charlottenruhe", Herrenalb.
Der Eröffnungsgottesbienft fanb am 21. Oktober 1951 in ber Christuskirche in Karlsruhe ftatt. Die Predigt hielt ber Herr

Landesbischof.

Erste öffentliche Sitzung
Herrenalb, Montag, ben 22. Oktober 1951, 9.45 Uhr.

Tagesordnung.
I.

Eröffnung ber Synode durch ben Herrn Präsidenten; Ver- 
pflichtung beS Synodalen Henrich-Karlsruhe; Vetanntgabe 
von Entschuldigungen.

II.
Vefanntgabe unb Verteilung ber Eingänge.

III.
Verhandlungen über ben Sih ber künftigen Tagungen ber 

Landessynode.

I.
Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung unb teilt mit, 

dasz anftelle beS aus Gesundheitsgründen ausgeschiedenen 
Kreisoberschulrats Weber Herr Schlossermeister Wilhelm 
Henric von ber Bezirkssynode Karlsruhe-Stadt zum Mitglied 
ber Landessynode gewählt murbe.

ES folgt bie feierliche Verpflichtung beS Synodalen Henrich.
Infolge Krankheit ober anbermeitiger dienstlicher Ver- 

pflichtungen haben sic entschuldigt: bie Synodalen Varner, 
Virt, D. Dr. von Dietze, Frhr. von Gemmingen, Heib, Kühle- 
mein, D. Dr. Ritter, Rudi, Schäfer, Siegel, Specht. Die Syno- 
dalen D. Dr. Schlink unb Dr. Kuhn unb bie beiben Kreis- 
betane D. Hof unb D. Maas tonnten aus dienstlichen Grün- 
ben erft fpäter eintreffen.

Der Präsident stellt bie Beschluszfähigkeit ber Synode feft.
II.

Der Präsident gibt bie Eingänge unb Vorlagen 
betannt, bie ben einzelnen Ausschüssen übermiefen werden. 
Nach Vetanntgabe einer Eingabe ber Bezirkssynode Horn- 
berg, bie um ein „klärendes, wegweisendes Wort zur augen- 
blicklichen politischen Lage" gebeten hat, führt

Präsident Dr. Umhauer auS:
Wir haben bann noch eine Eingabe eines Herrn August 

Groll, Kaufmann unb Fuszpraktikers in Vretten. Diese Ein- 
gabe betrifft bie Behandlung ber DC-Pfarrer. Herr Groll 
erflärt, er selbst fei ehemaliger Ortsleiter unb stellvertreten- 
ber Markgemeindeleiter ber DC in Vretten unb bem Bezirk 
gewesen unb meift barauf hin, dasz baS Amtsgericht Stuttgart 
bie vor Jahren verfügte Löschung beS eingetragenen Vereins 
Deutscher Christen nationalkirchlicher Einung unter Zustim-

mung des Justizministers des Landes und des Hohen Kom- 
missars als unter irrigen Voraussetzungen erfolgt für un- 
gültig erklärt habe. Infolgedessen fei auch das allerdings 
durch die Währungsumstände zusammengeschmolzene Ver- 
mögen der Vereinigung frei geworden. Diese Tatsache gibt 
dem Herrn Groll Veranlassung, zu verlangen, das die Masz- 
nahmen, die gegen DC-Pfarrer auf Grund eines kirchlichen 
Gesetzes erlassen worden sind, mit sofortiger Wirkung rück- 
gängig gemacht, die nicht bezahlten Vergütungen nachbezahlt 
mürben unb bie Herren wieder in ihre Ämter kämen. Er weist 
bann barauf hin, dasz man in besonderen fällen — er nimmt 
auf einen Einzelfall Bezug — dasz man in solchen Fällen, in 
benen kirchliche Beamte einer Parteiorganisation angehört 
hätten, auch Nachsicht geübt hätte. Man habe fie auch im Amt 
gelaffen, unb es fei eine grobe Unbilligkeit, wenn man bie 
DC-Pfarrer nicht in gleicher Weise wieder ins Amt einsetzen 
mürbe. „Es märe dies", mie er fagt, „zweierlei Masz, maS 
nicht gut ift, zumal von einer religiösen Institution mie bie 
ber Bekennenden Kirche. Meine Verantwortung vor Gott unb 
Christus geht jedenfalls dahin, das ich, soweit es in meiner 
Macht steht, gegen jedes Unrecht kämpfen merbe, baS von ben 
kirchlichen Behörden fomit an vielen christlichen Gliedern be- 
gangen worden ift. Dieses Unrecht muß unbedingt geänbert 
werden. Denn mo foll benit ber Glaube an bie vergebende 
unb tragenbe Liebe bleiben? Einer trage beS anbern Last. Wir 
müssen Brückenschlager fein als Christen in allen Fällen, mo 
es Not tut."

Unb bann kommt Herr Groll auf eine anbere Sache, näm- 
lic bie Frage ber Rüstung unb Remilitarisierung, bie ja 
auch in bem Antrag vom Bezirk Cornberg angeschnitten ift. 
Ic möchte Ihnen nun nach Rücksprache mit bem Herrn 
Landesbischof ben Vorschlag machen, dasz mir diese beiben 
Eingaben nicht einem Ausschuß zur Vorberatung übergeben, 
fonbern hier im Plenum behandeln, unb zwar erftenS bie 
Remilitarisierung, zusammengefaszt hinsichtlich beS Horn- 
berger Antrags unb hinsichtlich beS Antrags beS Herrn Groll, 
unb zweitens für sic getrennt bie Frage ber Behandlung ber 
DC-Pfarrer.

Die Synode beschlieszt — bei 4 Stimmen Enthaltung — 
biefe Angelegenheit fofort zu verhandeln.

Landesbischof D. Bender: Ich will ben letzten Punkt vor- 
megnehmen, weil er sic meiner Meinung nach leicht erledigen 
läszt: baS ift bie Folgerung, bie ber Verfaffer beS Antrags 
an bie Synode aus bem Gerichtsbeschluß zieht, daß bie DC-



2 Erste Sitzung

Bewegung nationalkirchlicher Einung seinerzeit, wohl Ende 
1945, zu Unrecht verboten ober aufgelöft worden fei, unb das 
alfo baS Vermögen, baS noch da ist, wieder an feinen letzten 
Besitzer zurückzugeben ift. Die Folgerung, bie ber Antrag- 
steller auch für baS eigentliche kirchliche Gebiet zieht, ift nicht 
zulässig. Denn eS ift ein anbereS, ob ber Staat heute befinbet, 
das bie DC-Bewegung nicht staatsgefährlic war, unb ein 
anbereS, ob bie Äirche barüber zu befinben hat, ob bie DC- 
Belegung nationalkirchlicher Einung kirchengefährdend ge- 
wesen ift. Dies letztere musz allerdings bejaht werden. Auch 
wenn inzwischen fünf Jahre barüber hinweggegangen finb 
unb auch weithin in unferem Bolt eine betrübenbe Vergesz- 
lichkeit Platz gegriffen hat, fo wollen wir in ber Kirche unS 
biefer Sünbe nicht teilhaftig machen unb baran festhalten, 
das in jenen Jahren unser Volk als Ganzes gegenüber ben 
anbern Böltern eine Schuld auf sic gelaben hat, bie ihm nur 
Gott vergeben tann, unb dasz innerhalb ber Kirche sic ein 
Widerstand nicht bloß gegen bie bamalS bestehende organi- 
fierte Form ber Landeskirche, fonbern gegen bie Kirche Jesu 
Christi erhoben hat. Darum hat bie Synode 1946 baS „Ge- 
set zur Wiederherstellung eines betenntniSgebunbenen 
Pfarrerstandes" beschlossen unb bie kritische Sichtung ber 
Pfarrerschaft nicht nach politischen Gesichtspunkten, fonbern 
ausschliesslich nach kirchlichen Gesichtspunkten durchzuführen 
unternommen. So wenig wir uns davon beeindrucken lassen 
tonnten, das etwa ein DC-Pfarrer in Verhandlungen, bie wir 
mit ihm haben muszten, feinen Entnazifizierungsbescheid vor- 
wies, in bem er als Mitläufer ober vielleicht fogar vom Gesetz 
nicht betroffen bezeichnet wurde, so wenig tann jetzt ein solcher 
staatlicher Entscheid dafür maszgebend fein, bafe bie Kirche ein 
Gesetz revibiert, baS wohl baS schwerwiegendste Gesetz gewesen 
ift, baS bis jetzt unfere Landeskirche überhaupt beschlossen hat. 
Ic glaube, das baS zunächst von meiner Seite aus zu biefem 
Punkt genügen könnte.

Sehr viel ftärter bewegt uns, was nun von ber Hornberger 
Bezirkssynode her gekommen ift, was nur ein Ausdruck beffen 
ift, was unfer evangelisches Kirchenvolk bewegt, nämlich: wie 
haben wir unS als Christen unb als Glieder unfereS deutschen 
Boltes in biefer schweren Frage, die unferen Staat betrifft, 
zu Verhalten. Unb ic möchte Ihnen einfach ein paar Sätze 
vorlegen, bie ic mir im Blick auf bie Frage ber Hornberger 
Bezirkssynode aufgeschrieben habe.

„1 . Die Frage einer Beteiligung Westdeutschlands am 
Aufbau einer militärischen Abwehrmacht gegenüber ber 
russischen Militärmacht ift eine politische Frage, bie nicht 
unmittelbar unb einbeutig vom Worte Gottes her beant- 
wortet werden tann unb barf. Gottes Wort gebietet, daß 
wir bem Frieden nachjagen.

Es besteht barin wohl in unferem ganzen Bolt Über- 
einstimmung, das wir feinen Krieg wünschen unb von 
einem Krieg feine Lösung ber Weltprobleme erwarten. 
Aber barüber besteht feine Übereinstimmung, was zu tun 
fei, um in ber gegenwärtigen politischen Situation einen 
solchen Krieg nach Möglichkeit zu verhindern. Die einen 
finb davon überzeugt, das bie Beteiligung Westdeutsch- 
lands bie Kriegsgefahr erhöhe unb eine Wiedervereinigung 
Gesamtdeutschlands auf unabsehbare Zeit unmöglich 
mache; bie anbern finb im Gegenteil babon überzeugt, das 
allein eine Beteiligung Westdeutschlands am militärischen 
Schut Europas gegenüber einem militanten Bolschewis- 
muS biefen von aggressiven Plänen heilen tönne unb das 
ein „Neutralismus" von ben Weltmächten weder beS 
Westens noch beS Ostens erlaubt werde unb nur bie ver- 
hängnisvolle Wirkung eines politischen Sogs zur Folge 
haben fönne.

2. So gewisz alle Glieder unfereS Volkes sic mühen 
müffen, in biefer Frage zu einer Entscheidung zu fommen, 
fo gewisz fann ihnen bie Kirche nicht dadurch zu einer Ent- 
scheidung verhelfen, das fie eine ber beiben oben gekenn- 
zeichneten politifchen Überzeugungen als „bie" kirchliche

approbiert. Die Kirche kann ihre Glieder nur bitten, sic 
in der Bemühung um einen eigenen Standpunkt nicht 
von Stimmungen und Gefühlen, noch weniger von propa- 
gandistischen Schlagworten beeindrucken zu lassen, sondern 
nüchtern zu prüfen, was von beiden Seiten als Begrün- 
bung für ihre Stellungnahme angeführt wird.

3. Es ift zu bebauern, das nicht überall biefe ber Kirche 
gebotene Zurückhaltung in politischen Fragen geübt wird, 
unb fo ber Eindruck entftanben ift, bie evangelische Kirche 
lehne als Kirche, unb das heiszt um Gottes willen, bie 
Beteiligung Deutschlands an ber militärischen Abwehr- 
front gegenüber Ruszland ab. Wenn führende Kirchen- 
männer zu biefer Frage das Wort ergreifen, bann sollen 
sie, welche Meinung sie auch vertreten, ausdrücklich be­
tonen, das fie als Politiker reben ober schreiben, nicht aber 
als Prediger des Evangeliums.

4. Die Kirche kann unb musz jedes Spielen mit bem 
Gedanken eines blosz ber abfoluten Machterringung 
bienenben Einsatzes militärischer Gewalt als gottwidrig 
ablehnen unb ben Staatsmännern unb Parlamenten ihre 
Verantwortung ins Gewissen schieben, bie fie vor Gott 
unb ihren Völkern haben.

Die Kirche muß ebenfo einen grundsätzlichen Pazifis- 
mus als gegen Gottes Wort gerietet bezeichnen, weil biefer 
Pazifismus nicht mit ber Wirklichkeit ber Sünbe unb ber 
Übertretung göttlicher unb menschlicher Gebote rechnet. 
Wo Sünbe ift, läszt Gott fein Gesetz in Kraft treten, nicht 
ein kraftloses Gesetz, fonbern ein Gesetz, zu dessen Durch- 
setzung Gott baS Schwert gegeben hat unb biefeS „nicht 
umsonst". Es ift zudem offenbar, das Frieden fein Propa- 
gandamittel ift, fonbern im tiefften Sinn ein Geschenk 

Gottes, baS höher ift als alle Vernunft. Gerade ben Chri- 
ften, bie um ben Frieden Gottes mitten im Sturm unb 
Kampf biefer Welt wissen, ift es möglich, bie Geister, bie 
von Frieden reben, zu unterscheiden unb bie lügenhafte 
Friedenspredigt, woher fie auch komme, zu entlarven. So® 
lange bie Erde steht, wird ein Volk unb Staat nicht von 
ber schweren Pflicht entbunben, bem Bösen zu wehren unb 
bem Guten zum Schutz zu bienen.

5. Indem bie evangelische Kirche unfereS Landes ihre 
Stellung zu ber politischen Frage ber aktiven Beteiligung 
Westdeutschlands fo begrenzt, weicht fie nicht aus, fonbern 
tut nur, was ihr von ihrem Herrn unb Auftraggeber zu 
bezeugen aufgegeben ift. Sie betet barum, das Gott unser 
Volk beieinander halte auf feinem irdischen Weg unb das 
er feine Gemeinde über alle verschiedenen politischen 
Standpunkte hinweg einige durch ben Glauben an unferen 
Herrn Jesus Christus, dessen Reich bleibt, wenn bie Reiche 
biefer Welt ihre Kämpfe ausgekämpft haben werden unb 
zu bem Ende gefommen sind, baS ihnen bom Herrn ber 
Weltgeschichte gesetzt ist."

Auf Wunsch ber Synode wird bie weitere Beratung biefer 
Frage auf eine fpätere Sitzung vertagt. Zur Eingabe Groll 
schlägt Präsident Dr. Umhauer nach kurzer Aussprache folgen- 
ben Beschlusz Vor:

Die Synode hat bie Eingabe beS Herrn Groll zur Kennt- 
niS genommen unb beschlossen, es fei fein Anlasz gegeben, 
an ben Grundsätzen beS Gesetzes über bie Wiederherstel- 
lung eines bekenntnisgebundenen Pfarrerstandes etwas 
zu änbern ober bie Praxis beS Evang. Oberkirchenrats, bie 
er in Ausführung dieses Gesetzes angewendet hat, zu be- 
anftanben.

Prof. D. Hupfeld: Es musz aber Herrn Groll auch mit- 
geteilt werden, das bei feiner Bitte ein Miszverständnis vor- 
liegt.

Präsident Dr. Umhauer: Das denke ic mir in ber Ein- 
leitung, aber nicht im Beschlusz ber Synode. Der Beschluß ber 
Synode foil nur eine Entscheidung geben; aber in ber Ein- 
leitung ber Mitteilung kann gesagt werden, eS fei ein Misz- 
verständnis, wie ber Herr Landesbischof erklärt hat.
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Die Synode ist damit einverstanden, das mit dieser Masz- 
nahme diese Eingabe als erledigt erklärt wird.

Präsident Dr. Umhauer: Die Direktion der Europäischen 
festländischen Brüderunität in Bad Bol dankt für die Zu- 
wendung von 5000 DM an das Zinzendorfgymnasium in 
Königsfeld. Das Evang. Jungmännerwerk dankt für die Zu- 
wendung von 5000 DM.

Abgeordneter Schneider stellt den Antrag, dasz diejenigen 
Synodalen, die noch nicht Mitglieder eines Ausschusses sind, 
als Stellvertreter der bei dieser Tagung nicht anwesenden 
Synodalen in die entsprechenden Ausschüsse einrücken.

In Verfolgung dieses Antrages werden gewählt: Die 
Synodalen Günther, Popp, Reutner in den Hauptausschus 
und die Synodalen Ilzhöfer in den Finanzausschuß und 
Henric in den Verfassungsausschusz.

III.
Landesbischof D. Bender teilt mit, weshalb bie Tagung 

ber Landessynode nicht mehr im Bibelheim Bethanien in 
Langensteinbach stattfinden fann. Im Anschluß baran wird 
über ben künftigen Tagungsort ber Sandessynode 
bebattiert.

Oberkirchenrat Dr. Heidland berichtet über bie geplanten 
Erweiterungsbauten ber „Charlottenruhe", wodurch nicht 
nur für bie Freizeiten ber Evang. Akademie unb ber kirch- 
lichen Verbände Raum geschaffen werden kann, sondern wo- 
durch auch bie Möglichkeit gegeben wäre, bie Sagungen ber 
Landessynode künftig immer in Herrenalb zu halten.

Nachdem feftgelegt wird, in welchen Räumen bie einzelnen 
Ausschüsse ihre Sitzungen abhalten können, erklärt ber Präsi- 
bent bie erfte Sitzung um 11.45 Uhr für geschlossen.

Pfarrer Mondon sprach das Schluszgebet.

Zweite öffentliche Sitzung
$errenalb, Mittwoch, ben 24. Ottober 1951, 16 Uhr.

Tagesordnung.

I. Bekanntgabe von Eingängen.

II. Berichte beS Verfa ffung S - unb beS Finanz- 
ausschusses über bie Entwürfe folgender kirchlicher Ge- 
setze:
1. Die Abänderung beS Gesetzes, betr. bie Zurruhesetzung 

unb bie Ruhestandsbezüge ber Geistlichen. 
Berichterstatter: Oberamtsrichter Kley, 

Bürgermeister Schneider.
2. Die Besoldungsverhältnisse ber kirchlichen Bedienste- 

ten betr.
Berichterstatter: Studienrat Rücklin, 

Bürgermeister Schneider.
3. Die Zusatzversicherung ber Angestellten ber Vereinig- 

ten Evang.-prot. Landeskirche Badens betr.
Berichterstatter: Dr. Schlapper,

Bürgermeister Schneider.
4. Antrag ber Synodalen Dr. Lampp u. a., betr. bie 

Pensionsfähigkeit ber Funktionszulage ber Dekane. 
Berichterstatter: Dr. Schlapper,

Bürgermeister Schneider.
III. Bericht beS Verfass ungsausschusses über ben Ent- 

wurf eines kirchlichen Gesetzes, bie Errichtung einer 
Evang. Kirchengemeinde Königsfeld betr.

Berichterstatter: Dr.-Ing. Schmidt.
1V. Berichte beS Verfassungs- unb beS Haupt-

ausschusses
1. über ben Antrag ber Bezirkssynode Lörrach, betr. 

Wiedereinführung beS Kirchengemeindeausschusses. 
Berichterstatter: Dr.-Ing. Schmidt,

2. über ben Antrag ber Bezirkssynode Lörrach, bie Sonn- 
tagsheiligung betr.
Berichterstatter: Studienrat Rücklin.

V. Berichte beS H a u p t ausschusses
1. über bie Eingabe ber Bezirkssynode Oberheidelberg, 

bie kirchliche Stauung Geschiedener betr. 
Berichterstatter: Pfarrer Hammann,

2. über ben Antrag beS Pfarrers Schweikhart, kirch- 
liche Basare betr.,

3. über ben Antrag ber Bezirkssynode Lörrach, betr. ben 
Antrag an ben Evang. Oberkirchenrat, einen neuen 
Entwurf eines kirchengeschichtlichen Lehrbuches her- 
auszugeben.
Berichterstatter: Pfarrer Hammann.

VI. Erklärung des Finanzausschusses zum Bericht des 
Prüfungsausschusses für bie Rechnung vom 1. 4. 1948, 
21. 6. 1948 - 31. 3. 1949.

Berichterstatter: Bürgermeister Schneider.
VII. Berichte des Finanzausschusses

1. über bie Behandlung von Haushaltsüberschreitungen, 
2. über bie Umstellung ber Verwaltungsbuchhaltung auf 
maschinellen Betrieb.

Berichterstatter: Bürgermeister Schneider.
*

Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung.
Abgeordneter Joest spricht das Eingangsgebet.

I.
Präsident Dr. Umhauer: Es liegt eine Eingabe von Chri- 

ftine Neiheiszer, Krankengymnastin in Lenzkirch vor mit 
ber Bitte, bie evangelischen Kirchen nicht nur am Sonntag- 
vormittag, sondern auch unter ber Woche geöffnet zu halten. 
Nach Mitteilung des Abgeordneten Hausz hat sic auch ber 
Hauptausschusz mit biefer Frage befaszt, so dasz biefe Eingabe 
[päter behandelt wird.

Der zweite Eingang ift von Studentenpfarrer Frieder 
Schulz betr. bie neue Gottesdienstordnung. Diese Denk- 
schrift hat Pfarrer Schulz bereits ber liturgischen Kommission 
ber Landessynode überwiesen unb nun ausserdem auch noch 
an bie Landessynode birett gesandt. Wir werden baS zur 
Kenntnis nehmen unb abwarten, was bie liturgische Kom- 
miffion barüber berichten wird.

Die Synode ift bamit einverstanden.
II, 1.

Berichterstatter Abgeordneter Kley: Hohe Synode! Vor 
Ihnen liegt als Anlage II ber Entwurf eines kirchlichen Ge- 
setzes: Die Abänderung beS Gesetzes, bie Zurruhe- 
setung unb bie Ruhestandsbezüge ber G eist- 
lichen betr. Der VA. war einftimmig ber Auffassung, 
das baS kirchliche Recht infofern eine Lücke aufweist, als für 
ben Fall, das in einer Gemeinde baS kirchliche Leben erloschen 
ift, ber Pfarrer aber nach feinem ganzen Wesen nicht in ber 
Lage ift, in ber Gemeinde ein Neues zu wirken, unb von ihm 
auch nicht erwartet werden fann, das er in einer anberen 
Gemeinde bieS tun wird, feine Möglichkeit besteht, diesen 
Pfarrer gegen feinen Willen in ben Ruhestand zu1 versetzen. 
Im Verwaltungsverfahren fann nur eine Versetzung er- 
folgen. Das Disziplinarrecht fennt nur Masznahmen wegen



4 Zweite Sitzung

schuldhafter Verletzung ber Dienstpflichten. § 2 Biff. 3 beS 
Ruhestandsgesetzes sieht eine Zurruhesetzung nur für ben Fall 
bor, dasz ein Pfarrer mit feiner Gemeinde berart zerfallen ift 
dasz feine Wirksamkeit auch in einer anberen Gemeinde nicht 
mehr möglich ober bem landeskirchlichen Interesse zuwider 
ift. ES finb nun aber auch Fälle denkbar, mo meber ein Ver- 
schulden borliegt, noch bon einem Zerfallensein beS Pfarrers 
mit feiner Gemeinde gesprochen merben kann, weil zwischen 
Pfarrer unb Gemeinde keinerlei Spannungen ober Zerwürf- 
niffe beftehen, eine solche Gemeinde aber auch nichts forbert 
und zufrieden ift, menn ber Pfarrer Jie in Ruhe läszt, ber 
Pfarrer andererseits aber auch nah Jeinem ganzen Habitus 
nicht fähig ift unb auc leine Anstrengungen macht, biefe Ge- 
meinde zu wecken. Für einen solchen Fall muszte eine gesetz- 
liche Regelung getroffen merben, mie bieS in bem Gesetzent- 
wurf borgefehen ift. Andere Landeskirchen haben bereits ähn- 
liche Bestimmungen erlassen.

Der Verfassungsausschusz hielt eS für erforderlich, ben Be- 
griff „ersprieszliche Tätigkeit" bahin zu erläutern, dasz hinter 
„Tätigkeit" unb bor „nicht" bie Worte „im Sinne seines Auf- 
tragS als Diener Jesu Christi" einzufügen finb. Wer in biefem 
Sinne nicht ersprieszlic wirkt, inSbefonbere trotz immer mieber 
getätigter VerfuChe unb Hülfen unb Mahnungen ber Amts- 
britber, beS Dekans unb Kreisdekans unb ber Kirchenleitung 
nicht in ber Sage ift, ben Auftrag als Diener Jesu Christi fo 
zu erfüllen, mie bieS ein gewissenhafter mit bem Wort unb 
im Gebet lebender Pfarrer mit angemessenen geistigen Kräften 
zu tun in ber Sage ift, foil in ben Ruhestand versetzt merben 
können.

Zu § 2 ift zu Jagen, dasz zu ber bort vorgesehenen vorherigen 
Aussprache ber Dekan auch zwei Pfarrer aus anberen Kirchen- 
bezirken zuziehen kann. Es bedarf bieJeS Hinweises, meil in 
ber Begründung ber Vorlage unter III nur bon zwei anberen 
Pfarrern beS Bezirks bie Rede ijt.

Ter Verfassungsausschusz empfiehlt bie Annahme beS Ge- 
setzentwurfs mit ber Ergänzung, dasz in § 1 Zeile 7 (einge- 
rückter Text) zwischen „Tätigkeit" unb „nicht" eingefügt mirb: 
„im Sinne feines Auftrags als Tiener Jesu Christi".

Überschrift, Einleitung unb § 1 beS Gesetzentwurfs wer- 
ben entfpreChenb bem Vorschlag beS Verfassungsausschusses, 
hinter „Tätigkeit" zu setzen: „im Sinne feines Auftrags als 
Tiener Kesu Christi" einstimmig angenommen.

Zu § 2 erhält baS Wort
Abgeordneter Eisinger: Von Kollegen unseres Kirchen- 

bezirks murbe vorgeschlagen, ben Wortlaut beS Entwurfs 
„... ber zuständige Dekan unter Hinzuziehung bon zwei an- 
dern Pfarrern" durch folgende Formulierung zu ersetzen: 
„...foD ber zuständige Bezirkskirchenrat eine Aus- 
sprache mit bem betreffenden Pfarrer gehabt haben". Tiefer 
Vorschlag ging bon ber Überlegung aus, das u. U. ber Dekan, 
ber ben Pfarrer, ber versetzt ober pensioniert merben foil, un- 
günstig beurteilt, sic zwei anbere Pfarrer wählt, bon benen 
er weisz, dasz fie feine Meinung über ben betr. Amtsbruder 
teilen. Umgekehrt tönnte eS auc ber Fall fein, dasz ber Tetan 
aus irgendwelchen Gründen eine Versetzung ober Pensionie- 
rung beS betr. Pfarrers nicht befürmorten möchte, unb darum 
Pfarrer hinzuzieht, bon benen er glaubt, dasz fie mit feiner 
Beurteilung übereinftimmen. Aus diesen Gründen murbe 
gebeten, zu ermägen, ob eS nicht ratfamer märe, ftatt einer 
ad hoc gebildeten, eine bestehende unb neutralere Instanz 
einzuschalten.

Landesbischof D. Bender: Es ift ja bieS Gespräch, baS ber 
Tetan unter Hinzuziehung bon zwei Pfarrern haben soll, 
nicht im Sinne einer richterlichen Instanz gemeint, fonbern 
als ein ausgesprochen seelsorgerliches Gespräch, ein Gespräch 
bon Bruder zu Vruber, wobei ber betreffende Pfarrer in 
aller Deutlichkeit unb mit allem Ernst auf feine Pflichten 
aufmerksam gemacht mirb. Ic glaube wirklich, dasz baS eine 
2lufgabe ber Amtsbrüder fein soll. Unb menn wirklich bie

Sorge besteht, das bei einer solch ernften Frage der Arbeits- 
entziehung nicht objektiv vorgegangen wird, bann musz ic 
fragen: Sinb biefe Gefahren bei einem Bezirkskirchenrat aus- 
geschlossen? Wir werden ber Möglichkeit menschlicher Unzu- 
länglichkeiten bei ber Abwicklung ber irdischen Angelegen- 
heiten unferer Kirche nicht entgehen. Aber ic meine, das 
wenn hier Amtsbrüder aus einer bestimmten Sorge heraus 
sic gegenfeitig seelsorgerlic bienen, ein solches Wort unb eine 
solche notwendige Mahnung auc gehört wird.

Es ist dies Gesetz nächst bem Gesetz, das bie Synode im 
Jahre 1946 zur Wiederherstellung eines bekenntnisgebundenen 
Pfarrerstandes erlassen hat, das tiefgreifendste. Es ift nicht 
schwer, ein solches Gesetz zu formulieren, aber es wird nicht 
leicht fein, es zu praktizieren.

Praktiziert kann es nur werden, wenn unferer Kirche eine 
solche innere geistliche Geschlossenheit geschenkt wird, daß fie 
bie Vollmacht hat, in einem solchen tontreten Fall zu Jagen: 
Sieber Bruder, es geht nicht mit bir, es fehlt bir ganz offen- 
bar bie nötige Einsicht. Denn nur in einem solchen Fall muß 
es durchgeführt werden, unb mir werden erleben, dasz, wenn 
das Gesetz einmal durchgeführt wird, sich um ben Pfarrer, 
ber ba betroffen ift, ein Kreis von Menschen bildet, bie gegen 
bie Kirchenleitung mit bem Vorwurf auftreten, dasz hier ein 
Mann das Opfer vielleicht feiner theologischen ober kirchen- 
politischen Haltung murbe, aber nicht ein Opfer wirklicher 
Unzulänglichkeit im Sinne dessen, was mir von einem Pfarrer 
als Diener Jesu Christi oerlangen. Damit muffen mir rechnen. 
Aber ic glaube, das wenn bie Kirche dahintertritt, mir bie in 
ber Gesetzesvorlage umschriebene Aufgabe angreifen müffen.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic möchte als Laienmit- 
glieb beS Erweiterten Oberkirchenrats eine kurze Bemerkung 
dazu machen. Schon in ber Vorbereitung im Erweiterten 
Oberkirchenrat ift mit groszer Sorgfalt untersucht morben, ob 
hier nicht etwas unternommen mirb, was Anlaß geben kann 
— berechtigten Anlasz — zu Sorgen in ber Richtung, mie sie 
vorhin von Bruder Eisinger geäuszert mürben. Wir haben 
bann uns dadurch noch dazu veranlaszt gefühlt, weil uns ge- 
fagt murbe, dasz bie Pfälzische Landeskirche, bie Württem- 
bergische Landeskirche, bie Kirche von Hessen-Nassau, bie 
Hannoversche Landeskirche unb bie hamburger Kirche ein 
ganz ähnliches Gesetz hätten. Durch bie beränberte Formu­
lierung: „im Sinne feines Auftrags als Diener Jesu Christi" 
ift baS verbessert unb präziser gefaszt morben. Wenn baS nun 
fo ift, bann musz ic sagen, das bie Einschaltung beS Dekans 
doch wohl baS Richtige ift, benn gerade baS, um maS es hier 
geht, kann doch eigentlich nur ber Dekan machen. Unb es hiesze 
— menn mir bem nicht ftattgeben — bem Dekan misztrauen 
unb baS Amt beS Dekans beanftanben. Das mürbe aber be- 
denklic fein. Ic bin überzeugt davon, dasz ber Erweiterte 
Oberkirchenrat mit ber allergröszten Sorgfalt nicht nur ben 
ganzen Fall untersuchen, fonbern auch baS Votum beS Dekans 
anhören mirb. Sie können alfo beruhigt fein in ber Richtung, 
mie bie Verhandlung im Erweiterten Oberkirchenrat bor sic 
gehen unb bie Persönlichkeit beS Amtsträgers berücksichtigt 
merben mirb.

Abgeordneter Meyer: Wegen ber schwerwiegenden Pro- 
bleme, bie im Hintergrund dieses Gesetzes stehen, möchte ic 
doch bitten, in einem solchen Fall auch noch baS letzte Mittel 
zu versuchen, nicht nur im Interesse beS Pfarrers, fonbern 
auch ber Gemeinde unb unferer Kirche überhaupt. Ic denke 
ba an eine fog. Nachbarschaftshilfe, ob mir nicht versuchen 
sollten, menn sic ein folcher Fall anbahnt, bie Nachbargemein- 
ben mobil zu machen. Ic könnte mir baS fo denken, dasz viel- 
leicht in ber Predigt gelegentlich ein Wechsel ftattfinbet zwi- 
schien einem Nachbargeistlichen unb bem Vetreffenben, bem 
betroffenen Geistlichen. Ic möchte bor allen Dingen aber 
auch bie kirchlichen Werke auf ben Plan rufen, zunächst ein- 
mal besonders bie Jugend, dasz fie ruhig einmal biefeS Torf 
ober biefe Gemeinde erftürmt. Ic habe bei meinem langen 
Wirken auf kirchlichem Gebiet schon ähnliches erlebt, mie
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gerade Jugend in die anderen Gemeinden eingebrochen ist 
und dort Bewegung geschaffen hat. Ic denke aber nicht nur 
an die Jugend, ic denke auch an das Männerwerk und denke 
daran, das bie Männer einmal diese Gemeinden besuchen und 
umgekehrt diese Gemeinden einladen. Dasselbe könnte ich 
mir vom Frauenwerk usw. denken. Es ist doch so, mir wollen 
dem Bruder helfen, und deshalb dürfen mir es nicht nur auf 
bem formalen amtlichen Wege über ben Dekan unb bie zwei 
Amtsbrüder beruhen lassen, fonbern mir müssen eben biefe 
Gemeinden mit auf unferem Herzen tragen unb sehen, ob 
sich ba nicht eine Wendung ermöglichen läszt. Also Mobil- 
machung ber Nachbargemeinden.

Landesbischof D. Bender: Dieser abschlieszende Prozesz, bem 
hier bie rechtliche Grundlage gegeben mirb, kann nur das letzte 
Glied in einer Kette vorhergehender Bemühungen fein. 
Darum legt dieses Gesetz auf ben Dekan eines Kirchenbezirks, 
in bem ein solcher Fall vorkommt, eine schwere Verantwor- 
tung. So barf es unb fo kann es nicht fein, bah plötzlich mie 
ein Blitz aus heiterm Himmel baS Verfahren anfängt zu 
laufen. Der Pfarrer mürbe mit Recht fragen, ob man ihm 
nichts anbereS zu fagen habe als bie Ankündigung ber letzten 
Formalitäten. Vorher müffen alle Möglichkeiten ber seel- 
sorgerlichen Hilfe von bem Dekan, ben Amtsbrüdern, bem 
Bezirkskirchenrat unb ben umliegenben Gemeinden aus- 
geschöpft fein.

Abgeordneter Eisinger verzichtet auf eine Anderung beS § 2, 
ber — mie auch § 3 — einstimmig angenommen mirb.

Präsident Dr. Umhauer: Bevor mir zur Gesamtabstim- 
mung fommen, möchte ic ben Abgeordneten Schneider bitten, 
ben Standpunkt beS Finanzausschusses zu biefem Gesetzent- 
murf uns mitzuteilen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Der Finanzaus- 
schusz erhebt gegen ben Gesetzentwurf keine Einwendung. Nach 
ben Erklärungen beS Vertreters beS Oberkirchenrats mirb es 
sic nur um Einzelfälle handeln, bie (einerlei wesentliche 
Finanzbelastung bringen können.

Das Gesetz mirb daraufhin von ber Synode einftimmig 
angenommen.

II, 2.
Präsident Dr. Umhauer: Wir schreiten meiter in ber Tages- 

orbnung: Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, bie Besol- 
dungsverhältnisse ber kirchlichen Bedien- 
steten betr.

Berichterstatter Abgeordneter Rücklin: Hohe Synode! Es 
handelt sich bei ber Vorlage um ein borläufiges Gesetz, baS 
ber Erweiterte Oberkirchenrat erlassen hat unb baS ber Be- 
stätigung durch bie Landessynode bebarf. Mit biefem vor- 
läufigen Gesetz hat ber Erweiterte Oberkirchenrat einen Be- 
schlusz ber Landessynode bon ber Frühjahrstagung biefeS 
Jahres vollzogen. Nach biefem Beschluß sollten bie Bedienste- 
ten ber Landeskirche, entsprechend bem Vorgang bei ben 
staatlichen Bediensteten, eine nicht ruhegehaltsfähige Zulage 
bon 15% erhalten, sobald bie Erhöhung ber Kirchensteuer bon 
8 auf 10% durch bie Landesregierung genehmigt fei. Diese 
Genehmigung ift bann erfolgt, unb ber Erweiterte Ober- 
kirchenrat glaubte nun nicht länger zögern zu dürfen, ba bie 
Staatsbediensteten biefe Zulage schon feit 1. April b. 8. be- 
fommen haben, während bie kirchlichen Bediensteten biefe erft 
ab 1. 7. erhalten haben. Der Verfassungsausschusz billigt biefeS 
Borgeben beS Erweiterten Oberkirchenrats unb begrüszt es 
befonberS, dastz bie Ruhegehaltsempfänger unb bie Hinter- 
bliebenen in biefe Regelung mit einbezogen finb. Der Ver- 
fassungsausschusz empfiehlt bie Annahme ber Vorlage.

Präsident Dr. Umhauer: Ic bitte Herrn Abgeordneten 
Schneider, uns noch ben Standpunkt beS Finanzausschusses 
mitzuteilen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ic möchte Sie 
zunächst bitten, mir zu erlauben, einen kurzen Bericht über 
bie Erörterungen im Finanzausschuß zut geben, bie hier auf 
Grund biefer immerhin wesentlichen Erhöhungen ber Aus-

gaben gemäß biefer Borlage ober biefem Entwurf nun ge- 
macht worden finb. ES will wohl überlegt fein, ob man einem 
solchen Betrag ohne meitereS bie Zustimmung geben kann.

Sie miffen alle, das mir in ben vergangenen Jahren auf 
jeder Synode über bie Finanzverhältnisse ber Kirche immer 
in Sorgen maren, unb es ift ein sehr eingehendes unb auch 
zähes Mühen erforderlich gewesen, um bie Grundlagen zu 
schaffen, bie nach Ansicht beS Finanzreferenten unb auch dee 
Finanzausschusses endlich Aussicht bieten, bah wir zu einem 
ausgeglichenen Haushalt fommen fönnten. Die beiben Voraus- 
setzungen sahen mir barin, das einmal ber Kirchensteuerfusz 
von 8 auf 10% ber Lohn- ober Einkommensteuer erhöht 
mürbe. Diese Verhandlungen fonnten abgeschlossen werden. 
ES mar bekanntlich hier baS Land Südbaden, baS zunächst 
zögerte, vor allem auch deshalb, weil bie katholische Kirche 
bort eS abgelehnt hat, mit uns gleich zu ziehen unb weil aus 
biefem differenzierten Steuerfusz für bie beiben Kirchen nun 
bie Finanz- unb Steuerbehörben glaubten, in verwaltungs- 
mäszige Schmierigfeiten zu fommen, unb deshalb wirklich nur 
fehr zögernd zustimmten. ES ift aber gelungen, biefe Zustim- 
mung zu erhalten, unb mir haben baraufhin am 1. 7. nun 
biefen erhöhten Steuerfusz eingeführt. Weil bie Synode im 
Frühjahr ben Ermeiterten Evang. Oberkirchenrat dazu er- 
mächtigt hatte, bah mit Einsetzen beS erhöhten Steuerfuszes 
auch bie Erhöhung ber Gehälter durch biefe Steuerzulagen 
ermöglicht fei, murbe bie Gehaltserhöhung durchgeführt. ES 
barf hier am Rande noch bemerft merben, bah diese Differenz 
zwischen bem katholischen Steuerfusz mit 8 pfennig unb un- 
ferem mit 10 Pfg. auch weiterhin Gegenstand gewisser Ver- 
handlungen ift. Wie uns berichtet murbe, foil bie katholische 
Kirche sich bereit erflärt haben, evtl, auf 9 Pfg. zu gehen. Das 
mürbe für uns bann bebeuten, bah analog bie staatliche Finanz- 
verwaltung hier an uns heranträte unb um ber Gleichheit 
ber Verwaltung unb Vereinfachung ber Verwaltung willen 
etwa ein Zurückgehen auf 9 Pfg. von unS verlangen mürbe. 
Ich glaube, mir finb alle ber Auffassung, bah wir dem nicht 
zustimmen fönnen, unb ic hielt eS für wünschenswert, bah 
bie Synode ihrerseits baS bestätigt, bamit bei etma notmenbig 
merbenben Verhandlungen unfer Oberkirchenrat Dr. Bürgy 
als Finanzreferent hier baS Votum ber Synode als Rück- 
halt hat.

Die zweite Frage mar bie, bah der sogenannte Ausmärker- 
paragraph mieber in Kraft gesetzt mürbe. ES ift zu berichten, 
bah Südbaden bem zugestimmt hat. Das ift durch Gesetz fest- 
gelegt. Leider ift hier Nordbaden in ber Rückhand. ES murbe 
aber berichtet, bah bamit zu rechnen fei, bah nun auch dieses 
Gesetz im württembergisch-badischen Landtag wohl noch ver- 
abschiedet mürbe. Allerdings murbe gefagt, bah die technischen 
Borbereitungen für baS Inkrafttreten biefer Steuerquelle, 
bie ja hauptsächlich ben Gemeinden zukommt, voraussichtlich 
bis zum 1. April 1952 bauern mürben, so bah mir vorher 
nicht bamit rechnen fönnen. Immerhin scheint ber Weg auc 
in Nordbaden gebahnt zu fein. Unb menn mir biefe beiben 
Steuererhöhungen, 10% unb Ausmärkersteuer, biefe beiben 
Steuerquellen wirklich nun erschlossen haben unb fie fliehen, 
bann hoffen mir, bamit bie Grundlage für eine gesunde 
Finanzwirtschaft gefunben zu haben. Allerdings muh auc 
gefagt merben, bah die Auswirkungen vor allen Dingen auc 
ber Steuererhöhung noch nicht voll zu übersehen finb. Das 
braucht eine gewisse Zeit ber Erfahrung unb braucht auch eine 
gewisse Anlaufzeit, bis bie Steuergelber selbst wirklich nun 
auch eingehen. Parallel baneben läuft ja bie Tatsache, bah 
bie Einfommenfteuer unb bie Gewerbesteuer — letztere fommt 
ja ben Gemeinden zugut — tatsächlich nach ben statistischen 
Ergebnissen eine wesentliche Erhöhung erfahren haben, unb 
ba ber Steuerfusz ja ein prozentualer Zuschlag ift, muh auc 
bon biefer Schau her mit einer erhöhten Einnahme gerechnet 
merben. Wir verstehen aber baS Anliegen bon Herrn Dr. 
Bürgy, baS er in unferem Finanzausschuß zum Ausdruck 
gebracht hat und das ic der Synode doc wohl auc fagen
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möchte, das mir uns nicht etwa blenden lassen sollen von der 
zu erwartenden einigermaßen günstigen Lage; denn mir 
wissen, mie labil unsere Wirtschaftsverhältnisse noch sind, und 
es spielen ja derart viel Faktoren mit hinein in die Wirt- 
schaft, baß hier, fei es vorübergehend ober auf einen längeren 
Abschnitt, gewisse Einengungen erfolgen tonnen. Zwar wird 
m. E. bie mit bem Verteidigungsbeitrag fällige Einspannung 
ber Industrie wohl Vollbeschäftigung bringen. Es fragt sic 
aber, mie bie Rohmaterialanlieferung auf bem zivilen Sektor 
aufrecht erhalten werden kann, um bort ben bisher guten 
Wirtschaftsgang zu gewährleisten. Herr Dr. Bürgy meint 
barum, man solle in guten Zeiten, bie mir jetzt noch haben 
unb weiterhin noch erwarten wollen, etwas vorsorgen. So 
hat er vorgeschlagen, baß evtl, ein Betriebsmittelfond ge- 
schaffen mirb, ber es ihm erlaubt, in Übergangszeiten unb bei 
Überbrückungsnotwendigkeiten aus eigener Kraft unb eigenen 
Mitteln baS bann zu ermöglichen unb nicht immer in solchen 
Fällen als Bittsteller zu ben Banken gehen zu müffen. Wir 
haben Verständnis bafür, unb eS mirb wohl in ber Frühjahrs- 
synode, mo mir uns wohl eingehend mit bem Haushalt zu 
beschäftigen haben, ber zwar noch weiterläuft aber einige 
Ergänzungen notmenbig machen mirb, unfere Aufgabe fein, 
auch biefe Frage eingehend zu behandeln.

Die Auswirkung nun ber 15%igen Zulagen auf unferen 
Gesamthaushalt mirb 1 Million ausmachen, also 1 Million 
Mehrausgaben pro Haushaltjahr. Ich barf baran erinnern,
daß wir haushaltnäszig ein Defizit Dort 1 394 000 00
haben. Diese Mehrausgaben dazugerechnet mit 1 000 000 DM 
ergibt bei einem Gesamtbetrag des Haushaltes
mit 11 Millionen ein Defizit in Höhe von 2 394 000 D9
Das finb 20%! Die Erhöhung ber Kirchensteuer von 8% auf 
10% machen 25% aus. ES müßte alfo baS ohne meitereS 
möglich fein, baß mir biefe Ausgaben noch mittragen. Unb 
außerbem haben mir unferem Herrn Oberkirchenrat Dr. 
Bürgy bei unferer Finanzausschuszsitzung zugeflüstert, baß 
bisher bei ihm immer das Wunder geschehen fei, baß Defizite 
ausgeglichen murben, unb baß mir hoffen, baß biefeS Wunder 
fiCh auch noch in biefem Jahr ausmirfen fann.

Wir haben auch bie Frage geprüft, ob mir bie beim Staat 
Zum Teil beabsichtigte, zum Teil bereits durchgeführte meitere 
Erhöhung ber Teuerungszulage von 15 auf 20% heute schon 
verantworten fönnten. Dies mürbe eine meitere Mehraus- 
gäbe von 300 000 DM mit fiCh bringen. Der Finanzausschuß 
glaubt, baß eS im Augenblick beffer unb zweckmäsziger fei, 
menn mir nun bie Entwicklung noch etwas abmarten. Einmal 
weil tatsächlich noch nicht alle Länder unb auch ber Bund — 
jetzt allerdings hat er eS als Gesetz eingeführt — aber noch 
nicht alle Länder unb alle Gemeinden auf biefe 20% hinauf- 
gegangen finb, unb zum anbern, weil mir bie Entwicklung 
unferer kirchlichen Finanzen im näChften halben Jahr bis zum 
1. April noCh meiter verfolgen wollten. Um aber, menn wider 
Ermarten bie Finanzen fo mären, baß es verantwortet merben 
fann, unferen kirchlichen Bediensteten biefe an sic ohne 
Zweifel ber Preisentwicklung nach berechtigte höhere Zulage 
früher evtl, zukommen lassen zu können, schlagen mir nachher 
vor, baß ber Erweiterte Evang. Oberkirchenrat ermächtigt 
merbe, biefe Erhöhung von sic aus, menn beibe Voraus- 
setzungen gegeben mären, in Kraft zu setzen. Also ber gleiche 
Modus, mie mir ihn bei ber Frühjahrssynode für bie 15% 
seinerzeit bef Chloffen hatten.

Bei biefen allgemeinen Erörterungen haben mir noCh einige 
meitere Vorschläge aus ber Mitte ber Mitglieder beS Finanz- 
ausschusses behandelt, bie ich hier auch bei biefer Gelegenheit 
bortragen möchte. Zunächst ift eine Aussprache barüber ge- 
pflogen morben, maS baS eigentliche Wesen eines Haushalts 
fei, nämlich baß er tatsächlich eine binbenbe Grundlage für 
Ein- unb bor allen Dingen Ausgaben darstelle, unb baß bei 
einem georbneten Haushalt unb einer geordneten Haushalt- 
führung es nicht möglich fei, baß wesentliche Sonderausgaben,

bie evtl, im Laufe beS Jahres notmenbig merben ober be- 
antragt merben unb beren Durchführung auch wünschenswert 
erscheint, einfad) getätigt mürben auf Grund eines Mehr- 
heitsbeschlusses, fei eS beS Ermeiterten Evang. Oberkirchen- 
rats ober beS Oberkirchenrats selbst. Würden Neuausgaben 
notmenbig, fo müßte hierzu eben, mie eS auch bei anberen 
öffentlichen Körperschaften ber Fall ift, tatsächlich eine Ge- 
nehmigung von solchen Sonderausgaben ober wesentlichen 
Überschreitungen durch bie Landessynode eingeholt merben. 
Wir merben deshalb beantragen, baß

Ausgaben, welche zusätzlich über bie im Haushaltvor- 
anschlag festgesetzten Beträge hinausgehen, grundsätzlich 
ber vorherigen Genehmigung ber Synode bedürfen. Auf alle 
Fälle finb Neu- ober Mehrausgaben zuvor ber Synode 
vorzulegen, wenn ber Finanzreferent beS Oberkirchenrats 
feinen Einspruch erhoben hat.

Ich bitte baS verstehen zu wollen. ES ift bieS fein Misz- 
trauen irgendwelcher Art, aber es gehört zum Wesen ber 
Haushaltführung, baß in biefer Weise nun vorgegangen 
mürbe. ES ift babei bie Frage gestellt morben, ob wichtige 
Anliegen dadurch nicht verzögert mürben. Ic mar ber Auf- 
faffung unb bin biefer Meinung auch heute noch, baß bie 
Synode auch künftighin zweimal im Jahr zusammentreten 
solle, unb baß bamit ein Zwischenraum gegeben ift, ber ja 
durchaus zu überbrücken märe. Ic plädiere für biefe zwei- 
malige Synode, weil ic eS felbft bann, menn nur je brei Tage 
getagt mürbe, für besser unb richtiger halte, auch für uns unb 
für unfer Weiterhinaustragen in bie Gemeinden beffen, was 
mir hier erleben unb miteinanber erarbeiten, als menn mir 
nur einmal im Jahr eine Woche zusammen sind. Unb aus 
biefem Grunde, weil bann zwischen ben beiben Synoden nur 
sechs Monate liegen, glaube ich, baß größere Vorlagen, bie 
einer längeren Planung bedürfen, auf biefe Art unb Weise 
durchaus durch bie Synode behandelt unb genehmigt merben 
fönnten.

Ein weiterer Vorschlag, ber gemacht morben war, mar ber, 
bie Gehaltszahlung auf ben Monatsanfang vorzu- 
rüden, baß alfo am Monatsanfang baS Gehalt für ben 
laufenden Monat ausbezahlt mürbe, ein Verfahren, baS jetzt 
beim Staat — bei uns jetzt in Sübbaben — unb in ben Ge- 
meinben wieder eingeführt mürbe. Wir haben unS bann aber 
ber Meinung beS Herrn Finanzreferenten nicht verschlossen, 
baß eS weiterhin beim 15. bleiben solle, baS ift taffenmäßig 
geeigneter unb im Augenblick auch noch günftiger für bie 
Kirchenkasse felbft. Zum anbern ift ja schlieszlic dadurch 
feinem ein Mehreinkommen gesichert, menn er baS Geld 14 
Tage vorher ausgeben fann. Wenn von einer Seite bemegt 
barauf hingewiesen murbe, baß ber Pfarrerstand verschuldet 
fei, fo glaube ich, mirb bie Verschuldung doch nicht fo groß fein, 
baß ber Gläubiger nicht noch 14 Tage bei einem Pfarrer zu- 
martet.

Eine meitere Frage, bie an uns herangetragen murbe, ift 
bie, ob bie Wiederaufbauwoche weiterhin durch- 
geführt merben soll. ES murbe auf Anfrage von bem Finanz- 
referenten mitgeteilt, baß bie diesjährige Wiederaufbauwoche 
eigentlich wider Erwarten unb zur Beschämung ber Klein- 
gläubigen ein ausgezeichnetes Ergebnis gehabt habe, ein 
wesentlich höheres auf alle Fälle — menn ic mich recht ent- 
finne — mie im letzten Jahr. Das Ergebnis ift erfreulich unb 
bebeutet unferes Erachtens ein Ja jur Beibehaltung biefer 
Aufbauwoche (Zuruf: Wie hoch mar baS Sammelergebnis? 
OK. Dr. Bürgy: 211 516 DM unb im Borjahr 188 420 DM). 
Jedenfalls ift baS in einer Zeit, mo fonft bie Sammelergeb- 
niffe allgemein zurückgehen, ein fehr erfreuliches Zeichen.

Es muß bieS deshalb heute schon ber Synode vorgetragen 
merben, baß fie Beschluß barüber fassen fann, baß bie Bei- 
behaltung ber Wiederaufbauwoche endgültig fein soll, zu- 
minbeft — fagen mir einmal — für baS nächste Jahr, bamit 
ber Finanzreferent megen ber Terminfestsetzung ber Samm- 
lungswoche rechtzeitig mit ben zuständigen staatlichen Ber

/
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hörden Fühlung aufnehmen kann. 8c bitte, daß barüber 
nachher ein Beschlusz herbeigeführt wird.

Es wäre aber bann auch noch barüber zu sprechen, ob baS 
Prinzip ber Patenbezirke beibehalten werden soll, baS u. E. 
gut ift, weil es einfach bem, ber etwas will, auch bie Ver- 
pflichtung auferlegt, sic bei benen, bie etwas geben sollen, 
barum zu kümmern, dasz er etwas erhält. Allerdings wurbe 
barauf aufmerksam gemalt, das bie Meinung ber Früh- 
jahrssynode, man solle nur noch bie vier Groszstadtgemeinden 
Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim unb Freiburg bedenken, 
nicht ganz eingehalten unb verwirklicht Werben kann. Es finb 
Heine Gemeinden ba, bie bringenb auch noch ber Unterstützung 
bebürfen. Grundsätzlich foil bas, was in bem betreffenden 
Grozstadtbezirk gesammelt worben ift, vorneweg jenem Stadt- 
bezirk gehören; alles anbere, was aus bem Lande kommt, foil 
in einen gemeinsamen Fond flieszen unb foil bort zur Vertei- 
lung fommen. Über ben Verteilerschlüssel musz man sic im 
einzelnen noch schlüssig Werben. Es wurbe in biefem Zusam- 
menhang angeregt, das nicht mehr wie bisher einfach bie vier 
Vertreter ber betroffenen vier Stäbte Mannheim, Karlsruhe. 
Freiburg, Pforzheim nun bie Verteilung aushandeln unb sic 
bamit ber Finanzreferent allein biefen Groszstadtgemeinden 
gegenüber befinbet unb vielleicht einen schweren Standpunkt 
bei ber Verteidigung auch ber Hilfsrechte ber Heineren Ge- 
meinden hat. Aus biefem Grunde wirb vorgeschlagen, das eine 
Kommission für bie Verteilung bestimmt Werbe, bie sic aus 
Mitgliedern beS Finanzausschusses zusammensetzt.

Eine Weitere Frage in biefem Zusammenhang wurbe dahin- 
gehend gestellt, ob man ben Zehn-Pfennig-Zuschlag pro 
Gemeindemitglied zusätzlich zur freiwilligen Sammlung aus 
örtlichen Kirchensteuermitteln ber einzelnen Gemeinden bei- 
behalten solle ober nicht. Sie wissen, eine solche Empfehlung 
ift herausgegeben Worben. ES hat unfer Mitsynodale, Herr 
Dekan Bier, mit bewegten Worten barauf hingewiesen, dasz 
zweimal treu unb brav er diese zehn Pfennig dazugelegt habe, 
aber fein Beispiel fei drauszen im Lande sehr wenig befolgt 
Worben.

Das finb bie Dinge, bie uns im einzelnen im Finanzaus- 
schus beschäftigt haben unb bie ich bei dieser Gelegenheit zum 
Vortrag bringen wollte. Abschließend zu biefer Gesamtüber- 
sicht barf gejagt werben: Wir glauben, bie Grundlage ge- 
schaffen zu haben zu einer georbneten, einen ausgeglichenen 
Haushalt sichernden Steuereinnahme unb Steuerveranlagung. 
ES bleibt selbstverständlich abzuwarten, wie sic bieS aus- 
wirft. Sei neuen Ausgaben ober erhöhten Ausgaben ist nach 
wie oor grosze Zurückhaltung unb Vorsicht am Platze. Wir 
finb banfbar bafür, das mir bisher biefe vorsichtige Finanz- 
planung hatten unb wissen, das bem Finanzreferenten beS 
Oberkirchenrats biefe Linie — möchte ic sagen — ins Herz 
gefchrieben ift. Wir müffen allerdings wissen, dasz neben ber 
laufenben Verwaltung ber Kirche befonbere Aufgaben einfach 
aufgetragen finb für bie Zukunft: Ic erinnere hier an bie 
Schloszschule in Gaienhofen, ich erinnere an ben Plan mit bem 
Heim unferer Evang. Akademie. ES musz gelingen, unb es 
musz bei unferer Finanzplanung fo vorgegangen merben, das 
auch für biefe Aufgaben mit ber Zeit Mittel geschaffen finb.

Zu ber eigentlichen Vorlage (Anlage III) möchten mir 
folgenben Antrag stellen:

Die Synode beftätigt bie vom Ermeiterten Oberkirchen- 
rat gemäß ber Ermächtigung ber früheren Synode ge- 
troffene Verfügung, dasz ab 1. Juli 1951 bie im Gesetzent- 
wurf vorgesehenen Teuerungszulagen zur Auszahlung 
famen.

Diese Teuerungszulagen auf ber Basis bon 15% beS 
Grundgehaltes unb ber ruhegehaltsfähigen Zulagen er- 
forbern runb 1 Million DM Mehraufwand. Die Entwick- 
lung beS SteuerauffommenS unferer Kirche erlaubt bie 
Hoffnung, dasz bie Deckung voll gesichert ift.

Einer Erhöhung ber Teuerungszulage auf 20% fann 
im Augenblick noch nicht entsprochen merben, ba bie wei-

tere Finanzentwicklung nicht voll zu übersehen ist. Die 
Synode ermächtigt aber den Erweiterten Evang. Ober- 
kirchenrat, diese Erhöhung auf 20% durchzuführen, wenn 
folgende Voraussetzungen gegeben sind:
a) das in Staat und Gemeinden die 20% gewährt und 

ausbezahlt werden,
b) das die kirchlichen Finanzen diesen Sat erlauben und 

die hierfür notwendigen Gelder aufgebracht werden 
können.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Heute morgen ist ein 
Rundschreiben eingegangen vom Präsidenten des Landes- 
bezirks Baden, in dem mitgeteilt wird, das nac dem Beschluß 
des Württ. Bad. Ministerrats vom 6. August 1951 bie Be- 
amtengehälter eine Erhöhung von 15 auf 20% erfahren, unb 
dasz zu biefem Beschluß nunmehr auch bie Genehmigung des 
Württ. Bad. Landtags borliegt Die eine Bedingung für bie 
Erhöhung des Zuschlags bon 15 auf 20% ift alfo erfüllt. Auch 
ber Beschluß des Ministerrats, bie Bezüge ber Ruhegehalts- 
empfänger unb Witwen um 12% zu erhöhen, hat bie Ge- 
nehmigung des Landtags gefunden. Es wird alfo nunmehr zu 
prüfen fein, wann bie wirtschaftliche Lage ber Landeskirche 
bie vorgesehenen Erhöhungen erlaubt.

Abgeordneter Odenwald: Eine Senkung des Steuerfuszes 
für bie Einkommensteuer bon 10 auf 9% wird für bie Landes- 
kirche untragbar fein. Die Ausgaben haben sic feit ber Fest- 
stellung des Haushaltsplans durch bie Gewährung ber 15% 
unb evtl, ber 20%igen Erhöhung gefteigert, so dasz ein Aus- 
gleich durch bie Mehreinnahmen an Einkommensteuerüber- 
weisungen nicht gegeben ift. Scschätze, dasz ber Fehlbetrag sic 
mindestens auf ben gleichen Setrag beläuft, wie er nach bem 
Haushalt errechnet wurde, alfo 1,3 Millionen. Denn bie 
Überweisungen, bie in ben Monaten Juli, August unb Sep- 
tember eingegangen finb, machen nach ben Auskünften des 
Herrn Oberkirchenrats Bürgy etwa 400—500 000 DM aus, 
während bie Ausgaben um mehr als 1 Million Mark sic er- 
höht haben. Wenn auch bamit zu rechnen ift, das im Laufe ber 
nächsten Monate vielleicht eine weitere Erhöhung ber Ein- 
kommensteuerüberweisung eintreten wird, so müffen wir auf 
ber anberen Seite bamit rechnen, das u. U. auch eine Senkung 
eintreten könnte dadurch, das eben durch ben Kohlen- unb 
Stahlmangel ein wesentlicher Rückgang im Beschäftigungs- 
stand unserer Industrie unb bamit im Steueraufkommen 
eintritt. Wir müffen deswegen bie allergröszte Vorsicht walten 
laffen unb in ber Beurteilung ber Finanzlage etwas starken 
Pessimismus hegen.

Die Synode möchte ben Oberkirchenrat bitten, mit aller 
Energie bei ber Regierung dahin zu wirken, dasz eine Sen- 
tung des Einkommensteuerfuszes bon 10 auf 9% unterbleibt, 
wenn nicht bie Kirche einer katastrophalen Situation ent- 
gegengehen foil.

Landesbischof D. Bender: Wir haben eben gehört, dasz in 
ber Finanzkommission über das Wesen unb bie Bedeutung 
des Haushalts gesprochen worden ift unb uns noch einmal 
bie Wichtigkeit bor Augen geftellt worden ift, ja bie Balance 
zwischen Ausgaben unb Einnahmen dauernd im Auge zu 
behalten, unb dasz man, um möglichst Grenzen zu setzen, zu 
bem Wege gekommen ift, ben Finanzreferenten mit einem 
Vetorecht auszustatten, sobald es sic um eine Ausgabe han- 
delt, bie nicht im Voranschlag vorgesehen ift. Unb über biefen 
Punkt möchte ic hier ein kurzes Wort sagen.

• Sie dürfen überzeugt fein, dasz wir nicht ein Interesse daran 
haben, bie Finanzen unferer Kirche zu berioirren. Das ift ja 
auch bisher nicht geschehen. Aber ic bitte bie Synode herz- 
lic unb bringenb, bon biefem Vetorecht für unseren Finanz- 
referenten Abstand zu nehmen. Denn das bebeutete, dasz bie 
ganze Struttur unseres Oberkirchenrates zerstört wird. Die 
Beschlüsse des Oberkirchenrats finb Kollegialbeschlüsse, b. h. 
ber ganje Oberkirchenrat trägt für jeben Beschlusz, ber hier 
gefaßt wird, insgesamt bie Verantwortung. Er trägt bie Ver- 
antwortung etwa für bie Versetzung eines Pfarrers. Da tragt



8 8 weite Sitzung

unfer Finanzreferent genau jo bie Verantwortung mit wie 
ber „geistliche" Referent. Unb ebenso ift es, wenn eine Aus- 
gabe in Frage kommt, das ber gesamte Oberkirchenrat, resp. 
auch ber Erweiterte Oberkirchenrat, hier mit erwägt, bedenkt 
unb bann insgesamt beschlieszt. Ic kann unserem Dr. Bürgy 
das Zeugnis ausstellen, das er hier eifern unb konsequent 
für bie In-Ordnunghaltung des Haushalts eintritt, unb 
mir merken das immer an feinem manchmal fast kategorischen 
unb monotonen „ich bin dagegen!" Nur tonnten mir ihm nicht 
immer folgen. Aber nicht aus Lust an groszen Ausgaben, son- 
bern aus ber Pflicht heraus, das unter Umständen Aufgaben 
vor uns hingelegt werden, bie einfach angefaszt werden müssen. 
Hier kommt ber Punkt, wo bei allem Respekt vor bem mone- 
tären Gesichtspunkt das Leben unb bie Erfordernisse des kirch- 
ließen Bebens unter Umständen auch einmal Jo etwas mie 
einen Schritt über bie Grenze hinaus verlangen. Es kann
dann nachher Oberkirchenrat Rat zum Beispiel solche Fälle 
zur Demonstration vor Augen stellen, wo es gar nicht möglich 
ist, unter Umständen bis zur nächsten Synode zu warten. 
Nehmen wir einmal an, — die Spulen sind zum Teil noch im 
Aufbau, Gewerbeschulen, Handelsschulen, Fortbildungs- 
schulen — nun kommen die groszen Anstalten und verlangen 
einen Religionslehrer. Man fann bann fagen: diese Stelle ist 
nicht vorgesehen, unb wir fagen nein. So leicht fällt uns das 
Nein nicht. Es gibt augenblickliche unb plötzlich auftretenbe 
Aufgaben, bie bann einfach ben Mut ber Verantwortung er- 
fordern. Wenn vorhin gejagt worden ist, man traue Dr.M 
zu, das er, wie er bisher fertig geworden ift mit ben Defiziten, 
das auch künftig tun wird, Jo folgen mir bem Finanzausschuß 
in diesem Vertrauen restlos unb meinen auch, bie Einrichtung

Burgh 
fiziten.

etwa einer Religionslehrerstelle ober einer neuen Seelsorge- 
Jtelle an einem ber groszen Krankenhäuser, Krankenanstalten, 
mürbe nicht das Budget unjerer Kirche unbebingt in Unord- 
nung bringen. Aber hier gehts um bie Aufgabe an lebendigen 
Menschen.

Oberkirchenrat Katz: Ic barf das, was ber Herr Landes- 
bischof gesagt hat, aus meinem Respiziat mit ein paar nüch- 
ternen Zahlen unb Hinweisen unterstreichen. Ic habe das 
Schulreferat. Wie schon eben erwähnt, Jinb bie Fachschulen 
immer noch in beiben Landesteilen im Aufbau begriffen. Das 
erforbert, dasz jedes Vahr zum Schuljahrsbeginn eine Reihe 
von neuen Stunden übernommen merben müssen. Wir tonnen 
bem bis jetzt schon nicht mehr gerecht merben. Roh über- 
schlagen, — ic habe jetzt bie Zahlen natürlich nicht ba — 
tonnen mir wenigstens hundert Religionsstunden nicht geben. 
Allein 5. B. in Freiburg sind es 34 Wochenstunden, in Offen- 
burg sind es meines Wissens 40 Wochenstunden; bann Jinb 
eS noch in Rastatt z- B. 5 Wochenstunden, in Karlsruhe selbst 
sind es Jehr viele Wochenstunden. Die Zahl hundert ijt sicher 
zu nieber gegriffen. Ic musz sagen, hier liegt doch ein ganz 
wesentlicher Auftrag ber Kirche vor, ber ungetan bleiben 
musz, weil mir diese Stellen nicht besetzen tönnen. In Pforz- 
heim mirb demnächst ein hauptamtlicher Religionslehrer aus- 
scheiden, ber ein volles Deputat an ber Gewerbeschule gehabt 
hat. Diese ganze Arbeit fäme, menn mir jedesmal marten 
müssen, bis bie Synode zusammentritt, einfach zum Erliegen. 

. Denn im Laufe beS Schuljahres fann man diese Kräfte sehr 
schlecht einweisen, weil bie Direktoren sic bann weigern, bie 
Stundenpläne umzustellen.

Ein zweiter Punkt: Zu meinem Respiziat gehören auch 
bie Gemeindehelferinnen. Das ber Vikarmangel übergroß 
ift, baS braucht man ja nicht mehr auszusprechen. Viele 
Pfarrer beschreiten ben Ausweg, das fie um eine Gemeinde- 
helferin bitten. Ic möchte Ihnen nur einmal bie Korre- 
spondenz mit einem Kirchengemeinderat borlegen, bem mir 
eine Gemeindehelferin abschlagen muszten, weil mir feine 
Stelle mehr hatten. GS mirb, menn baS durchgeht, was ber 
Finanzausschuß angeregt hat, bie entscheidende Aufgabe ber 
Evangeliumsverkündigung an bie Jugend fo gehemmt, das ic 
baS innerlich nicht berantmorten fann. Ic bitte deshalb zu

verstehen, daß hier ber Oberkirchenrat, menn er feine Aufgaben 
erfüllen soll, eine Bewegungsfreiheit haben musz. Wir dürfen 
wahrlich nicht allein bom Finanziellen her diese Dinge ent- 
scheiden.

Oberkirchenrat Dr. Bürgh: Zur Klarstellung: Ic habe 
bem Finanzausschuß gegenüber nicht meine Not getlagt. 
(Abg. Schneider: Sehr richtig!). Die Anregung zu bem An- 
trag beS Finanzausschusses fam aus ben Reihen beS Finanz- 
ausschusses selbst. Das ift michtig zu Jagen. Ich beobachte mit 
Sorge, mie sic bie Ausgaben ber Landeskirche feit bem Jahre 
1937 entwickelt haben:

1937/38 betrugen bie Gesamtausgaben 
im Jahre 1951

5 389 000 Mk.
8 846 000 Mk.

In biefem Betrag sind bie Erhöhungen nicht enthalten, bie 
sic aus den Gehaltserhöhungen ergeben, unb sind diejenigen 
Erhöhungen nicht enthalten, bie im Laufe beS letzten Jahres 
beschlossen murben.

demgegenüber betrug baS Aufkommen an Kirchensteuer 
bom Einkommen

im Rechnungsjahr 1938/39
und im Rechnungsjahr 1950/51 auf das
sic diese Ausgabenerhöhung bezieht

6 154 000 Mt.

6 534 422 DD
Sie sehen, einer groszen Vermehrung ber Ausgaben Jteht 

bis jetzt nicht eine entsprechende Vermehrung beS Aufkommens 
an Kirchensteuer bom Ginfontmen gegenüber.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Vielleicht barf ic 
noch kurz ergänzen: GS ift bieS nicht irgenbmie ber Versuch 
einer Begrenzung im übel wollenden Sinn gegenüber ber 
Kirchenleitung. Das ift absolut nicht ber Fall gewesen. GS 
mar auch gar nicht bie Absicht, heute auf diese Frage zu 
kommen, fonbern man ift im Laufe beS Gesprächs ber Er- 
grünbung ber finanziellen Situation unb ber Erwägung 
ihrer Entwicklung bann einfach barauf gekommen, unb ber 
Finanzausschuß hat meines Erachtens ja bie Verpflichtung, 
nicht nur Vorlagen, bie ihm gegeben merben, ju beraten unb 
Zu begutachten, fonbern er foil ja gerabe selbständig mittragen. 
Gr foil für fie, bie Kirchenleitung, — möchte ic fagen — baS 
Gremium fein, baS ergänzend zu ihrem Finanzreferenten 
nun wirklich gemeinjam nach der finanziellen unb ber wirt- 
schaftlichen Seite hin fein Urteil abgibt. Ich glaube jagen zu 
bürfen, baß gerabe baS eigentlich das Merkmal unseres 
Finanzausschusses ist, baß er nicht nur ber fühle Rechner ist, 
fonbern das er mirflich aus innerem Verständnis für bie An- 
liegen ber Kirche unb innerem Selber-mitgehen für diese 
Dinge ja immer unb immer mieber versucht hat, hier Wege 
Zu finben unb feine Beurteilung dahingehend abzugeben, ba^ 
geholfen murbe, mo nur geholfen merben fonnte. Das ift ja 
baS eigene Urteil ber Kirchenleitung gewesen bei ben Haus- 
haltsberatungen. Unb ich musz deshalb fagen, ich bin etwas 
erstaunt, mit welcher Präzision nun auf biefe — ja nun — 
auf unsere Anregung von ber Kirchenleitung reagiert murbe.

Wir haben nie baran gedacht, bafe etwa eine Schulstelle 
nicht besetzt merben bürfe. Hier mirb m. G. auch Herr Ober- 
kirchenrat Dr. Bürgy nie nein fagen. Wir wollten ba, mo eine 
größere wesentliche Ausgabe, bie nicht im haushalt ift, neu 
heranfommt unb auch eine größere Zeit ber Planung bedarf, 
unb mo er glaubt, baS nicht berantmorten zu fönnen, bie 
Gelegenheit haben, dasz mir eS mitprüfen bürfen unb mit 
ber Synode nachher beraten könnten. GS ift auch bei ber Ge- 
meindehelferin fo, das im Einzelfall hier nie etwas berfagt 
mirb. Darum weisz jeber Stabtrat, jeber Landtagsabgeord- 
nete, dasz int Haushalt innerhalb borhanbener Positionen 
kleinere Abweichungen fein fönnen. Wir haben fogar baran 
gedacht — eS ift bon Herrn Odenwald angeregt morben —, 
dasz ber ungefähre Bedarf, ber zuwächst, eingesetzt merbe neben 
ben schon besetzten Planstellen, inbem mir 8- B. zehn Ge- 
meindehelferinnen mehr mit hineinnehmen. GS muß bie 
Ausgabe wirklich in ber Planung brin fein, fonft fommen 
Dinge bor, bie Rechtsverpflichtungen schaffen, bie mir auf
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weitere Sicht hinaus nicht halten können. Sc bitte das als 
ein Anliegen unsererseits zu betrauten, bie Kirchenleitung 
unb bie Synode hierauf aufmerksam zu machen. Wir haben es 
deswegen so vorsichtig formuliert, daß nur in ben Fällen, wo 
ber Finanzreferent feine Not über wesentliche Ausgaben emp- 
finbet, wir bann miteinanber barüber sprechen wollten. Das 
ift absolut loyal. Unb ic glaube, das hat nichts bamit zu tun, 
dasz wir ihm bie Stellung eines Finanzbevollmächtigten un- 
feligen Gedenkens verschaffen wollten. Ic bitte deshalb, dasz 
sic bie Synode ruhig einmal barüber ausspricht. Es ift eine 
Anregung von uns, wir haben fie gemacht in bem Sinn, dasz 
wir bei solchen Überschreitungen des Haushalts wirklich mit- 
raten unb mithelfen könnten, bann auch bie Synode allerdings 
bie Verantwortung zu tragen hat.

Abgeordneter Dr. Schmechel: vielleicht ist dieses weszver- 
ständnis dadurch entstanden, dasz Herr Dr. Bürgy mit einer 
besonderen Funktion versehen worden ift. Ic felbft war 
wegen ber Sitzung des Hauptausschusses bei ber Finanzaus- 
schuszsitzung nicht anwesend, bin aber derselben Meinung wie 
Freund Schneider. Ic sehe ben Sinn dieses Antrags darin, 
dasz vorausschauend unb planend gearbeitet wird unb dasz 
bie Funktion von Oberkirchenrat Dr. Bürgy noch einmal be- 
sonders unterstrichen fein soll. Es ift doch nichts besonderes, 
wenn man fagt, bie Kostenansätze im Haushalt müszten wirk- 
lic eingehalten werden. Ic wäre bantbar, wenn einmal 
Fälle erwähnt würden, bei benen das nicht möglich fein foll. 
Meine Meinung geht dahin, dasz das, was wir jetzt gehört 
haben, in einem kurzen Antrag vorgelegt wird, wobei wahr- 
scheinlic feine Schwierigkeiten beim Finanzausschuß ent- 
stehen. Vielleicht ift auch nicht einmal ein Antrag notwendig, 
sondern nur eine Orientierung des Finanzausschusses. Aber 
fo etwas sollte mindestens möglich fein. Der Finanzausschuß 
nimmt an, das hier bann ein Ausrufezeichen gemacht wird: 
Ohne Synode geht bas eigentlich nicht. Nicht dasz wir bie 
Initiative des Oberkirchenrats beschneiden wollen, aber wir 
wollen an ihr beteiligt werden. Es hat sic durch alle Be- 
sprechungen auf biefer Synode ber Wunsch hindurchgezogen: 
Wir wollen wirklich Mitverantwortung tragen, ohne bamit 
ben Oberkirchenrat zu lähmen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Es ift klar, dasz ber Haus- 
haltsplan einer so grotzen Corporation, wie unfere Landes- 
kirche es ift, bie mit vielen Millionen Einnahmen unb Aus- 
gaben rechnet, grunblegenb für bie Verwaltung fein musz. Die 
Verwaltung musz nicht nur eine gesetzmäszige, sondern auch 
eine haushaltsmäszige sein. Darüber finb wir uns im Ober- 
kirchenrat völlig einig unb bagegen ift nie verstoszen worden. 
Es kommt nun immer einmal vor, dasz bie vorgesehenen 
Mittel für eine beftimmte Position erschöpft finb, bie ge- 
gebenen Verhältnisse hier aber weitere Ausgaben erforbern. 
In solchen Fällen ift im Oberkirchenrat bie Lage eingehend 
besprochen worden und, wenn ber Finanzreferent erklärt hat, 
daß bie Kassenlage im ganzen fo ift, das biefe Mehrleistungen 
nicht bewirkt werden tönnen, bann haben wir auch davon in 
ber Regel Abstand genommen. Zur Einführung eines beson- 
deren VetoS bürfte hier feine Veranlassung fein. Ein Bei- 
spiel für bas, was ich gesagt habe, bietet 5. 3. bie Evang. 
Akademie. Soviel ich weisz, finb feine Haushaltsmittel für fie 
vorgesehen (Zuruf: doch 6000 DM). Gut alfo, es finb 6000 DM 
vorgesehen. ES hat fich nun aber herausgestellt, das bie Evang. 
Akademie, fo wie fie bisher geführt worben ift, nämlich Don 
Oberkirchenrat Dr. Heidland, nicht mehr ordnungsgemäsz 
Weiterbetrieben Werben fann. ES ift erforderlich, einen haupt- 
amtlichen Theologen einzustellen, ber bie ganzen Vorarbeiten 
nach ber inhaltlichen Seite bin leiftet unb bie Tagungen leitet. 
Nach längeren Erwägungen ift bann biefe Einstellung auch 
erfolgt, Wobei nicht ohne Einfluß War bie Hoffnung, dasz sich 
bie wirtschaftliche Lage ber Landeskirche in allernächster Zeit 
beffern Wirb. Der Don mir eingangs betonte Grundsatz ber 
haushaltmäszigen Verwaltung stösßzt nun deshalb auf gewisse 
Schwierigfeiten, Weil, Wie Dr. Bürgy im Finanzausschusz

erklärt hat, ber Aufwand für bie Pfarrbesoldung beispiels- 
weife nicht errechnet ift nach ber Zahl ber vorhandenen Pfarr- 
ftellen, sondern nach bem tatsächlichen Aufwand, wie er bei 
Aufstellung bes Haushaltsplanes fich aus ber Rechnung er- 
gibt. Hier ift natürlich bie Einftellung neuer Pfarrer über 
ben Veftanb, ber bem Besoldungsaufwand entspricht, hinaus, 
an sic nicht möglich. ES wird zu prüfen fein, ob nicht fünftig 
ber Aufwand nach ber Zahl ber Stellen zu berechnen ift. Dann 
wirb eine gröbere Bewegungsmöglichkeit ber Verwaltung 
gegeben fein, bie selbstverständlich ihre Einschränkungen immer 
finden musz, wenn bie Kassenlage feine gute ift.

Abgeordneter Dürr: Wie notwendig eine unvorhergesehene 
Ausgabe fein ober Wie rasch eine unvorhergesehene Ausgabe 
eintreten fann, möchte ich an einem Beispiel aus meinem 
Bezirk barlegen. ES ift ba eine Gemeinde Don über 4000 
Seelen, bie nur einen Pfarrer hat, einen tüchtigen Mann, ber 
aber in letzter Zeit immer wieber franf geworben ift. Und so 
War es auch in den Dergangenen fünf Wochen. Nun hat ihm 
ber Arzt dringend empfohlen, feinen Erholungsurlaub anzu- 
treten, ben er noch nicht gehabt hat, weil es im Jahr faum 
möglich ift, aus biefer grotzen Gemeinde wegzugehen. Nach- 
bem bie Gemeinde nun schon 5 Wochen verwaist ift unb Don 
auswärts eben nur notbürftig versehen werben fann, Weil 
in ber Nachbarschaft lauter grosze Gemeinden finb, in benen 
auch nur ein Pfarrer tätig ift, wirb fie noch weitere Dier 
Wochen ohne Pfarrer fein. Auf unfere dringende Vitte Wurbe 
uns eine Hilfe zugesagt in einem Vifar, ber auf 1. November 
antreten foll. Aber wenn ber Oberkirchenrat feine Möglich- 
feit hat, uns diesen Vifar zu schicken, bann Wirb alfo Weiter 
bie Gemeinde Dier Wochen lang ohne Geistlichen fein, unb 
nach kurzer Zeit Wirb ber Pfarrer bei ber Überlast feiner 
Arbeit wieber franf Werben, vielleicht gerabe auf bie Feiertage, 
wie es schon einige Male ber Fall gewesen ift. Unb was Wirb 
bann aus biefer Gemeinde, bie eine wirkliche lebenbige Ge- 
meinbe ift, wenn hier nicht ein Vifar, ber nicht vorgesehen 
War, eingesetzt Werben fann.

Abgeordneter Odenwald: Die Ausführungen über dieses 
Kapitel im FA. Waren feineswegs in biefem engen Rahmen 
gedacht, wie ber Herr Landesbischof bies vorgebracht hat. Der 
Finanzausschuß War nur ber Auffassung, das eben gröszere 
unvorhergesehene Ausgaben, Wie baS bei Gemeinden unb 
Stäbten ber Fall ift, in einem Haushaltnachtrag ber Synode 
vorgelegt Werben Jollen unter Nachweis ber Deckungsmittel, 
bie zur Bestreitung ber Ausgaben zur Verfügung stehen. Dasz 
nun über jeden einzelnen Posten etwa Vorlage an bie Synode 
gemacht werben müsse, Herr Bürgermeister Schneider, biefe 
Auffassung haben Sie doch auch nicht gehabt? (Abg. Schnei- 
ber: Sieht ja auch nicht brin.) ES fann sic alfo nur um 
gröszere Posten handeln. Herr Oberkirchenrat Bürgy hat ja 
gesagt, das 100 Vikarstellen vorgesehen unb auch bie Mittel 
bafür eingesetzt finb. (Zuruf: Wieviel Vifare eingesetzt? — 
OK. Dr. Bürgy: Für 100 Vifare vorgesehen.) — Alfo wenn 
Mittel für 100 Vifare vorgesehen finb, fann es fich nicht 
barum handeln, dasz ein Vifar nicht eingestellt Werben fönnte, 
Weil ber Oberkirchenrat bie Vollmacht dazu nicht hätte. So 
sieht ber Antrag boch nicht aus. ES hat sic nur barum ge- 
handelt, dasz eben ber Haushaltplan in einem gewissen Rahmen 
bleibt unb eine wesentliche Überschreitung — wesentlich nenne 
ic 30 000, 40 000 ober 50 000 DM, bie über ben Haushalt- 
plan hinausgehen — vermieden Wirb bzw. in biefem Fall bie 
Synode durch bie Vorlage eines Nachtragshaushaltes unter 
Angabe ber Teckungsmittel unterrichtet unb ihre Zustimmung 
eingeholt Wirb.

Abgeorbneter Dr. Bier: Ic war ganj überrascht, als im 
Finanzausschuß behauptet wurbe, Herr Dr. Bürgy würbe in 
ben Sitzungen beS Oberkirchenrats laufend überstimmt! Es 
ging bann in bem genannten Ausschuß etwas humorvoll zu, 
unb ic glaubte bamalS nicht, dasz biefer Vorschlag zu biefen 
Spannungen führen Würbe. Wahr ift, dasz Herr Dr. Bürgh, 
ben bie finanzielle Sage ber Kirche bedrückte, manchmal über-
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stimmt wurde. Wenn künftig von auszen her solche Stimmen 
hierher dringen, die behaupten, die Kirchenleitung tue, was 
sie will, so müssen wir solchen Gerüchten entgegentreten. Der 
Herr Landesbischof und feine Mitarbeiter prüfen die Ver- 
hältnisse ganz genau, ehe fie sic entschlieszen, Geldmittel zu 
fordern. Das habe ic in mancher Sitzung erlebt. Wir in den 
Gemeinden wissen ja, wie schwer es ift, von der Behörde einen 
größeren Vetrag zu erhalten. Das dauert manchmal jahre- 
lang, bis ein Antrag genehmigt wird. — Sc darf doch an- 
nehmen, das mir nach den Ausführungen des Herrn Landes- 
bischofs die Gefahr dieses Vetorechts erkannt haben. Nach 
alledem ift es selbstverständlich, das mir in unserer Landes- 
kirche dieses vorgeschlagene Vetorecht nicht dulden tönnen. 
Herr Odenwald hat schon gesagt, es hantle sic dabei um 
größere Ausgaben von etwa 40—50 000 DM. Solche unvor- 
hergesehene Ausgaben wird der Oberkirchenrat nur nach Ge- 
nehmigung der Landessynode beschlieszen. In diesem Zu- 
sammenhang möchte ic darauf hinweisen, das mir vor 
einiger Zeit von einem Auszenstehenden, der scheinbar auf 
die Kirchenleitung nicht gut zu sprechen ift, vorgeworfen 
wurde, ic hätte auf der Synode einmal betont, die Syno- 
dalen müszten zu ihrem Landesbischof und ber Kirchenleitung 
Vertrauen haben. Eine solche Haltung ift für uns, meine ich, 
selbstverständlich. Darum ift es recht merkwürdig, das mir 
diese Aufforberung angekreidet murbe. 3c sagte bann zu dem 
Betreffenden, ja, wenn mir nicht mehr hinter ber Kirchen- 
leitung stehen sollen, bann tönnen mir einpacfen!

Nach allem, was mir nun gehört haben, möchte ich herzlich 
bitten, dieses Vetorecht zum Wohle beS Herrn Dr. Bürgy unb 
ber anderen Sperren abzulehnen.

Abgeordneter Hammann: Sc möchte zu ber Gefahr, auf 
bie eben hingewiesen worden ift, noch folgendes sagen: Wir 
haben in ben Verhandlungen, welche bie ERD in ihren Aus- 
schüssen im Blick auf ben vom Hilfswerk geplanten Diakonat 
ber Kirche geführt hat, Bedenken geäuszert, ob nicht an einer 
zunächst ganz harmlos erscheinenden Stelle doch bie finan- 
äielle Leitung ber Kirche eines Tages ein Übergewicht 
betommen tönnte gegenüber ber geistlichen Leitung. Ic 
märe bantbar, menn solche Vebenfen von feiten beS Finanz- 
ausschusses ausgeräumt merben tönnten. Es tönnte ja ber 
Fall eintreten, das eines Tages durch ein Veto beS Finanz- 
referenten irgendwelche als kirchlich dringlich erkannten Auf- 
gaben einfach verschoben unb gefährdet mürben. Ist es über- 
haupt möglich, frage ic mich, das bie Finanzstelle ber 
Kirchenleitung ohne Einschränkung ein Vetorecht betommen 
darf? Vielleicht müszte baS eine ganz anbere Stelle fein, nicht 
etwa bie Stelle im Oberkirchenrat selbst. Man hat doch im 
Blick auf bie Bedeutung, bie nun eben einmal baS Geld in 
biefen Jahren in ber ganzen Kirche bekommen hat, hin unb 
mieber bie Sorge laut merben lassen müffen, das bie „geist- 
liche Bank" boch bie Entscheidung zu treffen habe. Ic meine, 
bie Synode hätte ja bann ein halbes Jahr fpäter bie Möglich- 
feit einer Korrektur unb Überprüfung, unb bann mürbe man 
sic reiflich überlegen, welche Unternehmungen man magen 
barf unb welche nicht.

Abgeorbneter Dr. Schlapper: Ic möchte dringend bitten, 
bon bem Vetorecht abzusehen. Ic sehe auch nach ben Aus- 
führungen, bie eben Herr Odenwald gemacht hat, eigentlich 
gar feine praktische Notwendigkeit. Herr Odenwald unb, so- 
meit ich auch Herrn Bürgermeister Schneider verstanden 
habe, hat bon groszen Ausgaben ab 30 000 DM unb höheren 
Beträgen gesprochen. Ic fann mir nur vorstellen, das es sic 
ba um ein bauliches Vorhaben handeln mürbe, unb ein bau- 
liches Vorhaben geht nicht fo schnell. Unb ic glaube niemals, 
baß ber Oberkirchenrat ein bauliches Vorhaben durchführen 
wird gegen bie Stimme beS Finanzreferenten. Im übrigen 
ftehe ich auf bem Standpunkt, das mir bem Oberkirchenrat 
in dieser Beziehung feinerlei Beschränkung auferlegen, son- 
bern ihm Vertrauen schenken foflten, das er wirklich nur bie 
Ausgaben macht, bie er verantworten fann.

Abgeorbneter Zitt: Es scheint mir notwendig, das bie 
Aussprache auf ben Voben ber Tatsachen zurückgeführt mirb. 
Es geht ja gar nicht um ein Veto beS Finanzreferenten, son- 
bern es handelt fich einfach um bie Frage, ob ber Haushalts- 
plan, ber bon ber Synode beschlossen mirb, limitierenbe Kraft 
für bie Ausgaben ber Landeskirche hat. Ic bin ber Auf- 
faffung, das mir eben dazu ben Haushaltsplan beschlieszen, 
das er biefe limitierenbe Wirkung für jebe Position ber Aus- 
gaben ber Landeskirche hat. Die Beispiele, bie angeführt 
morben sind bafür, dasz biefe Wirkung ber Haushaltgesetz- 
gebung baS Seben ber Landeskirche beeinträchtigen fönnte, 
schlagen deshalb bei mir nicht durch, weil doch jederzeit bie 
Möglichkeit besteht, in etwas bie Entwicklung vorauszusehen. 
Das wissen mir nicht erft feit heute sondern feit Jahren, das 
bie Fachschulen im Aufbau begriffen finb unb das immer 
mehr Kräfte für bie Bestreitung beS Religionsunterrichts an 
biefen Schulen gebraucht merben. Da ift es boCh ganz selbst- 
verständlich, das bie Kirchenleitung, speziell ber in Frage 
kommende Respizient, erflärt, baß bie unb bie Ausgaben zu 
erwarten sind, unb bittet, das fie fürsorglich in ben Haus- 
haltsplan aufgenommen merben. Ich fann mir nach ber Art, 
mie mir bisher verfahren finb, nicht benfen, dasz baS bann 
nicht geschehen mürbe. Es fann fich also gar nicht barum 
drehen, das durch ein Vetorecht — um baS unglückliche Wort 
in ben Mund zu nehmen — beS Finanzreferenten baS geist- 
liChe Sehen ber Kirche behindert mirb. Ic muß allerdings 
fagen, um ein Beispiel aus bem Sehen zu gebrauchen: Wenn 
ich mir gerne ein beftimmteS Buch zu meiner theologischen 
Weiterbildung anschaffen möchte unb meine Frau mir er- 
klärt, das ich meine Ausgaben für Bücher einschränken müsse, 
bann musz ich mich bem Votum meiner Frau fügen aus bem 
sehr einfachen Grund, weil anbere Ausgaben vordringlicher 
finb. Unb eS ift nun fo, ba^ man unS im Sanbe — baS 
fChabet gar nichts, menn bie Meinung beS Sanbes hier zum 
Ausdruck kommt — immer mieber vorhält: „Ihr feht zu, mie 
unter ber Hand immer mieber Ausgaben gemacht merben 
für biefen ober jenen Zweck; wozu beschlieszt ihr einen Haus- 
haltsplan, menn er bann ba unb bort doch übergangen mirb?" 
Darum geht es uns, dasz bie Haushaltspositionen für bie 
Ausgaben ber SanbeSfirChe unbebingt limitierenbe Kraft 
haben.

Präsident Dr. Umhauer: Ic möchte Sie barauf aufmerk- 
fam machen, dasz mir feit zwei Stunden an bem zweiten 
Punkt ber Tagesordnung herumreden unb noch feine Mög- 
lichkeit ber Entscheidung sehen. Ic möchte Sie bitten, be- 
achten Sie doch, dasz mir noch sehr viel Tagesordnungspunkte 
haben unb nehmen Sie mir nicht übel, menn ic bon ber Be- 
stimmung ber Geschäftsordnung bon nun an Gebrauch mache, 
dasz niemanb mehr als zwei Mal zu demselben Punkt ber 
Tagesordnung sprechen barf, ohne dasz eS bie Synode aus- 
drücklic genehmigt. Ic bitte alfo bie Herren, menn fie zum 
Wort kommen, alles zu fagen, maS fie zu bem Punkt zu fagen 
haben im Hinblick barauf, das fie ein britteS Mal nicht mehr 
zum Worte fommen.

Abgeorbneter Ilzhöfer: Ic möchte nochmals auf ben 
Haushaltsplan zurückkommen. Bei ben groszen Bundesbehör- 
ben ift eS fo, dasz bie Planstellen in ben Haushaltsplan fo 
aufgenommen merben, mie fie vorhanden finb, ich meine plan- 
mäszig vorhanden finb unb nicht fo, mie gerabe j. 8. bie 
Stellen besetzt finb. Es ift bann ja auch bie Möglichkeit ge- 
geben, solange bie Planstellen nicht voll besetzt finb, immer 
mieber zu jonglieren. Das Geld ift ja ba unb fann bann auch 
eingesetzt merben. Soviel ic mich erinnern fann, hat sich ber 
Finanzausschuss auch in biefem Sinne auSgefproChen.

Eine anbere Sache ift, mie man bie Schmierigfeiten über- 
winden fann, bon benen Herr Oberkirchenrat Dr. Friedrich 
unb Herr Oberkirchenrat Kat gesprochen haben. Bei ben 
groszen Behörden finb für solche Fälle im Haushaltsplan ein- 
zelne Titel übertragbar, baS heiszt, dasz aus biefen Stieln Aus- 
gaben für anbere Titel aus bem gleichen Kapitel geleiftet
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werden können, bei denen die Mittel aufgebraucht sind. Es ist 
so möglich, viele Nöte aus dem Wege zu schaffen, so das z. B. 
dieser Passus gar nicht mehr nötig ist.

Sc bin auch ganz und gar gegen ein Vetorecht.
Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic glaube, das die Formu- 

lierung hier etwas beigetragen hat dazu, die Dinge miszver- 
ständlich und verwirrt erscheinen zu lassen, die es in Wirk- 
lichkeit gar nicht sind. Wenn wir uns schon auf den Boden der 
Tatsachen stellen wollen, bann wollen wir doch auch bie Tat- 
sache sehen, das wir bei ber Beratung des Haushalts not- 
gebrungen drosseln muszten. Wir hätten schon damals gerne 
das Geheimnis Jennen gelernt, mit bem Dr. Bürgy zu drosseln 
versteht. Ic erinnere baran. Man sagte: Wenn Dr. Bürgy 
gedrosselt hat, bann ging es wieder. Nun zeigt sich, dasz wir 
inzwischen bie Beklemmung, bie wir gehabt haben, ein biszchen 
losgeworden sind. Es Jönnte fein, dasz wir beim Loswerden. 
biefer Beklemmung auch wieder an bie Bedürfnisse ber Evang. 
Akademie benJen. Man hat gejagt, länger könne es nicht 
hinausgeschoben werden. Aber das Jann natürlich nicht be- 
beuten — ba Jtimme ich mit bem Finanzausschuß überein — 
dasz gewissermaszen alles allein im Oberkirchenrat gemacht 
wird, ohne Klärung ber Funktion von Oberkirchenrat Bürgy. 
Ic könnte mir benJen, wenn wir diesen gangen Tatbestand Jo 
uns vorhalten, dasz sic rasc herausstellt, wir bejahen das 
alle. Was noch zweifelhaft ist, ist lediglich: Soll ber Versuch 
gemacht werden, bie Klärung, ob eine Ausgabe über den sehr 
knappen Voranschlag von Ostern hinaus möglich ift, durch ben 
Erweiterten Oberkirchenrat herbeizuführen unter Mitwir- 
Jung von Oberkirchenrat Dr. Bürgy, ober aber soll es wirk- 
lic zu einem echten Synodalbeschlusz ber nächsten Synode 
gemacht werden. Damit würde bie Funktion von Oberkirchen- 
rat Bürgy in baS Licht gestellt werden, baS bem Finanzaus- 
schusz vorschwebt. Ic glaube, dasz wir gar nicht Jo sehr ver- 
schiedener Meinung sind, wie es zunächst aussah.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ic freue mich, 
dasz biefe Diskussion so lebhaft Anteil nahm an bem Vorschlag. 
Ich musz nochmals Jagen, dasz im Grunde es um ein Recht ber 
Synode geht, SluSgaben, bie auszerhalb beS Haushaltsplans 
gemacht werden, zu genehmigen. Das hat ja auch bie Regie- 
rungsbank bestätigt, Herr Oberkirchenrat Dr. Friedrich. Nun 
wollten mir nicht hart Jein, sonst hätten mir einfach ben ersten 
Sat aufgenommen: „Ausgaben, welche zusätzlich über bie im 
Haushalt-Voranschlag festgesetzten Veträge hinausgehen, be- 
bürfen grundsätzlich ber vorherigen Genehmigung ber Sy- 
node." Das märe eigentlich ber formale grundsätzliche Stand 
ber Dinge. Um biefe Härte zu vermeiden unb um biefe Aus- 
weichmöglichkeit im Einzelfalle ber geistlichen Betreuung 
zu geben, haben mir baS bann abgemildert. Wir wollten, das 
eben, menn eine gröszere Ausgabe kommt unb ber Finanz- 
referent glaubt, nicht zustimmen zu können, weil Jie eigent- 
lic rechtmäszig auszerhalb beS Haushalts steht, er bann jagen 
Jann, mir legen’s ber Synode vor. Da ist also auch nicht ein 
Jota einer besonderen Heraushebung beS Finanzreferenten 
im Oberkirchenrat unb eine Spaltung im Oberkirchenrat be- 
absichtigt ober irgenb so etwas. Alles baS ijt mit feinem 
Gedanken ermogen morben. Wäre es möglich, Jo zu formu- 
fieren:

Neu- ober Mehrausgaben, bei benen ber Finanzreferent 
glaubt, selbst nicht zustimmen zu können, sollen in einer 
Vorlage an bie Synode gegeben merben.

Ich glaube, mir Jinb jetzt an einem Punkt angelangt, mo 
mir feine Möglichkeiten ber Einnahmesteigerung mehr haben, 
Jonbern bie Einnahmen, bie mir erhoffen, merben gerabe 
reichen, dasz mir baS, maS bisher baS Ausgabevolumen ist, 
erfüllen tönnen, unb mir möchten vermeiden, das bei biefer 
Entwicklung ber Ausweitung im guten Wollen, im guten 
Wollen, vielleicht bann bie Begrenzung ober bie richtige An- 
setzung ber Wittel, bie uns zur Verfügung stehen, verpaszt 
wird. Die Gesamtentwicklung, bie baS Höchstvolumen ber Ein-

nahmen offenbar im Laufe beS nächsten Jahres erreicht hat 
auf ber Basis beS jetzigen Steuerfuszes, bringt mit sich, dasz 
mir eine planmäszige Ausgabenlenkung machen, weil mir nicht 
mehr Wittel befommen merben. In diesem Zusammenhang 
ift es vielleicht verständlich, menn mir Jagen, nur für ben Fall, 
das ber Finanzreferent glaubt, dasz man bie Sache doch noch 
mit ber Synode besprechen unb Von ber Synode genehmigen 
lassen sollte, sollte eine aufschiebende Wirkung möglich sein. 
Alle anberen Fälle, bie Vielen kleinen, Jinb bamit ausge- 
räumt. Was bie Stellenplanung anbelangt, musz in ber näch- 
sten Frühjahrssynode es Jo gemacht merben, dasz ber zuständige 
Referent Jagt, im Laufe dieses Jahres merben voraussichtlich 
bie unb bie Kandidaten fommen unb bie unb bie Stellen an- 
gefordert merben bzw. notwendig fein. Dann fann man baS 
mit einem vollen Ja ober halben Ja, mie es bie Verhältnisse 
erlauben, ebtl. mit einer Pauschalsumme noch einsetzen.

Dann haben mir im Haushalt wenigstens bie sichtbare 
Grundlage, bie eigentlich eben zum Wesen beS Haushalts ge­
hört. Das ift baS, maS mir Von unS zu Jagen haben.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: 3c barf darauf hinweisen, das 
unsere Groszstadtgemeinden seit ber Währungsreform beim 
Oberkirchenrat Anträge auf Erhöhung ihrer Anteile an bem 
Aufkommen an ber gemeinsamen Kirchensteuer Vom Ein- 
fommen stellen. Die Verhandlungen über biefe Anträge brach- 
ten es mit sich, dasz ic über bie Frage ber Verteilung unb 
babei über bie gesteigerten Ausgaben beS Oberkirchenrats auf 
ber Städtekonferenz ausführlich reben muszte, um ben Grosz- 
stadtgemeinden klar zu machen, dasz bie Verteilung beS Auf- 
fommenS an ber gemeinsamen Kirchensteuer in Ordnung 
geht, ja, dasz menn eine neue Verteilung etwa Vorgenommen 
merben sollte, Jie höchstens zu Ungunsten ber Groszstadt- 
gemeinben ausgehen fönnte. Icmuszte eingehend barauf hin- 
weisen, mie sic bie Ausgaben ber Landeskirche feit ber Ein- 
führung biefer gemeinsamen Kirchensteuer Vom Einkommen 
geftaltet unb vermehrt haben. Ic muszte babei nicht nur bie 
Abschluszergebnisse mitteilen, bie ic vorhin mitgeteilt habe, 
Jonbern ich muszte, weil bie Kirchengemeinden das Verlangten, 
ins Einzelne gehen. Unb auf biefe Weise glaube ich, Jinb eben 
bie Dinge etwas inS Rollen geraten. Das soll meine Antwort 
auf bie Frage fein: Was ift nun letzten Endes ber konkrete 
Anlasz zu ber initiative, bie heute im Finanzausschusz er­
griffen wurde. Eine anbere Erklärung vermag ich nicht zu 
geben.

Professor D. Hupfeld: Ic möchte einmal ganz konkret bie 
Frage stellen: Erstens inmiemeit ift bie Summe Von 880 000 
DM eine Überschreitung ber Haushaltssumme, bie mir be- 
willigt haben. Weine zweite Frage: Ic musz Jagen, bie Aus- 
gabenentwicklung verwundert mich nicht. Mich bestürzt aber 
bie viel geringere Einnahmeentwicklung. Die Ausgaben- 
entwicklung ist ja einfach ein Zeichen ber faktischen Geldent- 
wertung. Ich hätte ermartet, diese Summe fei Viel gröszer. Ic 
hatte, als Sie Von fünf Millionen anfingen, mich auf eine 
ganz anbere Ausgabe für 1951 gewappnet. Es ift erstaunlich, 
mie sparsam offenbar bie Kirche arbeitet, menn sie nur eine 
berartig geringe Steigerung ber Ausgaben nachweist. Aller- 
bingS ift es natürlich übel, dasz nicht auch bie Einnahmen sich 
entsprechend gesteigert zu haben scheinen. Freilich sehe ic hier 
als völliger Laie in biefen Dingen nicht durch. Wie Jann, 
menn bie Sachen Jo liegen, bann doch gejagt merben: mir 
können ohne Not doch bie Gehaltserhöhungen um 20% be- 
willigen. Hier musz ic meine Dummheit eingestehen.

Drittens: Es ist vorhin gejagt morben, ber Haushaltsposten 
ber Vikarstellen rechne mit 100 Vikarstellen. Wieviel Vikar- 
stellen haben mir? (Zuruf: 45). Es sind aljo 55 Steffen haus- 
haltsmäszig mehr eingesetzt. Wan Jann doch ohne Schwierig- 
feit in dieses Loch hineingreifen unb ebtl. Gemeindehelfe- 
rinnen — ober einige vermehrte Religionslehrerstellen schaf- 
fen. Viertens: Es gibt eben einfach Situationen, in benen 
man evtl, bei Persönlichkeiten schnell zugreifen musz. Es gibt 
übrigens auch auf bem Gebiete Von Bauvorhaben Situa-
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tionen, bei benen man sic schnell entschlieszen muß. Es ift eine 
schlimme Sache, wenn man einen richtigen Zeitpunkt aus etat- 
mäszigen Gründen verpaszt, unb nachher musz biel mehr Geld 
bezahlt werden, als man borher hätte zu zahlen brauchen. 
Man tann doch nicht in solchen Fällen ein halbes Jahr bis zur 
nächsten Synode mit feinen Entschlüssen marten ober erft alle 
möglichen Finanzsachverständigen heranziehen. Zu welchem 
Zweck hat benn bie Synode fo biele Vertreter als Erweiterten 
Oberkirchenrat aggregiert, wenn nicht dazu, dasz biefe Männer 
in solchen Fällen stellvertretend für bie Synode selbständig 
hanbeln. Ic muß fagen: Angesichts ber besonderen Entwick- 
lung ber Evang. Akademie unb ihrer eminenten 9lufgaben, 
bie fie augenblicklich in ber ganzen Frage ber Auseinander- 
setzung ber Kirche nicht nur mit ber Welt unferer Juristen 
unb Mediziner, sondern auch ber Welt ber Arbeiter hat, ift 
jebe Sparsamkeit an einem solchen entscheidenden Posten ein 
eminenter geistlicher Verlust, ben mir als Synode nicht ver- 
antworten tonnen.

Präsident Dr. Umhauer: Die Rednerliste ift erschöpft. Wenn 
feine Meldungen mehr eingehen, erkläre ic bie Diskussion 
für geschlossen. (Die Berichterstatter verzichten auf ein Schlusz- 
mort.) Es sind zwei Anträge vorhanden unb bann bie Ge- 
setzesvorlage. Ic schlage Ihnen vor, dasz mir zunächst über bie 
beiben Anträge abstimmen unb bann erft über bie Gesetzes- 
vorlage. Es erhebt sic hiergegen fein Widerspruch. Antrag I 
lautet:

Die Synode beftätigt bie vom Erweiterten Oberkirchen- 
rat gemäß ber Ermächtigung ber Frühjahrssynode ge- 
troffene Verfügung, dasz ab 1. Juli 1951 bie im Gesetz- 
entwurf vorgesehenen Teuerungszulagen zur Auszahlung 
famen.

Diese Teuerungszulagen auf ber Basis bon 15% beS 
Grundgehalts unb ber ruhegehaltsfähigen Zulagen er- 
forbert runb 1 Million DM Mehraufwand. Die Entwick- 
lung beS SteuerauffommenS unferer Kirche erlaubt bie 
Hoffnung, dasz bie Deckung voll gesichert ift.

Einer Erhöhung ber Teuerungszulage auf 20% fann 
im Augenblick noch nicht entsprochen merben, ba bie wei- 
tere Finanzentwicklung noch nicht zu übersehen ift. Die 
Synode ermächtigt aber ben Ermeiterten Oberkirchenrat, 
biefe Erhöhung auf 20% durchzuführen, menn folgenbe 
Voraussetzungen gegeben sind:
a) das im Staat unb Gemeinden bie 20% gemährt merben,
b) dasz bie kirchlichen Finanzen es erlauben,
bie hierfür notmenbigen ca. 300 000 DM aufzubringen.

Der Antrag mirb einstimmig angenommen.
Präsident Dr. Umhauer: Nun fommt ber zweite Antrag. 

Ich beriefe bie Formulierung, bie Herr Bürgermeister 
Schneider zum Schlusz gegeben hat:

Ausgaben, welche zusätzlich über bie im Haushaltvoran- 
schlag festgesetzten Beträge hinausgehen, bebürfen grunb» 
sätzlic ber borherigen Genehmigung ber Synode. Mehr- 
ausgaben, bon benen ber Finanzreferent glaubt, nicht 
zustimmen zu fönnen, sollen zuvor ber Synode borgelegt 
merben.

Der Antrag mirb gegen 5 Stimmen unb bei 4 Enthaltungen 
abgelehnt.

Überschrift, Einleitung unb bie Paragraphen beS Gesetz- 
entmurfeS merben einstimmig angenommen.

II, 3.
Präsident Dr. Umhauer: Wir fommen zum nächsten Punkt 

ber Tagesordnung: Die Zusatzversicherung ber 
Angestellten ber bereinigten Evang.-prot. Landeskirche 
Badens betr.

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Schlapper: Hohe Synode! 
Der Gedanke, bie Rentenbezüge ber Angestellten durch eine 
Zusatzversicherung zu verbessern, ift bereits in ben dreisziger 
Jahren ermogen morben, bie Ausführung jedoch aus jetzt nicht 
mehr zu ermittelnben Gründen stecken geblieben.

Es erhebt sic zunächst die Frage, ob eine solche Zusatzver- 
sicherung überhaupt erforderlich ist, da die Angestellten in der 
Angestelltenversicherung versicherungspflichtig sind. Diese 
Frage hat der Verfassungsausschusz unbedingt bejaht, beson- 
ders mit Rücksicht auf bie Angestellten mit geringeren Be- 
zügen, beren Rente im Alters- bzw. Invaliditätsfalle bei ber 
allgemeinen Steigerung ber Lebenshaltungskosten auch zu 
einem bescheidenen Lebensstandard nicht ausreicht.

Bei ber Beratung über bie Form ber Zusatzversicherung 
hat sic ber Verfassungsausschusz entsprechend ben Ausfüh- 
rungen unb Erklärungen von Herrn Oberkirchenrat D. Dr. 
Friedrich für ben Abschluß eines Vertrags mit ber Versor- 
gungsanstalt des Bundes unb ber Länder ausgesprochen unb 
zwar au§ ben Erwägungen, bie in bem Ihnen vorliegenden 
Gesetzentwurf näher ausgeführt worden sind.

Für bie bereits Ausgeschiedenen ober infolge ihres Alters 
nicht mehr in bie 93932 — wie fie kurz genannt wird — Auf- 
genommenen wird eine Übergangsrente bezahlt, auf bie aller- 
bingS ein Rechtsanspruch nicht besteht. Einer Eingabe beS 
Vertrauensrates dahingehend, auch hierfür einen Rechts- 
anspruc im Gesetz zu verankern, konnte nicht entsprochen 
werden, ba bie natürliche Voraussetzung zu einem Rechts- 
anspruc bie Zahlung bon Beiträgen ift, bie im vorliegender 
Fall nicht geleistet wurde.

Der Verfassungsausschusz bittet lediglich, in § 4 beS Gesetzes
hinter: „Sie erhalten"... baS Wort „infofern" einzufügen.

Die Zustimmung beS Finanzausschusses vorausgesetzt, 
empfiehlt ber Verfassungsausschusz bie Annahme beS Gesetz- 
entwurfs mit ber sich aus § 4 ergebenben Anderung.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Der Finanzaus- 
schusz begrüszt, dasz bie Landeskirche ben Vorschlag zum Ab- 
schlusz einer Zusatzversicherung für ihre Angestellten macht, 
um dadurch für ben Fall ber Invalidität ober beS Ausschei- 
benS aus Altersgründen eine tragbare materielle Lebens- 
grundlage sicherzustellen. Die Kirche holt damit für ihre Mit- 
arbeiter nach, was staatliche unb Gemeindeangestellte bereits 
haben.

Dabei ift sic ber Finanzausschuß barüber im Klaren, dasz 
bie finanzielle Mehrbelastung von jährlich 56 800 DM 
auszerordentlich schwerwiegend ift. Es soll aber biefe soziale 
Sicherstellung grundsätzlich bejaht unb genehmigt werden. 
Betroffen werden ca. 250 Angestellte, barunter bie etwa 110 
Gemeindehelferinnen.

Wie aus ber Begründung Abschnitt IV ersichtlich, bestehen 
fünf Möglichkeiten, auf bem Wege ber Versicherung biefe 
Zusatzversorgung zu orbnen. Von einer Seite wurde im 
Finanzausschuß angeregt zu prüfen, ob bie Kirche nicht in 
eigener Regie, b. h. durch Ansammlung bon Kapitalien in 
Höhe ber jährlichen Prämien unb Selbstzahlung an bie Be- 
rechtigten, biefe Zusatzversorgung regeln tönnte. Nach ein- 
gehenber Aussprache beschlosz ber Finanzausschuß, dasz ber 
Abschlusz einer Zusatz-Versicherung bie befte Regelung 
sei. Unter ben fünf Vorschlägen wird ber Versicherungsab- 
schlusz bei ber Versorgungsanstalt beS Bundes unb ber Länder 
als ber sozial befte empfohlen. Diese Versicherungsanstalt 
erhebt eine Prämie bon 6,9% beS Verdienstes bon allen Ver- 
sicherten unb bietet günftige Leistungen. Gegen einen Abschluß 
bei ber Versorgungskasse für Berufsarbeiter ber Inneren 
Mission sprach bor allem bie Tatsache, dasz bie Tariftrennung 
für männliche unb weibliche Angestellte eine Prämien-Mehr- 
belastung für Verheiratete unb gröszere Familien mit sic 
bringt. Der Abschluß ber Versicherung soll ab 1. 1. 1952 er- 
folgen. Die kirchlichen Angestellten ber einzelnen Kirchen- 
gemeinben sollten möglichst in bie Zusatzversicherung mit ein- 
geschlossen werden.

Präsident Dr. Umhauer: Da ber Abschlusz ber Versicherung 
ab 1. Januar 1952 erfolgen soll, fo sind in ben §§ 1 unb 4 bie 
Worte „1. November 1951" zu ersetzen durch bie Worte: 
„1. Januar 1952". Auszerdem wird auf Vorschlag beS Syno-
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dalen D. Hupfeld in § 4 Zeile 4 zwischen „erhalten" und 
„auch" das Wort „insoweit" eingefügt.

Überschrift, Einleitung und die Paragraphen des Gesetzent- 
wurfes werden mit diesen Abänderungen einstimmig ange- 
nommen.

11, 4.
Präsident Dr. Umhauer: Wir lammen zu dem Antrag der 

Synodalen Dr. Lampp u. a.: Die Pensionsfähigkeit der 
Funktionszulage der Dekane betr. Da dieser 
Antrag noch nicht dem Finanzausschuß überwiesen war, wird 
die Beratung über diesen Gegenstand auf die nächste Plenar- 
sitzung verschoben.

III.
Berichterstatter Abgeordneter Dr. Schmidt: Der Verfas- 

sungsausschusz hat sic in feiner Sitzung am 24. Oktober mit 
dem Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, die Errichtung 
einer Evang. Kirchengemeinde Königsfeld 
betr. beschäftigt. Er ift zu dem Ergebnis gekommen, ber 
Synode bie Zustimmung zu biefem Gesetz vorzuschlagen unb 
babei bie Artikel 1 unb 3 als Artikel 1 und 4 zu übernehmen, 
während ber Artikel 2 eine neue Fassung erhalten unb in zwei 
Artikel getrennt werden soll. Artikel 2 würde lauten:

Während ber Dauer beS zwischen ber Brüderunität unb 
ber Landeskirche beftehenben Vertrags auf Bedienung ber 
Kirchengemeinde Königsfeld nimmt ber Prediger ber 
Brüdergemeine Königsfeld bie Aufgaben beS Gemeinde- 
pfarrerS ber Kirchengemeinde Königsfeld wahr.

Artikel 3 würde lauten:
Die Amtszeit ber zu wählenden Altesten bauert nur bis 
zur angemeinen Beendigung ber Amtszeit ber zur Zeit 
im Amte befindlichen Altesten ber Gemeinden ber Landes- 
kirche.

Abgeordneter Frank: Die Aufgabe ber Synode als Synode 
beschränkt sic nicht barauf, lediglich einen borgelegten Gesetz- 
entwurf — wie er uns jetzt borliegt — zu sanktionieren. Ein 
solches Gesetz hat eine innere Vorgeschichte, über bie auf ber 
Synode etwas zu hören wertvoll wäre. Zur Orientierung ber 
Synodalen unb um auch im Lande drauszen Rede unb Ant- 
wort stehen zu können. In ber Begründung zu bem Gesetz ift 
auf Seite 2 ber Vorlage bon einer „gewissen Distanzierung" 
bie Rede. Sst bamit ein inneres Spannungsverhältnis zwi- 
jchen ber Landeskirche bzw. ber Kirchengemeinde Königsfeld 
unb ber Brüdergemeine vorsichtig umschrieben, zu bem es im 
Saufe ber Jahrzehnte — besonders in unferen Tagen — ge- 
kommen ift? Drückt sic in bem Verlassen eines gemeinfamen 
Weges wie }. B. bei ber Feier beS heiligen Abendmahls ein 
gewisser Konfessionalismus aus? Wir haben im Oberland 
— in ber Reichweite bon Königsfeld — Stimmen gehört, bie 
in biefe Richtung weisen. ES war für uns Synodale schmerz- 
lich, in ber ersten Plenarsitzung am Montag zu hören, das in 
Langensteinbach bon ber Seitung ber Gemeinschaft her eine 
Tür zur Landeskirche zugeschlossen wurde. Soll sich nun in 
Königsfeld etwas ähnliches bon feiten einer landeskirchlichen 
Gemeinde vollziehen? Zwar bürgt bie Person beS derzeitigen 
Predigers ber Brüdergemeine dafür, das eine innere 
Klammer zwischen Brüdergemeine unb Landeskirche bleibt. 
Andererseits bürfte es aber wohl am Platze fein, ben Glie- 
bern ber Landeskirche in Königsfeld, bon benen ber Anstosz 
zur Neuordnung ausgeht, — fobiel ic weisz — zu sagen: 
Suchet unb fehet nicht ftur auf ben eigenen Weg, sondern 
bleibt offen für bie Gemeinsamkeit unfereS evangelischen 
Glaubens unb feib bereit für ben Dienst an ben Brüdern unb 
Schwestern ohne Ansehen ber Person. In einer Zeit, in ber 
alles in ber Welt auseinanderzubrechen droht, tut es not, 
das biejenigen, bie mit Ernft Christen fein wollen, beieinander- 
bleiben in ber Bindung an Jesus Christus, ben einen Herrn 
feiner Gemeinde in aller Welt.

Landesbischof D. Bender: Ic glaube, ic könnte alle Sor­
gen, bie aus bem Wort bon Bruder Frank herausklingen, ob 
ba nicht irgendwie ein Spaltgeift aufgetreten fei, einfach da-

durch zerstreuen, das ic ben Brief bon Lic. Renkewitz, bem 
Direktor ber Brüderunität, mit bem wir in persönlicher Ver- 
handlung bie ganze Sache besprochen haben, — ic habe ben 
Brief im Augenblick nicht ba — einfach borlefe. Das, was in 
Königsfeld geschehen ift, ift in gewisser Weise ein ganz natür- 
lich zu verstehender Vorgang, ber bon uns nicht aufgehalten 
werden konnte. Tatsache ift, das bie Zahl ber Mitglieder ber 
Landeskirche in Königsfeld heute bereits gröszer ift als bie 
Zahl ber Mitglieder ber Brüdergemeine. In bem Augen- 
blick, wo bie Glieder ber Landeskirche tarnen unb sagten, wir 
wollen in unserer landeskirchlichen Weise baS heilige Abend- 
mahl dargereicht haben — baS heilige Abendmahl kennt 
bie Brüdergemeine nicht, fie hat nur baS Brudermahl —, 
war bie Landeskirche bor bie Frage gestellt, ob fie biefe 
Sitte ablehnen darf — unb dazu fühlen wir unS nicht 
berechtigt. Wir haben bie Frage in einer für Christen — 
Wie ic glaube — vorbildlichen Weise mit ber Brüder- 
gemeine zum Austrag gebracht unb sind überrascht, welche 
Opfer bie Srübergemeine bei biefer Regelung gebracht hat. 
So Wirb ber Pfarrer ber Srübergemeine jeben bierten Sonn- 
tag ben Gottesdienst ber Srübergemeine nach ber Weise 
unferer Landeskirche halten, unb bei ber Konfirmation bie 
Kinder unferer Landeskirche auf ihre Kirche verpflichten. Dasz 
baS in biefer Weise geht, ift ein einzigartiger ökumenischer 
Sorgang, für ben Wir nur bantbar fein tönnen. Dasz ba bie 
eine ober anbere Stimme ba ift, bie biel stärker auf eine voll- 
ftänbige Verselbständigung ber landeskirchlichen Gemeinde 
brängt, baS haben Wir auch gemerft. Dem haben Wir wider- 
ftanben unb haben in einer Versammlung unferer Gemeinde- 
glieber barüber eine völlige Einigung erzielt, fo dasz auch bie 
Stimmen, bie ursprünglich an eine weitergehende Verselb- 
ständigung gedacht haben, davon Abstand genommen haben 
um ber befonberen Sage unb ber geschichtlichen Situation ber 
evangelischen Kirchengemeinde innerhalb ber Srübergemeine 
in Königsfeld. Ic glaube, Sruber Frank, es liegt fein Anlaß 
zu einer Sorge vor.

Abgeordneter Dr. Schmidt: Sc habe bem Wort des Herrn 
Landesbischofs nur Wenig hinzuzufügen. In ben Bespre- 
chungen, bie seinerzeit in Königsfeld stattgefunden haben, 
habe ic mehrfach Gelegenheit gehabt, mit Angehörigen ber 
Srübergemeine unb ber Landeskirche über bie damals er- 
folgte Einigung zu sprechen. Icmusz freubigen Herzens sagen, 
das biefe Vereinbarung mit bollen Herzen bejaht Worben ift. 
Unb Wir bürfen wohl sagen, dasz Landeskirche unb Brüder- 
gemeine sic als eine Kirche Jesu Christi fühlen.

Professor D. Hupfeld: Ein Analogon ift in Sab Soll schon 
ba, Wo alle 14 Tage ber Seiter ber Ebang. Akademie Dr. Eber- 
hard Müller im Raum ber Kirche ber Srübergemeine ab- 
wechselnd in württembergischer Weise prebigt unb ebtl. auch 
baS heilige Abendmahl hält, aber nur für bie Nichtbrüder- 
gemeindler. Das Abendmahl für bie Srübergemeine Wirb 
bei einem SrübergemeinegotteSbienft eine halbe Stunbe 
nach bem Hauptgottesdienst als eigenes Mahl gehalten. Unb 
baS geht auch ganz Wunberboll, unb baS am Sit ber Unität.

Abgeordneter Meyer: Sei ber erften Lesung beS Gesetz- 
entwurfs beschlichen mic einige Sorgen. Aber nach reiflicher 
Überlegung musz ic doch fagen, dasz ic jetzt bie Errichtung 
einer landeskirchlichen Gemeinde in Königsfeld begrüsze; bei 
ber Zahl bon 800 Gliedern ber eb. Landeskirche ift baS schon 
wichtig unb richtig, unb ic bin überzeugt, das bei bem be- 
fannten Brudersinn ber Srübergemeine auch boIIeS Ver- 
ständnis auf beiben Seiten vorausgesetzt Werben lann. Ic 
bin überzeugt, dasz auch weiterhin Herz unb Herz bereint 
bleiben Werben. Ic möchte Ihnen fagen, dasz ic zu ber Brü- 
bergemeine nicht in einem gebundenen, Wohl aber in einem 
sehr ftarfen inneren Verhältnis stehe. Ic habe immer bie 
gröszte Freude gehabt an ber brüderlichen Gesinnung zwischen 
ber Srüberunität unb ben anberen Landeskirchen, besonders 
in ber Nähe beS Zentrums Herrnhut, baS ic aus persönlicher 
Anschauung gut kenne. Ic bin auch immer dankbar für bie
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Lieder, die uns Graf Zinzendorf und fein Sohn geschenkt 
haben. Ic bin dankbar für das Losungsbüchlein, und wir 
dürfen auch dankbar fein für bie Internatsschule, bie uns bie 
Bruderunität geschenkt hat unb bie weit über bie Grenzen 
Deutschlands einen groszen Ruf hat. Ic möchte sagen aus 
allen biefen Gründen: Für bie Brüderunität all my love, 
meine ganze Liebe!

Aber nun hatte ic doch Bedenken gegen den ursprünglichen 
Gesetzentwurf. Auf ben ersten Blick zeigt mir ber Artikel von 
ber Personalunion des Predigers ber Brüdergemeine mit 
bem Pfarrer, bem landeskirchlichen Pfarrer, das Bild einer 
wundervollen Zusammenarbeit. Aber ic konnte mir nicht 
helfen, mich zu fragen, ob das in ber Praxis auc so bleiben 
wird auf bie Dauer unb so bleiben kann, wenn man so viele 
Erfahrungen gesammelt hat — unb gerade auf kirchlichem 
Gebiet habe ich immer schmerzliche Erfahrungen gefammelt — 
infofern, als mir wiederholt Schwierigkeiten ber Kirche be- 
gegnet finb, bie herausgewachsen finb aus unklaren Entschei- 
dungen ber Kirche. Ic denke ba an eine Kirchenstiftung von 
sehr sehr viel Geld, wie durch eine unklare Entscheidung ber 
Kirchengemeinde fie um ben ganjen Genusz gekommen ift. Ic 
benfe ba an ein Vereinshaus, das nur aus Spenden ber 
Glieder ber Kirchengemeinde gebaut wurde, unb auc wieder 
durch eine unklare Stellungnahme bann im Saufe ber Zeit 
einfach der Kirche entschwunden, unter ben Händen weg-
genommen wurde. Und ic denke auch an Kindergärten. Sc
hatte Bedenken bei bem Gesetzesentwurf, das doch vielleicht 
später Schwierigkeiten entftehen können. Ic freue mich, das 
ber neue Gesetzentwurf — glaube ic — biefe Bedenken zer- 
ftreut in ber Fassung, wie mir ihn jetzt vor uns liegen haben. 
Ic möchte alfo meine kurzen Worte schlieszen mit ber Mah- 
nung, auch in biefem Punkte ber Kirche nahezulegen, einer 
klaren Entscheidung nicht auszuweichen unb bei solchen Ver- 
hältnissen Nüchternheit zu bewahren.

Der vom Verfassungsausschusz neu ausgearbeitete Entwurf 
dieses Gesetzes mirb in ber Abstimmung über bie einzelnen 
Paragraphen und in der Abstimmung über das ganze Gesetz 
einstimmig angenommen.

IV, 1.
Präfibent Dr. Umhauer: Wir kommen nun zu ben Berich- 

ten beS Verfassungs- unb Hauptausschusses, zunächst über ben 
Antrag ber Bezirkssynode Lörrach betr. Wiederein- 
führung beS Kirchengemeindeausschusses.

Berichterstatter Dr. Schmidt: Der Antrag ber auszerordent- 
lichen Bezirkssynode Lörrac an bie Landessynode lautet:

Die Bezirkssynode Lörrac stellt bei ber Landessynode ben 
Antrag, ben Kirchengemeindeausschusz mieber einzuführen, 
gez. Wettmann, Eifinger, Ruser.

Zum Antrag ber Bezirkssynode Lörrach, ben Kirchen- 
gemeindeausschusz mieber einzuführen, empfiehlt ber Ver- 
fassungsausschusz, biefen Antrag von Lörrac bem Kleinen 
Verfassungsausschusz als Material für bie Beratung ber 
neuen Grundordnung zuzuleiten. Der Verfassungsausschusz 
ift einftimmig ber Auffassung, baft bie Permaltung unb Ver- 
tretung allein bei bem Kirchengemeinderat bleiben foil, ber 
sich aber durch bie Gemeindeversammlung in enger Fühlung 
mit ber Gemeinde halten foll (fiehe Erläuterung jur Wahl- 
orbnung).

Abgeordneter Schneider: In bem Bericht mirb eine britte 
Stelle mit eingeführt, nur baft feine Verwechslungen ent- 
ftepen, bie Gemeindeversammlung. Wenn ic recht verstanden 
habe, ift ber Wille beS Ausschusses: Kirchengemeinderat unb 
als bevollmächtigendes Organ Kirchengemeindeversammluna. 
Ic möchte fagen auch als Informationsorgan, fo baft eigent- 
lic in Ihrer Stellungnahme eine Ablehnung beS Antrags 
auf Wiedereinführung beS Kirchengemeindeausschusses, wie 
eS früher hiesz, liegt. Ic meine, ic wollte baS mit unter- 
streichen, ob mir nicht mit ber Synode hier ju bem klaren 
Wort fommen fönnen, baft mir bie Kirchenausschüsse für nicht

zweckmäszig erachten. Wir haben einmal bie Frage bei uns in 
Konstanz befprochen unb uns überlegt, ob mir auf Grund ber 
letzten Relationsziffern — ich glaube auf 100 Gemeinde- 
glieber foil ein Kirchenausschuszmitglied gekommen fein — 
auswählen sollen. Dann brauchen mir 114 ober 116 Leute. 
Wir haben bann überlegt, ob mir 114 ober 116 Menschen aus 
ben Gemeinden überhaupt bekämen, bie nun wirklich ba mären 
—' benn nur bann hätte ein solcher Ausschusz einen Sinn — 
unb an einer lebendigen Mitarbeit unb Peratung auch mit- 
helfen könnten. Ic felber kann nur marnen, baft Kirchen- 
ausschüsse eingeführt merben.

Landesbischof D. Bender: Ic stimme ganz bem zu, was 
Freund Schneider gesagt hat. Nur eins macht mir Sorge bei 
ber Beobachtung ber Auswirkung des neuen Pfarrstellen- 
besetzungsgesetes, nämlich, baft es in erschreckend viel hätten 
ber Kirchengemeinderat offenbar nicht magt, für bie Bestellung 
des Pfarrers bie Verantwortung zu übernehmen. Das ift ja 
nicht ber Sinn beS Pfarrstellenbesetzungsgesetzes, baft — sagen 
mir mal — in 70 ober 80% Fällen bie Gemeinde auf ihr 
Wahlrecht verzichtet unb bie Kirchenleitung bittet, bie Be- 
setzung vorzunehmen. Das ift eine Beobachtung, bie mir zur 
Kenntnis nehmen müffen. Vielleicht können mir im Frühjahr 
einmal zahlenmäszig zeigen, wie bisher biefeS Pfarrstellen- 
besetzungsgeset praktiziert morben ift. Unb bann müffen mir 
uns mit biefer Erscheinung nocheinmal auseinandersetzen unb 
uns fragen, ob mir biefen Kirchengemeinderäten, bie sich nicht 
stark genug fühlen, eine Rückenstärkung geben müftten. Dann 
mirb es bie Frage fein, ob baS durch bie Wiedereinführung 
ber Kirchengemeindeausschüsse zu geschehen hätte.

Abgeordneter Schneider: Ic glaube, baft ber Kirchen- 
gemeindeausschusz ober bie Kirchengemeindeversammlung eS 
auc nicht auf sic nehmen möchte, bin aber durchaus ber Mei- 
nung, baft ber Kirchengemeinderat bie ihm übertragene Ver- 
antwortung übernehmen soll, bie im Gesetz festgesetzt ift.

Landesbischof D. Bender: Nun eS nützt nichts, baft mir baS 
festsetzen, menn mir sehen, baft in fo groftem Umfang ber 
Kirchengemeinderat biefer Aufgabe sic nicht gewachsen fühlt.

Oberkirchenrat Dürr: Der Wunsch nach Wiedereinführung 
des Kirchengemeindeausschusses mirb ba unb bort laut. Bei 
beiben Kirchenvisitationen, bie ic gehalten habe, wurde die- 
fer Wunsch in ber Gemeindeversammlung geäuszert. Aber ic 
meift nicht, ob diejenigen, bie biefen Wunsch äuszern, sic er- 
innern an bie Zeit, mo bie Kirchengemeindeausschüsse be- 
standen haben. Diejenigen, bie mit einem solchen zusammen- 
arbeiten muszten, merben ihn kaum zurückwünschen. Denn fie 
haben bie Erfahrung gemacht, bie Herr Bürgermeister Schnei- 
ber schon zm Ausdruck gebracht hat, baft eS fehr schwierig mar, 
in manchen Gemeinden überhaupt einen beschluszfähigen 
Ausschusz zusammenzubringen, fo baft bann eine zweite 
Sitzung anberaumt merben muftte. Plan muszte fortgehen, 
bie Leute holen, um endlich ben Kirchensteuervoranschlag ver- 
abschieden zu können. Ich habe nirgenbS erfahren, baft durch 
ben Kirchengemeindeausschusz etwas zur Verlebendigung ber 
Kirchengemeinde beigetragen morben märe. Vielleicht baS 
Gegenteil könnte man eher beweisen.

Abgeordneter Frank: Was ber Herr Landesbischof ausge- 
führt hat über baS Perfagen, namentlich baS Ausweichen beS 
Kirchengemeinderats vor ber Verantwortung, ift genau bas, 
was ic seinerzeit auf ber Synode, als über biefe Frage ge- 
sprochen mürbe, gefagt habe von einer Befürchtung, baft man 
vier Altesten drauszen, vor allem in ben Landgemeinden zu 
viel zumutet, menn man ihnen bie ganze Verantwortung 
auferlegt. Unb eS mar bamalS bie merkwürdige Erscheinung, 
baft gerabe bie Laiensynodalen fehr stark bafür gesprochen 
haben, baft man eS bei ber getroffenen Bestimmung belassen 
foil. Ic möchte baS heute nur einmal feststellen.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Darauf gleich bie Antwort, bie 
bie Situation zu erforbern scheint. Ich bin ber Meinung, baft 
hier nicht ber Verfassungsausschusz, ber sich mit ber Wahl- 
orbnung befaszt hat, ober bie Synode, bie ben Vorschlag beS
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Verfassungsausschusses, bem ich s. 8. angehörte, angenommen 
hat, schuldig gemacht hat, fonbern ic bin ber Meinung, das 
in ber Tat bas, was unS veranlaszt hat, bie neue Ordnung 
zu schaffen, bon uns in feiner Bedeutung unb feinem Gewicht 
wohl erkannt war, nämlich das cS nun barauf ankommt, 
Männer zu finben, bie wirklich körperlich unb geiftig für ihr 
bedeutungsvolles Amt fähig unb ber Verantwortung, bie fie 
übernehmen müssen, gewachsen finb. Sollen wir ber Meinung 
beitreten, das wir unS im Kirchengemeinderat Alteste wün- 
schen, bie biefer Verantwortung nicht gewachsen sind? Wir 
müssen im Gegenteil sagen, ber Mangel, ber sic hier jeigt, ber 
musz vielleicht allmählich dahin führen, dasz unfere Gemein- 
ben sic eben ihre Altesten beffer wählen unb zwar insbeson- 
bere auf bem Lande. Da haben mir baS Honoratiorentum, 
Alteste, bie bie 80 überschritten haben, finb in baS Amt ge- 
tommen. Da haben mir bie unbebingte Bindung an bas, mas 
mir bisher hatten, völliges Fehlen beS Verständnisses da- 
für, dasz mir nicht einfach Kirchengeschichte machen tönnen im 
Rückwärtsblicken, fonbern dasz eS sic barum handelt, baß mir 
nun neu bauen. Unb bie Aufgabe liegt also darin, das erstens 
bie Pfarrer, bie ja gewisz Einfluß haben auf bie Wahl ber 
Altesten, hier ihre Aufgabe flarer sehen, unb zweitens, das 
bie Altesten, bie nun gewählt werden, ihre Aufgabe unb Ver- 
antwortung tlarer sehen. 8c glaube nicht, das bie Wahl- 
orbnung hier falsch ift, fonbern ic glaube, fie funktioniert 
besmegen jetzt noch nicht, weil bie Männer, bie bie Verant- 
wortung übernehmen sollen, biefe Verantwortung eben nicht 
tragen wollen unb vielleicht auch nicht dazu fähig sind. Wir 
müffen alfo hier einsetzen.

Der Antrag beS Verfassungsausschusses wird mit bem Zu- 
satz: „Die Wiedereinführung ber Kirchengemeindeausschüsse 
wird nicht für ratsam gehalten" gegen eine Stimme bon ber 
Synode angenommen.

IV, 2.
Präsident Dr. Umhauer: Der nächste Punkt ber Tagesord- 

nung betrifft ben Antrag ber Bezirkssynode Lörrac über bie 
Sonntagsheiligung.

Berichterstatter Abgeordneter Rücklin: Die auszerordent-tDTt OBE Fragenkompler auf bem immer chaotischer merbenben Hinter- liche Begirtssynode Lörrach hat folgenden Antrag eingereicht: grunb unferer Zeit nach mehreren Seiten hin zu beleuchten.
Die Bezirkssynode Lörrach bittet die Landessynode, bei

ber Landesregierung dahingehend vorstellig zu werden, das 
ben bestehenden Gesetzen zur Sonntagsheiligung bon 
feiten ber Landrats- und Bezirksämter stärkere Beachtung 
geschenkt wird.

Der Verfassungsausschusz hat sic eingehend mit ber uns 
allen am Herzen liegenden Frage des Schutzes ber Sonn- unb 
Feiertage befaszt. Die gesetzlichen Bestimmungen sind in ben 
beiben Landesteilen nicht völlig gleich. So ift in Südbaden 
ber Busßz- unb Bettag geschützt, während wir in Nordbaden 
feit brei Jahren auf eine entsprechende Regelung warten. Wie 
uns mitgeteilt wurde, hat inzwischen bie Württembergische 
Landeskirche auf ben Schutz ihres besonderen Busztages ver- 
zichtet unb feiert ebenfalls am Mittwoch bor dem letzten 
Sonntag beS Kirchenjahres. (Landesbischof D. Bender: Die 
Stirche verzichtet nicht auf ben erften Busztag, fonbern nur 
auf ben gesetzlichen Schutz.) Wie uns mitgetcilt wurde, ift ber 
Gesetzentwurf betr. ben Busßz- unb Bettag im Landtag in 
1. unb 2. Lesung verabschiedet. Die britte Lesung foil am 
30. Oktober ftattfinben, fo das es für ben diesjährigen Busz- 
unb Bettag noch reichen tönnte.

ES wurde bie Frage aufgeworfen, was zum Beispiel unter 
einer öffentlichen sportlichen Veranstaltung zu verstehen fei, 
wie fie während ber Zeit beS Hauptgottesdienstes nicht statt- 
finben bürfe. Ist es eine öffentliche Veranstaltung, wenn ein 
paar Leute am Sonntag morgen Tennis spielen, ober ift nur 
ein Tennisturnier eine öffentliche Veranstaltung? Öffentlich 
ift, was bon jedermann gesehen werden fann. Mithin ift auch 
ein solches Tennisspiel öffentlich unb während ber Zeit beS 
Hauptgottesdienstes alfo berboten.

Eine Eingabe allgemeiner Art an bie Landesregierungen 
— benn eS handelt sic in biefem Falle um bie beiben Landes- 
regierungen — verspricht feinen wesentlichen Erfolg. Hier 
musz mit hieb- unb stichfestem Beweismaterial über vor- 
hanbene Miszstände Vorgegangen werden. Die Dekanate füllen
bei vorkommenden Verstöszen sic an bie Sandratsämter unb
Bürgermeisterämter menben unb Abhilfe verlangen. Falls 
feine Abhilfe geschaffen wird, soll ber Fall bem Oberkirchen- 
rat unterbreitet werden.

Der Verfassungsausschusz empfiehlt, ben Antrag ber Be- 
zirkssynode Lörrach bem Oberkirchenrat zu überweisen, ber 
Material für eine etwaige Eingabe an bie Landesregierungen 
zu erheben hat. Der Hauptausschusz schlieszt sich biefer Emp- 
fehlung an unb bittet auszerdem, dasz ein Wort ber Synode zur 
Sonntagsheiligung ben Pfarrämtern zugeleitet wird. Dieses 
Wort ber Synode foil burCh bie Kommission für Lebensord- 
nung ausgearbeitet werden.

Der Antrag beS Ausschusses mirb einstimmig angenommen.
V, 1.

Berichterstatter Hammann: Hohe Synode! Die Bezirks- 
synode Oberheidelberg hat folgenden Antrag an bie Landes-. 
synode gerichtet: Schon Vor Erscheinen einer Lebensordnung 
sollen ben Geistlichen Richtlinien über bie Behandlung 
ber Trauung Geschiedener in bie Hand gegeben 
werden.

Zur Begründung biefeS Antrages mürbe von immer mehr 
sic häufenden Fällen gef proChen, in welchen Geschiedene bie 
kirchliche Trauung begehren. Dadurch feien bie Geistlichen Vor 
sehr schwere Entscheidungen gestellt, insbesondere bann, wenn 
bem Geschiedenen bie alleinige Schuld zugesprochen fei. Man 
versuchte im Hauptausschusz, sic zunächst barüber klar zu 
werden, welches etwa ber Inhalt solcher „Richtlinien" fein 
müszte ober tönnte. Hier ergab sic schon eine Reihe ernster 
Probleme. Unb im Laufe ber Aussprache mürbe mehr unb 
mehr beutliCh, eine wie grosze Verantwortung gerabe in biefer 
Sache auf ber Entscheidung beS Pfarrers liegt. ES muszte 
beShalb baS Anliegen beS Hauptausschusses sein, ben gesamten

Der Vorsitzende der Kommission zur Schaffung einer 
Lebensordnung, Herr Professor D. Hupfeld, wies zunächst auf 
folgende Schwierigkeiten hin: Die Einsichtnahme in die 
Scheidungsakten gibt unter Umständen heute fein Bild der 
Wirklichkeit mehr; da für die Gerichte der Ehebruch immer 
noch der durchschlagendste Grund ift, wird häufig diese An- 
gabe gemacht, ohne das fie den Tatbestand trifft. Oft ift über- 
haupt nicht mehr ein eindeutiges „schuldig geschieden" in den 
Akten zu lesen. Deshalb musß erft noch zu dem eigentlichen 
Scheidungsgrund vorgestoszen werden. Und somit können die 
Scheidungsakten für das kirchliche Urteil nicht entscheidend 
fein. Auszerdem hat sic die staatliche Ehescheidungspraxis 
immer mehr von dem Standpunkt der Kirche entfernt. Die 
Frage wird weithin gar nicht mehr gesehen, das auch bann 
noch die eheliche Verantwortung gegeneinander befteht, wenn 
Ehegatten sic getrennt haben.

Eine Vorkommission des Ausschusses für bie Lebensord- 
nung ift von ber grundsätzlichen Voraussetzung ausgegangen, 
man könne heute biefe Frage nicht auf bie rechtliche Seite 
hinschieben, fonbern im Grunde bleibe es eine seelsorgerliche 
Frage. Der Entwurf, ben bie Vorkommission erarbeitet hat, 
ficht folgendes vor:

Wenn ein für schuldig erklärter Ehegatte, dessen frühere 
Ehe wegen Ehebruchs geschieden ift, diejenige Person ehe- 
liehen will, mit ber er bie Ehe gebrochen hat, ift im Lichte des 
Wortes Gottes, das Gericht unb Gnade ift, bie Entscheidung 
zu treffen, ob bie Trauung gehalten werden barf. Eine solche 
Prüfung musz aber auch borgenommen werden, wenn ein 
Ehegatte durch schwere sittliche Vergehen zur Scheidung feiner 
früheren Ehe beigetragen hat. Um in biefen Fällen Klarheit
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zu empfangen, ift durch baS seelsorgerliche Gespräch festzu- 
stellen, ob bie bereinft Geschiedenen um ihre Schuld vor Gott 
wissen, fie offen eingestehen unb nach ber Vergebung Gottes 
unb ber Abjolution Verlangen tragen. Es fann in solchen 
Fällen von ber üblichen Form ber kirchlichen Stauung ab- 
gewichen unb eine schlichtere Form gewählt werden, bei ber 
alles äußere Gepränge wegfällt, bem Wort Gottes aber boller 
Raum gegeben wird.

In jebem Fall ber Trauversagung ift ber Kirchengemeinde- 
rat bzw. ber Sprengelrat zu hören. Falls feine Übereinstim- 
mung erzielt wird, entscheidet ber Oberkirchenrat. Wenn ber 
Pfarrer bie Stauung berfagt, hat et darauf aufmerffam ju 
machen, baß ben Brautleuten baS Beschwerderecht beim Ober- 
firchenrat jufteht.

Soweit bie Feststellung ber Vorkommission beS Ausschusses
für bie Lebensordnung.

Hier ist alfo entscheidender Wert barauf gelegt, baß ein 
Gespräch mit ben bie Stauung Begehrenden geführt wer- 
ben muß. In biefem Gespräch foil nicht einfach eine Gesetz- 
lichfeit aufgerichtet werden, sondern es foll baS Gericht Gottes 
über ben Ehebruch, zugleich aber auch Gottes Erbarmen be- 
jeugt werden. Dadurch fönnte es geschehen, baß bie Braut- 
leute daraufhin nach der Absolution Verlangen tragen. — 
Die ungeheure Krisis, in bie ber heutige Mensch geraten ift, 
wird bei ber Behandlung biefer Frage deutlich. Es sind ja auch 
bie Fälle ju beachten, in benen heute eine Ehe wegen sonstiger 
Zerrüttung geschieden wird. Wir bürfen uns nicht nur auf bie 
Fälle beS Ehebruchs beziehen. Unb ferner wird ju beachten 
fein: Liegt hier nicht ein Versäumnis ber Predigt unferer 
Kirche vor? Die ganje Sexualethik ift ein noli me tangere 
im Unterricht unb in ber Predigt gewesen. In einer Lebens- 
orbnung müßte vor allem ber positive Sinn ber ehelichen 
Gemeinschaft inS Licht gerückt, bie Herrlichkeit ber The auf- 
gejeigt werden. Nac biefer Seite hin bedarf es vor allem 
einer neuen Ausrichtung unferer Verkündigung. Mit allein 
negativen Masznahmen fommen wir faft ju fpät. Wir sollten 
nicht nur von Grenzen unb Zäunen reben, bie Gottes Wort 
aufrichtet, sondern baS Evangelium von ber Ehe freubig be- 
zeugen.

Wie ber Antrag ber Bezirkssynode Oberheidelberg an- 
beutet, möchten unfere Pfarrer aber Richtlinien haben, mit 
beren Hilfe fie wohl rascher aus Gewissensnöten heraus- 
fommen wollen. Sie Vorschläge ber Vorkommission fönnen 
unb wollen aber biefem Wunsch nicht gerecht werden. Man 
fam in biefem Kreis immer mehr barauf, baß unfere Lebens- 
orbnung feine Kasuistik bieten fann, fein neues jus canonicum 
fein fann, fonbern mehr aus ber seelsorgerlichen Situation 
heraus verstanden unb angewendet werden sollte. Damit 
flehen wir aber vor ber fehr schweren prinzipiellen Frage, die 
im Blick auf bie ganje Lebensordnung zuerst geprüft werden 
muß. Welchen Weg wollen mir gehen? Den hier angedeute- 
ten Weg ber Gewissensentscheidung beS einzelnen Pfarrers 
auf Grund eines Gesprächs? Oder ben normierten Gesetzes- 
weg, etwa in ber Art, baß beftimmt mürbe, baß bie Ehe Ge- 
schiedener kirchlich nicht eingefegnet merben fönne. Ob aber im 
letzteren Fall noch das ganze Evangelium verkündet merben 
fönnte?

Wenn barum jetzt schon bem Wunsch ber Oberheidelberger 
Bezirkssynode ftattgegeben mürbe, fo hiesze baS, eine Vor- 
entscheidung treffen. Eine solche fann aber nur getroffen 
merben, wenn bie Synode sic jetzt schon barüber flar merben 
fann, was fie bamit entf Cheibet. — Someit bie eine Seite ber 
Verlautbarungen im Hauptausschusz.

Run murbe bemgegenüber ebenfalls im Verlauf ber Aus- 
sprache befonberS aus ben Worten unferen Herrn Landes- 
bischofs deutlich, baß ernste Zweifel bestehen, ob biefer 
von ber Vorkommission vorgesehene Weg beschritten merben 
barf. Kann biefe Dialektik von Gesetz unb Evangelium voll- 
zogen merben? Hat nicht alle Dialektik ihre Grenze ba, wo ein 
flarer unb geoffenbarter Gotteswille borliegt? Es müßte ge-

prüft werden, gibt es diesen klaren und geoffenbarten Gottes- 
willen, vor dem alle menschlichen Diskussionen einzuhalten 
haben? Haben Menschen ihre Ehe nicht gehalten, fo wäre zu 
fragen: Ist es geschehen bei Menschen, die den Willen Gottes 
achten wollen, ober bei solchen, bie feine Achtung mehr haben? 
Im letzteren Fall ift nur zu ihnen zu fagen: Ihr habt gegen 
Gottes Willen gehandelt. Man wird babei freilich viel Ver- 
ständnis haben, dasz ein solcher Mensch wahrscheinlich ben 
Versuchungen gegen das 6. Gebot kaum standhalten fann. 
Aber fann man sic auf Grund ber Worte Jesu dazu verstehen, 
eine solche Ehe bann zusammen zu geben unter Anrufung des 
breieinigen Namens Gottes? Nach ber Bergpredigt soll auch 
ber schuldlos Geschiedene nicht wieder heiraten. Er soll bie 
Möglichkeit ber Rückkehr unb des Sich-wieder-zusammenfin- 
dens noch geben. Wollen wir unsere seelsorgerliche Aufgabe an 
biefen Menschen nicht versäumen, fo must eben Gottes Gebot 
fo vor fie hingestellt werden, wie es lautet. Unb ba es für 
biefen Punkt ja ein Gotteswort gibt, fann nur aus ber Ein- 
falt gegenüber biefem Gotteswort bezeugt werden, das dies 
nicht auf ber Seite berer steht, bie bie kirchliche Trauung be- 
gehren.

Noch schwieriger, noch ernfter gestaltet sic die Lage unb bie 
Frage, wie Gesetz unb Evangelium auszuteilen fei, wenn ein 
solches Paar später unter ber Wirkung des Wortes Gottes 
jur Erkenntnis feiner Schuld kommt; nun sieht man, baff man 
in ben Banden einer zweiten Ehe gefesselt ist, bie man aber 
nicht mehr erträgt! — Unb wie erft, wenn bie beiben zum 
heiligen Abendmahl fommen ohne Bekenntnis ober mit Er- 
Kenntnis ihrer Schuld. In solchen Fällen muß ein feelforger» 
liches Gespräch geführt werden.

Was wird aber schon, fo wurde gesagt, aus einem solchen 
feelforgerlichen Gespräch herauskommen? Der Pfarrer wird 
in solchen Fällen ja doch als „Kultusbeamter" ober „Medizin- 
mann" von weiten Kreisen ber Bevölkerung angesehen. — 
Hier wird bie Not ber Volkskirche berührt. Diese barf aber 
nie ein eigenes Prinzip darstellen wollen unb bie entscheiden- 
ben Aussagen ber Äirche beftimmen, gleichsam in Konkurrenz 
mit Worten ber Schrift. Sonst käme eS dahin, baß eine 
Truppe in ber Kirche bem Prinzip ber Volkskirchlichkeit folgt, 
während bie anbere Gruppe in ber heutigen Verworrenheit 
ber Begriffe nach bem Willen Gottes zu handeln bemüht ift 
In ber Volkskirche werden ja immer noch weithin kirchliche 
Handlungen unter bem Gesichtspunkt von Ehrenhandlungen 
angesehen. Wenn es gelingt, bieS einmal abzustellen, fönnte 
man es für möglich halten, baß man es in einer Volkskirche 
ertrüge unb alfo ein christliches Paar bie Trauung begehrt 
unb bie Ehe christlich ju führen versucht, während baneben 
solche wären, bie nicht aus bent Wort Gottes ju leben scheinen, 
ihre Ehe nicht halten zu fönnen meinen unb eine Che ein- 
gehen, bie eben nur vor bem Standesbeamten geschlossen wird. 
Voraussetzung hierzu wäre aber, baß man gegenfeitig biefen 
Zustand ertrüge, frei von allem Pharisäismus.

Festzuhalten ift, fo wurde gesagt, das Gottes Wille nicht 
gebeugt werden barf. Die Sünde bleibt ber Leute Verderben. 
Sie richtete großes Elend an, aber biefeS Elend fann nicht 
unfer Handeln biftieren. Wir fönnen unfere Entscheidungen 
uns nicht von Psychiatern unb Psychologen biftieren lassen, 
ju welchen Ergebnissen biefe auch fommen mögen. — Wir 
haben aber auch ben Staat mit feiner religiösen Indifferenz 
nicht ju tadeln, er fann nicht anders.

Es muß deshalb ein ernfteS Anliegen werden, baß allen 
kirchlichen Kreisen, vorab auch den Kirchengemeinderäten, ber 
Blick für bie Schwierigkeit biefer Fragen wieder geflärt wird. 
Es haben heute allzuviele „Erweichungen" Plat gegriffen. Es 
muß ber Gefahr ber Umflammerung ber Kirche unb ber Über- 
lagerung von feiten fäfularer Begrifflichkeiten unbVorstellun- 
gen im Raum ber Kirche einbeutig begegnet werden. Die 
Kirche muß in solchen Fällen fagen: Was ihr tut, ift gegen 
Gottes Wort! Deshalb fann eure Ehe nicht eingefegnet wer- 
ben! — Soweit bie Ruszerungen ber anberen Seite.
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Im weiteren Verlauf der Aussprache des Hauptausschusses 
wurde nach Schilderung mehrerer erschütternder Beispiele, in 
welchen nach allen Seiten hin die Schwierigkeit des Pro- 
blems erneut aufgewiesen wurde, immer deutlicher, das ein 
klärendes und verbindliches Wort an die Pfarrer und Ge- 
meinden gerichtet werden sollte. Es kann nicht lange zu- 
gemartet werden, gegen die andrängende Flut der Ehenöte 
müssen Dämme aufgeworfen werden. Ist es nicht jetzt an der 
Zeit, so wurde gesagt, ein Zeichen aufzurichten und es aus- 
zusprechen: Die Srauung Geschiedener, gleich ob schuldig ober 
unschuldig Geschiedener, kommt nicht in Frage? Wenn bie 
Entscheidung von ber Schuldfrage abhängig gemacht werden 
sollte, bliebe ja doch viel Unklarheit unb Fehlerhaftigkeit in 
einer solchen Entscheidung. — Kann aber diese schematische 
Lösung wiederum in Einzelfällen nicht ungeahnte neue Pro- 
bleme entstehen lassen? Ein solches Zeigen kann auch zur 
Gefahr werden. Kämen mir bann am Ende zu einem gewag- 
ten gesetzlichen Verständnis ber Bergpredigt?

Wie soll barum bie Lebensordnung gestaltet werden? Ent- 
meber als Rechtssatz? Oder als eine Ausstrahlung ber im 
Wesen ber einzelnen kirchlichen Institutionen liegenden Kraft, 
bie bann zwar feine Rechtsverpflichtung darstellt, wohl aber 
ben Geistlichen instandsetzt, aus diesen Sätzen heraus zu 
erkennen, in welcher Richtung unb vor welchen Schwierig- 
leiten er feine evangeliums- unb gewissensgebundene Ent- 
scheidung zu treffen hat?

Nac Würdigung biefer beiben in ben Hauptlinien nun vor- 
getragenen Auffassungen festigte sich schlieszlic im HA. bie 
Erkenntnis, das bie ganze Frage zu einer Entscheidung in ber 
Synode noch nicht reif fei. Zuerst müffen auch bie Bezirks- 
synoden gehört merben. In jebem Fall ift ein vorsichtiges 
behutsames Vorgehen geboten. Jedoch muß in Richtung eines 
abfoluten Beschlusses alles reiflichst erwogen merben, mie 
man auch andererseits von ber lauen Praxis, bie in biefer 
Frage vielfach geübt mirb, loskommen musz! Die Synode 
barf nicht mehr ruhen, bis man zu einem Entschluß ge- 
lommen ift.
In Einmütigkeit schlägt deshalb ber HA. ber Synode fol- 

genbeS zur Annahme vor:
Das Protokoll über bie im HA. erfolgte Aussprache über 

ben Antrag ber Bezirkssynode Oberheidelberg, Wieder- 
trauung Geschiedener betr., foil bem OR übergeben wer- 
ben mit ber Bitte, das biefeS Protokoll als Material für 
einen informierenben Bericht an Pfarrer, Kirchen- 
gemeinderäte unb Bezirkssynoden zur Besprechung ge- 
geben merbe.

Einen meiteren Antrag schlägt ber HA. einftimmig ber 
Synode zur Annahme vor: -

In bem speziellen Fall, ber zum Antrag ber Oberheidel- 
berger Bezirkssynode führte, ertlärte ein Rechtsanwalt, ber 
Pfarrer habe gar lein Recht, bie Trauung Geschiedener zu 
versagen, ba es leinen berartigen Rechtssat in ber Badischen 
Landeskirche gebe. — Der Rechtsreferent, Herr Oberkirchen- 
rat D. Dr. Friedrich, beftätigte zunächst, das für einen solchen 
Fall leine Bestimmung in unferer Landeskirche vorliege. Man 
bürfe biefe Sage zwar auf bie Dauer nicht bestehen lassen. 
Man bürfe aber anbererfeitS auch nicht zu ängstlich fein unb 
glauben, das man mit ber Aufrichtung eines Zeichens, mit 
ber Aufstellung gemiffer Normen sofort in kanonisierende, 
katholisierende Situationen gerate. Rechtliche Formen ge- 
langen nicht erft bann zur Wirkung, wenn man fie auf ben 
Einzelfall anmenbet, fonbern fie wirken schon einfach durch 
ihr Vorhandensein, 5. B. menn solche Formen in ben Zu- 
sammenkünften ber Gemeinden gelegentlich verkündigt wer- 
ben. Es ift deshalb nur zu wünschen, das bie Kommission bie 
Lebensordnung in aller Bälde bem Oberkirchenrat zur wei- 
teren Behandlung vorlegen lann. Hierbei mirb bie Kom- 
miffion auch baS Problem zu Hären haben, ob erft eine 
ganze Lebensordnung bearbeitet merben unb bann heraus-

gegeben merben soll, ober ob man abschnittsweise entsprechend 
bem Vorgehen anberer Kirchengebiete Veröffentlichungen 
herausgeben füll.

Um aber in ber befonberS brennenben Situation ber Frage 
ber Stauung Geschiedener unseren Pfarrern eine vorläufige 
Hilfe geben zu können, schlägt der Hauptausschuß ber Synode 
vor, sich folgenden Beschluß zu eigen zu machen, ber allerdings 
nur eine Aufgabe haben lann, über unzutreffende Auf- 
fassungen ber rechtlichen Stellung beS Pfarrers Klarheit zu 
schaffen:

Die Synode beftätigt ben Geistlichen ber Landeskirche 
baS Recht, baS sic aus ihrem Ordinationsgelübde her- 
leitet, aus schwerwiegenden Gründen nach gewissenhafter 
Prüfung eine Trauung in erfter Linie zum Beispiel im 
Fall geschiedener Chen, zu versagen.

Mit biefer Formulierung barf unb will aber nicht ber Ein- 
druck erweckt merben, als fei durch biefe Ruszerung bereits 
festgelegt unb entschieden, das auch in Zukunft bie Stauung 
Geschiedener möglich bleibe.

Professor D. Hupfeld: Wir tönnen ja wohl nicht jetzt in bie 
materielle Erörterung über biefeS nur zitierte „borläufige 
Wort" ber Vorkommission eintreten, nicht wahr! Man müszte 
alfo bie Frage stellen, tönnte man nicht ben Schlusz weglassen, 
bamit barauS nicht eine grosze Sebatte entsteht. Es handelt 
sic barum, daß hier zitiert worden ift, maS bon unferer Vor- 
kommission borläufig formuliert worden mar. Sa mar am 
Schlusz gefagt worden — unb bagegen wendet sich, soviel ic 
weisz, Herr Dekan Sürr — das in jebem Fall ber Trauver- 
sagung ber Kirchengemeinderat bzw. ber Sprengelrat zu hören 
ift. Diese Bestimmung mar übernommen, fobiel ich mich er- 
innere, aus bem ursprünglichen Entwurf, ben Herr Kirchen- 
präsident Wurth schon zu biefer Sache gemacht hatte. Ic habe 
mich in starkem Masz an biefen Entwurf angeschlossen. Übri­
gens bezieht er fich zum Seil auch auf Vorgänge in anderen 
Lebensordnungen. Aber ic mürbe es nicht für praktisch halten, 
das man überhaupt biefen Sat mit hineinnimmt, beim es 
handelt sic ja jetzt nicht um bie Frage, das in biefem Expose 
deutlich merben foil, maS unfere Vorkommission etwa schon 
beschlossen hat, fonbern nur um bie Problematik, bie besteht 
unb bie im Hauptausschuß zur Geltung getommen ift da- 
durch, das ic auf ber einen Seite biefe Stellungnahme ber 
Vorkommission borgetragen habe, unb auf ber anderen Seite 
ber Herr Landesbischof unb sehr viele anbere eine ganz anbere 
Stellungnahme bemgegenüber geltenb gemacht haben. Wir 
tönnten uns aber barauf einigen, das mir biefen Sat strei- 
chen, weil er für baS uns gegenmärtig beschäftigende Problem 
ohne jebe Bedeutung ift. Sinb Sie bamit einverstanden, Herr 
Pfarrer Hammann? (Pfarrer Hammann: Jawohl!) Hier 
steht jur Sebatte, ob bie Synode bamit ben Vorschlag beS 
Hauptausschusses billigt, dasz sowohl ben Pfarrern, mie auch 
ben Kirchengemeinderäten bie im Hauptausschusz nicht zu 
klarer Entscheidung gebrachte Problematik zu eigener Er- 
wägung vorgelegt merben soll, baS heiszt, ob bie beiben im 
Hauptausschusz vertretenen Standpunkte ihnen bargelegt 
merben füllen. Sabei tönnte unb füllte aber von Vornherein 
eins festgestellt merben: ganj abgesehen bon ber Verschieden- 
heit ber beiben Standpunkte ficht schon einS feft: schon jetzt 
ift es fo, das auf Grund feines Ordinationsgelübdes jeder 
Pfarrer berechtigt ift, bie Srauung 3. B. im Faße, dasz es sich 
um Geschiedene handelt, ju versagen. Unb es erscheint bem 
Hauptausschusz für michtig, das etwas berartigeS gejagt mirb, 
weil tatsächlich ber abnorme Fall in unferer Badischen Kirche 
Vorliegt, das über bie Frage ber Versagung ber Srauung Ge- 
schiedener noch nie ein Wort gefagt worden ift. Sie hat viel 
Von ber Versagung von Ehrenprädikaten ober auch ber Ver- 
fagung ber Srauung in anberen Fällen gesprochen, aber noch 
niemals ju biefer Frage Stellung genommen. Es ift daher 
notwendig, das sic bie Landessynode zu biefer Frage äuszert. 
Sie ift aber momentan noch nicht in ber Lage, fich auf Einzel-
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heiten festzulegen, weil bie Meinungen über ben Sinn unb 
bie Gestalt ber Lebensordnung im ganzen noch nicht geflärt 
sind.

. Natürlich mürbe ber Lebensordnungsausschusz, vielmehr 
genau genommen bie kleine Vorkommission, bie eine Vor- 
arbeit auf biefem Gebiet macht, sehr banfbar bafür fein, 
menn auch bie grundsätzliche Frage hier einmal ermogen 
mürbe. Aber ich glaube nicht, das baS auf biefer Synode 
geschehen fann. Das mürbe eine sehr lange Debatte geben. 
Sc mürbe mir durchaus wünschen, dasz mir unS auf ber näch- 
ften Synode grundsätzlich über bie Frage aussprechen, um bie 
es hier geht.

Immerhin barf vielleicht, bamit feine Miszverständnisse 
entstehen, schon fo Diel gefagt werden: Es ift nicht ganz 
richtig, menn man fo tut, als ob in ber Lebensordnungs- 
kommission baS Gesetz nicht recht zur Geltung gefommen märe. 
Es handelt sic überhaupt nicht um baS Problem: Gesetz unb 
Evangelium, fonbern barum: foll eine Lebensordnung unter 
bem Gesichtspunkt eines jus canonicum.ober einer cura pasto- 
ralis stehen, soll fie Recht setzen ober unter bem Gesichtspunkt 
seelsorgerlicher Verantwortung angewandt merben. Auch 
biefer letztere Gesichtspunkt schlieszt bie Beziehung auf Gottes 
Gebot ein. Aber mir müssen unterscheiden zwischen einer 
inneren Binbung an Gottes Gebot unb ber Schaffung Don 
Rechtssätzen, bie bann formal angewandt merben. Eine Le- 
benSorbnung, bie ben Pfarrern in bie Hand gegeben mirb, 
füllte nach meiner Meinung nicht juristische Sätze enthalten, 
Dielmehr sollten fie durch fie für ihre seelsorgerliche Verant- 
mortung unb Ausrichtung bei allen möglichen Fragen, bei 
Fragen ber Erziehung, ber Sonntagsfrage 3. B. auch auf 
Gottes Gebot hingewiesen merben. Selbstverständlich gehört 
baS mit hinein in eine solche Ordnung. Dieser Hinweis steht 
auch in feinem Gegensatz dazu, das ber Pfarrer Berfünbiger 
beS Evangeliums ift. Denn Gottes Gebot ift in gewisser Weise 
auch Evangelium. Es ift munberbar, dasz Matth. 19 unb 
Epheser 5 gerabe bie Chefrage nicht unter ben negatiben Ge- 
sichtspunkt ber Scheidung ftellen, fonbern zunächst einmal 
ben positiven Sinn ber Ehe als einer gnäbigen Institution 
Gottes für uns herausstellen. Unb baS ift im Grunde bei 
allen Geboten Gottes ber Fall. Auch ber Sonntag soll für unS 
feine Plage fein, fonbern ift unS Don Gott als eine Gabe für 
uns geschenkt. Unb ich meine, baS fei ein zu beachtender Ge- 
sichtspunkt, bamit mir nicht in eine falsche Problematik hinein- 
fommen. Es fönnte nach bem Dom Hauptausschusz vorgelegten 
Bericht fo scheinen, als ob auf ber einen Seite für baS Gesetz 
eingetreten mürbe, auf ber anberen Seite für baS Evangelium. 
Das mürbe auch ber Auffassung beS Herrn Landesbischofs 
nicht entsprechen. Auch nach ber Auffassung beS Herrn Landes- 
bischofs füllte baS Evangelium zur Geltung fommen, er 
wollte nur auch baS Gebot Jesu berücksichtigt wissen. Das 
wollen mir, bie mir zur Lebensordnungskommission gehören, 
auch zu tun versuchen. Aber mir finb unS über baS „Wie" 
offenbar noch nicht einig. Man fann eine Lebensordnung 
ganz verschieden gestalten; man fann fie als eine Sammlung 
Don lauter fleinen nebeneinanber gestellten Rechtssätzen sic 
denken. Ic glaube, das bie Unwirksamkeit aller bisher ent- 
worfenen Lebensordnungen barin begrünbet ift, dasz man 
biefen Weg gegangen ift. Deshalb haben mir versucht, ben 
anberen, ben seelsorgerlichen Weg zu gehen. Auch eine für 
bie Gemeindeglieder bestimmte Lebensordnung bürfte unserer 
Meinung nach feinen anberen Weg gehen: fie müszte ihnen 
ihre Verantwortung für ihr häusliches unb kirchliches Leben 
in seelsorgerlicher Weise zum Bewusztsein bringen. Das ift 
nach unferer Meinung ber Sinn einer Lebensordnung.

Abgeordneter D. Dr. Schlink: Die Frage, bie unS hier be- 
schäftigt, ift m. E. eine ber dringlichsten Fragen, bie in unferer 
Landeskirche besteht. Unb menn ic recht ben Überblick habe, 
fo gibt es jedenfalls feine mir befannte Kirche, innerhalb ber 
EKiD, mo über bie Frage ber Trauung Don Geschiedenen fo

absolut keine Weisung vorliegt wie hier. Es ist das eine 
grosze Unbarmherzigkeit gegenüber den heutigen erotisch 
und sexuell enorm verwirrten Menschen unserer Kirche. Ich 
würde deshalb auch meinen, man sollte nicht warten, bis die 
gesamte Lebensordnung ausgearbeitet ist und von ber Synode 
verabschiedet werden kann, sondern man sollte diese Aufgaben 
bereite stückweise nun halb in Angriff nehmen.

Professor D. Hupfeld: An unb für sic ist mein Vorschlag 
fertig. Aber dieser musz von einer synodalen Kommission — 
das nächste Mal — ober vom Hauptausschusz borberaten unb 
borgelegt werden.

Abgeordneter D. Dr. Schlink: Allerdings, es musz eine Ord- 
nung geschaffen werden. Ordnung bebeutet wahrhaftig mehr 
als nur eine seelsorgerliche Ausrichtung des einzelnen 
Pfarrers. Es musz eine gesamte kirchliche Ordnung ge- 
schaffen werden. Denn sonst wird ber Verwirrung nicht 
gefteuert, unb es geschieht fo, wie es mir bor 1% Jahren 
passiert ift, als jemand, ber geschieden war, unb eine ge- 
schiedene Frau heiraten wollte, unb ich sagte, bitte, verschaffen 
Sie mir bie Akten Ihrer Scheidung unb bringen Sie mir 
bie Braut unb fagen Sie mir, wer bie beiben geschiedenen 
Partner sind. Nun, baS war anscheinend zu umständlich, unb 
sie gingen zum nächsten Pfarrer in Heidelberg unb wurden 
binnen fünf Tagen getraut, ohne irgendwelche Rückfragen, 
obgleich der Pfarrer wuszte, das er unb feine Frau geschieden 
waren. Unb als ich den Pfarrer fragte, fagte er, wir haben 
hier feine Ordnung, unb war erftaunt, das man hier Be- 
denken haben könnte. Das fann nicht ber Entscheidung beS 
einzelnen überlassen bleiben.

Der neutestamentliche Tatbestand barf nicht erschüttert 
werden. Unb wenn man sieht, wie heute — ganz abgesehen 
von ber römischen Kirche — anbere Kirchen sic darum be- 
mühen, biefen neutestamentlichen Tatbestand unb zwar aus 
Siebe zu ben gefährdeten Menschen in ihren Ordnungen 
wieder zur Geltung zu bringen, fo meine ich, bürften wir 
unS ba nicht ausschlieszen, unb müszten unter Umftänben auch 
ein Argernis riStieren. Wir bürfen nicht zwei Dinge ver- 
mengen: Natürlich ift bie Ehe als Gnadengabe zu predigen, 
aber baS dispensiert nicht davon, bie gefährbete Ehe ju schützen, 
inbem mit aller Deutlichkeit erklärt wird, eine Wiederver- 
heiratung von Geschiedenen ift normalerweise nicht ber Be- 
ginn einer christlichen Ehe. Das musz mit aller Deutlichkeit 
herauskommen. Im Neuen Testament finb Scheidungen eine 
Ausnahme. Man fann sic bann vollends überlegen, wie vom 
Neuen Testament her — damals gab es nicht baS Trauungs- 
problem — eine Trauung Geschiedener zu orbnen ist. 3c 
glaube nicht, das sie in jedem Falle auszuschlieszen ift, das 
fie aber seltene Ausnahmefälle fein sollen, wenn man nicht 
ganz baS Gefälle ber neutestamentlichen Aussagen verlassen 
will. Ic glaube, dasz, wenn wir Dom Neuen Testament aus 
denken, bie Richtung fo ift, dasz grundsätzlich allen Pfarrern 
Derboten ift, Geschiedene zu trauen. Wenn aber Menschen 
darauf Wert legen, fönnen fie über ben Pfarrer einen Eintrag 
stellen an eine übergeorbnete Stelle, bie bann verbindlich 
für alle Pfarrer märe unb entscheidet. Unb ber Pfarrer mag 
auf Grund beS seelsorgerlichen Gesprächs mit ben Beteiligten 
unb auf Grund feiner Einsicht in bie Arten biefen Antrag 
befürmorten ober ablehnen. Man hat in ber reformatorischen 
Zeit biefe Ehesachen sehr ernft genommen. Es ift jedenfalls 
unbedingt nötig, zu einer Ordnung zu fommen, bie für alle 
Pfarrer verpflichtend ift. Es gibt immer solche Freischärler 
unter ben Pfarrern, bie sic dadurch Popularität zu ver- 
schaffen suchen, unb groszzügig unb weich, baS als bie echte 
Siebe unb mahre Barmherzigkeit auffassen, dasz fie sic 
über alle kirchliche Ordnung unb biblische Zucht hinweg- 
setzen. Unb berjenige, ber bie biblischen (Gebote ernft nimmt, 
steht als ber Dumme unb Engherzige ba. Das ift einer ber 
Gründe, marum faum ein Pfarrer magt, Kirchenzucht zu 
üben. Wenn er g. B. einen Konfirmanden herausschmeiszt, 
nimmt ihn ein anberer auf. (Zuruf: in ber Groszjtadt!)

#
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Ic mürbe es für unmöglich halten, ben letzten Beschluß zu 
faffen, ber uns hier vorgeschlagen morben ift, dasz nämlic ben 
Pfarrern baS Recht beftätigt wird, Trauungen Geschiedener 
zu verweigern. Denn baS ift bie Sache genau auf ben Kopf 
gestellt. Das ein Pfarrer eine Trauung Geschiedener vor- 
nehmen fann, baS ift doch etwas ganz ungewöhnliches. Das 
müszte — wenn man baS überhaupt zusammenfassend sagen 
fann — ausgesprochen merben. Aber baS Recht, bem Pfarrer 
zu beftätigen, Geschiedene nicht zu trauen, ic musz wirklich 
sagen, baS ift eine völlige Verwirrung ber Begriffe. Denn 
baS Selbstverständliche ift, dasz Geschiedene nicht getraut wer- 
ben fönnen, kirchlich. Unb im übrigen, maS befagt baS „vor- 
läufige Hilfe". Das hat keinerlei verbindliche Kraft schon für 
ben nächsten Pfarrer. Da bleibt baS ganze Chaos mie bisher. 
Unb eS führt nicht einen Schritt meiter. Ich glaube, wenn 
man hier etwas fagt unb Material für bie meitere Bearbei- 
tung geben mill, musz man biefeS heisze Eifen wirklich an- 
faffen, auch auf die Gefahr hin, einige Brandblasen 311 be- 
fommen.

Nach längerer Aussprache mirb folgenber Antrag von 
Professor D. Dr. Schlink von ber Synode einstimmig ange- 
nommen:

Angesichts ber Selbstverständlichkeit, mit ber baS evan- 
gelische Kirchenvolk heute von ben Pfarrern auch in höchst 
problematischen Fällen Amtshandlungen ermartet, mirb 
barauf hingewiesen, dasz jeber Pfarrer baS Recht hat, 
Kasualien, bie feinem durch bie Orbination an bie Shrift 
gebunbenen Gewissen widerstreiten, z. B. Trauung von 
Geschiedenen, abzulehnen. Eine Orbnung für bie Landes- 
kirche ift in Vorbereitung. *

Präsident Dr. Umhauer: Damit finb alfo bie beiden An- 
träge, bie in bem Kommissionsbericht stehen, erlediat. Denn 
ber erfte Antrag ift zurückgenommen, unb an bie Stelle beS 
zweiten ift ber Antrag von Professor D. Schlink getreten.

V, 2.
Präsident Dr. Umhauer: Wir fommen jetzt zu bem Bericht 

beS Abgeordneten Hammann über ben Eintrag beS Pfarrers 
Schweikhart betr. kirchliche Basare.

Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Ein Schreiben 
unfereS Konsynodalen Schweikhart an ben Evang. Ober- 
kirchenrat murbe bem Hauptausschusz zur Behandlung zu- 
geleitet. Darin ift bie Rede davon, dasz bie Ausgestaltung 
kirchlicher Basare je länger je mehr ernfte Sorgen bereite. 
Sie unterscheiden sic in nichts mehr von weltlichen Feiern. 
Die Kirchenleituna unb bie Landessynode möchten ein 
richtungweisendes Wort an Gemeinden unb Pfarrer richten.

Die Aussprache im Hauptausschusz beftätigte baS fehr not- 
volle Gefälle, welches in solchen Veranstaltungen wahrzu- 
nehmen ift. Man vergiszt oft, das es kirchliche Veranstaltungen 
finb. Die Erhöhung ber Einnahmen gebt auf Kosten beS kirch- 
lichen Geistes! Auswüchse nehmen ba unb bort überhand.

Ferner machte bie Aussprache bie Unechtheit ber ge- 
famten Situation deutlich, in welche bie Kirche gerabe mit 
solchen Einrichtungen gefommen ift: Normal märe es, das bie 
Gemeinde ben kirchlichen Liebeswerken bie Summen zur Ver- 
füaung stellte, bie fie instandsetzen, ihre Aufgabe durchzu- 
führen unb ihre Liebeswerke zu erhalten. Liebe, Opfer unb 
Fürbitte ber Gemeinde sollten Träger biefer Werke fein! 
Stattdessen reichen bie Opfergaben nicht mehr aus. Man bat 
sich nun auf einen Weg begeben, mo Hinsunb Kunz solche 
Werke mitfinanzieren sollen — durch möqlichft geschickt unb 
raffiniert aufaezogene. bem Geschmack unb ben Wünschen einer 
bürgerlich verharmlosten, weithin verwahrlosten Gesamt- 
gemeinde cntgegenfommenbe 3uaaben von Veranstaltungen! 
Die Grenzen, bie früher solche Basare noch hatten, merben ba 
unb bort nicht mehr eingehalten.

Es murbe von einigen bezweifelt, ob ein kurzes Wort an 
bie Gemeinden von gröszerer Wirkung fein fönne. Jedoch

sollten die verantwortlichen Gremien ber Kirchengemeinden 
doch auf diesen Notstand ernstlich hingewiesen werden. Des- 
halb beschloss ber Hauptausschusz, mit 9 gegen 5 Stimmen, 
dasz ein Wort an bie Gemeinden ausgearbeitet werde. Dieses 
Wort wurde gefertigt. Der Hauptausschusz hat bem Wort- 
laut einmütig Zustimmung erteilt unb schlägt ber Synode 
vor, dieses Wort zu beschlieszen mit folgendem Wortlaut:

Angesichts ber Entartung vieler Basare in ben Gemein- 
ben landauf— landab sieht sic bie Landessynode genötigt, 
folgendes Wort an Pfarrer unb Gemeinden zu rieten:

Es ift schmerzlich feststellen zu müssen, dasz bie unter ber 
Predigt des Wortes Gottes geweckte Glaubenskraft heuie 
nicht ausreicht, bie Werke ber Siebe finanziell zu tragen.

Aus biefem Grund finb bie Basare, wenn sie auch ben 
Gemeinden bie Möglichkeit geben, weitere Geldmittel für 
ihre Zwecke zu mobilisieren, als ein Notstand anzusehen.

Deshalb ift besonders barauf zu achten, dasz bei ben 
Basaren bie Spekulation auf baS Geld nicht ber beherr- 
schende Gesichtspunkt wird, sondern baS Geld feinen 
Dienstcharakter behält.

Es ift barauf zu achten, dasz bie Veranstaltung eines 
Basars nicht zu einem Vergnügen wird, bei bem Alkohol 
unb Tanz ben Charakter bestimmen.

Unfere Gemeindefeste müssen unter ber Zucht beS Hei- 
ligen Geistes stehen unb unfere Freude sollte so fein, dasz 
wir Gott bafür danken fönnen. Auch ein Basar musz unter 
ber Weisung stehen: „Alles ift euer; ihr aber feib Christi."

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

V, 3.
Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Die Bezirks- 

synode Lörrach hat folgenden Eintrag an bie Landessynode 
gerichtet: Sie sehe sic gezwungen, ben vorgelegten Ent- 
wurf einer neuen Kirchengeschichte für Schule 
unb Haus abzulehnen. Sie stellt ben Antrag, einen anberen, 
völlig neuen Entwurf herauszugeben, unb schlägt vor, für 
bie beste Vorarbeit einen Preis anzusetzen.

Im Hauptausschusz mürben bie Voraussetzungen 
geprüft, unter benen biefer Antrag überhaupt behandelt wer- 
ben könnte. Wir befinden uns in biefer Woche noch in ber 
Lage, dasz erft einige Bezirkssynoden getagt unb Beschluß 
gefaßt haben, während anbere noch bevorstehen. In einem 
längeren Gespräch mürbe manches zu bem Entwurf unver- 
bindlic geäuszert. Aber ber Hauptausschusz fah sic auf Grund 
beS vorläufigen Charakters, ben jedes Gespräch jetzt noch 
tragen müszte, nicht in ber Lage, zu bem Lörracher Antrag 
Stellung zu nehmen.

In Einmütigkeit schlägt deshalb ber Hauptausschusz ber 
Synode vor, folgenden Beschluß zu faffen:

Die Synode ficht sic auszerstande, zu bem Antrag ber 
Bezirkssynode Lörrach jetzt schon Stellung zu nehmen, ba 
bieS ein Eingreifen in bie noch laufende Befragung ber 
Bezirkssynoden bebeuten mürbe. Zuerst muß bie Stellung- 
nähme sämtlicher Bezirkssynoden abgemartet werden.

Abgeordneter D. Dr. Schlink: Ic möchte mir eine Frage 
erlauben. Es ift zu erwarten, dasz mancherlei Bedenken gegen- 
über biefem Entwurf fommen merben. Ic persönlich müszte 
auf Grund meiner Durchsicht biefeS Entwurfes auch auf ber 
Synode schwere Bedenken anmelben. Ic möchte fragen, ob 
man planmäszig gesammelt hat, maS an Kirchengeschichtslehr- 
büchern in Deutschland in ben letzten Jahren in Gebrauch 
genommen morben ift. Es ift nicht unbedingt nötig, das jede 
Landeskirche ba ein eigenes Buch produziert. Es genügt unter 
Umständen ein badischer Anhang, mo bie Besonderheiten, bie 
noch zu berücksichtigen finb, hinzugefügt unb eingearbeitet 
merben. Ist eine solche Übersicht ba, mar bie vorhanden ge- 
wesen, bevor man sic entschloß, ein besonderes Werk in Auf- 
trag zu geben? Falls baS nicht geschehen ift, mürbe ic es für
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sehr wichtig halten, dasz ein solcher Überblick besorgt würde, 
bevor das auf der nächsten Synode zur Beratung käme.

Oberkirchenrat Katz: Als wir die Frage erörterten, auf 
welche Weise am besten ein neues Kirchengeschichtsbuc für 
unfere Volksschulen zu beschaffen fei, waren, soweit ic einen 
Überblick habe, noch feine Bücher herausgekommen, die diesem 
Bedürfnis hätten Rechnung tragen fönnen. Es waren nur 
einige sehr viel gröszere und für den Gebrauch an Höheren 
Lehranstalten bestimmte Kirchengeschichtsbücher ba. Die Vor- 
arbeit zu diesem Entwurf geht ja schon einige Jahre zurück. 
Zuerst haben mir sehr lange nach einem Mann gesucht, der 
die Arbeit machen konnte. Wir haben Professor von Campen- 
hausen unb Professor Heinrich Bornkamm angefragt. Beide 
haben abgelehnt. Auch von anberen badischen Pfarrern, von 
denen mir annahmen, dasz fie geeignet feien, haben mir Ab- 
fagen erhalten. Dann finb mir an einen Emeritus, unferen 
Amtsbruder Kobe, herangetreten, weil er neben guten histo- 
rischen Kenntnissen Zeit für biefe Arbeit hatte. Den erften 
Entwurf, ben Kirchenrat Kobe fertigte, haben mir mieber 
zurückgegeben, weil er nicht brauchbar mar. Er hat daraufhin 
selbst eine Befragung von zwei anberen kompetenten Leuten 
durchgeführt unb gleiche Urteile erhalten. Daraufhin ift er 
an bie völlige Neubearbeitung seines Entwurfs gegangen. In 
ber Zwischenzeit finb eine Reihe Lehrbücher herausgekommen. 
Aber nachdem ber Auftrag einmal erteilt mar, konnten mir 
ihn nicht mieber zurücknehmen.

Der Antrag des Hauptausschusses mirb einstimmig an- 
genommen.

VI.
Präsident Dr. Umhauer: Wir fommen nun zu ber Er- 

klärung beS Finanzausschusses zum Bericht beS Prü- 
fungsausschusses für bie Rechnung vom 
1. 4. 1948 - 1. 4. 1949.

Berichterstatter Abg. Schneider: Der Finanzausschusz hat von 
bem Prüfungsbericht Kenntnis genommen. Sein erfter Teil 
ift ja bereits vorgelesen morben bei ber erften Plenarsitzung, 
bevor biefer Prüfungsbericht uns übermiefen murbe. Wir 
haben in ber Besprechung über ben Prüfungsbericht ben deut- 
lichen Eindruck bekommen, dasz jener Zeitraum vom Stichtag 
ber Währungsreform 21. 6. 1948 — 31. 3. 1949 eigentlich bie 
Aufstellung eines abfolut gültigen Haushaltsplanes noch un- 
möglich gemacht hat. Es finb deshalb verschiedene Überschrei- 
tungen, Mehreinnahmen, Wenigereinnahmen, Mehrausgaben 
unb Wenigerausgaben mit zum Teil erheblichen Beträgen 
nicht unter bem für normale Zeiten gültigen Gesichtspunkt 
zu beurteilen. Die Prüfung durch bie befonbere Prüfungs» 
kommission selbst hat ergeben, dasz ber Prüfungsausschuß ber 
Synode empfiehlt, bem Evangel. Oberkirchenrat für bie 
Rechnung ber Evang. Landeskirchenkasse per 1. 4. 1948 bis 
31. 3. 1949 bie Entlastung zu erteilen.

Präsident Dr. Umhauer: Ic eröffne bie Aussprache. — Es 
melbet sic niemanb zum Wort. Ic barf barauS schlieszen, 
das alle Mitglieder ber Synode mit biefem Antrag einver- 
standen finb.

VII.
Nun haben mir ben Punkt VII, 1 bereits erlebigt mit II, 2. 

Es fehlt nur noch ber Punkt VII, 2: Umstellung ber 
Verwaltungsbuchhaltung auf maschinellen 
Betrieb.

Berichterstatter Abg. Schneider: Zu bem Prüfungsbericht 
mar mitgeteilt morben: Die Rechnung ber Landeskirchenkasse 
1948/49 umfaszt nahezu 2660 handschriftlich geschriebene Sei- 
ten unb murbe erft am 10. Oktober 1950 abgeschlossen. Man 
ift ber Auffassung, dasz bie Währungsumstellung ohne Zweifel 
erhebliche Schwierigkeiten gebracht hat, unb ben Jahresab- 
schlusverzögerte. Es fei aber immerhin erstaunlich, dasz bie 
Rechnung noch nicht auf maschinelle Buchhaltung umgestellt 
fei. Nach bem Urteil eines erfahrenen Praktikers fönnte bie 
Buchhaltung ber Landeskirchenkasse in bem angegebenen Um-

fange bon einem Inspektor unb zwei Angestellten beforgt unb 
bie Rechnung wesentlich früher fertiggestellt unb abgeschlossen 
werden. Weiterhin bietet bie maschinelle Buchführung ein 
sicheres Kontrollrecht gegenüber ber Kasse.

Es mirb vorgeschlagen, bie Buchführung maschinell auf 
1. 4. 1952, spätestens aber auf 1. 4. 1953 einzurichten. Der 
Kostenpunkt beträgt 30 000 DM. Es mirb behauptet, dasz in 
menigen Jahren dies durch Personaleinsparung ausgeglichen 
merben fönnte. Die Aussprache hat ergeben, dasz in allen 
größeren Verwaltungskassen bie maschinelle Buchhaltung ein- 
geführt worden ift. Man mar sic auf ber anberen Seite eben 
barüber klar, dasz eine solche Umstellung Zeit braucht, unb 
deshalb haben mir einen Antrag gestellt, ber mie folgt lautet:

Der Oberkirchenrat mirb gebeten zu prüfen, ob unb in 
welcher Weise bie Umstellung ber Verwaltungsbuchhaltung 
auf maschinellen Betrieb erfolgen soll, unb barüber auf 
ber Frühjahrssynode 1952 zu berichten. Es mirb befür- 
mortet, über biefe Frage mit anberen Kirchenverwaltungen 
Fühlung zu nehmen.

Der Antrag mirb cinftimmig angenommen.
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ic möchte noch 

einmal zurückkommen auf bie Ermächtigung des Erweiterten 
Oberkirchenrats betr. bie Erhöhung bon 15 auf 20%, 
Teuerungszuschläge. Es ift bon mir bergeffen morben, dasz 
im Finanzausschusz einftimmig ber Auffassung Ausdruck ge- 
geben morben ift, dasz rückwirkend Erhöhungen nicht in Frage 
fommen sollten. Das wollte ic ergänzend hier bortragen, 
unb bitte, in biefem Sinne unferen vorherigen Beschluß aus- 
merten zu wollen.

Wir haben vorhin bon ber Wiederaufbauwoche berichtet. 
Ic habe bort ausgeführt, dasz mir erstens beschlieszen müffen, 
ob grundsätzlich bie Synode bie Beibehaltung ber Wiederauf- 
bauwoche für das Jahr 1952 wünscht unb zweitens habe ic 
inzwischen nachgewiesen aus ben Verhandlungen ber Früh- 
jahrssynode April 1951, was mir damals über biefen Punkt 
miteinanber besprochen unb beschlossen haben. Hier steht aus- 
drücklic auf Seite 34 unter b): „Das Ergebnis ber Landes- 
sammlung ohne bie vier Groszstadtgemeinden mirb auf biefe 
bier Gemeinden nach bem Verhältnis ber Schadensquote ver- 
teilt." Wir müszten biefen Beschluß ber Frühjahrssynode, 
wenn man bem Rechnung tragen will, mie ic vorhin aus- 
geführt habe, dasz ben im Bereich unferer Landeskirche auch 
kriegszerstörten Gemeinden auszer ben bier Groszstadtgemein- 
ben geholfen merben müffe, dahingehend abändern, dasz bie 
Kommission, bie bie Verteilung bornehmen soll, bann für biefe 
Erträgnisse aus bem Land einen Schlüssel zu finben hat, bei 
bem bie bier Groszstadtgemeinden plus bie Heineren Gemein- 
ben zu berücksichtigen mären. Damit baS rechtlich in Ordnung 
ift, musz hier eine Anderung beS Frühjahrsbeschlusses durch- 
geführt merben. Der erfte Beschluß märe, grundsätzlich ber 
Wiederaufbauwoche für 1952 zuzustimmen.

Oberkirchenrat Dr. Bürgh: Darf ic zu biefem Punkt bie 
Anregung geben, dasz bie Synode doch prüft, ob nicht auch so- 
fort beschlossen mirb, dasz bie Wiederaufbauwoche auch im 
Jahre 1953 unb folgenbe erfolgen fann, bamit mir durch 
einen einengenben Beschluß nicht zu sehr bei ber Behandlung 
ber Anträge an bie staatlichen Stellen gehemmt finb; benn 
menn bie Synode beschlieszt, dasz bie Wiederaufbauwoche 1952 
durchgeführt merben soll, bann könnten, menn bie Synode 
nicht rechtzeitig ben meiteren Beschlusz faszt, auch 1953 bie 
Wiederaufbauwoche zu veranstalten, mir gehindert fein, recht- 
zeitig Anträge an bie beiben Innenministerien zu stellen auf 
Genehmigung biefer Sammlung.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Wir mürben ben 
Beschluß fo fassen, dasz „bis auf meitereS" bie Wiederaufbau- 
woche einmal jährlich durchgeführt merben soll. Dann ift 
allem Rechnung getragen.

Präsident Dr. Umhauer: Es melbet sic niemanb zum Wort. 
Daraus schlieze ich, dasz Sie mit bem Antrag beS Ausschusses 
einverstanden finb.
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Abgeordneter Schneider: Dann müszte ber Beschlusz gefaszt 
werden, das in Abänderung des Beschlusses ber Frühjahrs- 
synode das Ergebnis ber Landessammlung ohne bie vier Grosz- 
stadtgemeinden auf biefe unb weitere kriegsgeschädigte Ge- 
meinden ber Badischen Landeskirche verteilt werden kann.

Präsident Dr. Umhauer: Wünscht jemand hierzu das Wort? 
— Das ist nicht ber Fall. Ic stelle feft, das auch dies an- 
genommen ift.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Es ist noch nötig, einen Aus. 
schus zu bilden, ber bie Verteilung ber Mittel aus ber Wieder- 
aufbauwoche vornimmt.

Durch Zuruf werden in diesen Ausschuß gewählt: Ober- 
kirchenrat Dr. Bürgy, bie Synodalen Dr. Schmechel, Oden- 
wald, Zitt, Dr. Bier, Rücklin unb Frank.

Das Schluszgebet spricht Abgeordneter Günther.
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P

Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung. 
Abgeordneter Haus spricht das Eingangsgebet.

I.
Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Hohe Synode! 

Der Hauptausschusz hatte sic mit ber Vorlage des Erwei- 
terten Evang. Oberkirchenrats, ben Entwurf eines kirchlichen 
Gesetzes, bie Voraussetzung für bie Erlangung 
eines geistlichen AmteS in ber Vereinigten Evang.- 
prot. Landeskirche Badens betr., zu befassen. Diese Vorlage 
ift als Anlage I in Ihren Händen. Im engen Zusammen- 
hang damit steht ber Entwurf einer kirchlichen Verordnung,
die tudien- unb Prüfungsordnung ber Ver-

einigten Ebang.-prot. Landeskirche Badens betr., in ber Vor- 
lage als „Zu Anlage I" bezeichnet. Sie ift ebenfalls in 
Ihren Händen.

Die Berichterstatter beS Hauptausschusses können mangels 
Zeit nur in ber Reihenfolge berichten, wie ber Hauptaus- 
schusz bie Fragen erarbeitet hat. ES wird deshalb zuerst eine 
Ausführung zu matten fein über bie grundsätzlichen 
Fragen, bie sic ergaben. Unb darnach werden bie Be- 
richterstatter über bie Einzelheiten ber Studien- 
unb Prüfungsordnung zu berichten haben, um 
darnach in einem britten Teil noch einmal auf einige prin- 
zipielle Ausführungen zu kommen, bie am Schlusz beS Ge- 
sprächs beS Hauptausschusses aufgezeigt wurden.

I. Zum Grundsätzlichen.
Die Landessynode hat in ihrer diesjährigen Frühjahrs- 

tagung bie Bitte an ben Erweiterten Evang. Oberkirchen- 
rat gerichtet, im Herbst ben Entwurf zu einem Geset vor- 
legen zu wollen, durch welches ber Erw. Ebang. Oberkirchenrat 
zum Erlasz einer Studien- unb Prüfungsordnung ermäch- 
tigt Werben könnte. Diesem Wunsch Wurbe mit biefer Vor- 
lage entsprochen. Gleichzeitig Wurbe ber Entwurf ber zu er- 
lassenden Studien- unb Prüfungsordnung ber Landes- 
synode zur Kenntnis gegeben. Die Landessynode sollte bie 
Möglichkeit haben, Anregungen unb Vorschläge für bie Aus- 
gestaltung biefer Verordnung im einzelnen zu geben, bie 
darnach in geeigneter Weise berWenbet Werben könnten. ES 
Waren deshalb biefe beiben Teile ber Vorlage durchzusprechen. 
Für ben Hauptausschusz War babei bie in ber Begründung 
beS Entwurfs genannte Tatsache beftimmenb, baft bie Prü- 
fungsordnung ohne Zweifel eine fogenannte Rechtsverord- 
nung darstellt, bie bom Erweiterten Ebang. Oberkirchenrat 
nur erlassen Werben kann. Wenn ein Gesetz, b. h., eine bon 
ber Landessynode ordnungsmäszig beschlossene Rechtsvor- 
schrift hierzu bie Ermächtigung erteilt. ES bestand im Haupt- 
ausschusz Übereinstimmung barüber, baft baS Erlassen einer 
Studien- unb Prüfungsordnung in bie Kompetenz beS Er- 
Weiterten Ebang. Oberkirchenrats gehöre.

Wie sollte nun ber Hauptausschusz in ber Sachbearbeitung 
borgehen? Sollte zuerst baS Geset behandelt Werben? Oder 
sollte bon ber neuen Prüfungsordnung auSgegangen Werben? 
Immer Wieber entzündete sic an biefer Verfahrensfrage im 
Gespräc beS Ausschusses baS Verlangen, zahlreiche prinzi- 
pielle Fragen aufzuwerfen. Wenn auch bann schliesslich alS 
Ergebnis ber sic über zwei Tage hinziehenden Aussprachen 
zustandekam, baft man zuerst zur Besprechung ber Studien- 
unb Prüfungsordnung schritt unb fo lange bie Behandlung 
beS Gesetzentwurfs zurückstellte, fo fonnte immerhin bie ein- 
leitende Stellungnahme zu ber Gesamtvorlage schon manches 
Wesentliche klären, was zur Weiteren Behandlung beS 
Stoffes bon Vebeutung War.

Die Vorlage beS Gesetzentwurfs zeigt bie Absicht, nur bie 
äuszeren Voraussetzungen festzulegen, bie zur Erlangung beS
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geistlichen Amtes in unferer Landeskirche geforbert werden 
müffen. Man beschränkt sic auf bie notwendigen juristischen 
Begriffe in ber Auffaffung, dasz barüber hinausgehende 
Definitionen, etwa unter vielem anberen hinsichtlich beS Be- 
fenntniffeS unb feine Aussagen über baS Amt in ber Kirche, 
ober eines bann zu regelnben Lehrzuchtverfahrens, in einem 
solchen kurzen Gesetz nicht erschöpfend untergebracht werden 
fönnen. Dies alles müszte etwa in eine Berlautbarung beS 
Herrn Landesbischofs unb ber Synode aufgenommen wer- 
ben. Auc eine kurze Präambel fönnte nicht befriebigen. Ein 
Gesetz fann nur äuszere Dinge regeln, es kann aber nicht 
bie inneren Voraussetzungen feftlegen, bie zu einem geist- 
lichen Amt notwendig sind.

Es wurden demgegenüber aber doch zahlreiche Stimmen 
laut, bie sic dahingehend aussprachen, bie theologische 
Grundlage in biefem Gesetzentwurf trete allzusehr zurück. 
Es fei faum etwas davon barin wahrzunehmen, was etwa 
Schrift unb BefenntniS ber Kirche zu biefem Amt fagen (ab- 
gesehen von § 3 d, wo bie Ordination erwähnt ift). Immer 
wieder brachen bei näherer Betrachtung beS Stoffes weitere 
wichtige Fragen für unfere Kirche auf, fo das viele im 
Hauptausschuß unter bem Eindruck standen, man fönne nicht 
ohne weiteres bem Erweiterten Evang. Oberkirchenrat alle 
biefe Probleme zur aneinigen Bearbeitung übertragen, son- 
bern bie Synode müffe hierzu Stellung nehmen.

Der Hauptausschusz nahm an biefer Stelle beS Gesprächs 
Kenntnis von einem Expose beS Herrn Professor Dr. Hahn 
über „Die Reform beS theologischen Studiums". Hier feien 
nur einige Grundgedanken feines banfbar begrüszten Referats 
festgehalten, auf Grund beren bie Aussprache fortgesetzt 
wurde.

Professor Dr. Hahn führte auS: Die Notwendigkeit einer 
Reform beS theologischen StubiumS wird heute von feinem 
Einsichtigen beftritten, sondern vielmehr von feiten ber Ge- 
meinden unb Kirchenleitungen anerfannt unb geforbert. 
Denn bie Pfarrer finb ben Anforderungen, bie heute an fie 
gestellt werden, vielfach nicht gewachsen. Es fehlt oft an 
geistlicher Erkenntnis unb Weite beS Blicks. Die Reform 
wird auc von feiten ber Stubenten erwartet. Eine mangelnde 
Bezogenheit von Pfarramt unb Stubium ift zu fonftatieren. 
Auch bie Fafultäten wünschen bie Reform.

Daneben steht bie Not, das ber Theologiestudent, vielfach 
allzusehr auf fich felbft gestellt, ber helfenden Gemeinschaft 
unb Beratung entbehrt. Dies hat zur Folge einen tief ein- 
gefleischten Individualismus ber Stubenten, bzw. ein mangel- 
hafteS Verarbeiten ber Probleme beS StubiumS.

Der Weg zum Spezialistentum, wie anbere Fakultäten ihn 
beschritten haben, ift bem Theologen verwehrt. Er musz fich 
mit ber Ganzheit beS christlichen Glaubens auseinander- 
setzen. Bon hier aus ergibt fich die Forderung für bie Neu- 
orbnung beS Theologiestudiums.

Theologiestudium unb Kirche finb enger aufeinanber zu 
beziehen. Schon im Stubium musz bie Bezogenheit ber Theo- 
logie auf baS Sehen ber Kirche deutlicher werden. Damit 
nicht eine einfeitige weitere Belaftung für ben Stubierenben 
eintritt, finb drei Forderungen zu erheben:

1. Neufestsetzung beS Stoffes.
2. Zeitliche Befreiung für felbftänbigeS Forschen unb
8. Ausbau beS im Ausland bewährten Tutorensystems, wo 

auf etwa fünf Stubenten ein Sehrer fommt.
Über bie Einzelheiten fann verschieden gedacht werden. 

Wesentlich aber bleibt, dasz baS Stubium feiner wissenschaft- 
lichen, kirchlichen unb kirchlich pädagogischen Aufgabe ge- 
rechter als bisher werden fann!

Soweit bie Gedanken beS Exposes.
Es war im Hauptausschusz Einmütigkeit barüber vor- 

hanben, das bie Studien- unb Prüfungsordnung einer raschen 
Erneuerung bedarf. Aber gerabe auf Grund dieses Exposes 
berftärfte sich bei einigen Mitgliedern beS Hauptausschusses 
ber Eindruck, dasz momentan nichts Endgültiges, sondern

nur etwas Vorläufiges geschaffen werden dürfte. Man 
könne die eigentliche Debatte über die Studien- und Prü- 
fungsreform solange hinausschieben, bis bie im Expose be- 
handelten Fragen allgemein von Fakultät und Kirche, etwa 
ber ERiD, in Angriff genommen würden. Deshalb erübrige 
sic auc bie Herausgabe eines Gesetzes. Der Oberkirchenrat 
solle unb könne nichts anderes tun als bie bisherige Übung 
weiterführen, unb dazu bedürfe es aber feines Gesetzes.

Soll nun ber Entwurf ber neuen Studien- unb Prüfungs- 
ordnung im B erorbnung Sweg entsprechend ben bis- 
herigen Gepflogenheiten bei Ergänzungen ober Neufassungen 
ober auf bem Wege beS Gesetzes eingeführt werden? 
Die Meinungen gingen auc hier ständig auSeinanber. Es 
wurde bie Befürchtung ausgesprochen, man werde faum mehr 
zu einem entscheidenden neuen Schritt in absehbarer Zeit 
kommen tönnen, wenn gleichsam eine „verbesserte" alte Stu- 
dienordnung angenommen würde. Die „Ermächtigung" beS 
Erweiterten Evang. Oberkirchenrats könnte sic ja barauf 
beschränken, dasz eine Durchführung ber hier vorgeschlagenen 
Punkte zu empfehlen fei. Es sollte auc beachtet werden, dasz 
eine Regelung ber Badischen Kirche nicht aus bem Rahmen 
ber innerhalb ber ERiD möglichen ober vorgesehenen Reform- 
Bestrebungen herausfalle.

Diese Seite ber Auffassung sprach sic mehr für bie Vor- 
läufigfeit aller Masznahmen aus, bie heute an biefer Stelle 
zu treffen feien.

Allerdings fei eS schon nötig, das bie Synode both eine 
Willensäuszerung finde zu fagen: Es musz anberS werden! 
Für bie einzelnen zu ordnenden Gebiete aber könnte eine 
Kommission beauftragt werden, an ber weiteren Vorberei- 
tung einer Studienordnung zu arbeiten.

Der Hauptausschuß nahm dankbar bie Erklärung beS Herrn 
Landesbischofs entgegen, das für ben Fall, das bie Ermäch- 
tigung gegeben werde, sic ber Erweiterte Evang. Oberkirchen- 
rat nicht über baS hinwegsetzen werde, was bie Synode hierzu 
im einzelnen geäuszert habe. Allen Beteiligten fei flar, das 
bie hier borgelegte Ordnung nichts Endgültiges fei. Nur 
feien wir verpflichtet, ben Studenten jetzt zu sagen, was 
notwendig ift. Unb biefer „Zwischenbescheid" müsse nach ber 
Ordnung geschehen unb rechtsverbindlich fein fönnen. Des- 
halb fei jetzt ein Gesetz auf biefem Weg nicht zu umgehen.

Soweit bie grundsätzlichen Ausführungen.

II. Einzelheiten zu der Studien- unb Prüfungsordnung.
Folgende Anregungen unb Empfehlungen an ben Erwei- 

terten Evang. Oberkirchenrat wurden im einzelnen gegeben:
Zu § 1: Es wird angeregt, ob nicht aus § 7 Ziff. 4a (eine 

pfarramtliche Bescheinigung ber Taufe unb ber Konfirmation) 
bereits hier am Anfang eingefügt werden sollte. Tedochan- 
belt eS sich in § 7 um eine feftere Binbung beS Theologie- 
studenten. Deshalb wird diese Überlegung zuerst weiter an- 
gestellt werden müffen.

Eine einfache Begrünbung fönnte gegeben werden, warum 
ber Theologiestudent bereits in bie Liste ber Studierenden 
aufgenommen werden musz, etwa berart, weil er sic bereits 
in feinem Studium auf baS geistliche Amt ber Kirche vorzu- 
bereiten hat.

Zu Abs. 4 des § 1 ergab sic eine längere Aussprache. Es 
wurden Bebenfen laut, ob biefe Formulierung, welche bie 
intellektuellen Fähigkeiten fo sehr betone, in Ordnung fei. Es 
wurde aber versichert, dasz biefer Absat aus einer betrüblichen 
Notwendigkeit unb Erfahrung heraus aufgenommen wurde. 
Das Theologiestudium soll nicht Zufluchtsort für Minder- 
begabte werden. Die Formulierung „in ber Regel" beute an, 
dasz in jebem Fall eine ernstliche Prüfung ftattfinbe. Gegen 
ben Ausdruck „Durchschnitt" wurden auc Bebenfen erhoben. 
Andere Vorschläge wurden hierfür gemacht, etwa „Abiturien- 
ten, beren schulische Leistungen" ober „beren geiftige Fähig- 
keiten". Der tieffte Sinn aber an biefer Stelle, fo wurde ge- 
sagt, fei ber, dasz ber Abiturient zum erften Mal einen Rat
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feiner Kirche befommt, entweder ein Ja zu feinem Vorhaben, 
ober eben baS Bedenken. Sehr ausschlaggebend bei ber end- 
gültigen Beurteilung beS Abiturienten fei baS pfarramtliche 
Zeugnis beS Heimatpfarrers.

Im wesentlichen ftimmte ber Hauptausschusz bem § 1 zu. 
Redaktionelle Anderungen werden bem Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrat überlassen.

Zu § 2: ES murbe bie Auffassung vertreten, das man eine 
gewisse Karenzzeit immer noch beobachten sollte gegenüber 
denen, bie unter ben Kriegs- unb Nachkriegsauswirkungen 
eines nicht normalen Schulunterrichts zu leiben hatten. Man 
rechne zur Zeit erft mit brei Jahren normalem Unter- 
richt. Deshalb habe bie Jugend gerabe im Hinblick auf bie 
Sprachkenntnisse groze Benachteiligung erfahren.

Demgegenüber aber murbe betont, bafe um ber Aus- 
einandersetzung willen, in ber mir uns heute hinsichtlich beS 
Schulsystems befinben, bie Formel „humanistische Bildung" 
im ersten Absatz beibehalten werden solle. Ferner murbe vor- 
geschlagen, im Absat zwei, linke Spalte zweitletzte Zeile von 
unten vor bem Wort „für" ein Komma zu setzen unb bafür 
in ber letzten Zeile baS Wort „genügt" zu streichen. Dadurch 
erhält bie „Ergänzungsprüfung" im Griechischen eine stärkere 
Bewertung.

Im übrigen murbe bie Formulierung beS § 2 vom Haupt- 
ausschusz einstimmig angenommen.

Zu § 3: Zu Absat 1 märe zu überlegen, ob mir nicht wie 
andere Landeskirchen ftatt bisher sieben nunmehr acht Se- 
mefter verlangen sollten. Die Mehrzahl ber jetzt Stubierenben 
studiert ohnehin schon länger.

Zu Absat 2 mirb auf bie sozialen Schwierigkeiten hinge- 
wiesen, benen heute viele Stubierenbe unterworfen finb, unb 
deshalb ber Antrag gestellt, bie Zahl sechs auf fünf Semefter 
herabzusetzen. Die Abstimmung beS Hauptausschusses ergab 
aber, das 8 Stimmen für belaffen ber bisherigen sprach- 
freien Semesterzahl sic aussprachen, bei 3 Stimmen bagegen 
unb 3 sic enthielten.

Zu Absat 3: Es murbe gefragt, marum ber Besuch einer 
fremdsprachigen Hochschule so sehr eingeschränkt fei, das nur 
ein Semester angerechnet werden soll. DaS fei doch heute ge- 
radezu wünschenswert. ES murbe entgegnet, das ein längeres 
Stubium im fremdsprachigen Ausland sic nicht recht in bie 
Belange ber deutschen Fakultäten unb Wissensgebiete ein- 
reihen lasse. Im allgemeinen fei eS richtiger, erft nach dem 
erften Examen biefe einzufügen. Zudem sollten bie Theologie- 
ftubenten auch ihre Heimatkirche, bie EKiD mit ihren Frage- 
stellungen, genügenb kennenlernen. Hinsichtlich ber deutsch- 
sprachigen Hochschulen im Ausland, 3. B. Bafel, merben auch 
Ausnahmen gemacht.

Zu § 4: Zunächst im allgemeinen: Einige Stimmen spra- 
chen sich für Aufrechterhaltung beS im Entmurf genannten 
Stoffgebietes aus. Andere vertraten bie Auffassung, einiges 
tönnte unb sollte reduziert merben; z. B. solle erwogen wer- 
ben, ob man ftatt in Biff, la aa unb bb Einleitung unb 
Theologie fage: Einleitung ober Theologie. Ferner, ob eS 
nicht zweckmäsziger märe, ftatt ber Geschichte ber Philosophie 
ein Seilgebiet aus ber Philosophie zu ermöglichen. Ob bie 
Zahl ber Seminararbeiten nicht reduziert merben tönnte. 
Denn heute fei es faft nicht mehr möglich, dasz ber Stubierenbe 
in ben Semesterferien sic für eine Seminararbeit frei machen 
tönne. ES gelte: Multum! Non multa!

Und nun zum einzelnen: Abs. 1: In längeren Gesprächen 
murbe baS Wort „mindestens" beanstandet. Mit Mehrheit 
murbe vorgeschlagen zu formulieren: „Als Richtlinie für bie 
Durchführung beS theologischen StubiumS gilt" — für Absat 
1a, b. c unb d. Andere aber sprachen sich mieber bafür aus, 
eS fo zu belaffen, mie ber Entmurf vorsieht.

Abs. 2: Die Ermägung einer Reduzierung soll weitergegeben 
merben. Im einzelnen sah man sich im Hauptausschusz nicht 
für kompetent für bie Festlegung ber Zahl an.

Zu Abs. 3: Es sollte erwogen werden, ob nicht anstelle der 
Geschichte der Pädagogik auö Gründen der Zeitnot des Stu- 
dierenden eine Vorlesung über „angewandte Pädagogik" 
aufgenommen werden tönnte. Oft genug fehlt gerade die 
pädagogische und didaktische Unterweisung. Im allgemeinen 
dürfte dies aber Angelegenheit der praktischen Übungen fein. 
Ferner sollte hier noch das Gebiet der Soziologie aufgenom- 
inen werden. Ziff. 3 wurde zugestimmt.

Absatz 4 wurde allgemeine Zustimmung erteilt.
Absatz 5: In Bezug auf den Wert der befohlenen Stimm- 

bildungskurse war die Meinung geteilt, ob nicht ein Kurs 
genüge. Sieben Stimmen sprachen sic dafür aus, es solle 
formuliert werden: Die Teilnahme an Stimmbildungskursen 
werde erwünscht. Sechs Stimmen waren für die Formu- 
lierung: Die Teilnahme ift erforderlich.

Der Absatz 6 hängt davon ab, wie bie endgültige Formu- 
lierung des 1. Satzes in Absatz 1 bzw. bie Bestimmung ber 
anberen Ziffern unb Absätze ausfallen wird.

Zusammenfassend wurde noch festgestellt, es sollte auch er- 
mögen werden, ob nicht statt beS Absatzes 6, ber sic nur in 
feinem Inhalt auf ben Absatz 1 bezieht, eine Erweiterung in 
ber Richtung erfolgen sollte, das „in begrünbeten Fällen 
von einzelnen Bestimmungen ber in ben anberen Absätzen 
genannten Stoffgebiete Abstand genommen werden könnte".

Berichterstatter Abgeordneter Eisinger: Wir kommen zu 
§ 5: Die Notwendigkeit ber Einführung eines bibelkundlichen 
Kolloquiums murbe von ber Kirchenleitung bamit begrüntet, 
daß bie Erfahrung gelehrt hat, das nicht menige Theologie- 
studenten ihre Bibel nur sehr bürftig tennen. Sie haben wohl 
allerlei Vorlesungen gehört unb wissen über einzelne Ein- 
leitungsfragen Bescheid; aber es fehlen ihnen oft bie primi- 
tivsten Kenntnisse über ben Inhalt ber wichtigsten biblischen 
Bücher unb beren Platz im Kanon.

Das Kolloquium foil meniger ein Druckmittel als vielmehr 
eine Hilfe für bie Stubierenben fein. ES fei barum auch biefe 
Form unb nicht bie Form einer Prüfung gewählt worden, 
von ber sic baS Kolloquium einmal in ber Atmosphäre, zum 
andern in bcm, maS babei verlangt wird, unterscheide. ES 
verlaufe mehr in ber Form einer Unterhaltung. Dabei inter- 
essiere es bie Kirchenleitung auch, gesprächsweise zu erfahren, 
maS bie Stubierenben von ben bisher gehörten Vorlesungen 
behalten haben. In ber Ziff. 5 von § 5 mirb, ba eS sic nicht 
um eine Prüfung handelt, baS Wort „Leistung" durch baS 
Wort „Kenntnis" zu ersetzen fein.

Zu § 6: § 6 Ziff. 1 mirb gutgeheiszen, allerdings mit ber 
Unterstreichung beS Hinweises, das durch ben Einsatz in ben 
kirchlichen Werken baS Stubium nicht notleiben bürfe. Denen, 
bie hier faft bis zur Selbstaufopferung mitarbeiten, fei gerabe 
von bem Pfarrer ber betreffenden Gemeinde zu sagen: „Den- 
ken Sie baran, dasz Sie auch zu studieren unb ein Examen zu 
machen haben!" In ben letzten Semeftern vor bem Examen 
fomme eine zeitraubende Mitarbeit in ber Gemeinde nicht 
mehr in Frage.

Zu Ziff. 2: Auf bie Frage, ob bie Formulierung von Ziff. 2 
„Teilnahme an Freizeiten erwünscht" genüge, um Einfeiter 
unb Auszenseiter herbeizuziehen, murbe von einer allzu starken 
Reglementierung unb Gängelung gewarnt.

Zu Biff. 3 ging baS Votum beS Herrn Landesbischofs da- 
hin, ber Stubent soll vor feiner Ordination grundsätzlich nicht 
predigen. Nicht nur weil „gut Ding Weile haben will", son- 
dern weil eS auch ber urchristlichen Linie entspreche, das 
Neophyten sic zurückhalten sollen. ES fei bedenklich, wenn ber 
junge Mensch allzu leicht bie Kanzel befteige. In dringenden 
Rotfällen tönne ber Stubent als Lektor eingesetzt werden. In 
ber Aussprache murbe barauf hingewiesen, dasz auch den 
Pfarrern baS Gewissen zu schärfen fei. ES fei vorgekommen, 
das ein Pfarrer einem Studenten sogar eine Erauung über- 
tragen wollte ober ein anberer einen CVSMer im Talar ben 
Gemeindegottesdienst halten liesz.
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Von anderer Seite wurde gebeten, darüber kein starres Ge- 
set aufzurichten. Kandidaten sollten nach Vorlage der Predigt 
beim Direktor des praktisch-theologischen Seminars ober bei 
den Dekanen unb mit beren Erlaubnis in dringenden Fällen 
predigen dürfen. Ahnlic fei es früher schon im praktisch- 
theologischen Seminar gehalten worden. Professor Bauer 
habe bie Kandidaten zum Predigen auf bie Dörfer geschickt. 
Auch heute fei dies im praktisch theologischen Seminar nicht 
zu umgehen, ba bie Kandidaten sonst nicht zum Predigen 
fommen. Es fei auch durchaus positiv zu werten, wenn bie 
Kandidaten erfahren, das bie Predigt, bie ihnen unb ben Zu- 
hörern gefällt, noch lange nicht bem Professor des Seminars 
gefällt. Es fei — fo wurde ferner bemerft — nicht wünschens- 
wert, wenn ber Kandidat bei feiner Ordination zum ersten 
Mal durch bie Situation hindurch musz, vor einer Gemeinde 
zu predigen.

Es wurde beschlossen, in Ziffer 3 das Wort „sollen" durch 
„dürfen" zu ersetzen: „Zur Abhaltung von Gottesdiensten 
bürfen Stubenten nicht herangezogen werden." Das an- 
bere, unter welchen Bedingungen Ausnahmen möglich fein 
sollen, wird bem Evang. Oberkirchenrat mit ber Bitte um 
Aufnahme in bie Kandidatenordnung überwiesen.

Zu Biff. 4 wurde gesagt, es sei eine mindestens sechs- 
monatige zusammenhängende Fabrikarbeit nötig — alfo ftatt 
brei Monate — unb zwar unter normalen Arbeitsbedingun- 
gen (nicht „Arbeitsverhältnissen"). Der Pfarrer werde nach 
sechsmonatiger Fabrikarbeit bie Sprache des Arbeiters besser 
verstehen unb sprechen können. Er könne auch nicht mehr fo 
leicht angelogen werden 3. B. in Fürsorgeangelegenheiten. Es 
fei notwendig, das bie Kirchenleitung sic mit ber Leitung ber 
Fabriken in Verbindung setzt, bamit bie Stubenten in bie 
richtige Arbeit, etwa am Montageband, unb nicht 5. B. im 
Lohnbüro eingesetzt werden. Auch von anberer Seite wurde 
eine möglichst sechsmonatige Fabrikarbeit geforbert. Bei ben 
technischen Berufen fei fie auch üblich unb habe sic gut be- 
währt. Gerade für Söhne, bie aus bürgerlich behüteter Fa- 
milie fommen, fei ein Einblick in ein ganz anderes Milieu 
äuszerst wichtig. Von feiten ber Kirchenleitung wurde barauf 
hingewiesen, das man nur Fabrikarbeit deshalb vorgesehen 
habe unb nicht etwa auch Arbeit in ber Landwirtschaft, weil 
ber Arbeiter in.einer besonders kritischen Distanz zur Kirche 
stehe. In ber Fabrik fönne man auch ben Charakter ber 
Stubenten besser fennenlernen als sonstwo.

Andere freilich warnten vor einer Überbewertung ber 
Fabrikarbeit. Sowohl vom Stubenten wie auch vom Arbeiter 
au§ gefehen fei es ein großer Unterschied, ob ich brei ober 
sechs Monate in einer Fabrik arbeite, um bann wieder zu 
gehen, ober ob ich Jahre unb Jahrzehnte bie ganze Last biefer 
Arbeit zu tragen habe. Es fei auch zu bedenken, dasz sechs 
Monate Fabrikarbeit plus sechs Monate Lehrzeit bei einem 
Pfarrer bie Zeit des Studiums um ein ganzes Jahr ver- 
längern mürben.

Ein anderes Votum sah in ber erzwungenen Tätigkeit in 
einer Fabrik feinen umfaffenben Beitrag zur Ausbildung des 
Pfarrers unb erblickte in ber Forderung ber Ziffer 4 mehr 
eine Fassade, bie eine gewisse Volksverbundenheit dokumen- 
tieren foil, unb eine Konzession an bie gegenwärtigen Zeit- 
verhältnisse bebeute. Die Fabrikarbeit des Werkstudenten fei 
anders zu bewerten als bie durch eine Prüfungsordnung er- 
zwungene. Wenn fchon praktische Arbeit, bann auch beim 
Bauern ober in anberen berufen, noch beffer aber im Dienst 
mit ber blauen Schürze ober in ber Fürsorgearbeit. Denn bie 
Fabrikarbeit läge meit mehr auszerhalb ber Arbeit, bie nun 
einmal einem Pfarrer aufgetragen ift. Die Dinge lägen alfo 
hier anders als bei ben technischen Berufen. Heute gäbe es 
feine „behüteten bürgerlichen Berufe" mehr. So weltfremd 
fei Gott fei Dank bie heutige Jugend nicht mehr, wie es offen- 
bar manche noch meinen. Entscheidend fei zuletzt, ob einer bie 
Fähigkeit hat, etwas zu fehen, mit bem Herzen babei zu fein 
unb mit bem Herzen dahinein zu reben. Die Abstimmung

ergab 8 Stimmen bafür, das in irgenbeiner Form eine Ar- 
beitsdienstzeit geforbert mirb, 4 Stimmen für eine nur in 
ber Fabrikarbeit bestehende Arbeitsdienstzeit, 8 Stimmen für 
eine Arbeitsdienstzeit in verschiedenen Berufen unb 11 Stim- 
men für eine Begrenzung ber Arbeitsdienstzeit auf brei 
Monate, — wie hier vorgesehen.

Ziff. 5: Dem erften unb zweiten Satz von Ziff. 5 (Ge- 
nehmigung ber Verehelichung) murbe zugestimmt. Dagegen 
löfte ber letzte Satz, ber einer Formulierung ber Nachwuchs- 
referenten ber Landeskirchen eniftammt, eine eingehende Dis- 
fuffion aus. Während bie einen bie persönliche Freiheit ver- 
teibigten, bie es nicht zulasse, bie Verlobung von Stubenten 
zu verbieten ober zu erschweren, menn fie gewisz auch nicht 
gerabe erwünscht fei, maren anbere ber Meinung, man fönne 
sehr wohl zwanzigjährigen jungen Leuten fagen: „Geht nicht 
jo früh auf bie Brautschau!" Eine frühe Verlobung bebinge 
für Stubenten eine mehrjährige Verlobungszeit, was nicht 
gut fei unb eine nicht geringe Zumutung für bie Braut be- 
beute. Nachdem bie auszerordentlichen Verhältnisse ber Kriegs- 
unb Nachkriegszeit nun vorüber feien, fönne man von jungen 
Leuten wohl erwarten, das fie sic in ber Frage ber Ver- 
lobung zurückhalten. Von feiten ber Kirchenleitung murbe 
barauf hingewiesen, welche Erschwerung beS Einsatzes es be- 
beute, menn Vikare verheiratet finb (Höhe ber Umzugskosten, 
Wohnungsschwierigkeiten unb anbereS mehr). Auch aus die- 
fem Grunde, um beS Dienstes willen, zu bem er berufen ift, 
müsse man, nachdem mir mieber georbnete Verhältnisse haben, 
von einem jungen Theologen Verlangen, dasz er als Solbat 
Jesu Christi auch in biefem Stück Selbstbeherrschung unb 
Zurückhaltung übe.

Die Aussprache führte zu bem Ergebnis, dasz ber letzte Sat 
Von Ziff. 5 gestrichen unb durch den folgenden Sat ersetzt 
merbe, ben ber Herr Landesbischof vorgeschlagen hat:

: „Der Student foil sic Verpflichtet fühlen, sic nicht Vor 
Abschluß feines Studiums zu verloben."

Diese Formulierung murbe mit 12 Stimmen beS Haupt-
ausschusses gutgeheiszen.

Der Antrag, ben letzten Sat von Ziff. 5 burch ben Sat zu 
ersetzen: „Die Verlobung ift bem Oberkirchenrat anzuzeigen" 
murbe gegen bie Stimme beS Antragstellers verworfen.

Bei § 7 murbe davor gemarnt, zu viele Bescheinigungen 
zu Verlangen, desgleichen vor allzuviel Gängelei unb Kinder- 
gartenbetreuung. Ein Stubent fönne Gründe haben, weshalb 
er im kirchlichen Leben nicht mitarbeite, z. B. wissenschaft- 
liche Arbeit. Es gäbe auch Pfarrer, bie bie Mitarbeit eines 
Stubenten nicht wünschen. Es murbe vorgeschlagen, in § 7 
Ziff. 4f. nur ein verschlossenes pfarramtliches Zeugnis zu 
forbern, in bem bie kirchliche Mitarbeit nicht noch besonders 
zu ermähnen fei. Andere Vorschläge gingen bahin, über bie 
kirchliche Mitarbeit von bem betreffenden Stubenten selbst 
fich eine Erklärung borlegen zu lassen. Auch über bie Teil- 
nähme an Freizeiten folle eine Angabe nicht geforbert 
werden.

Demgegenüber murbe jeboCh barauf hingewiesen, dasz bie 
Mitarbeit am kirchlichen Leben unb ber Besuch von Frei- 
zeiten feine Zwangsmasznahmen, sondern Hilfen fein sollten. 
Man habe deswegen ben Besuch von Freizeiten nicht zur Ver- 
pflichtung gemacht, mie bieS in anberen Landeskirchen ber 
Fall fei; man merbe auch einen Stubenten, ber am kirchlichen 
Leben nicht mitgearbeitet hat, deswegen allein nicht Von ber 
Prüfung ausschliezen. Es müsse jeboCh ben Stubenten, bie 
noch keineswegs in jebem Fall ihres Glaubens gewisz seien, 
gefagt werden: „Den Glauben finbet ihr nur in ber Ge- 
meinbe unb im Leben mit ber Gemeinde." Wer sic gegen 
Mitarbeit in ber Gemeinde unb gegen bie Teilnahme an Frei- 
zeiten fträubt, ber steckt noch in bem alten Individualismus. 
Er schlieszt fiCh aus ber Gemeinde unb Bruderschaft aus. Wer 
aber Diener ber Gemeinde fein will, ber musz in ber Ge- 
meinbe leben. Pfarrer, bie nicht beten, bie nicht mit ben 
Brüdern leben, finb fehl am Platz. Wir müssen einem Stu-
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denten sagen können: Wenn du nicht mit der Gemeinde lebst, 
dann kannst du nicht Pfarrer werden.

In diesem Zusammenhang wurde auc darauf hingewiesen, 
das es eine betrübende Tatsache sei, das die Studenten nicht 
durch ihre theologischen Lehrer zum Glauben kommen, sondern 
nur int Leben mit der Kirche. Von hier aus bestehen auch 
Bedenken gegen Universitätslehrer wie etwa Professor Bult- 
mann, durch den 3. B. ein Student, der mit groszer Freudig- 
leit fein Studium begonen habe, so weit gekommen sei, das 
er nicht mehr beten tonnte und an allem irre wurde.

Demgegenüber wurde erklärt: „Sie haben gesagt, von 
Professoren käme nicht der Glaube; meinen Sie benn, der 
glaube fame durch eine Reglementierung des theologischen 
Studiums? Diesen Weg finb bie Jesuiten gegangen, aber das 
ift nicht ber Weg ber evangelischen Kirche."

Am Schlusz ber Debatte über ben § 7 wurde mit 10 gegen 
3 Stimmen vorgeschlagen, ftatt eines pfarramtlichen Zeug- 
nisses über bie Mitarbeit am kirchlichen Leben einen kurzen 
Bericht des Kandidaten selbst über feine kirchliche Mitarbeit 
zu verlangen.

Zu § 8 wurde zunächst nicht Stellung genommen, ba hierzu 
zuerst das Expose von Herrn Professor Hahn gehört werden 
sollte.

§ 9 murbe einftimmig angenommen mit bem Zusatz, das 
entgegen ber bisherigen badischen Übung auch bie Einzelnoten 
des Prüfungsergebnisses eröffnet werden sollten.

§ 10: Der Gedanke an eine praktische Lehrzeit von 6 Mo- 
naten bei einem Pfarrer ift bei ber Fakultät entftanben, ba 
bie Cäsur zwischen bem bisherigen Stubentenleben unb bem 
Leben im Konvikt zu grosz fei. Unsere Vikare feien auszerdem 
einfach überforbert, wenn fie fofort nach bem 2. Examen bis zu 
20 Schulstunden halten unb ben übrigen von ihnen geforder- 
ten Dienst versehen sollen. Die überlasteten Stadtpfarrer 
hätten einfach nicht bie Zeit, ihnen babei hilfreich zur Seite 
zu stehen.

Gegen eine Lehrzeit bei einem Pfarrer murbe eingemenbet, 
das es schwer fein merbe, bie geeigneten Lehrpfarrer zu fin- 
ben, das mir uns bie Einführung dieser Lehrzeit bei bem 
gegenwärtigen Mangel an Vikaren einfach nicht leisten 
fönnen, daß es langweilig für ben Kandidaten fei, wenn er 
nur zu hospitieren hätte. Predigen lerne man nur burch Pre- 
bigen unb Unterrichten nur burch Unterrichten.

Schliesslich murbe gefragt, ob es ratfam fei, ben § 10 jetzt 
schon in bie Prüfungsordnung aufzunehmen, ba er ja in ben 
nächsten Jahren doch nicht realifierbar fei.

Mit 9 gegen 6 Stimmen murbe empohlen, bie Einführung 
einer Lehrzeit bei einem Pfarrer zu verschieben.

§ 11 murbe — diesem Vorschlag entsprechend modifiziert — 
angenommen. Damit ift es für einen Kandidaten in Zukunft 
ausgeschlossen, anberSmo als in Heidelberg baS Praktisch- 
theologische Seminar zu besuchen. Ein wichtiges Kapitel 
badischer Kirchengeschichte ift bamit gestrichen.

§ 12: Bei Ziff. 3 von § 12 murbe baS Für unb Wider einer 
praktischen Lehrzeit bei einem Pfarrer nochmals erörtert, 
wobei insbesondere barauf hingewiesen murbe, wieviele Vikare 
zum Beispiel durch einen Mann mie Henhöfer geistliche För- 
berung erhalten hätten. Man fam jedoch zu ber Überzeugung, 
das noch zu viele offene Fragen beftänben unb bie Sache noch 
nicht so abgeflärt fei, das bie praktische Lehrzeit jetzt schon in 
biefen Entmurf aufgenommen merben tönnte, zumal fie in ben 
nächsten Jahren doch noch nicht realifierbar fei. Sie als blosze 
Gedächtnisstütze für ben Oberkirchenrat hereinzunehmen, fei 
unnötig unb untunlich.

Der Hauptausschusz sprach sic daher mit 11 Stimmen für 
bie Streichung beS § 10 unb ber entsprechenden Stellen in 
ben §§ 12 unb 17 aus. 2 Stimmen maren bagegen, eine Ent- 
haltung.

Im § 11 — ber nun ber § 10 mürbe — soll als 2. Absatz 
aufgenommen merben: „Für bie Ausbildung während biefer 
Zeit ergeht eine befonbere Anordnung".

§ 14: Diesem Paragraphen murbe zugestimmt. Bei Buch- 
ftabe B Ziff. 1 murbe gefragt, ob bie Worte „einschliesslich 
ber Geschichte ber Lutherbibel" nicht fortfallen fönnen, ba 
„Geschichte ber Lutherbibel" in ben letzten Jahren nicht mehr 
geprüft murbe. Die Frage murbe bejaht. Bedauert murbe, 
das über bie „Geschichte beS badischen Volksschulwesens" nicht 
mehr gelesen merben fönne, ba ber geeignete Mann bafür 
fehle.

Der Gedanke, unter bie in B 3 genannten Fächer noch „Ge- 
schichte ber Pädagogik" unb „Psychologie" aufzunehmen, 
murbe fallengelassen. Man wollte ben Stoff nicht noch meiter 
vermehren unb vermeiden, das sic nun ber Kandidat womög- 
lic veranlaszt fieht, grosze Bücher zu wälzen über Psychologie, 
beren oft phantasievollen menschlichen Theorien für bie pfarr- 
amtliche Praxis nichts eintragen.

Zur Examensangst ber Prüfungstanbibaten, bie mie eine 
.ansteckende Krankheit graffiere, murbe gefagt, das solide Ar- 
beit noch immer bie beste Voraussetzung für ein erfolgreiches 
Examen fei.

In § 17, 1 soll ftatt „Frühjahr 1953" „Spätjahr 1953" unb 
in Ziff. 2 ftatt „Spätjahr 1952" „Frühjahr 1953" eingesetzt 
merben.

Schlieszlic murbe mit 14 gegen 1 Stimme ber Vorschlag 
von Herrn Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich angenommen, bie 
Geltungsdauer ber vorliegenden Studien- unb Prüfungs- 
ordnung bis 1. Oktober 1954 zu befristen.

Berichterstatter Abgeordneter Dürr: Nachdem bie vorge- 
legte Studien- unb Prüfungsordnung als ganzes zur Ab- 
stimmung gestellt unb vom Ausschuß einftimmig angenommen 
mar, trat man nun in bie Beratung beS borgelegten Gesetz- 
entmurfes ein. Der Hauptausschuß beschlosz, folgenbe Ande- 
rung vorzuschlagen: Die Überschrift foll heiszen: „Die recht- 
lichen Voraussetzungen für bie Erlangung einer Pfarr- unb 
Religionslehrerstelle", um bamit zum Ausdruck zu bringen, 
das es hier nur um bie in Paragraphen faßbaren äuszeren 
Voraussetzungen geht, unb um tontret zu zeigen, was unter 
„bem geistlichen Amt" hier zu verstehen ift. Damit erübrigt 
fich ber bom Rechtsausschusz vorgeschlagene Einschub: „als 
Diener beS Predigtamtes" hinter bem erften Wort beS § 1: „Wer..."

Beim § 3 murbe beanftanbet, das bon ber Ordination nur 
unter einer Ziffer biefeS Paragraphen gerebet mirb. Sie 
müszte in einem befonberen Paragraphen stärker hervorge- 
hoben merben. Dieser foll als § 4 heiszen: „In eine ber in § 1 
genannten Stellen fann nur berufen merben, mem burch die 
Ordination baS Prebigtamt in ber Kirche übertragen murbe.

§ 4, ber alfo § 5 märe, soll unberänbert bleiben. § 5 mirb 
zu § 6.

Bei ber Behandlung biefeS Paragraphen entfpann sic eine 
längere Aussprache über ben bom Rechtsausschusz vorgeschla- 
genen Zusat „im Benehmen mit ber Landessynode", ber 
hinter baS Wort „ermächtigt" eingeschoben merben soll. Der 
Herr Landesbischof bat, ben Zusat wegzulassen, ba fieben 
Mitglieder ber Landessynode an unb für sic bem Ermeiterten 
Ebang. Oberkirchenrat angehören unb ba bie Arbeit beS 
Oberkirchenrats dadurch erschwert merbe, unb schlieszlic ja 
baS Ermächtigungsgesetz dadurch illusorisch mürbe.

Die Mehrheit beS Hauptausschusses sieht in biefem Zusat 
nicht einen Ausdruck beS Misztrauens bem Ermeiterten Ober- 
kirchenrat gegenüber, fonbern glaubt, dasz bie Beteiligung ber 
Landessynode an ber Gestaltung ber Studien- unb Prüfungs- 
orbnung diese nur förbern fönne, unb ermeiterte deshalb die- 
sen Zusat noch dahin, dasz eS in ihm heiszt: „im Benehmen 
mit ber Landessynode unb ber Evang.-theologischen Fakultät 
ber Universität Heidelberg". Mit ben vorgeschlagenen Ande- 
rungen empfiehlt ber Hauptausschusz ber Synode bie An- 
nähme biefeS Gesetzes.

Berichterstatter Abgeordneter Kley: Hohe Synode! Da 
Hauptausschusz unb Verfassungsausschusz nicht gemeinfam 
tagten, konnten bie beiben Berichte nicht aufeinanber abge-
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stimmt werden. Wiederholungen dessen, maS bereits in ben 
Berichterstattungen ber Abgeordneten Hammann unb Dürr 
enthalten sind, sind daher unbermeibbar, auch Abweichungen. 
Ich halte mich aber für ermächtigt ju sagen, baft bie Vor- 
schläge beS Hauptausschusses, bie Herr Dekan Dürr vorge- 
tragen hat, wohl auch vom Verfassungsausschusz ohne weiteres 
gebilligt werden.

Der Verfassungsausschusz mar einftimmig ber Auffassung, 
baft eine Rechtsgrundlage geschaffen werden muß, bie es bem 
Erweiterten Evang. Oberkirchenrat ermöglicht, eine Studien- 
unb Prüfungsordnung zu erlassen. Diese Rechtsgrundlage 
kann nur ein bon ber Landessynode erlassenes Gesetz fein.

Der Verfassungsausschusz mar ferner einftimmig ber Auf- 
faffung, baft in bem zu erlassenden Gesetz auch gewisse Grund- 
voraussetzungen für bie Erlangung eines geistlichen Amtes 
enthalten fein müssen. Die übrigen Voraussetzungen tönnen 
bann in ber Studien- unb Prüfungsordnung im einzelnen 
geregelt merben.

Den in ben Beratungen beS Hauptausschusses zum Aus- 
druck gekommenen Wünschen, bem Gesetz auch einen Hinweis 
auf bie Bebeutung beS geistlichen Amtes mitzugeben, trug 
ber Verfassungsausschusz baburch Rechnung, baft er im § 1 
Zeile 1 zwischen bie Worte „mer" unb „auf" einfügte: „als 
Diener am Prebigtamt", im Blick auf Art. 5 ber Confessio 
Augustana. Eine weitergehende Umfehreibung beS geistlichen 
Amtes in biefem, im wesentlichen ber Festlegung ber äuszeren 
Voraussetzungen zur Erlangung eines geistlichen Amtes 
bienenben Gesetze schien bem Verfassungsausschusz nicht an- 
gebracht. ES sollte bieS einem etwa noch zu erlassenden 
Pfarrergeset Vorbehalten bleiben.

In Zeile 3 unb 4 des § 1 musz es sprachlich richtig heiszen: 
„einer theologischen". § 1 lautet fobann:

„Wer als Diener am Prebigtamt auf eine Gemeinde- 
ober landeskirchliche Pfarrstelle ober auf eine kirchliche 
ober staatliche Religionslehrerstelle, beren Inhaber einer 
theologischen Vorbildung bebarf, berufen merben mill, 
muft bie nachstehenden Voraussetzungen erfüllen."

Der Verfassungsausschusz hielt es für erforderlich, baft in 
§ 2a zur Frage ber Berufung Von Frauen auf geistliche 
Stellen schon insoweit eine Vorentscheidung zu treffen ift, als 
grundsätzlich ber Bewerber männlichen Geschlechts fein muft. 
Da aber baS Vikarinnengesetz, auf baS § 4 bermeift, in ge- 
wissem Umfange auch für Frauen bie Berufung auf eine 
geistliche Stelle vorsieht, fügte ber Verfassungsausschusz hinter 
a) bor baS Wort „männlichen" baS Wort „grundsätzlich" ein. 
§ 2a lautet alfo:

„Der Bewerber muft
a) grundsätzlich männlichen Geschlechts sein."

Der Verfassungsausschusz hielt es für geboten, baft in § 3a 
unb b grundsätzlich zu fagen ift, baft baS Reifezeugnis eines 
humanistischen Gymnasiums unb ein 7semestriges Stubium 
an einer deutschen staatlichen Hochschule erforberlich sind. Die 
Ausnahmen hiervon füllen nach § 5 in ber Studien- unb 
Prüfungsordnung geregelt merben.

§ 3d enthält als selbstverständliche Voraussetzung, baft ber 
Bewerber orbiniert fein muft. Die Ordination erscheint nur 
deshalb am Enbe, weil sic bieS aus bem zeitlichen Aufbau 
biefeS Paragraphen ergibt. Keineswegs bebeutet bieS ein 
Zurücktreten ber Bebeutung ber Ordination hinter bie übri-
gen Voraussetzungen.

§ 5 enthält sodann die allgemeine Ermächtigung des Er- 
weiterten Evang. Oberkirchenrats zum Erlas der Studien- 
und Prüfungsordnung. Der Verfassungsausschusz hat in § 5 
Zeile 2 zwischen die Worte „ermächtigt" und „durch" die 
Worte eingefügt: „im Benehmen mit der Landessynode". ES 
soll dadurch zum Ausdruck gebracht werden, das nicht nur die 
jetzt zu erlassende Studien- und Prüfungsordnung — wie 
dies tatsächlich geschehen ift — im Benehmen mit der Landes- der Pfarrkonvente von Lahr und von Emmendingen. ES
synode erlassen wird, fondern das auch fünftige Anderungen, hätten doch Miszverständnisse entstehen können, wenn die
etwa im Sinne einer Reform der Ausbildung, im Benehmen Überschrift geblieben wäre: „Die Voraussetzungen für die

mit ber Landessynode erfolgen sollen. In welcher Weise dies 
geschehen foil, alfo entweder durch eine Stellungnahme beS 
Plenums ber Synode ober nur einer von ber Synode zu 
bestellenden kleinen Kommission, kann von Fall zu Fall ent- 
schieden werden.

§ 5 Abf. 2 sieht vor, das von bem in § 3 verankerten Grund- 
satz, das nur Personen, bie eine theologische Universitätsvor- 
bildung haben, in ein geistliches Amt berufen werden tönnen, 
nur in ganz besonderen Ausnahmefällen abgewichen werden 
barf. Gedacht ift etwa an ben Fall, baft z. B. ein Missionar, 
ber eine gute Vorbildung hat unb durch feine bisherige Tätig- 
leit bie Gewähr bietet, ben Anforderungen beS geistlichen 
Amtes gewachsen zu fein, in ein solches Amt berufen werden 
kann.

Präsident Dr. Umbauet: ES wird wohl notwendig fein, 
baft mir bie Anträge beS Verfassungs- unb beS Hauptaus- 
schusses toorbinieren. Soweit ich sehen kann, bestehen Diffe- 
renzen in folgenben Punkten:

Der Verfassungsausschusz hat ben § 1 geänbert — wenn ich 
recht verstanden habe — lediglich im Hinblick auf bie in bem 
Hauptausschusz geltend gemachten Bedenken. Wenn nun ber 
Hauptausschusz feine Bedenken selbst dadurch behebt, baft er 
bie Überschrift beS Gesetzes ändert unb bann ben § 1 unver- 
änbert läszt, fo, glaube id), bürfte ber Verfassungsausschusz 
dem zustimmen.

Berichterstatter Abgeordneter Kley: Ja, bann mürben mir 
ben Antrag hinsichtlich § 1 zurücknehmen.

Präsident Dr. Umbauet: Dann sehe ic noch § 2, 2a. Da 
schlägt ber Verfassungsausschusz vor, „grundsätzlich männ- 
lichen Geschlechts", um bie Möglichkeit einer Ausnahme beS 
weiblichen Geschlechts offen zu lassen. Der Hauptausschusz hat 
hierzu feinen Anderungsantrag gestellt.

Ic frage ben Hauptausschusz, ob er sic biefem Vorschlag 
beS Verfassungsausschusses anschliezen mill.

Abgeorbneter Professor Dr. Hahn: Der Hauptausschusz hat 
über baS „grundsätzlich" gesprochen unb es abgelehnt.

Präsident Dr. Umhauer: Darüber müftte verhandelt wer- 
ben, wenn ber Verfassungsausschusz nicht etwa auf feinen 
Vorschlag verzichten sollte.

Berichterstatter Abgeorbneter Kley: Der Antrag wird zu- 
rückgenommen.

Präsident Dr. Umhauer: Der Verfassungsausschusz nimmt 
feinen Antrag zurück. Somit bleibt § 2 nach bem Vorschlag 
beS Hauptausschusses unverändert.

Dann ift noch § 3d; baS ift ja im Hauptausschusz besonders 
hervorgehoben unb in einen neuen § 4 gerückt. Nac meinem 
Dafürhalten ist ber Verfassungsausschusz damit einverstan- 
ben. (Berichterstatter Kley: Ja!) Er bejaht ja bie grundsät- 
liche besondere Bedeutung dieses Artikels.

Dann kommt § 5, bie Frage ber Ermächtigung (Abgeord- 
neter Schneider: Das ift jetzt § 6). Da wünscht ber Ver- 
fassungsausschus lediglich bie Erwähnung ber Mitwirkung 
ber Landessynode, während ber Hauptausschusz auch noch bie 
Evang:theologische Fakultät ber Universität Heidelberg er- 
wähnt. Das ist eine Frage, über bie mir nachher, glaube ich.
abstimmen müssen, ob überhaupt biefeS Benehmen erforder- 
lic und hereinzunehmen ift, und wenn ja, ob baS Benehmen 
mit der Landessynode und der Theol. Fakultät oder nur mit 
der Landessynode aufgenommen werden soll. 3c möchte diefe 
Frage zurückstellen bis zur Einzelberatung, wenn die Synode
damit einverstanden ist.

Es herrscht also Klarheit über die beiden Anträge der Aus- 
schüsse. Sc eröffne nun die Aussprache.

Abgeordneter Bernlehr: Sch bin bantbar, daß bie beiben 
Ausschüsse meinen Wünschen Rechnung getragen haben, bie ja 
nicht nur meine Wünsche waren, sondern auch die Wünsche
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Erlangung eines geistlichen Amtes." Wenn meinerseits ge- 
wünscht wurde, das ein Hinweis auf das geistliche Amt in 
tiefem Gesetz erfolgen sollte, bann sollte das nicht bedeuten, 
das nun eine Lehre über das Amt in extenso gefordert worden 
wäre, fontern nur ein Hinweis auf die Köstlichkeit des Amtes. 
— Ic bin auch bantbar, das die Ordination besonders heraus- 
gestellt worden ift unb kann auch dem Vorschlag ber beiben 
Ausschüsse nunmehr zustimmen.

Abgeordneter Dürr: Bei einem ähnlichen Fall in unferem 
Bezirk wurde immer wieder gefragt, was ift zu verstehen 
unter bem Ausdruck „im Benehmen mit". Das hat uns bort 
immer wieder grosze Schwierigkeiten bereitet. Es heiszt in 
einem Gesetz: „Der Kirchengemeinderat ernennt ben Chor- 
leiter im Benehmen mit bem Kirchenchor".

Präsident Dr. Umhauer: Darf ic das gleich klarstellen: Es 
ift eine sprachliche Gepflogenheit im Gesetzestext, bie üblich ift. 
„Im Benehmen mit" heizt: Der anbere wird angehört. Es 
kommt nicht barauf an, ob bie Auffassung beiber überein- 
ftimmt. „Im Einverständnis mit" heiszt, ber anbere muß 
zustimmen, muß dieselbe Meinung haben.

Abgeordneter Schneider: Darf ic dazu fagen, das ic 
glaube, das es ein Zwischenglied gibt zwischen Anhören unb 
Einverständnis. Das „im Benehmen" heiszt doch, das mit- 
einanber gerungen wird barum, um zu einer Meinung zu 
kommen, während Anhören lediglich ein Hören ift barauf, 
was ber anbere will, das aber feinen Einflusz auf bie eigene 
Entscheidung zu haben braucht.

Präsident Dr. Umhauer: Das ift an unb für sich richtig, 
Anhören änbert nichts an ber eigenen Entscheidung.

Abgeordneter Schneider: Dann aber bin ic ber Meinung, 
hier sollte betont werden, das es ein gemeinsames Erringen 
unb Erarbeiten fein soll unb nicht nur ein Anhören unb bann 
tun, was man selber will.

Präsident Dr. Umbauet: Das ift nicht gehauen unb nicht 
gestochen, Herr Bürgermeister! Es gibt nur entweder über- 
einstimmen obet eben nicht übereinstimmen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: „Anhören" heiszt: Ic höre 
ben anberen an unb nachher entscheide ich. „Im Benehmen" 
heiszt: Ic höre ben anberen an, stelle ihm meine Meinung 
gegenüber, wir reben barüber unb versuchen, zu einer gemein- 
famen Entscheidung zu kommen. Kommt das nicht zustande, 
bann werde ic entscheiden. „Im Einverständnis" heiszt: So- 
lange reben, bis wir einig sind. Sind wir nicht einig, bann 
fönnen wir feine Entscheidung treffen.

Präsident Dr. Umbauet: Wir fommen zur Einzelberatung. 
Ic rufe auf: Überschrift unb Einleitung. Der Ausschusz be- 
antragt folgende Überschrift:

Die rechtlichen Voraussetzungen für bie Erlangung einer 
Pfarr- ober Religionslehrerstelle in ber Vereinigten Ev.- 
protestantischen Landeskirche Badens betr.

Die Überschrift wird einftimmig angenommen. Am Schlusz 
ber Debatte wird bie Überschrift geändert unb erhält folgenbe 
Fassung:

Die rechtlichen Voraussetzungen für bie Erlangung einer 
Pfarrstelle ober einer Stelle eines Religionslehrers mit 
theologischer Vorbildung in ber Vereinigten...

Abgeordneter Schweikhart verliest § 1 des Entwurfes:
§1

Wer auf eine Gemeinde- ober landeskirchliche Pfarrstelle 
ober auf eine kirchliche ober staatliche Religionslehrerstelle, 
beren Inhaber einer theologischen Vorbildung bebarf, berufen 
Werben soll, muß bie nachstehenden Voraussetzungen erfüllen.

§ 1 wirb einftimmig angenommen.
Abgeordneter Schweikhart verliest § 2 beS Entwurfs:

§ 2
Der Bewerber muß
a) männlichen Geschlechts fein,
b) geistig gesund und an der Verwaltung der Stelle durch 

körperliche Leiden nicht behindert fein,

c) ber Landeskirche angehören unb bereit fein, ihr beizu- 
treten,

d) bie deutsche Staatsangehörigkeit besitzen ober erwerben.
§ 2 Wirb einftimmig angenommen.
Abgeordneter Schweikhart verlieft § 3 beS Entwurfs:

§3
Der Bewerber muh Weiter
a) im Besitze beS Reifezeugnisses eines humanistischen 

Gymnasiums fein,
b) nach einem minbeftenS fiebenfemeftrigen Stubium an 

einer deutschen staatlichen Hochschule bie erfte theol. 
Prüfung mit Erfolg abgelegt haben,

c) nach einem Weiteren, minbeftenS zweisemestrigen Stu­
bium am Praktisch-theologischen Seminar in Heidelberg 
bie zweite theol. Prüfung mit Erfolg abgelegt haben.

§ 3 Wirb einftimmig angenommen.
Abgeordneter Schweikhart Verlieft § 4 beS Entwurfs (in ber

neuen Fanlung).
§ 4

In eine ber in § 1 genannten Stellen fann nur berufen 
Werben, Wem durch bie Ordination das Predigtamt in ber 
Kirche übertragen ift. Wer in einer anberen Landeskirche 
ordiniert ift, muß ben Bekenntnisstand ber Landeskirche an- 
erkennen.

Abgeordneter Schneider: Ist baS fo, dasz ein Religionslehrer 
orbiniert fein musz?

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Die staatlichen Religions- 
lehrer mit theologischer Vorbildung finb alle orbiniert. Im 
übrigen beruft ber Staat feinen Religionslehrer, ber nicht 
von uns vorgeschlagen ift.

Abgeordneter Schneider: Ic weisz auS ber Zeit zwischen 
bem erften unb zweiten Krieg, dasz Theologen vielfach, um sic 
nicht birett nach dem Examen orbinieren zu lassen, aus guter 
innerer Hemmung heraus zunächst eine Religionslehrer- 
stelle übernommen haben ober fogar in ben Wohlfahrtsdienst 
ber Kirche gegangen finb unb bie Ordination erft später nach- 
geholt haben. Aus biefem Grunde habe ic bie Frage gestellt.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: künftighin soll das an- 
berS werben, unter allen Umftänben.

Abgeordneter Schneider: Das wollte ic nur abgeflärt 
Wiffen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Darf ic um eine Heine Auf- 
flärung bitten: Gibt eS Religionslehrerstellen, bie alfo feiner 
theologischen Vorbildung bebürfen. Ic denke an eine Stelle, 
bie früher von ber Lehrerin Selene Reisz in Mannheim be- 
fleibet wurbe (OR. Katz: Fallen hier nicht brunter!).

Oberkirchenrat Katz: Darf ic nur zur Klärung folgendes 
fagen: Wir haben fog. Schmalspurtheologen in Religions- 
lehrerstellen, bie nicht orbiniert finb. Darüber ift nichts gefagt 
in bem Entwurf, weil ic ber Meinung bin, biefeS Gesetz gilt 
für bie Zukunft unb nicht für bie rückliegende Zeit

Abgeordneter Schneider: Also foil es teine rückwirkende 
Auswirkung haben auf diejenigen, bie jetzt in Religions- 
lehrerstellen finb ohne Ordination.

Der 2. Satz biefeS Paragraphen erhält folgenbe Fassung: 
Wer in einer anberen Landeskirche orbiniert ift, muh ben 
Bekenntnisstand ber Vereinigten Evang. protestantischen 
Landeskirche Badens anerfennen.

§ 4 wirb mit dieser Anderung einftimmig angenommen.
Abgeordneter Schweikhart verliest § 5 beS Entwurfs:

§ 5
inwieweit Frauen in kirchliche ober staatliche Amtsstellen, 

beren Bekleidung theol. Vorbildung erfordert, berufen wer- 
ben können, beftimmt sich nach kirchlichem Recht, insbesondere 
bem Gesetz, bie Vikarinnnen betr., vom 14. 3. 1944/4. 3. 1948 
(VVl. 1944 S. 10/1948 S. 6f.).

§ 5 Wirb einftimmig angenommen.
Abgeordneter Schweikhart verlieft § 6 beS Entwurfs:



28. Dritte Sitzung

§6
1. Der Ermeiterte Evang. Oberkirchenrat mirb ermächtigt, 

im Benehmen mit ber Landessynode durch Verordnung eine 
Studien- unb Prüfungsordnung zu erlassen. Diese Studien- 
unb Prüfungsordnung hat im einzelnen bie Voraussetzungen 
unb Erfordernisse beS theologischen Studiums, bie Bedingun- 
gen für bie Zulassung unb baS Bestehen ber beiben theolo- 
gischen Prüfungen zu regeln unb Anordnungen über bie 
praktisch-theologische Ausbildung, inSbefonbere über bie Ein- 
richtung unb ben Besuch eines Kandidaten-Konvikts ber Lan- 
deskirche zu treffen. In biefe Studien- unb Prüfungsordnung 
finb auch Bestimmungen barüber aufzunehmen, mie baS 
Reifezeugnis einer nichthumanistischen Anstalt zu ergänzen 
ift (§ 3a), inmiemeit baS Stubium an nichtdeutschen unb 
kirchlichen Hochschulen anerkannt mirb (§ 3b), unb ob bie erste 
theologische Prüfung nur vor ber kirchlichen Prüfungs- 
kommission ober auch an einer theologischen Fakultät abgelegt 
merben fann.

2. Der Ermeiterte Evang. Oberkirchenrat mirb ermächtigt, 
im Benehmen mit ber Landessynode unb ber Evang.-theolo- 
gischen Fakultät ber Universität Heidelberg in ganz beson- 
beren Ausnahmefällen in Abweichung von ben Bestimmungen 
ber §§ 2 unb 3 Berufungen in ein geistliches Amt vorzu- 
nehmen.

Präsident Dr. Umhauer: Hier ift alfo zunächst bie Frage 
zu prüfen, ob mir überhaupt ein „Benehmen" vorschreiben 
sollen unb zweitens, menn ja, ob baS Benehmen mit ber 
Landessynode genügt ober ob auch baS Benehmen mit ber 
Evang.theologischen Fakultät ber Universität Heidelberg er- 
forderlich ift.

Abgeorbneter Dr. Uhrig: Siebe Brüder! Ic musz zunächst 
einmal an biefer Stelle fagen, baft ic verurteilen muft, das 
bie Synode inSbefonbere bei ber Beratung ber Studienord- 
nung unb auch mit ber Formulierung beS Passus „im Be- 
nehmen mit ber Landessynode unb mit ber Fakultät" ber 
®efahr nicht immer entgangen ift, in ein frembeS Amt ein- 
zugreifen. Das ift, fo mie ic es ausspreche, für mich — ic 
stelle mich felber barunter — eine fehr ernfte Sache. Ich barf 
nur fagen, im Kirchenkampf mar ja ber Vorwurf, baft bie 
DC-Leute vom Bekenntnis ber Kirche abgewichen finb, an 
einem wesentlichen Punkt gestützt auf ben Vorwurf, baft fie 
in ein frembeS Amt eingreifen. Nun möchte ic ausführen, 
warum. Der Oberkirchenrat bzw. ber Ermeiterte Evang. Ober- 
kirchenrat haben bie Aufgabe, bie Kirche in ben laufenden 
Angelegenheiten zu leiten. Die Synode hat im wesentlichen 
hier unb im Verhältnis zum Oberkirchenrat bie Aufgabe ber 
Gesetzgebung. Dasz eine Gewaltentrennung im Sinne libe­
raler, demokratischer Gewaltentrennung in ber Kirche nicht 
Platz greift, baS ift klar. ES heiszt in ber Kirche, baft mir 
brüderlich zusammenzuarbeiten haben, wirklich geistlich zu- 
sammenzuarbeiten, im Gehorsam zum Herrn ber Kirche. Wir 
haben allein bie Aufgabe, jeber für sic baS zu tun, maS feines 
Amtes ift. Der Oberkirchenrat bzw. ber Erm. OK. hat bie Auf­
gabe alfo, konkret gesprochen, bie Prüfungsordnung zu erlassen. 

- Eine Prüfungsordnung durch ein Gesetz zu erlassen, baS heiszt 
alfo, fie von ber Synode bestimmen zu lassen, das ift nach 
meiner Meinung ein Irrweg. Nicht ein juristischer Irrweg, 
fonbern geistlich geredet ein Irrweg. Die Synode ift ausgiebig 
zu Gehör gefommen, unb ic muft fagen, im Ausschuß maren 
mir eben manchmal in Gefahr, in bie Rolle beS Gesetzgebers 
zu verfallen, wo mir biefe Rolle nicht zu fpielen hatten, son- 
bern mo mir bie Aufgabe hatten, ben Brüdern in ber Kirchen- 
leitung, ich meine bamit ben Ermeiterten Oberkirchenrat, zu 
fagen, maS mir bon einer Prüfungsordnung halten, welche 
Anforderungen mir an eine Prüfungsordnung stellen, welche 
Sicht mir bei ber Erlassung einer Prüfungsordnung für 
richtig halten. Wenn mir aber um einzelne Formulierungen 
kämpften unb anbere bafür bortrugen, fo ift baS oft nicht 
mehr im Rahmen dessen geblieben, — ic beziehe mich selbst

mit ein — was uns als Beratenden zugefallen wäre, sondern 
wir haben uns in die Rolle des Gesetzgebers drängen lassen, 
der nun natürlich einem Gesetz einen ganz bestimmten Leib 
des Ausdrucks, der Worte geben musz. Unb ic halte diesen 
Weg für gefährlich. Das wirkt sic aus bei ben Worten „int 
Benehmen mit ber Landessynode unb mit ber Fakultät". Es 
handelt sic nicht darum, das ic jetzt sage, da kommt ein Misz- 
trauen jum Ausdruck. Es wird niemand annehmen, das ic 
etwa ein Misztrauen hege. Das kommt nicht zum Ausdruck. 
Unb ift möchte auch bei denen, benen man es vielleicht letzt- 
lic vorgeworfen hat, annehmen, es war nicht Misztrauen, 
sondern es war das Bedürfnis, feinen Standpunkt hier zum 
Ausdruck zu bringen unb durchzusetzen. Aber es finb hier 
Grenzen, unb ic bin gegen bie Formulierung: „im Beneh- 
men mit ber Landessynode unb mit ber Fakultät" deswegen, 
weil hier im konkreten Fall eine ausführliche Auseinander- 
setzung geschaffen worden ift. Man kann fogar fagen, bie 
Kirchenleitung, ber Erweiterte Evang. Oberkirchenrat könnte 
erklären, mir handeln im Einvernehmen mit ber Synode. 
Aber es geht jetzt nicht um bie Begriffe Benehmen ober Ein- 
vernehmen. Wir müffen nac meiner Meinung barauf ver- 
zichten, biefen Ausdruck hier nochmals ins Gesetz zu schreiben, 
„im Benehmen", benn bie Verantwortung für bie Studien- 
orbnung musz ber Erweiterte Evang. Oberkirchenrat über- 
nehmen unb tragen, unb er musz babei fo handeln, das er ber 
Überzeugung ift, bie Synode unb bie Fakultät haben erheb- 
liche Widersprüche nicht anzumelden. Der Erweiterte Evang 
Oberkirchenrat kann in einer solchen Verwaltungsangelegen- 
heit — unb das ift es; es ift feine gesetzgeberische, fonbern es 
ift Verwaltungsarbeit — nicht anders arbeiten als — ja — 
fo das er sic bemüht festzustellen, wo abweichende Meinungen 
vorhanden finb. Er hat das im speziellen Fall reichlich getan, 
unb nun musz er entscheiden. Der Erweiterte Evang. Ober- 
kirchenrat hat ba bie sechs Mitglieder, bie aus ber Synode 
heraus gewählt werden in ben Erweiterten Oberkirchenrat, 
— ber Herr Präsident ift gewissermaszen geborenes Mitglied: 
geborenes Mitglied ift auch ber Vertreter ber Evang.-theol. 
Fakältut ber Universität, fo baft alfo fieben Mitglieder ber 
Synode im Erweiterten Evang. Oberkirchenrat finb.

Man mirb wohl fagen müffen: Allein dadurch, baft Fakultät 
unb Synode im Erweiterten Oberkirchenrat Sit unb Stimme 
haben, ift erfüllt, was hier durch ben Ausdruck „im Benehmen 
mit ber Landessynode unb ber Fakultät" geforbert merben 
soll. Es ift schon erfüllt nac meiner Meinung. Unb barum 
müftten mir, um ben Oberkirchenrat, ben Erweiterten Ober- 
kirchenrat, in bie Lage zu versetzen, im Notfalle rasch zu han- 
deln, auf viele Punkte verzichten. Es geht alfo nicht nur um 
eine Vertrauenssache fonbern barum, baft mir als Synode 
unferen Dienst richtig auffaffen. Wir haben ben Dienst, mit 
unferer Überzeugung ben Brüdern im Oberkirchenrat, bem 
Erweiterten Oberkirchenrat zu bienen, unb fie haben bie Auf- 
gabe, auf biefe Ruszerungen zu achten. Ic glaube, es mürbe 
menn mir bie Bemerkung, gegen bie ic mich gemenbet habe, 
aufnehmen, ber Eindruck entstehen können, als ob an biefer 
richtigen Ordnung ber Dinge, an ber richtigen Übung ber 
Amter, nicht festgehalten morben märe. Ic möchte vor allem 
ben Eindruck vermeiden, als ob bie Synode in ein frembeS 
Amt greifen wollte.

Abgeordneter Bernlehr: Ic möchte einen Vorschlag machen 
mit bem Erfolg, baft beibe Seiten ihn annehmen fönnen, unb 
zwar bitte ic fo zu formulieren: „Der Ermeiterte Evang. 
Oberkirchenrat mirb ermächtigt, durch Verordnung eine 
Studien- unb Prüfungsordnung zu erlassen. Die Ausarbei- 
tung derselben geschieht im Benehmen mit ber Synode unb ber 
Universität." Meines Erachtens mürbe durch biefe Formu- 
lierung jebem gegeben, maS baS Seine ift. Es mirb nicht ein- 
gegriffen in ein frembeS Amt. Dann ift bie Zuständigkeit beS 
Erweiterten Oberkirchenrats gemährt, unb bie Verordnung 
mirb bem Tatbestand Rechnung tragen, ber auch jetzt mieber 
zum Ausdruck gekommen ift, baft bie Ausarbeitung ber
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Studien- unb Prüfungsordnung geschieht im Benehmen mit 
ber Landessynode unb mit ber Fakultät.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ich halte bie Frage „im Be- 
nehmen" ober „nicht im Benehmen" nicht für fo wichtig, baft 
man hier von einem Hineingreifen in ein frembeS Amt reben 
barf, fonbern ic bin für baS „Benehmen" aus einem beson- 
deren Grunde, inbem ich nämlich kurz eingehe auf eine Ge- 
dankenzusammenfassung eines Pforzheimer Kreises bon 
Vikaren. Diese Denkschrift ift bem Oberkirchenrat zugegangen 
als Material für bie Beratungen ber Landessynode. Diese 
Arbeit ift eingegangen mit einer Empfehlung bon Professor 
Dr. E. Schlink, ber u. a. schreibt: „Mir schien es für bie an 
ber Beratung ber neuen Ordnung Beteiligten nicht unwichtig 
ju fein, bie Stimme ber älteren Nachkriegsgeneration unferer 
jungen Theologen zu hören, Wobei ic hinzufüge, baft mir 
biefer Pforzheimer Kreis befonberS qualifiziert ju fein 
scheint." Das schicke ic boraus, um klar zu machen. Warum 
ich nun einen kurzen Abschnitt in biefem Stabium hier für 
bie Beratung borbringe. Diese Denkschrift ift leiber ber Sy- 
nobe ober bem Hauptausschusz — wahrscheinlich, weil fie zu 
fpät eingetroffen ift — nicht zugeleitet Worben. Diese Arbeit 
scheint mir wert, baft fie bei unferer Aussprache erwähnt wirb. 
Unb zu ber Frage, um bie es hier augenblicklich geht, fagen 
biefe Vikare in einer befonberen Ziffer: „Der Theologie- 
student fteht in einem Verhältnis zu feiner Kirchenleitung." 
— Diesen Abschnitt will ich im Auszug vorlesen: „Hier glaub- 
ten Wir im Entwurf eine Tendenz feststellen zu müffen, bie 
— beabsichtigt ober unbeabsichtigt — bie rechtlichen Zuständig- 
leiten beS Oberkirchenrats bis in Einzelheiten beS studen- 
tischen Bildungsganges erweitert." — „Daß es auch in ber 
Kirche Funktionen ber Leitung unb ihnen geschuldeten Ge- 
horsam geben muft, folgt sowohl aus ber Gottesdienstordnung 
als auch aus ber Stellung ber Gemeinde Christi in ber Welt." 
Das Zitat geht Weiter: „Aber es fann solche Leitung immer 
nur weisenden, orbnenben, mahnenden Charakter haben." 
Dann heiszt eS Weiter: „ES Wäre zu wünschen, baft ber Ober- 
kirchenrat bie rechtlichen Zuständigkeiten möglichst im Rahmen 
ber fachlichen Zuständigkeiten beliesze unb sic babei lieber 
beschränkte als entschränkte. Im einzelnen würben Wir unS 
freuen, Wenn in ber neuen Prüfungsordnung ber Behörden- 
stil vermieden unb baS behördliche Geheimhaltungsbestreben 
hinsichtlich ber Einzelzensierung ausgeschlossen werde."

Ich führe baS nur an, um zu erläutern, Warum ic Wert 
lege auf baS „Benehmen". Ich bin weit davon entfernt, bem 
Oberkirchenrat ober gar bem Erweiterten Oberkirchenrat zu 
beftreiten, baft er bie Aufgabe ober bie Möglichkeit einer Ver- 
orbnung hat. Wir haben in ber letzten Synode eS auch fo 
gefaftt, unb was hier jetzt vor fich geht, ift eigentlich ein Ent- 
gegenfommen beS Oberkirchenrats. Das sollten wir durchaus 
festhalten unb füllten nicht meinen, ber Oberkirchenrat fei 
überhaupt verpflichtet dazu gewefen. ES War ein Entgegen- 
kommen von ihm. Dennoch bin ic heute ber Meinung, baft eS 
zweckmäszig ift, Wenn nicht lediglich eine Verordnung beS 
Oberkirchenrats ober auch beS Erweiterten Oberkirchenrats 
für bie ganze Frage ausschlaggebend ift.

Abgeordneter Frank: Ic bin gegen ben Ausdruck „im Be- 
nehmen", ber ein abgegriffener, blasser Vegriff ift. Ic möchte 
ähnlich Wie Bruder Bernlehr folgende anbere Formulierung 
vorschlagen: Den erften Sat stehen zu lassen: „Der Erweiterte 
Evang. Oberkirchenrat wirb ermächtigt..." ufw. unb als 
Zweiten Sat einzufügen: „ES ift erwünscht, baft zuvor eine 
Aussprache über biefen Gegenstand in ber Synode unb mit 
ber theologischen Fakultät stattfindet." Das „im Benehmen" 
hat fo, Wie ich es verstehen fann, — ic laffe mic gern bon ben 
Juristen eines anberen belehren — feine juristisch verpflich- 
tenbe Kraft. Das „im Benehmen" ift zu streichen. Unb 
andererseits. Wenn wirklich ein Vertrauensverhältnis be- 
fteht unb ein Zusammenarbeiten ber brei genannten Gremien 
in bem Wollen, ber Kirche zu bienen, fo Wirb auch bie Kirchen- 
Leitung auf bie Anliegen ber Synode hören, auf fie eingehen

und diese berücksichtigen. Besteht dieses Vertrauensverhältnis 
nicht, so wird eine Kirchenleitung so ober so autoritär 
regieren. Also fann man es weglassen.

Abgeordneter Dr. Hahn: Ic glaube, es handelt sic bei 
dieser Frage, ob wir diese zwei Worte „int Benehmen" ein- 
fügen, fo klein unb nebensächlich sie auf ben erften Blicer- 
scheint, um eine sehr tiefgreifenbe unb grundsätzliche Frage. 
Es geht letztlich um bie Ausbildung unferer Theologen. Wir 
werden uns barüber Har fein, das bei ber Ausbildung ber 
Theologen bie Zukunft unferer Äircbe auf bem Spiele steht. 
Ic bin bem Herrn Landesbischof bafür dankbar, das er das 
ausgesprochen hat, als er ben Antrag eingereicht hat, ber sic 
hinter mein Expose stellte. Es handelt sic um eine Frage, 
bie nicht nur eine badische ift, fonbern bie weit über diesen 
Rahmen hinausgeht; benn bie Frage, wie bie zukünftigen 
Pfarrer aussehen, wie bie Ausrichtung zum Amte aussieht, 
entscheidet barüber, ob in Zukunft in Vollmacht das Wort 
Gottes in unferer Mitte verkündet unb bie Sakramente in 
rechter Weise verwaltet werden. Wir bürfen das gerabe in 
biefem Augenblick nicht bagatellisieren.

Eine wichtige Frage hängt bamit zusammen. Es kommt 
mir wieder ber Gedanke auf, als läge hier ein Misztrauen ber 
Synode vor unb als wollten wir deshalb bie Einfügung dieser 
Worte in ben Text des Gesetzes. Davon fann feine Rede fein. 
Wir legen Wert auf bie Worte „im Benehmen", weil bie 
Herren Referenten im Oberkirchenrat vor ber praktischen 
Notwendigkeit stehen, bie nötigen Vikare im nächsten Augen- 
blic zu haben, fie einzuweisen. Sie finb gezwungen, sic mit 
ben Schwierigkeiten in ben Gemeinden auseinanderzusetzen. 
Unwillkürlich ift ber Blic des Oberkirchenrats deswegen auf 
bie praktischen Erfordernisse des Tages gerichtet. Die grosze 
Linie geht sehr leicht barüber verloren. Wir beftreiten keines- 
wegs bem Oberkirchenrat, das er fie sieht unb auch jetzt sieht. 
Aber wir meinen, das ber Oberkirchenrat aus ber ernften 
Verantwortung für bie Kirche hier in einer grotzen inneren 
Spannung steht unb finb ber Überzeugung, das wir als 
Synode unfere Verantwortung verleugnen würden, wenn wir 
in einer fo entscheidenden Frage nicht bem Oberkirchenrat 
Impulse geben würden. Was ift eigentlich bie grosze Rot ber 
Entwicklung nach 1945 in ber Kirche? Die Rot ber Entwick- 
lung ift bie, das im allgemeinen alle Impulse bon oben er- 
wartet werden, unb jeber meint, fie müszten bon oben fommen 
unb sic möglichst babei beruhigt. In einer gefunben Kirche 
fommen die Impulse möglichst aus ber Gemeinde. Sie tragen 
bie Leitung unb helfen ber Leitung. Das finb feine Kompetenz- 
fragen, um bie es hier geht. Wenn wir biefe in ben Vorder- 
grund schieben, bann hat es feinen Zweck barüber zu sprechen. 
Es geht nicht um eine Vertrauensfrage, fonbern es geht barum: 
Wie fommen wir am weitesten in biefer Entscheidungsfrage 
ber Kirche. Run entspricht das Wort „im Benehmen" durch- 
aus bem Tatbestand. Es heiszt eben, das ber Oberkirchenrat 
bie Impulse empfängt, bie bon ben beiben Stellen ausgehen, 
bie doch entscheidend an ber Ausbildungsfrage interessiert 
finb: einerseits ber Evang.-theologischen Fakultät, ber bie 
Verantwortung übertragen ift, im Rahmen ber Badischen 
Landeskirche bie Ausbildung ber Theologen durchzuführen, 
unb andererseits bie Synode, bie aus ben Gemeinden fommt, 
bie groszen Wert barauf legen müffen, dasz bie grosze Linie ge- 
sehen wird.

Dieser Gesetzentwurf ift fo wichtig, weil es in ihm um bie 
Prüfungsordnung geht. Die Prüfungsordnung, bie uns vor- 
liegt, ift eine Erneuerung ber Prüfungsordnung aus bem 
Jahre 1936. Es ift mit aller Sorgfalt zusammengestellt wor- 
ben, was an Verbesserungsvorschlägen zusammengekommen 
ift. Unb bon biefem Standpunkt aus fönnen wir biefer Prü- 
fungsordnung für biefen Augenblick zustimmen. Wir haben 
noch nichts beffereS. Aber wir finb uns barüber im klaren — 
unb ic bin banfbar, das baS bie Synode auch deutlich aus- 
gesprochen hat —, baft biefe Prüfungsordnung nicht aus. 
reicht, um ben groften Unzulänglichkeiten, bie auf bem Gebiet
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ber Pfarrerausbildung bestehen, abzuhelfen, unb das hier im 
Grundsätzlichen eingegriffen unb vom Wesen beS geistlichen 
Amtes unb vom Wesen beS Theologiestudiums aus gesehen 
ein neuer Weg gesucht unb beschritten werden musz. Für biefen 
großen Schritt, ben wir tun müssen, brauchen wir nicht nur 
bie Kräfte beS Oberkirchenrats. Dafür brauchen wir alle 
Kräfte, bie baran beteiligt finb. Daran finb auch unsere Ge- 
meinben ju beteiligen unb vor allem auch bie Evang.-theol. 
Fakultät in Heidelberg, bie ihrerseits mit ben anderen Fakul- 
täten hierüber in Verbindung treten wird. Beweisen Sie 
Ihre Mitverantwortung an biefer Sache darin, baß Sie bem 
PaffuS „im Benehmen sowohl mit ber Fakultät Heidelberg 
wie auch im Penehmen mit ber Synode" zustimmen, zumal 
baS Wort „im Benehmen", fo wie es uns vom Oberkirchen- 
rat Dr. Friedrich befiniert worden ift, gerabe baS ausspricht, 
was wir wollen. Wir wollen nur miteinanber ringen, fo baß 
ber Oberkirchenrat Impulse empfängt unb bann ber Ober- 
kirchenrat auf Grund biefeS Singens entscheidet. Wenn wir 
ein Mitbestimmungsrecht wollten, bann würden wir etwas 
anbereS verlangen als nur baS Wort „im Benehmen".

Abgeordneter Meyer: Bei aller Würdigung ber tiefgehen- 
ben Ausführungen, bie mir eben gehört haben, muß ic doch 
meiner Überzeugung Ausdruck geben, baß ich in der veränder- 
ten Vorlage, alfo in biefem Zusatz, alle Wünsche ber Herren 
Vorredner erfüllt fehe. Ic möchte alfo kurz fagen, ich bin 
gegen ben Zusat „im Benehmen" usw. aus folgenden 
Gründen: erftenS mirb dadurch bie Arbeit beS Erweiterten 
Evang. Oberkirchenrats wesentlich erschwert; zweitens, so- 
wohl bie Synode als auch bie Fakultät finb ja durch bie Zu- 
sammensetzung beS Ermeiterten Evang. Oberkirchenrats im 
Evang. Oberkirchenrat vertreten, unb brittenS, weil eine 
engere Bindung an bie Fakultät als einer staatlichen Ein- 
richtung doch ju großen Schmierigfeiten führen fann. Die 
Erinnerung an bie Vorgänge, an bie Veränderung ber Fakul- 
täten im Dritten Reich von heute auf morgen, haben uns ba 
ein anschauliches Beispiel gegeben. Ich bin alfo bagegen, baß 
biefer Zusat eingefügt mirb.

Abgeorbneter Odenwald: ES ift eigentlich alles gesagt, was 
ich fagen wollte. Noch befonberS barf ich unterstreichen, baß 
eine große Anzahl ber Synodalen gegen biefen Zusat ift. Sie 
haben baS Pertrauen zum Oberkirchenrat, baß er schon meiß, 
mie bie einzelnen Sachen ju regeln finb, unb es finb ja auch 
bie Pertreter ber Synode fo zahlreich im Oberkirchenrat ver- 
treten, baß mir ihnen Kraft unb Verantwortung zutrauen, 
baß fie ba schon bem Oberkirchenrat einen Rat geben fönnten, 
menn es notwendig märe. Alfo ic glaube, ein großer Teil ift 
gegen biefe Einschiebung.

Abgeorbneter Kley: Ic bitte doch alle biefe Singe nicht 
immer unter ber Frage ber Zuständigkeit unb ber Frage beS 
PertrauenS ober Misztrauens zu sehen, sondern in bem, maS 
hier geschieht, auch zu sehen bie freubige Bereitschaft ber Ge- 
samtsynode, sic für biefe Dinge verantwortlich ju fühlen.

Abgeorbneter Dr. Uhrig. Ic möchte fagen, bie zweimalige 
Bezeichnung meines Anliegens als Kompetenzkonflikt — ic 
habe baS Wort nicht gebraucht — hat mich geschmerzt. ES ift 
nicht bas, was ich gemeint habe. ES geht um etwas anbereS. 
ES geht mir barum, unb ic muß fagen, felbft eine Studien- 
orbnung scheint mir nicht fo entscheidend zu fein für baS geist- 
liche Leben ber Kirche, mie gerabe baS, ob baS Leben ber 
Kirche unb zwar ber wenigen mazgebenden Körperschaften 
sic richtig vollzieht. Ic möchte unter feinen Umftänben etwa 
Sie Pebeutung ber Studienordnung unterschätzen, ich bin weit 
davon entfernt. Ic meiß felber, maS Ordnung auf biefem 
Gebiet bebeutet. Aber es ift ja etmaS ganz anbereS, wodurch 
baS geistliche Leben in unferer Kirche nun wirklich geweckt 
mirb. ES ift nicht ein anbereS, fonbern ein Anberer, ber es 
weckt. Und eS fommt nun lediglich barauf an, baß mir dessen 
Stimme hören. Für mich ift entscheidend — ich fage es noch 
einmal —, baß bie Dinge in ber richtigen Weise gehandhabt 
merben. Ic bin immer noch gegen baS „Benehmen"!

Landesbischof D. Bender: Dies ist meine Frage an bie 
Synode: Ist der Erweiterte Oberkirchenrat, wenn er vielleicht 
in 14 Tagen zur Beschlussfassung über ben Erlas ber Studien- 
ordnung zusammentritt, einfach an bie Mehrheit ber hier ge- 
äuszerten Stimmen gebunden, ober will bie Synode, das ber 
Erweiterte Oberkirchenrat bann eine eigene Entscheidung 
trifft? Es ist freilich bie Frage, ob bie Synode bem Erweiter- 
ten Oberkirchenrat zutraut, dasz er bei feiner Entscheidung 
bie Meinungsäuszerung ber Synode sorgsam bedenkt. Wenn 
bem fo ift, hätte ic feine Bedenken gegen bie Bestimmung 
„im Benehmen".

Der Antrag des Abgeordneten D. Hupfeld auf Schlusz ber 
Debatte wird einstimmig angenommen.

Der Ausdruck „im Benehmen mit" wird mit 25 Stimmen 
bei 10 Gegenstimmen unb 2 Enthaltungen angenommen.

Präsident Dr. Umhauer: Es ift nun noth barüber zu ent- 
scheiden, ob es heiszen foil: „im Benehmen mit ber Landes- 
synode" ober: „im Benehmen mit ber Landessynode unb ber 
Fakultät".

In ber Abstimmung erklärt sic bie Mehrheit für bie 
weitere Fassung (4 dagegen, 1 Enthaltung).

Präsident Dr. Umhauer: Es ift fomit beschlossen, dasz im 
erften Sat des Paragraphen 6 eingefügt wird: „Der Er- 
weiterte Oberkirchenrat wird ermächtigt, im Benehmen mit 
ber Landessynode unb ber Evang.theologischen Fakultät 
Heidelberg durch Verordnung ..." Damit finb bie Abände- 
rungs- ober Vermittlungsanträge ber Abgeordneten Bernlehr 
unb Frank erledigt.

Auf Anregung des Abgeordneten Kley werden im zweiten 
Absat bie Worte „in ein geistliches Amt" ersetzt durch bie 
Worte: „in eine ber in § 1 genannten Stellen".

Abgeordneter Bernlehr: Darf ic allgemein noch etwas 
fagen: Der Pfarrkonvent Emmendingen ift dankbar, dasz 
dieser Abschnitt 2 im Gesetz brin steht. Der normale Weg jur 
Erlangung eines Pfarramtes ift unb musz bleiben bie theolo- 
gische Ausbildung an ber Universität bzw. an einer kirchlichen 
Hochschule. Aber gerabe im Emmenbinger Pfarrfreis ift aus- 
gesprochen worden, dasz es eben Ausnahmefälle gibt, wenn 
nämlic Männer, etwa Mitarbeiter im kirchlichen Jugend- 
werk ober im kirchlichen Männerwerk sic bewährt haben — 
ober in ber Volksmission — unb durchaus bie Eignung für 
baS Pfarramt besitzen, dasz bann auch von diesem Abschnitt 2 
Gebrauch gemacht werden möge.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic stelle bann ben Antrag, 
dasz baS Wort „ganz" gestrichen wird.

Landesbischof Dr. Bender: Ic weisz, dasz hinter biefem 
Eintrag bie echte Sorge steht, es möchte ein bestimmter Aus- 
bildungsgang jur alleinigen Voraussetzung für baS kirchliche 
Amt gemacht werden unb bie Gnadengaben, bie Gott feiner 
Gemeinde je unb je verleiht, verdrängt werden. Trotzdem ic 
ben Ernst biefer Sorge anerkenne unb teile, möchte ic doch 
auf Grund ber Erfahrungen ber Kirchenleitungen barum 
bitten, von ber einschränkenden Formel: „in ganj besonderen 
Fällen" nicht abzugehen. ES ift eine Tatsache, dasz eine noch so 
ernstgemeinte geistliche Rede auf bie Dauer eine Gemeinde 
nicht „erbaut" (aufbaut), wenn sie nicht herauswächst aus 
bem Einblick in bie Führungen unb Erfahrungen, bie Gott 
feiner ganjen Kirche in ihrem irdischen Gang hat angedeihen 
lassen. Es hängt zuletzt an ben Gaben beS l. Geistes, aber 
biefe verbieten nicht, sondern forbern baS einbringenbe Stu- 
bium ber Hl. Schrift, ber Kirchengeschichte, auch ber Geistes- 
geschichte. Es ift ja auch nicht fo, dasz bie Geistesgaben, bie doch 
ebenfo verschieden wie reich finb, auch in ihrer Abstufung, nur 
im kirchlichen Amte jur Auswirkung kommen fönnten. Wir 
stehen in unferer bis jum Rand mit geistlicher Schwärmerei 
erfüllten Zeit eher in Gefahr, bie nüchternen Voraussetzungen 
für baS kirchliche Amt zu übersehen als bie geistlichen.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic kann bie Ausführungen 
beS Herrn Landesbischofs nur unterstreichen. Ich wollte mit 
ber Bitte, baS „ganz" ju streichen, nicht etwa „besondere Aus-
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nahmefälle", nur etwas Bestimmtes verhindern. Dieser Satz 2 
war nämlich in dem ursprünglichen Entwurf nicht drin. Er 
ist auf meine Anregung im Erweiterten Oberkirchenrat 
hineingekommen. Sc erinnere mich nicht mehr genau. Da- 
mals hiesz es „in ganz besonderen Ausnahmefällen". Ic fand 
ihn heute hier wieder, und nun wollte ic nur folgendes ver- 
hindern: Sc selber habe vorgeschlagen „Berufungen in ein 
geistliches Amt durch den Erweiterten Oberkirchenrat". Es 
ist ausgeschlossen, das hier Leute irgendwie Aussicht haben, 
angenommen zu werden, die sic drängen. Es dreht sic um 
eine Berufung von feiten des Oberkirchenrats, des Erwei- 
texten Oberkirchenrats, d. h. das Verfahren fann nur vom 
Oberkirchenrat selber ausgehen. Und nun möchte ic ver- 
hindern, das diese für mich etwas komische Ausdrucksweise 
festgelegt wird. Dieser Miszstand, den der Herr Landesbischof 
ganz mit Recht gekennzeichnet hat, trirt hier nach meiner An- 
sicht nicht zu. Ic bitte trotz feiner Ausführungen das „ganz" 
zu streichen.

Der Antrag wird abgelehnt (14 dafür, 22 dagegen).
Abgeordneter Kley: Darf ich in diesem Zusammenhang die

an dieAnregung geben, das der Herr Landesbischof ein Wort 
Pfarrer in Erwägung zieht, das auf die genaue Einhaltung 
dessen hinweist. Es sind mir zwei Fälle vor Augen, in denen
ein Pfarrer einen Laien mit ber Abhaltung von Gottes- 

• bienften mit freier Predigt beauftragte, unb ein Fall, in bem 
ein anberer Pfarrer einen dieser Laien zu einer Evangeli- 
fation herangezogen hat. (Zuruf: Dagegen ift nichts einzu- 
wenden!) — Im ersteren Fall aber!

Professor D. Hupfeld: Das ift ein schwieriger Fall. Wenn 
ein Evangelist lommt, ift es sehr häufig Sitte, das er auch im 
Hauptgottesdienst predigt, auch wenn er das theologische 
Examen nicht gemacht hat. 8c glaube, baS kann man eigent- 
lic in solchen Ausnahmefällen durchaus zugestehen, falls es 
sic um einen ordentlichen Mann handelt, für ben ber Pfarrer 
ober kirchlich zuverlässige Kreise aus ber Gemeinde bie Ver- 
antwortung übernommen haben (Zuruf: Ohne Talar).

Landesbischof D. Bender: Ich schlage vor, das mir uns auf 
einer der kommenden Synoden einmal Zeit nehmen, über bie 
Geistesgaben unb bie Ordnungen ber Sirdje nachzudenken. 
Die Ordnungen begegnen heute in unserer Kirche nur feiten 
bem Verständnis, baS notwendig ift.

Wenn für bie Zulassung nichtordinierter Kräfte zur ord- 
nungsgemäszen Predigt eingetreten mirb, fo verbirgt sic 
hinter biejer Tendenz wohl meniger bie Überzeugung, dasz ber 
Hl. Geist nicht an Talarträger gebunben ift, als baS Interesse 
mancher Pfarrer an jederzeit verfügbarer Vertretung. Wenn 
bann ber Bertreter im Talar erscheint, mirb es ber Gemeinde 
nicht augenfällig, bah es sic um eine nichtgewöhnliche Ver- 
tretung burch einen benachbarten Pfarrer handelt. Das mir 
solchen Erscheinungen gegenüber in aller Bescheidenheit aber 
auch Entschiedenheit auf bie in ber Ordination gelobte Ein- 
haltung ber kirchlichen Ordnung hinweisen, hat wirklich nichts 
mit einem Widerstreben gegen ben Hl. Geist zu tun, ber weht, 
mo er mill. Vielleicht ift es gut, noch baran zu erinnern, bah 
bie Ordnungen ber Kirche nicht von ber Willkür ber Kirchen- 
leitung, fonbern von ber Synode, als bem Organ ber Gesamt- 
kirche, beftimmt finb.

Abgeorbneter Günther: Ich mürbe mich bem anschlieszen, 
maS Prof. D. Hupfeld jagte. Der Evangelist soll ruhig pre- 
bigen bürfen, aber ohne Talar. Dafür möchte ich eintreten.

Präsident Dr. Umhauer: Es ift teine Abänberung beS § 6 
beantragt. Sc barf barauS schlieszen, bah der Paragraph, so 
wie er uns borliegt, angenommen ift.

Wir kommen Zu § 7. Er lautet:
Ein Theologe, ber in einer anberen deutschen ober ehe- 

malS deutschen Landeskirche bie Befähigung zum geist- 
lichen Amt erworben hat, kann auf eine ber in § 1 auf- 
geführten Stellen berufen merben, wenn bie angemeinen 
Voraussetzungen beS § 2 erfüllt finb unb Vorbildung unb 
abgelegte Prüfungen ben in biefem Gesetz unb ber Stu-

dien- und Prüfungsordnung aufgestellten Erfordernissen 
im wesentlichen entsprechen.

Wird hierzu das Wort gewünscht? — Das ift nicht der Fall. 
3c schliesze daraus, das diese Fassung angenommen wird.

Damit mären mir am Schlusz der Spezialberatung, und ic 
stelle nun den gesamten Wortlaut des Gesetzes nochmals zur 
Abstimmung.

Das Gesetz wird einstimmig angenommen.
Präsident Dr. Umhauer: Wir gehen nun über zu dem Ent- 

murf der kirchlichen Verordnung über die Studien- und 
Prüfungsordnung. Ic rufe die einzelnen Beftimmungen auf 
und bitte, diejenigen Herren, die dazu noch ausnahmsweise 
etwas bemerken mollen, was zur Ergänzung beffen bienen 
füll, was im Ausschuß gejagt worden ift, sic zu melben.

Abgeordneter Professor D. Dr. Schlink: In § 1 Abs. 1 heiszt 
es: „Mit ber Aufnahme in bie Liste ber badischen Theologie- 
Jtubenten übernimmt bie Landeskirche feine Verpflichtung zur 
späteren Verwendung dieser Studenten im badischen Kirchen- 
dienst." In dem Gutachten ber Bifare, auf das Herr Schmechel 
schon hingewiesen hat, ift meines Erachtens mit Recht zum 
Ausdruck gebraut, das doch vielleicht bie gegenseitige Bin- 
bung zwischen Kirchenleitung unb Student hier zum Aus- 
druck gebraut werden tönnte. Denn dieser Satz, ber sozusagen 
in Kanzleiton geschrieben ift, ift ja sehr einseitig: Die Kirchen- 
Leitung verlangt allerhand vom Studenten, aber bie Kirchen- 
leitung selbst Jagt, ic verpflichte mich zu gar nichts. Vielleicht 
tönnte man hinzufügen: „Sie weisz sich aber zur Beratung 
unb Hilfe ihm gegenüber verpflichtet."

Abgeordneter Zitt: Ic bitte, das bie Synode Anlasz be- 
fommt, sich barübex auszusprechen, ob man ben Absat 4 in 
biejer Bestimmtheit formuliert, dasz „Abiturienten, beren 
Durchschnittsleistung zu Bebenten Anlasz gibt, in ber 
Regel nicht in bie Liste ber badischen Theologiestudenten 
aufgenommen" merben. Ich habe eine andere Formulierung 
im Ausschuß vorgetragen, bie ic doch zu begutachten bitte: 
„Abiturienten, beren Schulleistungen in ben geisteswissen- 
schaftlichen Fächern zu Bebenten Anlasz geben, tönnen von 
ber Aufnahme in bie Liste ber badischen Theologiestudenten 
ausgeschlossen merben."

Abgeordneter Dr. Hahn: Der Ausschusz hat sic lange mit 
ber Frage beschäftigt unb dazu entschlossen, „Schulleistung" 
zu sagen. Man hat bewuszt von bem Ausdruck „geiftige Fähig- 
leiten" — davon mar auch bie Rede — abgesehen, um nicht 
etwa deshalb ablehnen zu müssen ober bie Betreffenden 
minder zu bewerten. Ic glaube, das „Schulleistung" deut- 
lic macht, dasz mir bie Beften rufen.

Präsident Dr. Umhauer: Wird Abstimmung barüber ge- 
wünscht? — Das ift nicht ber Fall. Der Antrag mirb also 
zurückgezogen.

Ich rufe auf: § 2. Hierzu liegt ein Antrag Schneider, 
Dr. Lampp, Dr. Schmechel vor, ber lautet:

Angesichts ber Tatsache, das für Abiturienten nicht 
humanistischer Lehranstalten unverschuldet befonbere 
Schwierigkeiten bei ber Erlernung ber alten Sprachen 
als Kriegs- unb Nachkriegsfolge entstanden finb, bean- 
tragen mir, das bei Abiturienten mit Reifeprüfungen, bie 
bis 1950 abgelegt murben, folgenbe Ausnahmen gemacht 
merben:
a) AIS Ergänzungsprüfung im Lateinischen gilt baS so- 

genannte Heine Latinum.
Das märe zu § 2 Abf. 2 — unb bann

b) baS ift zu § 3 Abf. 2 — ftatt ber Zahl 6 ift bie Zahl 5
zu setzen.

Das heiszt, von den fieben Semestern sollen wenigstens 
fünf nach Abschluß fämtlicher Sprachprüfungen liegen.
Ic frage bie Herren Antragsteller, ob sie zur Begrünbung 

etwas ausführen wollen.
Abgeordneter Schneider: Ich möchte nur darauf hinweisen, 

das mir ja bei ber Beratung im Hauptausschusz gerabe von
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Vertretern ber Mittelschule, bie praktisch bort in ber Arbeit 
stehen, es beftätigt befommen haben, das ganz befonbere Ver- 
hältnisse borlagen. Es ift ferner bei ber Besprechung auch zum 
Ausdruck gefommen, das es sich relativ nur um menige Leute 
handelt, bie in Frage kämen, weil mir dies für solche Abi- 
turienten annehmen, bie bor 1950 ihr Abitur abgelegt haben.

Abgeordneter Dr. Lampp: Wie schon im Hauptausschusz 
bon mir betont, fönnen bie Lehrer ber Höheren Schulen erst 
feit ber Reifeprüfung 1950 bon einigermaßen normalen Schul- 
leistungen sprechen. Das gilt besonders auc für das Fac 
Satein an ben Realgymnasien. Gerade an biefer Schulart 
machte sic besonders bor 1950 ber große Mangel an Alt- 
Philologen recht nachteilig bemertbar. Deshalb muß meines 
Erachtens auf bie Abiturienten biefer Schulen mehr Rücksicht 
genommen merben, ba es für sie nicht ganz einfach fein bürfte, 
in verhältnismäszig kurzer Zeit eine „Ergänzungsreifeprü- 
fung" in Satein abzulegen. Aus biefem Grunde fann ich ben 
Antrag Schneider nur unterstützen.

Abgeordneter Kley: Ich stelle mich hinter biefen Antrag. 
Ic möchte barüber hinausgehend auc ben Blick barauf wen- 
ben, baß sehr viele Eltern eben burch ben Mangel an huma- 
nistischen Gymnasien, bie nur in ben Groszstädten sind, nicht 
in ber Sage sind, ihre Kinder in ein humanistisches Gym- 
nasium Zu schicken, unb baß für solche jungen Menschen bie 
Nachholung ber alten Sprachfächer eine bebeutenbe Erschwe- 
rung des Theologiestudiums bebeutet, fo baß es möglich ift, 
baß manche junge Menschen, bie gern Theologie studieren 
mürben, baburCh abgehalten merben, dies zu tun.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic möchte bafür eintreten, baß 
bie Erleichterungen für biefe jungen Seute nicht in ber Ver- 
orbnung erscheinen, fonbern in ber Verwaltungspraxis des 
Oberkirchenrats geübt merben, unb darum bitte ich, ben An- 
trag abzulehnen.

Abgeordneter Schneider: Es geht uns gar nicht barum, baß 
dies in bie Verordnung fommt, weil es eine Ausnahme fein 
will, unb es mirb niemand in zwei ober brei Jahren, wenn 
biefe Ausnahme feinen praktischen Sinn mehr haben mirb, 
Wert barauf legen, baß fie noch einmal im Gesetz nachgesehen 
merben fann. Es foil bei biefer Gelegenheit eine Art Willens- 
funbgebung ber Synode an ben Oberfir Chenrat erfolgen, baß 
er in biefem Sinne intern bie Dinge regelt. Das steht im 
Antrag ja gar nicht, baß es eingefügt merben foil, fonbern er 
ift eine Auslegung für biefe befonberen Fälle.

Landesbischof D. Bender: Bruder Kley hat auf eine sehr

ltmt-
grosze Not hingewiesen, die dadurch erwächst, daß vor allem 
in Südbaden, wo die humanistischen Gymnasien stark 
kämpft worden sind, aber auc in Nordbaden eigentlich nur 
diejenigen, die in Grozstädten wohnen, bie Möglichkeit einer 
normalen Vorbildung für das Theologiestudium haben unb 
weite Kreise, bie abseits leben, davon ausgeschlossen sind. Aber 
ic glaube, das mir biefem Notstand nicht dadurch abhelfen, 
das mir bie Vorbildung für dieses Studium herabsetzen, son- 
bern das mir Möglichkeiten schaffen, das jene jungen Leute, 
bie gern auf das theologische Studium zugehen, bie Möglich- 
feit haben, in unfere Schülerheime, in bie Nähe von Gyn- 
nafien zu kommen, um bie rechte Vorbildung zu erhalten. Es 
märe bann bie zweite Frage, ob bie ßltern ben Besuch ber 
Schülerheime finanziell ermöglichen fönnen. Hier müszte eine 
Kirche, bie doch ganz von bem Nachwuchs abhängt, das Opfer 
bringen, begabten jungen Seuten, von benen man annehmen 
fann, das fie einmal rechte Pfarrer merben, finanziell weit- 
hin entgegenzukommen. Das märe meine Überzeugung.

Abgeordneter Frank: Eine furze Frage in biefem Zusam- 
menhang: Kann an einem humanistischen Gymnasium ver- 
langt merben, das Hebräisch erteilt mirb, wenn nur ein ober
Zmei Schüler ba sind für dieses Fach?

Abgeordneter Dr. Uhrig: Die Regierungen fönnen fich auf 
ein ober zwei Teilnehmer nicht einlassen. Das ift zu menig 
unb toftet zu viel. Die Zahl brei, bie mir unverbindlich unb 
privat aus Freiburg genannt morben ift, unb bie bem Hebrä-

ischkurs an meiner Anstalt zugrundeliegt, ift ja wohl ein 
Minimum, gegen das bon ber Kirche aus wohl kaum etwas 
erinnert merben fann in Bezug auf bie Kosten, bie bamit ver- 
bunben finb. Selbstverständlich, bie Kirche hätte ben Wunsch, 
baß mir einen jungen angehenden Theologen in Hebräisch 
unterrichten fönnten auf bem Gymnasium. Aber natürlich, 
Sie fönnen das nicht erwarten.

Oberfirchenrat Dr. Heidland: Ic wollte nur noch hinzu- 
fügen, baß man auf persönlichem Wege unb burCh Absprache 
sicherlich eine Abhilfe schaffen fann. Ich fann mir nicht benfen, 
baß ein vollständig theologisch ausgebildeter Sehrer es ab- 
lehnt, Hebräisch zu geben. Wenn niemand an ber Anstalt ift, 
ift eö natürlich nicht möglich.

Präsident Dr. Umhauer: Wenn ic ben Antrag richtig ver- 
stehe, mill er feine Abänderung ber Studienordnung. Er will 
nur eine Richtlinie geben für bie Behandlung ber Ergän- 
zungsprüfungen in ben nächsten Jahren (Surufe: Jawohl!). 
Ic lasse alfo in biefem Sinne über ben Antrag abstimmen.

Der Antrag mirb bei 1 Enthaltung angenommen.
Präsident Dr. Umhauer: Abänderungsanträge zu § 2 finb 

im übrigen nicht gestellt morben. Ic stelle feft, baß ber Para- 
graph 2 angenommen ift.

Abgeordneter Schweikhart verliest § 3:

§3
(1) Das theologische Stubium umfaßt bis zur ersten 

Prüfung mindestens fieben Semefter an ber Evang.-theol. 
Fakultät einer deutschen Hochschule.

(2) Von biefen sollen mindestens sechs nach Abschluß 
sämtlicher Sprachprüfungen liegen.

(3) Zum Besuch kirchlicher unb deutschsprachiger aus- 
ländischer Hochschulen ift vorher beim Oberfirchenrat eine 
Genehmigung einzuholen. In ber Regel merben nur zwei 
ber an biefen Hochschulen verbrachten Semefter angerech- 
net. Ter Besuch fremdsprachiger Hochschulen fann für ein 
Semefter angerechnet merben.

(4) Ob unb in welchem Umfang bie an anberen Fakul- 
täten bor Beginn des theologischen Studiums auf Univer- 
fitäten verbrachten Semefter angerechnet merben, ent- 
scheidet ber Oberfirchenrat.

Präsident Dr. Umhauer: Abgesehen bon ber vorhin schon 
ermähnten Auslegung, vorübergehenden Auslegung zu Abs. 2, 
finb Anderungsanträge nicht gestellt. 8c barf daraus schlie- 
zen, baß Sie mit bem Paragraphen einverstanden sind.

Abgeordneter Schweikhart verliest ben 1. Sat des § 4.
Durch Zwischenrufe mirb barauf hingewiesen, baß biefer 

Sat geänbert murbe in: „Als Richtlinie für bie bis zur erften 
theologischen Prüfung zu belegenden Vorlesungen gilt folgen- 
ber Plan".

Abgeordneter Hammann: Im Ausschuß murbe in § 4, la 
unter aa) unb bb) vorgeschlagen: „Einleitung ober Theo- 
logie" statt: „Einleitung unb Theologie".

Abgeordneter D. Dr. Schlink: Meines Erachtens geht eS 
nicht, an biefer Stelle ein „ober" zu sagen; baS sind zwei ver- 
schiedene Vorlesungen, von benen feine entbehrt merben fann.

Professor D. Hupfeld: Ta eS „Richtlinien" heiszt, fönnen 
wir baS „ober" weglassen. Eine Richtlinie ift fein Befehl. 
Wenn fie nicht hören fönnen, hilft eS nichts.

Oberfirchenrat Dr. Heidland: Ic habe mich selbst barüber 
unterrichten lassen bon Stubenten unb Vorlesungsverzeich- 
nisse durchgesehen. ES ift sehr schwer, sowohl alttestamentliche 
Theologie unb alttestamentliche Einleitung zu hören im 
Rahmen eines siebensemestrigen StubiumS.

Landesbischof D. Bender: Ic möchte eS boCh einmal bor 
unferen Theologieprofessoren hier aussprechen, baß mir baS 
Fac „Einleitung" Sorgen bereitet unb zwar beSmegen, weil 
— baS sehen mir bei unferen Prüfungen — bie Kenntnisse 
unb bie Beschäftigungen mit ben Einleitungsfragen in feinem 
Verhältnis ftehen zu ber Beschäftigung mit bem Inhalt ber 
Hl. Schrift selbst. So fommt baS Stubium in eine falsche
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Richtung. Mir wäre es lieber, man würde ganz auf die sog. 
Einleitung verzichten, denn die Einleitung musßz in jeder rech- 
ten exegetischen Vorlesung eingeschlossen fein. Wenn unsere 
Theologiestudenten j. B. uber die Einleitungsfragen des 
Epheserbriefes Bescheid wissen, aber wissen nicht, was in dem 
Epheserbrief selbst steht, so muß uns diese Beobachtung Sorge 
machen.

In der Abstimmung entscheidet sich die Mehrheit für „ober".
Professor D. Hupfeld: Bei systematischer Theologie ist hin- 

zuzufügen „Geschichte ber neueren Theologie" bei c).
Abgeordneter Rücklin: Zur Geschäftsordnung! Wir Jollen 

hier abstimmen über Dinge, von denen zum mindesten ich 
bekennen musz, ba verstehe ich nichts davon. Ic kann mich an 
ber Abstimmung nicht beteiligen, baS sind für mich feine 
Begriffe.

Präsident Dr. Umhauer: Wer glaubt, das ihm bie nötigen 
Unterlagen fehlen, ber enthält sic ber Stimme.

Abgeordneter Zitt: Ic mache ben Vorschlag, das sich bie 
Synode mit ber ausführlichen Besprechung im Hauptaus- 
schusz, bei ber ja faft bie ganze Synode zugegen war und zu 
Worte tam, zufriedengibt unb mir nicht einzelne Formulie- 
rungen nocheinmal erörtern. Wir haben doch festgestellt, daß 
bas, was hier besprochen Worben ist — bie Auffassungen finb 
wirklich zum Austrag gekommen im Ausschuß — bem Ober- 
kirchenrat anheimgegeben wird zu einer letzten Herzens- unb 
Gewissensentscheidung. (Lebhafte Zustimmung.)

Präsident Dr. Umbauer: Ihr Beifall, meine Herren Kon- 
synodalen, beutet barauf hin, das Sie mit bem Vorschlag beS 
Herrn Pfarrer Zitt einverstanden sind. Ic barf auf meinen 
Vorschlag vom Eingang zurückkommen, das ich bitten barf, zu 
jebem Paragraphen nur diejenigen Ausführungen zu machen, 
bie in Ergänzung ber Ausschuszverhandlung für unbedingt 
notwendig erachtet werben.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic wollte kurz etwas fagen 
zu § 3. In ber Pforzheimer Denkschrift Wirb unter Erläute- 
rung zu (3) Geschichte ber Philosophie gejagt:

Geschichte ber Philosophie unb systematische Philosophie
Werben nicht überall bejonberS gelesen. Die Kenntnis ber 
Geschichte ber Philosophie erwächst aus ber Beschäftigung 
mit ber Problematic einzelner Philosophen. Die vor- 
liegende Formulierung (beS alten Entwurfs) verleitet 
ben Studenten, sic ein kompendienhaftes philosophisches 
Allgemeinwissen anzueignen.

Deswegen Würbe hier vorgeschlagen ben Ausdruck „Geschichte 
ber Philosophie" nicht zu verwenden. Ic erwähne baS, weil 
uns bie Sache beschäftigt und wir bie Stimme ber jungen 
Generation zu Worte kommen lassen wollten.

Präsident Dr. Umhauer: Ic barf barauf hinweisen, das 
cS heiszt: „möglichst Geschichte ber Philosophie". ES schadet 
nichts, Wenn bie fehlt.

Abgeordneter Bernlehr: Zu Abschnitt 4 in § 6 möchte ic 
bie Synode bitten, doch ber Mehrheit ber Mitglieder im Aus- 
schußs zu folgen unb auch bie Arbeit in einem bäuerlichen 
Betrieb mit zu berücksichtigen. Jüngst, bei ber Tagung ber 
Dorfpfarrer in ber Akademie hier in Herrenalb, ist biejer 
Wunsch zum Ausdruck gebracht Worben. ES Würbe bei jener 
Dagung ausgesprochen, das man in ber Kirche bie groszen 
Nöte ber Landwirtschaft sehen müsse! Wenn ein Theologie- 
jtubent für einige Monate in einen bäuerlichen Betrieb 
lommt, kann damit bie Anteilnahme ber Kirche an ben heu- 
tigen Nöten ber Landwirtschaft zum Ausdruck kommen!

Abgeorbneter Henrich: Sch möchte nochmals, erhärtet burch 
bie Erfahrungen in meinem Werktag unb erhärtet durch bie 
Erfahrungen auf ber Evang. Akademie unb in ber Männer- 
arbeit, barauf hinweisen, dasz es nicht barauf ankommt, dasz 
ein Stubent manuell arbeitet. Vielmehr kommt es barauf 
an, dasz er in ber Umgebung, in ber Misztrauen, Unwahr- 
haftigkeit unb Entpersönlichung zu Hause finb, sic bewährt 
unb behauptet. Aus biejem Grund bitte ic bie Herren Syno- 
balen, bie Fabrikarbeit vorzuschreiben.

Der Gemeindepfarrer in ber Dorfgemeinde hat in feiner 
Pfarrgemeinde immer bie Möglichkeit, in bie bäuerliche 
Tätigkeit unb in ben bäuerlichen Betrieb Einblick zu nehmen. 
Da dies ber Groszstadtpfarrer nicht tann, müssen wir in ber 
Zukunft bamit rechnen, Fabrikseelsorge in ber Industrie zu 
treiben. Deshalb halte ic bie Fabrikarbeit für ben künftigen 
Pfarrer für ein unbebingteS Erfordernis.

Abgeorbneter Meyer: Ic wollte zu Ziffer 5 etwas fagen, 
also § 6 Ziff. 5. Da hat uns doch ber letzte Satz, ber Sat von 
ber Verlobung, so ungeheure Schwierigkeiten gemacht. Das 
erlösende Wort in diesen Schwierigkeiten hat bann ber Herr 
Landesbischof gegeben burch den Satz, dem ic natürlich auch 
zustimmen werbe. Ic möchte nur noch eine Bemerkung 
machen: Als Lehrer an einer gemischt-geschlechtlichen Anstalt, 
also Wo Knaben unb Mädchen finb, habe ic doch beobachten 
können, dasz sic schon in ber Schule, alfo in ben Primen, — 
ob vorher, baS weife ich nicht — Beziehungen angebahnt haben 
fürs ganze Leben. Infolgedessen möchte ic ben Oberkirchenrat 
bitten, vielleicht auf irgenbeine Weise bie Religionslehrer an 
solchen Schulen barauf aufmerksam zu machen, wenn jie mer- 
ken, das ein Junge ben theologischen Bildungsgang einschlagen 
will, dasz fie bann schon in ber Schule auf diesen Jungen ein 
besonderes Augenmerk haben unb vielleicht schon in dieser 
Beziehung auf ihn einwirken, bafe er eben nicht so früh sic 
in solche Bindungen einläszt.

Abgeorbneter Günther: Ic möchte bem widersprechen, was 
Herr Pfarrer Bernlehr fagte, bafe unfere Stubenten auch in 
ber Landwirtschaft Verwendung finben sollen. Ic weife, es 
gibt einsichtige Landwirte, bie wissen, was fie Don ben Stu- 
denten verlangen bürfen. Es gibt aber auch anbere, wo fie 
körperlich zugrunde gehen. Ic kam irgenbwo im AuSlanb mit 
deutschen Stubenten zusammen, fie haben fehr getlagt, wie 
fie ausgenützt Werben unb wie fie unter ber grofeen Arbeits- 
last seufzten, ja faft zusammenbrechen. Dies follte doch auch 
in Erwägung gezogen Werben. Wir finben solche Stellen im 
In- unb AuSlanb. Darum Wäre ich dagegen. Wenn verlangt 
würbe, bafe bie Stubenten in einem landwirtschaftlichen Be- 
trieb bie vorgeschriebene Zeit Derbringen müszten.

Abgeorbneter Zitt: Ic möchte ben Erweiterten Ober- 
kirchenrat bitten, bafe er nicht nach Mehrheits- ober Minder- 
heitsentscheidung im Ausschuß fragt, sondern fehr ernsthaft 
baS Gewicht ber Gründe prüft in ber Hinsicht, was überhaupt 
mit ber Fabrikarbeit gewollt ift. Ic meine, bafe bas, was hier 
gewollt ift, eben nur burch bie Fabrikarbeit erreicht Wirb. 
Zwischen landwirtschaftlichem Betrieb unb landwirtschaft- 
lichem Betrieb ift ein fehr biel gröfeerer Unterschied als 
zwischen Fabrik unb Fabrik. Wenn ic Stubent Wäre unb 
wollte ben leichteren Weg gehen, bann Würbe ich mich bei 
Bruder Ritz melden, um bort meine landwirtschaftliche Arbeit 
zu absolvieren. Wenn ic aber ben schwereren Weg gehen 
Wollte, bann Würbe ic mich eben zu einer Arbeit in einer 
Fabrik melben. Unb Wir wünschen ja gerabe bas, bafe unfere 
Stubenten burch Monate hindurch eine harte Schule mit- 
machen, Wie wir fie als Männer mitten aus bem Amt heraus 
in ber Rekrutenzeit durchgestanden haben.

Abgeorbneter Ritz: Fabrikarbeit ober Landwirtschaft? Ic 
wiU nichts Weiter ausführen. Ic habe ben Einbrucf gewonnen 
in ber letzten Zeit, in ber wir hier beieinander Waren, Ober- 
kirchenrat, Pfarrer unb anbere Berufe, bafe es notwendig 
Wäre, bafe auch bie zukünftigen Pfarrer in ber Landwirtschaft 
mehr Bescheid wüfeten, gerabe in Bezug auf bie heutige Not 
in ber Landwirtschaft. Ic stehe ja im allgemeinen als weiszer 
Rabe hier, aber ic glaube, bafe ber Aufenthalt ber zukünftigen 
Theologen in ber Landwirtschaft gut wäre. Aber baS ift fehr 
schwierig. ES ijt gerebet Worben Dom Ausnützen in ber Land- 
wirtschaft. Das hört man nicht gern, Wenn man Bauer ift, 
weil eS in Dielen Fällen nicht zutrifft. Es fommt tatsächlich 
manchmal Dor, aber man soll solche Fälle nicht verallge- 
meinem. Was baS anbere angeht, bie Fabrikarbeit, fo glaube 
id) schon, bafe es bort geregelter zugeht unb bafe auch bort mehr
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das erreicht wird, was gerade in diesem Fall erreicht werden 
soll. Ic meine zwar, man sollte schon jedem Pfarrkandidaten 
anraten, die Landwirtschaft kennenzulernen, um gerade diesen 
Beruf zu verstehen und zu sehen, mit welcher Not heute vor 
allem die Kleinbauern zu kämpfen haben, aber in unserem Fall 
möchte ic doch vorschlagen, die Fabrikarbeit für die zukünj- 
tigen Pfarrer vorzuziehen.

Präsident Dr. Umhauer: Wir haben ja alle die Auffassung 
derer, die zum Wort gekommen sind, im stenographischen 
Protokoll festgehalten. 3c möchte den Vorschlag machen, dasz 
wir davon absehen, irgendeine Abstimmung durchzuführen, 
die dahin geht, es soll das Wort Fabrikarbeit allgemein durch 
„Arbeit" ober „landwirtschaftliche Arbeit" ersetzt werden. 
Es ift alle§ ein Votum, ba wiegen bie Stimmen doch auch 
einzeln so viel wie bie Mehrheit.

Die Synode ift bamit einverstanden.
Wir fahren in ber Besprechung fort unb kommen zu § 7.
Abgeordneter Dr. Schmechel. In ber mehrfach erwähnten 

Denkschrift von Vikaren eines Pforzheimer Kreises heiszt es 
in einem Abschnitt, ber sic auf bie Teilnahme am Leben ber 
Kirche bezieht:

Der Studierende wird sic als zukünftiger Pfarrer am 
gottesdienstlichen Leben feiner Heimatgemeinde unb ber 
Studentengemeinde beteiligen, unb — soweit es feine 
wissenschaftliche Arbeit zuläszt — in ben kirchlichen Werken 
eine Zeitlang mitarbeiten.

Diese Formulierung ift nicht ber Grund, weshalb ic Ihnen 
baS vorlese, fonbern ic richte Ihr Augenmerk auf bie bei- 
gegebene Erläuterung, in ber es heiszt:

Während mir ben Absatz 1 beS § 8 im alten Entwurf 
nur neu formuliert haben, möchten mir ben Absatz 2 völlig 
streichen. Die Arbeitsgemeinschaft badischer Theologie- 
studenten soll unter allen Umständen auf bie völlige Frei- 
willigkeit ber Studierenden angemiefen bleiben, von ber 
Kirchenbehörde unabhängig bestehen und nicht in einem 
kirchenrechtlichen Zusammenhang ermähnt merben.

Icgebe baS mieber als eine Illustration zu ber allgemeinen 
Aussprache, bie mir am Anfang hatten.

Präsident Dr. Umhauer: Wir fahren meiter. § 8: Es melbet 
sich niemanb zum Wort. § 9: Auch niemanb. (D. Hupfeld: Das 
ift bie Geschichte mit ben Einzelnoten, baS steht ja brin!)

Hier ift bie praktische Lehrzeit von 6 Monaten feftgelegt. 
(Zurufe: Das ift gestrichen. — Weiterer Zuruf: Wir hatten 
§ 11 zu § 10 gemacht.) — Das ift auS bem Bericht beS Aus- 
schusses ersichtlich, § 10 ift gestrichen unb ftatt dessen § 11 mit 
einem Zusat versehen morben. Ist bie Synode mit diesem 
Vorschlag beS Ausschusses einverstanden? (Zurufe: Jawohl!)

§ 12: (Sch rufe nach ben alten Paragraphen auf.)
Abgeordneter Dr. Schmechel: Darf ich vorlesen, was in ber 

Denkschrift über bie praktische Lehrzeit gejagt ist?
Wir halten bie sechs Monate Lehrzeit bei einem Pfarrer 

(vgl. § 11 beS alten Entwurfs) für unnötig. Diese Zeit 
sollte besser bem Studium vor ber ersten Prüfung nutzbar 
gemacht merben. Wir halten baS um so eher für möglich, 
ba bie Pfarrkandidatenordnung vom 27. 3. 1922 (§ 4 Abs. 1) 
bie Verwendung ber Pfarrfanbibaten beim Eintritt in ben 
Kirchendienst auf minber schwierige Stellen vorsieht. Diese 
Bestimmung follte allerdings unter allen Umftänben ein- 
gehalten merben.

An einer anberen Stelle mirb in ber Denkschrift bei ber 
Frage ber praktisch-theologischen Ausbildung meiter ausge- 
führt:

Den an biejer Stelle stehenden § 11 beS alten Entwurfes 
haben mir gestrichen. Wir meinen: bieje Lehrzeit mirb ge- 
bildet durch baS erste Vikarsjahr, bem stärker als in ber 
gegenwärtigen Praxis ber Charakter eines Lehrvikariates 
gegeben merben musz. Die praktischen Voraussetzungen für 
eine fruchtbare „Lehrzeit" beS Kandidaten bei einem 
Pfarrer besitzt ber Studierende ja erft nach ben zwei Se-

mestern am praktisch-theologischen Seminar. Es musz ver- 
mieben merben, das ber „Pfarrlehrling" entweder falsch 
ausgenützt ober nur unvollkommen beschäftigt mirb.

Präsident Dr. Umhauer: § 13: Es melbet sich niemanb zum 
Wort.

§ 14: Da mar bie Frage in B 1: „Bibelkunde einschlieszlic 
ber Geschichte ber Lutherbibel".

Ich nehme auch hier an, das bie Auffassung beS Ausschusses 
gebilligt mirb.

§ 15: Es melbet sic niemand zum Wort.
§ 16/17: Es soll in § 17 (1) ftatt „grühjapr 1953" „Spät- 

jahr 1953" unb in (2) ftatt „Spätjahr 1952" „Frühjahr 1953" 
eingesetzt merben. In (3) ba kann bie Zeit wohl bleiben! — 
Es merben feine Bedenken laut.

Sandesbischof D. Bender: Abs. 5: „Über Beginn unb Durch- 
führung ber praktischen Lehrzeit (§ 10) unb beS Kandidaten- 
konvikts (§ 11) ..." ujm. fällt meg.

Präsident Dr. Umhauer: Sa! — Dann ift noch bie Be- 
fristung ber vorliegenden Studien- unb Prüfungsordnung 
bis 1. 10. 1954 angeregt in einem Abs. 6, ber vorgesehen 
merben foll.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ich möchte ben Antrag stellen, 
biefe Bestimmung auS ber Prüfungs- unb Studienordnung 
herauszunehmen unb als Gesetz ber Synode zu beschlieszen. 
Ic möchte jagen: Ic halte es für unglücklich, das gerabe 
eine Studien- unb PrüfungSorbnung als solche befriftet ift. 
Die Studenten merben 1952 schon anfangen zu fragen — 
1953 erft recht —, maS sollen mir jetzt machen, bie mir jetzt 
anfangen. Darum möchte ic jagen: Wir bezeichnen diese 
Studien- unb PrüfungSorbnung, bie jetzt kommen soll, einfach 
als borläufig. Sie bauert nur jo unb jo lange unb ijt durch 
eine neue zu ersetzen. Aber mir wollen baS nicht in ber 
Studien- unb PrüfungSorbnung zum Ausdruck bringen, son- 
bern in einer besonderen Resolution ober einem Gesetz.

Abgeordneter Prof. Dr. Hahn: Wir haben uns im Aus- 
schusz stundenlang über biefe Frage unterhalten unb sind nach 
diesen stundenlangen Erörterungen zu ber Überzeugung ge- 
fommen, uns hierauf einigen zu wollen. Wir können biefe 
ganze Frage bon neuem beginnen hier. Es frägt sich, ob bie 
Synode auf bie Dauer baran interessiert ift.

Präsident Dr. Umhauer: Ic meine, bie Synode soll eS 
bem Oberkirchenrat überlassen, in welcher Form er bieje Be- 
fristung zum Ausdruck bringt. — Ist bie Synode bamit ein- 
verstanden? — (Zurufe: Jawohl!) Die Meinung ijt ge- 
äußert in bem Beschlusz beS Ausschusses. Damit weisz ber 
Oberkirchenrat Bescheid. — Damit mären mir mit biejem 
Punft ber Tagesordnung zu Ende.

II.
Der Bericht beS Verfassungs- unb Hauptausschusses über 

ben Antrag ber Bezirkssynode Hornberg betr. Remili- 
tarijierung mirb auf einen späteren Zeitpunkt zurück- 
gestellt.

III.
Präfibent Dr. Umhauer: Wir fommen zu bem Bericht beS 

Verfassungs- unb Finanzausschusses über ben Eintrag ber 
Synodalen Dr. Lampp u. a. betr. ber Pensionsfähigkeit ber 
Funktionszulage ber Dekane.

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Schlapper: Hohe Synode! 
Dem Antrag liegt ein Einzelfall zugrunde. Ein Groszstadt- 
Pfarrer erhielt in feiner bisherigen Stelle eine Stellenzulage 
bon 1000,— DM jährlich, die auf bie Pension angerechnet 
mirb. Durch bie Ernennung zum Dekan mit bem Sit in einer 
zahlenmäszig kleineren Gemeinde reduziert sic bie Stellen- 
Zulage auf 500,— DM jährlich, während für bie zusätzliche 
Arbeit als Dekan eine Funktionszulage bon 600 DM tritt, 
bie aber nicht pensionsfähig ift. Im Pensionierungsfalle hat 
alfo ber nicht zum Dekan ernannte Pfarrer insofern einen 
Vorteil, als feine Stellenzulage in Höhe bon 1000,— DM 
jährlich pensionsfähig ist, während bem zum Dekan ernann-
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ten Pfarrer nur 500,— DM Stellenzulage bei ber Errechnung 
ber Pension zugrunde gelegt merben.

Der Verfassungsausschusz sieht barin eine unbillige Härte 
unb ift zu folgendem Beschluß gekommen:

Die Zustimmung beS FA. vorausgesetzt empfiehlt ber 
VA., bie Vorlage bem Oberkirchenrat zu überweisen mit 
ber Bitte, ber nächsten Tagung ber Synode einen Gesetz- 
entwurf des Inhalts vorzulegen, dasz bie ben Dekanen 
gemährte Funktionszulage nach Ablauf von zwei Amts- 
perioben pensionsfähig mirb.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Der Finanzaus- 
schusz hat über biefen Antrag heute nachmittag beraten. Bei 
biefem Gespräch über biefe Funktionszulage unb ihre Ruhe- 
gehaltsfähigkeit murbe uns feitenS beS Oberkirchenrats bie 
Mitteilung gemacht, dasz an sic noch biefe Funktionszulage 
ein — ic möchte fagen — altes Reservat ber Kürzung auf 
fich laften hat, in bem es wohl bie einzige Vergütung inner- 
halb ber Kirche ift, welche heute noch um 25% gekürzt ift, auf 
Grund einer Masznahme, bie im Jahre 1933 — glaube ic — 
ergriffen worden ift. Wir waren im Ausschuß ber Auffassung, 
das zunächst einmal bei ben aktiven Dekanen, bie bie Arbeit 
leisten, biefe Kürzung aufgehoben merben sollte. ES macht 
bieS einen Betrag von etwa 5600 DM aus. Wir möchten bie 
Synode bitten, dasz fie biefen Beschluß faszt, bamit ber Ober- 
kirchenrat zu bem ihm gegebenen Zeitpunkt — eS murbe ber 
1. Dezember genannt — bie ungekürzte Dekanatszulage be- 
Zahlen kann (D. Hupfeld: Wie hoch finb fie?) — Vielleicht 
barf ic bitten, bie entsprechenden Zahlen zu nennen.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Kleine Dekanate 800 DM, 
grosze Dekanate 1000 DM.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Die maren bisher 
gekürzt auf 600 bzw. 750 DM.

Zu ber Frage ber Pensionsfähigkeit ber Funktionszulage 
haben mir ebenfalls Stellung genommen unb haben im Ge- 
spräc erarbeitet, dasz eigentlich eine Ungerechtigkeit borläge, 
menn bie anberen Stellenzulagen angemein pensionsfähig 
finb. Etwa bie eines Groszstadtpfarrers, auf bie Bezug ge­
nommen mirb, bie er ja auch für feine in ber Groszstadt zu 
leistende Mehrarbeit bekommt. Der Dekan aber, ber ja auch 
bie Zulage nicht umfonft, fonbern für bie Mehrarbeit be- 
kommt, märe dadurch benachteiligt, dasz biefe Funktionszulage 
nicht pensionsfähig ift. Wir möchten uns aber bem Antrag 
beS Verfassungsausschusses anschlieszen, dasz bie Frage noch 
einmal gründlich überprüft mirb unb eben auf ber Früh- 
jahrssynode durch ein Gesetz endgültig bereinigt merben kann.

Landesbischof D. Bender: Ic will doch zu bebenken geben, 
ob man bei ber Bestimmung bleiben soll, bie ber Verfassungs- 
ausschusz, menn ic recht gehört habe, festgesetzt hat, nämlic 
dasz, menn baS Gesetz endgültig beschlossen mirb, bie Funk- 
tionszulage bann gemährt mirb, menn sic bie Arbeit beS 
Dekans über zwei Perioden erstreckt, unb dasz fie bann pen- 
sionsfähig ift, menn ber Dekan zwei Perioden, alfo 12 Jahre, 
tätig ift. An unb für sich widerspricht baS bem ursprünglichen 
Sinn, nämlic ben Dekan nicht schlechter Zu stellen als ben 
Pfarrer einer Groszstadtgemeinde. Wenn nun bie Pensions- 
fähigkeit an ben Umstand geknüpft mirb, dasz er zweimal Dekan 
fein musz, bann märe ein Mann, ber in einem verhältnis- 
mäsrzig späten Alter zum Dekan ernannt mirb unb infolge- 
beffen menig Aussicht hat, eine zweite Periode als Dekan zu 
erleben, offensichtlich benachteiligt. Unb zum anbern: Wenn 
einmal ber Fall eintritt, das bie Kirchenleitung nach Ablauf 
ber erften Periode bie Wiederbeauftragung eines Dekans nicht 
durchführen mürbe, bann märe eS sehr schmerzlich für biefen 
Mann, menn er nun zu ber an unb für sic nicht leichten Er- 
fahrung, nicht mieber beftimmt zu merben, auch noch bie 
finanzielle Beeinträchtigung zu tragen hätte. Deshalb möchte 
ich von mir auS vorschlagen, bie einschränkende Klausel fallen 
zu laffen unb einfach zu fagen, dasz bie Funktionszulage beS 
Dekans grundsätzlich pensionsfähig ift.

Abgeordneter Schneider: Darf ic zu dem letzteren einen 
Gedanken äuszern?

Diese Funktionszulage soll ja eine Anerkennung der 311 
leistenden Arbeit fein, und es soll nun diese Anerkennung da- 
durch, möchte ic sagen, bis zum Lebensende wirksam und 
sichtbar werden, das wir diese Funktionszulage auch pen- 
sionsfähig machen. Wenn aber die Kirchenleitung der Auf- 
fassung ist, einen Dekan nach Ablauf ber erften Amtsperiode 
nicht mehr bestätigen zu können, bann ist das doch wohl ein 
Zeichen dafür, das — ja, mir wollen einmal so jagen — bie 
Voraussetzung ber Funktionszulage nicht funktioniert hat. 
Ic will nicht bitter werden barin, aber ic meine, man barf 
nicht eine Anerkennung ber Arbeit auch noch geben, wenn bie 
Leistung ber Arbeit nicht bem entsprochen hat, was man er- 
wartet hatte. Darum mürbe ic das bann mieber für eine Un- 
billigkeit halten bemgegenüber, ber nun fein Dekanat vor- 
bildlich geführt hat.

Landesbischof D. Bender: Das ift natürlich ein Grenzfall, 
von bem ic hoffe unb faft glaube, dasz er in biefer Form nicht 
eintritt, benn bann müszten mir uns fagen, dasz mir uns in 
ber Wahl des Dekans vergriffen haben. Aber es könnte fein, 
dasz ber Mann gesundheitlich nicht mehr fähig ift, bie grosze 
Saft des Dekanats zu tragen, unb dasz deswegen bie Kirchen- 
Leitung mit ihm d’accord mirb unb ihm fagt: Es ift besser, 
bu machst einem Manne Platz, ber über eine ungebrochene 
Kraft verfügt. Dann braucht es durchaus nicht zu heizen, das 
er versagt hat. Wir müffen viel nüchterner denken lernen. 
Dasz mir blamiert werden könnten usw., solche Gesichtspunkte 
sollten ausscheiden; benn solche Gesichtspunkte hemmt bie 
Kirche zu tun, was notwendig ift. Wir sollten uns gefallen 
lassen, menn man uns etwa auf ben Mangel an äuszerer Kraft 
hinweist unb das nicht als Vorwurf ber Unfähigkeit ansehen 
ober als Rüge auffaffen.

Präsident Dr. Umhauer: Ic möchte ben Vorschlag machen, 
ben Antrag etwas allgemeiner zu fassen unb nicht biefe eine 
Voraussetzung ber zwei Amtsperioden hineinzunehmen, son- 
bern ber Entschlieszung des Oberkirchenrats nach Stellung- 
nähme ber Synode zur Vorlage es zu überlassen, unter 
welchen Voraussetzungen bie Pensionsfähigkeit eintreten 
soll. Die Sache hat nämlic noch einen anberen Haken, ber 
nicht überlegt ift: Wenn ber bisherige Dekan aufhört, Dekan 
zu fein unb als Pfarrer versetzt mirb in eine anbere Gc- 
meinbe, soll er bann bie Dekanatszulage meiter erhalten ober 
nicht? (Zurufe: Nein!) — Dann ift eS nur fo, menn er später 
in ben Ruhestand tritt, dasz er bann eine Pension errechnet 
bekommt aus feinem letzten Gehalt, nicht aber auS ber 
früheren Dekanatszulage. Das sind Sachen, bie nicht in einer 
Minute ober in zwei entschieden merben können. Wir sollten 
uns hüten davor, bem Oberkirchenrat unb uns selbst bereits 
Richtlinien zu geben für bie Gestaltung beS Gesetzes selbst.

Ic mürbe vorschlagen, dasz ber Antrag beS Verfassungs- 
ausschusses etwa fo gestaltet mirb (Abg. Schneider: Es heiszt 
ja „empfiehlt") — ja, er empfiehlt, uns empfiehlt er, bie Vor- 
Tage bem Oberkirchenrat zu überweisen. Also ber Antrag, ber 
neue Antrag, mürbe lauten:

Der Ausschusz empfiehlt ber Synode, bie Vorlage bem 
Oberkirchenrat zu überweisen mit ber Bitte, bei ber näch- 
ften Tagung ber Synode einen Gesetzesentwurf über bie 
Pensionsfähigkeit ber Funktionszulage ber Dekane vor- 

. zulegen.
Abgeordneter Schneider: Darüber sprechen mir bann auf 

ber nächsten Frühjahrssynode. Ic glaube, auch namens beS 
Verfassungsausschusses biefe Erklärung abgeben zu können.

Abgeordneter Kley: Der Verfassungsausschusz hat gegen 
biefeS Vorgehen keine Bedenken.

Präsident Dr. Umbauer: Erheben sic Bedenken gegen diese 
Anderung? — Das ift nicht ber Fall. Ic barf annehmen, 
dasz ber Antrag beS Verfassungs- unb beS Finanzausschusses 
mit biefer Fassung angenommen mirb.
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Abgeordneter Dr. Lampp: Wie steht es dann mit der Auf-
hebung der Kürzungen?

Präsident Dr. Umhauer: Darüber muffen wir jetzt noch 
Beschluß fassen. Es ist weiter beantragt:

Die Synode wolle beschlieszen, das die Kürzungen der 
Dekanzulagen, die zufolge der Finanzmasznahmen ein- 
getreten sind, aufgehoben werden mit fofortiger Wirkung, 
fo dasz alfo jetzt die Dekane kleinerer Dekanate 800 DM 
und die groszen Dekanate 1000 DM Funktionszulage er­
halten.

Hierzu müszten wir natürlich erft bie Ansicht des Ober- 
kirchenrats hören.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Diese Anregung ift vom 
Oberkirchenrat ausgegangen und ift bann in ben Beratungen 
im Finanzausschuß behandelt unb empfohlen worden. Auch 
ber Finanzreferent hat bem zugestimmt.

Präsident Dr. Umhauer: Darnach fönnen wir also jetzt uns 
dazu Gedanken machen. 3c bitte um Wortmeldung.

Abgeordneter Schneider: Ich habe eine Frage an Ober- 
kirchenrat Dr. Friedrich: Die Einteilung in Heine unb grosze 
Dekanate ftammt wohl auch aus ber Zeit vor 1933. Wäre es 
nicht ratsam, bei ber jetzigen Neuordnung, wie wir fie wollen, 
auch das mit zu überlegen. Offenbar ging es nach ber Seelen- 
zahl?

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Nein, bie Zahl ber Ge- 
meinben unb Pfarreien war maszgeblich.

Abgeordneter Schneider: Gut! Wir bitten aber zu prüfen, 
ob ba nicht auch eine Korrektur notwendig ift, wenn auch nicht 
von oben nach unten, aber von unten nach oben.

Der Antrag könnte bapin formuliert werden:
Die Landessynode ermächtigt ben Erweiterten Evang. 

Oberkirchenrat,
1. bie Funktionszulage ber Dekane auf bie ursprüngliche 

Höhe hinaufzusetzen,
2. fie bittet ben Oberkirchenrat, bie Einteilung in Heine 

unb grosze Dekanate nach bem heutigen Stand einer 
Nachprüfung zu unterziehen.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
IV.

Präsident Dr. Umhauer: Es folgt ber Bericht über Er- 
weiterungspläne bezgI. ber Evang. Akade- 
mie unb eines Synodentagungsortes.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Siebe Brüber! 
Es ist ja schon angebeutet worden, dasz zwei Sorgen wegen 
ber räumlichen Unterbringung, einerseits ber Akademie, 
andererseits ber Synode zur Zeit bie verantwortlichen Sach- 
bearbeiter in ber Kirchenleitung bewegen. Wir haben gehört, 
dasz bie Akademie einen erfreulichen Aufschwung genommen 
hat, unb ic barf vielleicht in biefem Zusammenhang sagen, 
das man ja nicht nur in ben Kreisen unferer Kirche unb un- 
ferer Gemeinden von ben Evang. Akademien spricht, sondern 
dasz dieselben bereits in ber breiten Öffentlichkeit beachtet 
werden unb man ihnen Gehör schenkt. Ich glaube, wir bürfen, 
nachbem dieses Werk in feiner jetzigen Entwicklung, bie von 
einem erften gröszeren Anfang über eine rückläufige Be- 
wegung zu einer jetzt im laufenben Jahr erfreulichen Aus- 
weitung geführt hat, — das in biefer Entwicklung liegende 
Ja zu biefer Arbeit nicht überhören. Jeder von uns fpürt es 
ja selbst an sich, dasz zu einer Tagung auch eine gewisse äuszere 
Form, auch eine gewisse Behaglichkeit in ber Unterbringung 
notwendig ift. So fehr es uns etwa hier in Herrenalb gefällt, 
wir fpüren es, das wir hier in biefem Naum nicht das haben, 
was eigentlich notwendig ift zu einer richtigen Behandlung 
ber Dinge. Es ftören bie Pfeiler, es ftört bie Hitze, bie Enge 
unb dergleichen mehr. Man musz für eine solche Arbeit auch 
das Entsprechende in ben äußeren Dingen haben. Darum 
musz ein Ja zu ber Frage ber Erweiterung ber Akademie 
gesprochen Werben.

Die zweite Frage ift bie, Wie Wir für unfere Synode nun 
auch eine Unterkunftsstätte finben sollen. Ic habe schon ein- 
mal kurz erwähnt, baß ic ben Gedanken, in bie Stäbte zu 
gehen, grundsätzlich ablehne, Weil Wir bort unter bem Fluidum 
ber Hast unb ber Zerrissenheit, bie nun einmal mit bem Wech- 
fei von Quartier, Essensraum unb Tagungsraum vielleicht 
gegeben ift, leiben Würben. Wir wollen, was gemeinschafts- 
bildend gewirkt hat, biefe Form ber Synode, Wie wir fie Gott 
fei Dank in unferer Kirche jetzt haben, unter allen Umftänben 
beibehalten fönnen. Ein anberer Ort Wäre vielleicht ba unb 
bort zu finben. Nachdem aber gleichzeitig nun biefe beiben 
Anliegen vor uns flehen, das ber Akademie unb das durch bie 
Ablehnung ber Aufnahme ber Synode in Langensteinbach, ift 
es doch Wohl gegeben, baß Wir biefe beiben Anliegen zusam- 
men lösen, und zwar hier selbst lösen. Es finb bie erften Pläne 
angefertigt unb bem Finanzausschusz auch borgelegt Worben. 
Sic würben gemacht im Blick barauf, baß man versucht hat, 
au§ amerikanischen Quellen etwa einen Beitrag zu erhalten. 
Deshalb finb biefe Pläne nicht das Letztdurchdachte, unb es 
finb auch bie Kalkulationen über bie Höhe des notwenbigen 
Kapitals für biefen Bau nicht bie peinlichst genau Durch- 
gerechneten, fonbern es finb Annahmen unb Schätzungen, bie 
entfpreChenb bem Borhaben nun einmal — ja, Wie man fo 
fagt — über ben Daumen gepeilt finb, unb bie sic als erfte 
Schätzung ergeben haben. Wir finb uns Har barüber, baß 
Wenn biefer Bau — vielleicht fann uns Freund Schmechel 
barüber berichten — ber Akademie unb ber Synode bienen 
soll. Wir nicht nur bie Räume für das Zusammensein schaffen 
müffen, fonbern baß möglichst im Hause auch aus Gründen 
ber Nentabilität nun eine Anzahl von Zimmern mit runb 
30 Betten mit in bie Planung einbezogen Werben muß, im 
Anschluß an das Gebäude, das brüben steht. Die Bausumme 
bürfte sich auf runb 150 000 DM belaufen nach bem Stanb 
ber jetzt zu übersehenden Baukosten, Wobei Wir alle wissen, 
baß bis zum nächsten Frühjahr ein Regulativ nach biefer 
ober jener Seite hin erfolgen fann. Für bie Inneneinrichtung 
Wirb Wohl noch mit Weiteren 50 000 DM zu rechnen fein, fo 
baß Wir gut baran tun, Wenn Wir uns auf eine Gesamtbau- 
fumme von 200 000 DM einstellen. Es müßte möglich fein, 
von biefer Baufumme durch freiwillige Spenben etwas herein- 
zuholen bei Seuten, bie ja mit ber Akademie in einer gewiffen 
Verbindung stehen unb ihre Arbeit schätzen. Wenn biefe Bitte 
um bie Spenben von hoher unb höchster Stelle ausgesprochen 
wirb, fann vielleicht — fo rechnen Wir — mit 50 000 DM 
Aufkommen aus anberen Quellen als benen ber Kirche ge- 
rechnet Werben. Aber bie 150 000 DM Werben uns selbst 
treffen müffen, Wenn wir baS Haus fo ausbauen, baß es nach- 
her ein befriedigendes Heim für biefe Synode unb für bie 
Akademietagungen unb auch — Wie Wir hoffen — für Ta- 
gungen unferer kirchlichen Verbände Werben fann. Aus ben 
Haushaltsmitteln ift biefe Summe selbstverständlich nicht 
aufzubringen, benn fie muß ja — Wenn man als Bauabschnitt 
annimmt vom nächsten Frühjahr bis zum Herbst — verfügbar 
fein, um bie Handwerker zu bezahlen. ES muß alfo eine Dar- 
lehensaufnahme stattfinden. Ic glaube, baß eS möglich fein 
wirb, in biefer Höhe ein Darlehen zu befommen. Wir haben 
allerdings im Finanzausschuß — ic möchte baS auch hier 
betont fagen — barauf hingewiesen, baß biefe Gelder für ben 
Bau ber Akademie unter feinen Umftänben irgendwie bie 
Mittel, bie für bie kirchlichen Bauten kriegszerstörter Ge- 
meinben vorgesehen finb, schmälern bürfen. ES berührt mich 
befonberS angenehm festzustellen, baß gerabe Herr Ober- 
kirchenrat Dr. Heidland, bem bie Akademie befonberS am 
Herzen liegt, erklärte, eS wäre für ihn eine innere Be- 
drückung. Wenn er wiffen müßte, baß baburCh gerabe ber Bau­
fortgang ober Neubau von Kirchengebäuden unb anberer 
kirchlicher Gebäude tangiert würbe. Ic möchte fagen, baß 
Wir in ber Finanzkommission bie Freudigkeit haben, zu einem 
solchen Schritt ja zu fagen, unb baß Wir ber Synode empfehlen 
möchten, baß fie solches beschlieszt:
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1. Die Synode ist damit einverstanden, das ihr Tagungs- 
ort Herrenalb fei und bleibe.

2. Um das zu ermöglichen, soll in Verbindung mit dem 
Ausbau der Akademie auch der Synode ihr Heim dort 
geschaffen werden.

3. Dasz bis zu einem Betrage von — wie wir ihn heute 
übersehen — 150 000 DM der Oberkirchenrat ermächtigt 
wird, Darlehen zu diesem Zweck aufzunehmen.

4. Dasz evtl. — das überlassen mir dem Oberkirchenrat 
— darüber verhandelt wird, dasz, so wie die Kirche es für 
notwendig erachtet, das Heim aus ben Händen ber inneren 
Mission in ben Besitz ber Kirche übergeht, dasz fie Haus- 
herr ift unb Hausherr bleibt, wobei eine Verpachtung an 
bie Innere Mission für ben Betrieb beS Hauses absolut 
im Bereich ber Möglichkeit läge. Bei biefer Lage ber Dinge 
müszte allerdings — unb baS wird möglich fein — bei ber 
Inneren Mission für ben Kaufpreis eine langfristige Til- 
gung vereinbart werden.

Unter biefen vier Gesichtspunkten, bie mir vorschlagen, unb 
bie mir Sie zu bejahen bitten, glauben mir, dasz mir es wagen 
sollten, biefen Schritt zu tun. Wir hoffen bamit äuszerlic 
nicht nur für uns sondern für bie segensreichen Arbeiten ber 
Kirche baS Heim unb ben Raum zu schaffen, wo sie — soweit 
eS an Menschen liegt — gedeihen können.

Abgeordneter Lindenbach: Zu ber Finanzierung beS Bau- 
vorhabens möchte ic ben Vorschlag machen, aus ben Wal- 
bangen ber Kirche ober ihrer Verbände einen auszerordent- 
lichen Holzhieb vorzunehmen, bamit mir erftenS Bauholz für 
baS Bauvorhaben bekommen unb zweitens einen ganz an- 
nehmbaren Erlös aus bem Verkauf von Nutz- unb Brennholz 
erzielen. Nac fachmännischen Voraussagen können mir bamit 
reinen, dasz mir in biefem Herbst ganz annehmbare Preise 
für bas Holz bekommen; benn bie Holzpreise finb 3. 3. noch 
im Steigen begriffen, während bamit gerechnet mirb, dasz im 
nächsten Frühjahr ein Preisrückgang zu verzeichnen fein mirb. 
Wir bekämen auf biefe Weise Bauholz unb einen ganz an- 
sehnlichen Zuschuß zu unferen Baukosten.

Der Antrag beS Finanzausschusses mirb bei 3 Enthaltungen
angenommen. V.

Präsident Dr. Umhauer: Wir kommen nun noch 81t sprechen 
auf baS Memorandum bon Herrn Professor 
Dr. Hahn unb eines Wortes hierzu, das ber Herr Landes- 
bischof für wünschenswert hält.

Landesbischof D. Bender: Das bon mir vorgeschlagene 
Wort lautet:

Die in Herrenalb bom 21.—25. Oktober berfammelte 
Synode ber Landeskirche hat bie Ausführungen bon Pro- 
feffor Dr. Hahn über bie Reform beS theologischen Stu- 
biumS zur Kenntnis genommen. Die Synode bejaht nicht 
nur bie Ausrichtung beS gefamten theologischen StubiumS 
auf baS kirchliche Amt hin, fonbern bittet ben Ebang. 
Oberkirchenrat unb bie theologische Fakultät, womöglich 
in Zusammenarbeit mit ber EKi®, bie Reform beS 
Theologiestudiums vorwärtszutreiben. Der Nachdruck must 
auf eine Beschränkung beS Stoffes, auf stärkeren Ausbau 
ber Seminare, auf Schaffung bon Möglichkeiten zu indi- 
viduellerer Anleitung ber Theologiestudenten zu wissen- 
schaftlichen Arbeiten gelegt, bor allem aber bie gefamte 
Ausbildung unter ben Gesichtspunkt ber Zubereitung zum 
praktischen Amt ber Kirche gestellt merben.

Präsident Dr. Umhauer: Ic eröffne bie Aussprache über 
biefen Antrag. — ES melbet sic niemanb zum Wort. — Wer 
bafür ift, dasz biefeS Wort Beschluß ber Synode merbe, ben 
bitte ich, bie Hand zu erheben. — Wer enthält sich ber 
Stimme? — Niemand. — Er ift einstimmig angenommen.

VI.
Präsident Dr. Umhauer: Wir kommen zur Beratung 

eines Wortes zur Einführung beS Evangelischen 
Kirchengesangbuches.

Berichterstatter Abgeordneter Frank: Auf ber ordentlichen 
Tagung ber Landessynode im April b. J. murbe bie Ein- 
führung eines neuen Kirchengesangbuches beschlossen. Als 
Termin für bie Herausgabe murbe Weihnachten 1951 ins 
Auge gefaszt. Ic möchte eine kurze persönliche Bemerkung 
einschalten. Als ic nach Herrenalb fuhr, mar eS meine heim- 
lich gehegte Hoffnung, dasz ber Synode vielleicht bie erften 
Exemplare beS neuen Kirchengesangbuches borgelegt werden 
könnten unb mir bie Frucht ber groszen Arbeit ber Frühjahrs- 
synode 1951 bor Augen haben mürben. Noch ift eS nicht ganz 
so meit. Aber baS neue Gesangbuch ift erfreulicherweise nahe 
bor ber Türe. Wie uns ber Ebang. Prezverband mitteilte, ift 
bamit zu rechnen, baS Enbe November/ Anfang Dezember mit 
ber Ausgabe beS neuen Gesangbuches begonnen merben kann. 
Vielleicht kann Pfarrer Meerwein nachher noch etwas über 
bie Drucklegung unb Herausgabe beS Gesangbuches sagen.

ES mar ber Wunsch unb Beschlusz ber Landessynode auf ber 
Frühjahrstagung 1951, dasz bie Einführung beS neuen Kir- 
chengesangbuches in ben Gemeinden in rechter Weise vor- 
bereitet mürbe. Dabei möchte auch baS Wort mithelfen, baS 
ber Synode heute hier bon Pfarrer Meerwein bia Hauptaus- 
schus borgelegt mirb. ES märe zu begrüszen, wenn sich bie 
Synode biefeS Wort zu eigen machen könnte unb biefeS Wort 
bann als Wort in bie Gemeinden hinausginge. Dieses Wort 
könnte etwa in einem Festgottesdienst ober in einer Gemeinde- 
versammlung anläszlic ber Einführung beS neuen Gesang- 
buches nach einem Vortrag beS Geistlichen über baS Gesang- 
buch beriefen unb auszerdem in allen Kirchenblättern ver- 
öffentlicht merben. Auf eine rechte Vorbereitung ber Ge- 
meinbe bei ber Einführung beS neuen Kirchengesangbuches 
kommt eS jedenfalls entscheidend an.

Das borgelegte Wort lautet:
Die Landessynode hat im April biefeS Jahres beschlossen, 

baS Evangelische Kirchengesangbuch, baS bereits in bielen 
anderen Landeskirchen Deutschlands in Gebrauch ift, auch 
in unferer Landeskirche einzuführen. Wenn nun baS neue 
Gesangbuch in biefen Tagen ausgegeben mirb, bann richtet 
bie Landessynode an alle Gemeinden unb ihre Glieder 
bie herzliche Vitte: Nehmt baS Gesangbuch freubig 
auf unb helft mit, dasz aus biefen Liedern ein reiner Lob- 
gefang ber Gemeinde zu Gottes Preis unb Ehre erklingen 
fann.

Unser bisheriges badisches Gesangbuch ift nahezu 
sieben Jahrzehnte hindurch in Gebrauch gemefen, unb 
bielen unter uns mar es ein treuer Vegleiter. Wir finb 
gewisz, dasz auch baS neue Gesangbuch unferen Gemeinden 
biefen Dienst leisten mirb unb finb bafür dankbar, dasz 
uns eine forgfame Auswahl bon Lobgesängen unb Trost- 
liebem aus allen Jahrhunderten ber christlichen Kirche 
geschenkt ift. Wir wollen uns freuen, dasz mir in bem neuen 
Gesangbuch ein geiftigeS Vanb haben, baS alle evange- 
Tischen Christen in Ost unb West unfereS VaterlanbeS ver- 
binbet unb dasz mir im gemeinfamen Lied Gott danken 
unb loben dürfen.

„Singet bem Herrn ein neues Lied!" — fo ruft uns 
Gottes Wort zu, unb deshalb wollen mir als eine fingenbe 
Gemeinde in alten unb neuen Liedern Gottes Güte prei- 
fen. Wir wollen bie Mühe nicht scheuen, neben ben bielen 
uns bertrauten Liedern, bie mir in bem neuen Gesangbuch 
mieber finben merben, auch neue Sieber unb Melodien zu 
lernen. Wir wollen im Gottesdienst unb in Bibelstunden 
unb Gemeindekreisen, in Schule unb in Hausandachten 
uns in ben Reichtum unfereS Kirchenliedes einführen 
laffen. Unser tägliches Gebet im stillen Kämmerlein unb 
im Kreis unferer Familie foil durch ben Gebetsteil beS 
Gesangbuches angeleitet merben, unfere Anliegen in Vitte 
unb Danksagung bor Gott zu bringen.

Was alles in biefem Buch aufklingt bon ber Herrlich- 
keit unfereS Glaubens, bon ber Freude ber Erlösung unb

%
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von bent Trost in Leid unb Todesnot, das will bei uns 
einen Widerhall finden unb uns helfen zu bent Bekenntnis:
Ic will fingen von der Gnade des Herrn ewiglich unb 
feine Wahrheit verkündigen mit meinem Munde für unb 
für.

Präsident Dr. Umhauer: Vielleicht hat Herr Oberkirchen- 
rat Dürr bie Freundlichkeit, uns Mitteilung zu machen über 
ben Stand ber Arbeiten am Gesangbuch.

Oberkirchenrat Dürr: Die Synode hatte zum Abschluß zwei 
Kommissionen beauftragt, unfer neu beschlossenes badisches 
Gesangbuch für ben Druck fertig zu machen. Die erfte Kom- 
miffion war beauftragt, das Gesangbuch noch einmal einer 
gründlichen redaktionellen Durchsicht zu unterziehen. Das ift 
in brei ganztägigen Sitzungen geschehen. Wir haben jedes 
Lied durchgesprochen, durchgelesen unb haben eine ganze Fülle 
von zum Teil interpunktionellen, zum Teil anberen Korrek- 
turen angebracht, fo das bie sächsische Ausgabe dieses Gesang- 
buches, das wir uns zu eigen gemacht haben, nunmehr einen 
wesentlichen Teil ber bort noch bestehenden Unvollkommen- 
heiten verloren hat. Daneben hatte bie Synode eine weitere 
Kommission beauftragt, ben Gebetsanhang ganz neu zu be- 
arbeiten. Diese Kommission hat vier Tage, in vier Sitzungen 
je einen Tag, gearbeitet, nachdem bie einzelnen Mitglieder 
biefer Kommission zuvor schon auf Anweisung Vorarbeiten 
geleiftet hatten. Wir haben als Kommission ben Eindruck, das 
bie Arbeit in ber Tat eine Verbesserung darstellt gegenüber 
bem ber Synode zum Beschluß borgelegten Entwurf unb 
hoffen, dasz bie Benützer des Gebetsanhanges denselben Ein- 
druc haben werden.

Es finb folgende wesentliche Neuerungen zur Durchführung 
gekommen: Wir haben erstens in bem 1. Abschnitt ber Wochen- 
gebete für jeben Morgen unb jeben Abend ein Psalmgebet 
vorausgeschickt unb bann als Tagesgebet noch einmal zwei 
Gebete angefügt, bon benen das eine in ben meiften Fällen, 
zum Teil stark umgearbeitet, bem ursprünglichen Entwurf 
des Gebetsanhanges entnommen ift. Wir haben ebenfo ben 
Festtagsgebeten jeweils ein Psalmgebet vorausschickt. Für 
bie Wochengebete hat sic dadurch nach unferem Empfinden 
bie Verbesserung ergeben, dasz es immerhin möglich ift, zwei, 
brei verschiedene Ordnungen des täglichen Gebets in ben Mor- 
gen- unb Abendandachten zu wählen, fo dasz nicht das ganze 
Jahr hindurch an ben einzelnen Wochentagen immer das- 
selbe gebetet werden musz. An diesen Gebeten finb ja, wie sic 
bie Synode erinnern wird, bie stärksten Beanstandungen er- 
hoben worden, unb mir glauben, nachdem das alles in einer 
redeten Weise beobachtet worden ift, fo dasz mir nun ein Ge- 
betbuch bekommen, au§ bem unfere Gemeinden bantbar beten 
tonnen. Die anberen Kapitel unseres Gebetanhanges mie 
Schulgebete unb Tischgebete, bie ebenfalls einer starken Um- 
arbeitung unterworfen worden finb, besonders in bem Kapitel 
Schulgebete, haben mir durch eine ganze Anzahl bon Gebeten 
ausgewechselt. Der letzte Teil ber Gebete, Gebete aus beson- 
beren Anlässen, ift ebenfalls völlig umgearbeitet morben.

Wir haben nun freilich durch biefe ftarte Ausweitung un- 
feres Gebetanhanges, soweit mir bis jetzt beobachten fönnen, 
ben umfangreichsten Gebetsanhang im Vergleich zu bem 
Gebetsanhang ber anberen Landeskirchen. Wir maren aber 
mit ber Synode ber Meinung, dasz gerabe biefer Teil beS Ge- 
sangbuches ein wesentliches Stück beS Gesangbuches fein musz, 
zumal ber Mangel an brauchbaren Gebetbüchern in unferen 
Gemeinden auszerordentlic empfunden mirb unb bie Arbeit 
ber Pfarrer unb Mitarbeiter in ber lebendigen Gemeinde, bie 
einzelne Familie zum Gebetsleben hinzuführen, durch biefen 
Mangel an brauchbaren Gebetbüchern bisher auszerordent- 
lic erschwert gemefen ift.

Noch ein Wort zur Textfassung unferer Lieder. Die Synode 
pat ja in etwa 17—18 Fällen entgegen bem borgelegten Ent- 
wurf beschlossen, bei Liedern, bie mir aus bem bisherigen 
badischen Gesangbuch übernommen haben, wieder auf bie

Textfassung unfereS seitherigen Gesangbuches zurückzugehen. 
In einer ganzen Anzahl bon Liedern haben mir uns ben Text- 
formen angeglichen, bie auch in ben Anhängen anberer 
Landeskirchen, bie dieselben Lieder haben, aufgenommen finb. 
Es hat sic nach ber Synode burCh Mitteilungen unb Auf- 
stellungen, bie mir uns noch verschaffen tonnten, gezeigt, dasz 
ein groszer Teil ber bon uns in ben Anhang aufgenommenen 
Lieder auch in ben Anhängen anberer Landeskirchen erscheint. 
Wir haben Lieder, bie zwischen 4 bis 10 anbere Landeskirchen 
auch haben, fo dasz alfo auch in ben landeskirchlichen Anhängen 
sic schon jetzt eine ftarte Annäherung zeigt, bie bie spätere 
Entwicklung beS Gesangbuches, beS Einheitsgesangbuches in 
Deutschland, zweifellos befruchten mirb.

Vielleicht noch ein letztes Wort über bie Möglichkeit ber 
gleichzeitigen Benützung beS bisherigen badischen unb beS 
neuen Gesangbuches. Ich hatte schon während ber Frühjahrs- 
synode gelegentlich barauf hingewiesen, dasz bei einer nicht 
geringen Anzahl bon Liedern beS neuen Gesangbuches, bie 
auch schon im alten Gesangbuch stehen, erhebliche Textände- 
rungen borliegen, fo dasz in manchen Fällen bie gleichzeitige 
Benützung beiber Gesangbücher trotz ber gleichen Lieder auf 
einige Schwierigkeiten stoszen mirb. Das heiszt, es mirb nötig 
fein, das in biefen Fällen nur einzelne Verse, bie einigermaßen 
gleichartig finb, gefungen merben fönnen. Das mürbe zur 
Folge haben, baß man in allen Kirchen sic dazu verstehen 
muß, neue Liedertafeln zu beschaffen. Ic komme immer noch 
in biele Landgemeinden, in benen noch Siebertafeln finb, bie 
wahrscheinlich ebenfo alt finb mie unfer Gesangbuch unb mo 
feine Möglichkeit besteht, einzelne Strophen aufzustecken. Das 
mirb fünftig anberS merben müssen. Wertvoll ift es, wenn 
bamit jetzt fdhon angefangen mirb, ba es sicherlich, auch wenn 
mir nur noch aus bem neuen Gesangbuch fingen, ebenfalls 
notmenbig mirb, baß man eine Auswahl bon Strophen eines 
beftimmten Liedes unb nicht immer nur bie erften brei 
Strophen fingt.

Das bon mir geplante unb zugesagte Heft zur Einführung 
beS neuen Gesangbuches fonnte leiber noch nicht fertiggestellt 
merben. Ic will aber alles versuchen, um es nicht allzu fpät 
nach bem Erscheinen beS neuen Gesangbuches auch in bie 
Hände ber Pfarrer unb Organisten zu geben. Dieses Heft soll 
einmal helfen, in ber Übergangszeit baS alte unb neue Ge- 
sangbuc miteinander gebrauchen zu fönnen. Unb zweitens 
foil eS Anregungen geben, mie bie Melodien unb überhaupt 
ber Gesang biefer Sieber in unferen Gemeinden lebendig ge- 
macht merben fönnen. Dazu merben eine Anzahl von Re- 
giftern gegeben, bie es ermöglichen festzustellen, welche Sieber 
in beiden Gesangbüchern enthalten finb. Eine meitere Sitte 
ift bieS, eS mögen doch bie Gemeinden bie Anregungen, bie 
in beiden Kirchenblättern feit einigen Monaten erscheinen, 
auch wirklich benützen unb bie bort angegebenen Sieber fofort 
in ihren verschiedenen Gemeindekreisen einüben, bantit man 
schon auf eine beftimmte Anzahl bon gemeinfam befannten 
Siebern zurückgreifen fann. Um bie Gemeinden nicht zu er- 
müden, mirb eS fo gemacht merben müssen, baß man nicht 
Zu oft mit bem Sernen neuer Sieber wechselt, fonbern ein 
zunächst in ben Kreisen 14 Tage hindurch geübtes Sieb in jebem 
Gottesdienst fingt. Ic habe, als mir auf biefe Synode kamen, 
zunächst auch gehofft, mir mürben in biefer Synode ein klein 
menig fortsetzen fönnen, maS mir auf ber erften „Singe- 
synode" unferer Landeskirche gemacht haben. Es mar unS bieS 
leiber nicht möglich. 3c hatte bie Hoffnung, ich mürbe zu 
einem freiwilligen Nadhmittagsfingen auffordern fönnen. Wir 
hatten bie neuen Gesangbücher, wenigstens ben Stamm, hier 
schön in unferem Süro aufliegen. Aber bis zur nächsten Früh- 
jahrssynode —fo Gott mill — merben mir baS neue Gesang- 
buch hier aufliegen haben, unb bann — ba ber Frühling 
wahrscheinlich noch mehr zum Singen anreizen mirb als bie 
Jahreszeit ber welken Slätter — hoffe ich, baß mir zu einer 
sangesfröhlichen Synode kommen, aus ber mir manche neue
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Lieder mit in unsere Gemeinden hineinnehmen, und damit 
etwas von dem zu tun, was vorhin verlesen worden ist, und 
was wir unseren Gemeinden ans Herz legen wollen.

Abgeordneter Dr. Lampp: Ic möchte an den Oberkirchen- 
rat die Frage rieten, ob die Möglichkeit besteht, die neue 
Gottesdienstordnung diesem Gesangbuch beizugeben, und wenn 
das nicht der Fall ist, ob wieder Sonderdrucke zur Verfügung 
stehen. Wir halten das für auszerordentlic wichtig, dasz jedes 
einzelne Gemeindemitglied einen solchen Druck in der Hand 
hat.

Oberkirchenrat Dürr: Wir haben beschlossen, das die 
Gottesdienstordnung ins Gesangbuch kommt.

Abgeordneter Frank: Zu dem, was über die Handreichung 
gesagt wurde, möchte ich auch hier unterstreichen, dasz es sehr 
wichtig und wertvoll fein wird, dasz eine solche Handreichung 
doch bald herauskommt; denn wie soll die Einführung des 
Gesangbuches recht anlaufen, wenn alle diejenigen, in dessen 
Hände fie gelegt fein wird, Pfarrer, Organisten, Kirchenchor- 
leiter nicht dafür vorbereitet sind und feine Hilfe in Händen 
haben. Ic persönlich stelle mir die Einführung des Gesang- 
buches gar nicht leicht vor. Unfere Pfarrer, Kirchenchorleiter 
muffen unbedingt etwas in die Hand bekommen.

Abgeordneter Dr. Schmidt: Sc möchte fragen wegen der 
Notenausgabe für die vierstimmigen Choräle.

Oberkirchenrat Dürr: Das Choralbuch ift ebenfalls in Be- 
arbeitung, und zwar haben mir beschlossen, die Ausgabe zu 
nehmen, die Merseburger herstellt. Das Eigentümliche dieses 
Choralbuches ift, das es für jeden Choral des Stammes auszer 
dem vierstimmigen Begleitsatz auch einen dreistimmigen Satz 
bietet, der in vielen Fällen gleichzeitig als Präludium gespielt 
werden kann, aber auch als Satz für einen dreistimmigen 
Chor, der im Wechsel mit der Gemeinde singt, gebraucht wer- 
den kann. Entsprechend enthält auch der badische Anhang 
drei- und vierftimmige Sätze. Das neue Choralbuch wird

57, das sind 294 Melodien, fastalso enthalten: 237+ 
breimal fobiel mie das alte Choralbuch. Der Preis 
ift im Ganzen erstaunlich niebrig. Wir merben unser
badisches Choralbuch mit dem Anhang für 16,— DM 
bekommen. Es wird freilich noch zu empfehlen sein, neben der 
Merseburger-Ausgabe des Choralbuches, in dem auch unfere 
badischen Melodien enthalten sind, das Bärenreiter-Choral- 
buch zu beschaffen, das für den Stamm 14,50 DM kostet. Dort 
sind manche Sätze noch etwas einfacher, fo das Organisten, 
die noch nicht die nötige Fertigkeit haben, hier leichter zu 
Rande kommen. Im übrigen haben mir in Besprechungen 
zwischen Professor Poppen und Professor Grabner, der die 
Choralsätze in ber Merseburger Stammausgabe geschaffen 
hot, eine Veränderung einiger biefer Choralsätze nach den 
Wünschen unb Anregungen unferer Kommission bekommen. 
Das Choralbuch mirb Anfang des nächsten Jahres vorliegen. 
Das Choralbuch enthält auch bie Orgelsätze für bie litur- 
gischen Stücke. Es ift bis heute in manchen Kirchen, fomeit 
bie erweiterte Gottesdienstordnung verwendet mirb, eine 
Not, das bie melodischen Kunststücke unferer Organisten nicht 
immer so sind, das mir ohne Ohrenschmerzen in ber erweiter- 
ten Liturgie mitfingen können.

Das Gesangbuch kostet 5,80 DM in ber einfachsten Aus- 
gäbe; dazu fommen verschiedene beffere Ausgaben mit Leder- 
einbanb. Darüber kann nachher Pfarrer Meerwein nähere 
Auskunft geben. Es werden Vor Weihnachten 10 000 Stück 
Von biefer befferen Ausgabe ba fein, unb im ganzen Vor Weih- 
nachten 45 000 Gesangbücher zur Verfügung stehen. Das 
Choralbuch kostet 16 DM. Das ift ein niebriger Preis für bie 
über 500 Charalsätze. Das Choralbuch für ben Stamm, bas 
im Bärenreiter-Verlag herauskommt, kostet 14,50 DM. (Zu- 
ruf: Musz man beibe haben?) Notmenbig ift das Merseburger 
mit unserem badischen Anhang, unb das andere anzuschaffen 
mirb empfohlen.

Der Antrag des Ausschusses mirb einstimmig angenommen.

VII.
Präsident Dr. Umhauer: Wir fommen nun noch zu dem 

Antrag des Synodalen Zitt u. a. betr. Offenhaltung 
ber evangelischen Kirchen.

Der Antrag lautet:
Die Landessynode bittet bie Gemeinden unferer Kirche, 

ba, mo es nach ben örtlichen Verhältnissen möglich ist, bie 
Stirdjen zu stiller Andacht offen zu halten.

geg. Zitt, Frank, Hautz.
Oberkirchenrat Dürr: Sch möchte wünschen, das alle 

Kirchengemeinden sic diesem Wunsch endlich erschliezen. Die 
Kirchengemeinderäte sollten sic überlegen, in welcher Weise 
fie benen, bie sic in bie Kirche zum stillen Gebet zurückziehen 
wollen, zum rechten Beten verhelfen. Die Kirchengemeinden 
werden ben Dienst ber Offenhaltung ber Kirchen erst bann 
Voll verwirklichen, wenn sie auch entsprechende Anweisungen 
für ben Aufenthalt in ber Kirche geben. Es märe vielleicht 
wertvoll, wenn man hier verschiedene Versuche, bie bereits 
gemacht worden sind, einmal zur Kenntnis nimmt unb unter 
Umständen Von ber Landeskirche aus einige ober ein bestimm- 
tes Exemplar zur Verfügung stellt. Ich denke hier besonders 
an ein sehr sympatisch aufgemachtes unb inhaltlich für mein 
Empfinden wertvolles Hilfsmittel, das ber Stabtprälat von 
Stuttgart für bie Leonhardskirche verfaszt hat, bie nun feit 
vielen Monaten geöffnet mirb zum Gebet. Ohne biefe Hilfe 
werden unfere geöffneten Kirchen noch nicht ben Zweck er- 
füllen, für ben mir fie offenhalten.

Präsident Dr. Umhauer: Im Zusammenhang bamit steht 
auch eine Eingabe ber Frau ober Fräulein Krankengymnastin 
Reiheiser, bie ic bei unferer ersten Sitzung verlesen habe. 
Diese Eingabe ift bem Hauptausschus zugegangen. Herr 
Pfarrer Hausz, haben Sie fie bei sich, tonnen Sie barüber 
berichten?

Abgeordneter Hausz: Sie ift erlebigt durch biefen (eben ver- 
lefenen) Antrag.

Präsident Dr. Umbauer: Sie tönnen berichten namens des 
Hauptausschusses, das durch biefen Antrag bie Eingabe ber 
Fräulein Neiheiser erlebigt fei.

Abgeordneter Schneider: Ic möchte nur berichten, das mir 
in Konstanz nach Wiederherstellung ber Lutherkirche ben Ver- 
such gemacht haben, bie Lutherkirche offenzuhalten. Wir 
machten bie Wahrnehmung, das verhältnismäszig menig Leute 
zum stillen Gebet hereinkommen, sondern dasz bei uns — das 
mag nun in ber Natur des groszen Fremdenplatzes mit bem 
ftarfen Durchgangsverkehr liegen — viele, so mie fie ins 
Münsten laufen, eben auch in bie evangelische Air^e gehen 
unb fie ansehen. Damit ift eine gewisse Unruhe verbunben. 
Also bas mag nun bei uns besonders krasz zum Vorschein 
fommen.

Dazu fommt, dasz mir leiber bie Erfahrung machen muszten, 
dasz etwa zwei ober brei Monate nach Offenhaltung ber Kirche 
eine Kirchenschändung vorgekommen ift unb zwar durch Ver- 
unreinigung ber ÄirChe unb des Altarraums. Wir haben 
daraufhin einen Hilfsdienst eingerichtet. Das muß organifiert 
merben nach meiner Auffaffung in ben Stäbten. Unb es 
finden sic ja doch gerne Leute bereit, bie das mit übernehmen. 
Wir sollten aus ber praktischen Erfahrung auf bie Notwendig- 
feit des Hilfsdienstes hinweisen.

Abgeorbneter Meyer: Vielleicht ganz im Sinne des An- 
trags steht ein Versuch, ben mir in Weinheim nun feit einem 
Jahr machen durch Einführung einer täglichen Morgen- 
andacht. Wir rufen bie Leute um %8 Uhr zur Kirche, unb 
bann finbet Von %—%8 Uhr eine furze Morgenandacht ftatt 
nach einem ganz beftimmten Plan. Diese Morgenandacht hat 
bis jetzt nicht nur bie Schüler, für bie fie in erfter Linie be- 
stimmt mar, angezogen, sondern auch Erwachsene, besonders 
auch ältere Frauen. Die fommen sehr gerne unb möchten biefe 
Morgenandacht nicht mehr miffen.

Also, ich habe das nur zur Kenntnis gegeben. Es entfpriCht 
nicht ganz dem Antrag, aber biefe Art vermeidet alle biefe
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Gefahren, die sic durch die dauernde Offenhaltung her Kirchen 
notwendigerweise ergeben.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Die Sitzung wird auf 25 Minuten unterbrochen.
Präsident Dr. Umhauer: Der Grund zur Unterbrechung 

unferer Sitzung ift der Eingang eines anonymen Briefes, der 
mir vor etwa % Stunde zugegangen ift mit der Post. Er hat 
mir Anlasz gegeben, den Altestenrat zur Beratung zusammen- 
zurufen; Herr Vizepräsident Schneider wird den Beschluß des 
Altestenrates bekannt geben.

Vizepräsident Schneider: Der Brief enthält unwahre, be- 
bäuerliche Behauptungen gegenüber führenden Leuten un- 
ferer Kirche, unferer Synode. Er ift anonym. Das allein 
mürbe wohl bas Recht geben, ben Weg, ben man sonst für 
anonyme Schreiben geht, auch in biefem Falle zu beschreiten. 
Da aber in biefem Brief angebeutet wird, das, wenn dieses 
Schriftstück, wie es hier heiszt, unterschlagen mürbe, eine 
anbere Instanz, bie bereits einen Durchschlag erhalten haäe, 
sic bamit beschäftigen mürbe, ift ber Altestenrat zu bem Ent- 
schlusz gekommen, das mir zwar eine Behandlung dieses 
Schreibens grundsätzlich ablehnen, befonberS auS bem Grund 
ber Anonymität, das mir es aber zu ben Akten beS Präsiden- 
ten ber Landessynode vorläufig geben, um bamit bie Unter- 
lagen zu haben, falls in irgendeiner Weise biefe unglaubliche 
unb verabscheuungswürdige Art, über Persönlichkeiten un- 
ferer itirche zu sprechen, nun vielleicht doch weiterverfolgt 
merben könnte. Wir bitten bie Synode, mit biefem Beschluß 
einverstanden zu fein.

Ist jemand hier, ber gegen biefen Standpunkt ober gegen 
biefen Vorschlag, biefen Beschluß beS Altestenrats stimmen 
möchte, ben bitte ich, die Hand zu erheben. — Das ift nicht 
ber Fall. /

Ic baute Ihnen bafür, das mir biefe Erledigung finben 
tönnen.

II.
Präsident Dr. Umhauer: Wir fommen zum letzten Punkt 

unferer Tagesordnung: Bericht beS Verfassungs- unb Haupt- 
ausschusses über ben Antrag ber Bezirkssynode Hornberg betr. 
Remilitarisierung.

Abgeordneter D. Dr. Schlink: Sehr verehrte, liebe Herren 
Brüder! Der tleine Ausschusz, ber heute morgen im Anschluß 
an bie Besprechung dieser Frage eingesetzt worden ift, hat 
heute mittag getagt; allerbingS haben bie Herren Synodalen 
Schmechel unb Schneider nicht baran teilnehmen tönnen, 
weil sie gleichzeitig eine Finanzausschuszsitzung — glaube ic — 
hatten, fo das mir nur zu brei zusammen maren, ber Herr 
Landesbischof, Herr Kreisdekan Maas unb ich. Wir wurden 
uns barüber einig, das es wohl nicht möglich fei, angesichts 
auch ber Kürze ber Zeit unb ber mangelnden Vorbereitung 
biefeS ganzen Problems, das bie Synode an bie badische 
Kirche als ganze ober gar an unfer Volk ein Wort richten 
tönne, fonbern das eS sic nur barum handeln tönne, ber Be- 
zirkssynode Hornberg zu antmorten, unb zwar speziell fo zu 
antmorten, dasz ben Pfarrern eine Antwort gegeben mirb 
barüber, mie fie nun biefeS Problem in ber Verkündigung 
in ben Gemeinden zu beantworten haben. Ic bin bann be- 
auftragt morben, einen Versuch ber Formulierung zu wagen, 
unb merbe ihn auch gleich vorlesen. Ic habe ihn bisher nur 
bem Herrn Landesbischof vorlesen tönnen, ber ber Meinung 
mar, das ic biefen Entwurf nun hier im Plenum vorlesen 
sollte. Ic mage nicht zu behaupten, dasz biefer Entwurf allen 
Bedürfnissen entspricht, aber ich tann Ihnen versichern, dasz 
ich mich rebliCh bemühte, fo zu formulieren, das Sie nach 
Möglichkeit alle Ihre Anliegen barin berücksichtigt finben. 
Ic lefe vor:

Auf bie Bitte ber Hornberger Bezirkssynode um ein Wort 
zur Frage ber Remilitarisierung antmortet bie Synode mie 
folgt:

Die Frage einer Beteiligung Westdeutschlands am Auf- 
bau einer militärischen Verteidigung ift eine politische 
Frage, bie nicht unmittelbar unb eindeutig vom Wert ber 
Schrift her beantmortet werden tann.

Dieser Sat ift aus bem uns vorliegenden Entwurf 
unfereS Herrn Landesbischofs entnommen. Sie wer- 
ben auch später noch gelegentliche Sätze finben, bie ic 
von baher übernommen habe.

Wie aber auch immer biefe Frage beantmortet mirb, eine 
jede Entscheidung mirb fo tief in baS Leben unfereS Volkes 
unb in bie Zukunft eines jeden einzelnen eingreifen, dasz 
bie SirChe verpflichtet ift, burCh ihre Verkündigung un- 
ferem Volk zu helfen, zur Klarheit zu tommen. Dies hat 
auf breifaChe Weise zu geschehen:

1. Die Kirche muß burCh ihre Verkündigung bie unge- 
heuer gefährdete geistige Situation unfereS Volkes er- 
heilen:
a) Sie musz auf baS Entschiedenste warnen vor bem neu- 

entstehenden deutschen Nationalismus, vor bem Ver- 
harmlosen ber nationalsozialistischen Vergangenheit, 
vor bem Umlügen ber Schuld beS brüten Reiches in 
Selbstrechtfertigung unb vor bem Gedanken an eine 
triegerifche Revanche.

b) Sie muß ebenfo entschieden brandmarken bie egoistische 
Gesinnung, bie weithin hinter bem Schlagwort „ohne 
mich" fteht. Kein Volk tann bestehen ohne bie Bereit- 
schaft zum Opfer. Ein Volk, bas beansprucht, von an- 
beren Völkern ernährt, verteidigt unb ausgehalten zu 
merben, verliert notmenbig feine Würde unb feine 
Existenz.

c) Die kirchliche Verkündigung muß bie Nebel ber poli- 
tischen Propaganda, bie über unferem Volke liegen, 
zerreiszen unb bie Unwahrhaftigkeiten demagogischen 
Menschenfanges aufdecken, fei es, das fie von inner- 
beutfChen Parteien ober von östlichen ober westlichen 
Mächten ausgehen.

d) Sie musz ben Christen einschärfen, dasz fie ein jeber 
vor Gott eine politische Verantwortung haben, von ber 
fie fein Mensch entbinden kann. Sie muß bie Christen 
baran erinnern, das fie durch ein Übersehen ihrer poli- 
tischen Verantwortung weithin mitschuldig geworden 
sind an bem Aufkommen unb an ben Verbrechen beS 
nationalsozialistischen Reiches.

Wenn bie Kirche biefe VerfünbigungSaufgabe heute 
ernft nimmt, ift zu hoffen, das eine Atmosphäre entsteht, 
in ber bie politische Frage ber Remilitarisierung mit einer 
geistlichen unb politifchen Nüchternheit behandelt mirb, 
bie ein Auseinanderbrechen unfereS Volkes unb ber Kirche 
über biefer Frage unmöglich macht.

2. Die Kirche hat mit höchstem Nachdruck jedermann zu 
verkündigen, das Gott in Jesus Christus biefer Erde ben 
Frieben gebracht hat unb burch fein Wort gebietet, dasz 
mir bem Frieden nachjagen.

Darin besteht wohl in unferem ganzen Volt Einmütig- 
teit, dasz eS ben Frieben, keinesfalls aber ben Krieg 
wünscht. Aber in ber Frage, mie es ben Frieben erhält 
bzw. erlangt, befteht auch unter ben Christen im Augen- 
blick feine Übereinstimmung. Die einen sind davon über- 
zeugt, dasz bie Beteiligung Westdeutschlands am Aufbau 
einer militärischen Verteidigung bie Kriegsgefahr erhöhe 
unb eine Wiedervereinigung Gesamtdeutschlands auf un- 
abfehbare Zeit unmöglich macht. Die anberen sind im 
Gegenteil davon überzeugt, dasz allein eine Beteiligung 
Westdeutschlands am militärischen Schutz Europas östliche 
Aggressoren abhalten fönne unb bie Sowjetrepublik zu 
einer Räumung Ostdeutschlands veranlassen fönne, wäh- 
renb ein „Neutralismus" von ben Weltmächten meber beS 
Westens noch beS OftenS erlaubt merbe unb nur bie ver- 
hängnisvolle Wirkung eines politischen Sogs zur Folge 
haben fönne.
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— Tiefe beiben Sätze sind mieber aus bem Entwurf. —
Es ift von entscheidender Bedeutung, bah die Verkündi- 

gung ber Kirche feine ber beiben obigen, gekennzeichneten 
politischen Überzeugungen als bie kirchlichen approbiert. 
Wenn kirchliche Amtsträger in biefer Frage baS Wort er- 
greifen, bann fallen fie, welche Meinung fie auch vertreten, 
ausdrücklich betonen, bah sie als einzelne reben unb schrei- 
ben, nicht aber als Sehrer ber Kirche. Tenn eine Antwort 
auf biefe politische Frage tann nicht bireft, unmittelbar 
unb einbeutig aus bem Wort ber Schrift abgeleitet wer- 
ben, fonbern tann nur in nüchterner unb sachkundiger 
Prüfung aller politischen unb geistigen Voraussetzungen 
in persönlicher Verantwortung gegeben merben.

3. Tie Kirche barf feinen Zweifel barüber aufkommen 
lassen, bah sie, wie auch immer bie Entscheidung ber ver- 
fassungsmäßzig bevollmächtigten Regierungsorgane un- 
fereS Volkes ausfallen mirb, einem jeben Glied unfereS 
Volkes sich zum Dienst verpflichtet weisz, — fei eS benen, 
bie im militärischen Tienfte bem Frieden bienen, fei es 
benen, bie wirklich um beS Gewissens willen ben Militär- 
bienft verweigern.■

Abgeordneter Schneider: Wir stehen vor ber gleichen 
Schwierigkeit mie heute morgen ober vielmehr gestern, nach- 
bem mir nun baS gehört haben. Wer von uns hat ben ganzen 
Umfang dessen, maS im Sefen im angemeinen nun verstanden

wurde, nun jetzt so in sich, daß er bie Entscheidung für dieses
Wort treffen kann ober nicht.

Ic mus sagen ober fragen: Ist es nicht möglich, das nun 
doch wenigstens einige Durchschläge biefer Entschlieszung ge- 
macht werden. Und wäre es nicht klug, fo sehr ic fonft gegen 
Nachtsitzungen bin, das mir heute um 20 Uhr birett anschlie- 
szend an das Abendessen barüber sprechen. Sieber jetzt eine 
Stunde Freizeit, wo vielleicht das, was mir gehört haben, ber 
eine ober anbere durchsprechen kann, aber bann nachher wirk- 
lic noch eine gründliche Arbeit zu tun ift. Ich selber glaube, 
das bie Sinie wirklich gefunben ift, das das gesagt wird, was 
vielleicht auch von uns nun gefagt werden tonnte. Das eine 
ift allerdings offen: Kann nun ber Pfarrer, an ben es ge- 
richtet ift, aus biefem Wort einen tontreten Rat geben? Ic 
stelle biefe Frage.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Der Grund, warum ic bem 
Vorschlage unseres Freundes Schneider zustimmen möchte, 
nun doch in eine Beratung unb auch bann wohl in eine Ver- 
abschiedung des Wortes einzutreten, liegt für mich barin, dasz 
ich wirklich glaube, bah mir hier eine brauchbare Grundlage 
für eine Entschlieszung haben.

Da aus ber Synode heraus die Beschlußfähigkeit 
angezweifelt mirb, schlieszt Präsident Dr. Umhauer 
nach kurzer Geschäftsordnungsdebatte biefe Sitzung.

Vierte öffentliche Sitzung
Herrenalb, Donnerstag, ben 25. Oktober 1951, 19.00 Uhr.

Tagesordnung.

I.
Bericht beS Verfassungs- unb Hauptausschusses über ben 

Antrag ber Bezirkssynode Hornberg betr. Remilitarisierung
*

Präsident Dr. Umhauer: Ic eröffne bie 4. Plenarsitzung 
mit ber Tagesordnung: Bericht beS Verfassungs- unb Haupt- 
ausschusses über ben Eintrag ber Bezirkssynode Hornberg betr. 
Remilitarisierung. Herr Professor D. Schlink hat 
bereits fein Referat erftattet; es liegt Ihnen in Abschrift vor. 
Ic eröffne bie Aussprache über biefeS Referat.

In ber nun folgenden Diskussion mirb in freier Rede unb 
Gegenrede von feiten ber Synodalen zu bem Entwurf Stel­
lung genommen unb verschiedene Anderungen im Wortlaut 
beS Entwurfs borgenommen. Zu bem Entwurf als ganzem 
spricht

Kreisdekan D. Maas: Darf ic mit grobem Dank fagen, mie 
biefer Entwurf mich gepackt hat, unb mie er mich barum fo 
sehr befriedigt hat, nachdem ic mit groben Zweifeln an biefe 

■ Sache herangegangen bin, weil er in ber Antwort nicht etwa 
baS Wissen ber Fragesteller bereichern mill, ober ihnen eine 
politische Theologie beibringen will, fonbern ihnen in jebem 
Sat einen ganz beftimmten Auftrag unb zwar ben einzigen 
Auftrag, ber bem Pfarrer gegeben merben kann, gibt, nämlich 
ben Verkündigungsauftrag. Ter ganze erfte Teil mit ben vier 
Unterabteilungen rebet von ber Verkündigung unb zeigt an 
vier ungeheuer ernsten Punkten, mie bie Verkündigung ein- 
greifen muh, mie fie es ganz entscheidend tun muh, auf baS 
entschiedenste warnen, brandmarken, bie Nebel ber politischen 
Propaganda zerreiszen muh. Man nehme nur einmal bie 
Verba, welche Wucht fie in sic tragen! Wir spüren es förm- 
lic unb tönnen uns bem nicht entziehen, menn mir bie Ver- 
kündigungsaufgabe ernft nehmen.

Auch ber zweite Teil rebet von ber Verkündigung. Tie 
Kirche hat mit höchstem Nachdruck auch hier mieber ein Wort,

das mit Kraft geladen ift, zu fagen, nämlic das in ber Tat 
in Christus biefer Welt ber Frieden gebracht murbe. Was 
nachher gefagt ift, sieht wohl mie eine Art Belehrung aus, aber 
biefe ganze Belehrung ift doch hineingefügt in bie Aufgabe 
ber Verkündigung. Unb ba steht bann ein Wort, das noch ein­
mal auszerordentlic wirkungsvoll unb überzeugend ift, näm- 
lic bah die Sehrer ber Kirche als solche in biefer Sache leinen 
befonberen Auftrag haben, mie das am Anfang steht, wenn es 
ba heiszt: vom Wort ber Schrift her kann hiet nichts beant- 
mortet merben. Die Kirche hat wohl zwei Aufgaben, eine Lehr- 
aufgabe (aber biefe Sehraufgabe kann eben hier nicht ein- 
setzen) unb bie Verkündigung des Evangeliums. Das ift bie 
prophetische Aufgabe. Nicht das jeber Pfarrer, menn er das 
Evangelium verkündet, ein Prophet mirb, aber er hat tat- 
sächlich einen prophetischen Auftrag zu erfüllen, prophetisch in 
bem Sinn ber Verkündigung des Wortes Gottes unb nicht 
in bem Sinne ber Weissagung. Er weisz nicht, mie alles ein­
mal gehen mirb.

Im britten Teil mirb nochmals eine befonbere Aufgabe ber 
Verkündigung herausgestellt, bie zum Dienst verpflichtet ift 
an benen, bie im Militärdienst stehen, als auch an benen, bie 
um des Gewissens willen ben Militärdienst verweigern unb 
vielleicht leiben müffen. Auch ihnen haben mir ben Trost des 
Evangeliums zu bringen unb von ba her ihnen zu helfen, bah 
fie getröftet merben.

So scheint mir, bah wir an biefem Entwurf besonders eines 
rühmen müffen, bah die eine Sinie durchgeht, bie unzweifel- 
haft jebem, ber ihn lieft, Gemeindeglieder unb Pfarrer, bie 
biefe Frage gestellt haben, in bie Augen fällt unb fie vor eine 
Aufgabe stellt, bie fie erfüllen tönnen. Wenn fie vor eine 
politische Aufgabe gestellt morben mären, tönnten fie fie doch 
nicht erfüllen.

Ein zweites Wort märe zu fagen über bie vier Punkte beS 
erften Teiles, im einzelnen. Ic möchte baS jetzt noch nicht tun 
unb wollte nur etwas über baS Ganze fagen.
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Zur Frage der Kriegsdienstverweigerung, die 
im letzten Abschnitt des Entwurfes angeschnitten wird, spricht 

Landesbischof D. Bender: Die schwerste Frage, die mir über 
diesem Wort entsteht — ic kann es eigentlich jetzt im Augen- 
blic nicht sagen und muß es doc sagen für alle Fälle und 
für später einmal — besteht für mich im allerletzten Ab- 
schnitt, wo also gesagt wird, „die Kirche darf feinen Zweifel 
darüber aufkommen lassen, dasz sie, wie auch immer die Ent- 
scheidung der verfassungsmäßig bevollmächtigten Regierungs- 
organe unseres Volkes fallen wird, sic einem jeben Glied un- 
seres Volkes zum Dienste verpflichtet unb mit einem jeben 
Glied ber Kirche in Glaubensgemeinschaft verbunden weisz, 
— feien es solche, bie im militärischen Dienst bem Frieden 
bienen wollen, feien es solche, bie um des Gewissens willen ben 
Militärdienst verweigern". Ic weisz, was bamit gemeint ist, 
unb bejahe es auch. 3c will nur barauf hinweisen, dasz, wenn 
jene fonfrete Frage entsteht, -sie sic nicht so einfach uns präsen- 
tieren wird, wie das heute aussieht. Wir muffen uns das 
gang konkret vorstellen: Eines Tages wird ber Militärdienst 
verlangt, womöglich sogar, was Gott verhüten möge, ber 
Einsatz. Unb nun wird hier von ber Kommunistischen Partei 
bie Propaganda ausgegeben, mir beteiligen uns um des Ge- 
wissens willen nicht an ber Militärpflicht.

Erstens bie Frage: Was heiszt in einem totalen Krieg zivil- 
unb kriegsbezogen? Würde zur Kriegsdienstverweigerung 
auch gehören, das ein Mann nicht in einer Fabrik arbeitet, 
bie 8- B. militärische Ausrüstungen herstellt ober in einer 
Munitionsfabrik, wo Zünder gedreht werden. Das Wesen des 
totalen Kriegs ift es ja, dasz es faktisch feine Tätigkeit mehr 
gibt, bie nicht irgendwie bem Krieg bient unb dasz babei bann 
bie Linie zwischen Kriegsdienst unb Nichtkriegsdienst sehr sehr 
bünn mirb, faft unsichtbar bünn wird.

Zweitens: wie fann bie Kirche bann bie notwendige Unter- 
scheidung durchführen zwischen benen, bie wirklich — wirklich 
au§ Gewissensgründen — ben Kriegsdienst verweigern, unb 
ben anbern, bie es aus politischer Opposition ober aus per- 
sönlicher Feigheit ober aus anberen nicht gerabe Gewissens- 
gründen tun. Sc fürchte, das bann eine Situation entsteht, 
in ber bie Kirche in Anspruch genommen mirb von solchen, 
bei benen man nicht gerabe ein gutes Gewissen haben fann, 
weil man nicht weisz, ift ihre Haltung auf Gottes Wort be- 
zogen ober irgenbmie anberS. Das ift eine schwierige Unter- 
scheidung. Sc mache barauf aufmerksam, dasz bie Kirche vor 
schwere Aufgaben gestellt mirb, wenn ber Staat erklärt, was 
er sehr wahrscheinlich musz. So einfach geht es nicht, dasz in 
bem Augenblick, wo ein Volk sic feiner Haut mehren musz, 
bie einen fagen, ja, mir nehmen baS Opfer auf uns, unb bie 
anberen sich auf ihr Gewissen zurückziehen, unb, dasz bann bie 
Kirche daran erinnert mirb, dasz fie auf beiben Seiten Auf- 
gaben hat unb sic auch ben Kriegsdienstverweigerern eben- 
falls verpflichtet weisz. Ic fönnte mir vorstellen, dasz ber 
Dienst ber Kirche bann barin besteht, dasz mir benjenigen, bie 
in ihrem Gewissen gebunben finb, fagen: Siebe Brüder, mir 
respektieren euer Gewissen unb Gott tröfte euch, aber ihr müszt 
auf euch nehmen, maS ber Staat bann unter Umftänben über 
Kriegsdienstverweigerer verhängt.

Sc mill baS nur anbeuten, um zu zeigen, in welche schwie- 
rige Situation mir bann geraten, unb dasz es sehr schwer ift, 
jetzt schon Worte zu formulieren, bei benen mir fpäter ver- 
haftet merben, aber in einer Weise, an bie mir heute noch gar 
nicht gedacht haben. Klar ift, dasz jeber Christ, wenn er fagt, 
ich fann nicht zum Kriegsdienst unb ic bin auch bereit, bie 
Konsequenzen zu tragen, bie volle christliche Gemeinschaft 
haben soll. Aber noch einmal: Ic muszte biefeS Wort fagen, 
um mein Herz zu erleichtern, weil ic bie Dinge durchdenke 
unb mir konkret vorzustellen versuche, mie baS fein mirb, unb 
weil ic schon erlebt habe, dasz man unbedacht ein Wort gesagt 
hat, bei bem man fpäter in einer Situation, bie nicht zu über- 
sehen mar, verhaftet worden ift.

Vizepräsident Schneider: Wäre es bann nicht gut, wenn 
man bem Wort „Dienst" irgendeine finnfällige Erklärung 
gäbe, entmeber „zur Seelsorge" ober „zum inneren Dienst". 
Das musz doch klar fein, dasz einen Schut gegenüber ber Ord- 
nung unb bem Gesetz beS Staates, um bies aufzuheben, bie 
Kirche nie geben fann. Darum meine ich, müszte baS gesagt 
merben, dasz hier zum... (Zuruf: Seelsorgedienst — Prof. 
Dr. Schlink: Dann ift in etwa eine Abgrenzung erfolgt). — 
Wie denken Sie, Herr Professor?

Abgeordneter D.Dr. Schlink: Im Augenblick ift ja bie Kriegs- 
dienstverweigerung verfassungsmäszig geschützt, unb mir haben 
bei unferem Reden im Augenblick an bie gegenmärtige recht- 
liehe Sage primär zu benfen. Bei bem „Dienst" habe ic nicht 
nur gedacht an Seelsorgedienst, sondern auch baran, dasz bie 
Gemeinschaft unter ben Gliedern ber Kirche nicht baran zer- 
bricht, das ber eine fo, ber anbere so entscheidet. Nun, baS ift 
hier nicht genügenb flar ausgedrückt. Es fommt mir haupt- 
sächlic barauf an, dasz bie Gemeinschaft nicht zerbricht, auch 
wenn unter Christen verschiedene Entscheidungen in biefem 
Punkte fallen.

Vizepräsident Schneider: Ja, bann müszte es irgenbmie 
noch ausgedrückt merben. Denn fonft fönnte auch bei biefem 
Abschnitt ber, ber ben Kriegsdienst verweigert, tatsächlich 
baran benfen: ja, ba gibt es einen Schut gegenüber bem 
Staat.

Kreisdekan D. Maas: Wenn man nur fagen mürbe, mie 
eben Herr Professor Schlinf sagte, „bamit bie Gemeinde 
Christi barüber nicht zerbreche". Dann ift nämlic auch jeber 
anbere Kriegsdienstverweigerer ausgeschlossen. Dann ift deut- 
lich, dasz derjenige gemeint ift, ber aus christlichen Gewissens- 
grünben ben Kriegsdienst verweigert.

Landesbischof D. Bender: Obwohl baS in fonfreto sehr 
schwer ift, baS fann ich einem Menschen nicht ansehen ober 
auf ben Slopf zusagen, men ich für echt unb für nicht echt 
halten musz. In fonfreto ift baS nicht ganz einfach, ja un- 
möglich.

Oberkirchenrat Dürr: Zunächst einmal mirb mit biefem 
Sah gesagt, dasz bie Kirche sic verpflichtet weisz zum Dienst 
an beiben, benen, bie ben Kriegsdienst als ihnen geboten, unb 
benen, bie bie Verweigerung beS Kriegsdienstes um beS Ge- 
wissens willen als ihnen geboten wissen. Dasz etwa dadurch, 
dasz ber Staat ein Gesetz megen Kriegsdienstverweigerung 
hätte, bei einigen verhindert mirb, das fie sehr notvolle, ent- 
behrungsreiche, genau fo ihr Seben gefährdende Dienste in 
biefer Zeit bem Volke leisten müssen mie bie, bie an ber Front 
finb, baS ift nicht gemeint. Sonbern es handelt sic ausdrück- 
lich um Seute, bie um beS Gewissens willen feine Waffen in 
bie Hand nehmen unb nicht töten wollen. Wenn etwa hier 
Drückeberger mären, bie sic auf ihr Gewissen berufen, um 
von allem ausgehalten zu merben, bann ift baS nicht bie Mei- 
nung ber Kirche bei biefem Satz. Aber eins ift deutlich, mir 
können ben Begriff nicht fo eng fassen, dasz wir uns nur ben 
Gliedern unferer Kirche verpflichtet wissen, das bie christliche 
Gemeinschaft nicht zerbricht zwischen benen, bie ben Kriegs- 
bienft bejahen unb benen, bie ihn verweigern. Die Kirche 
mürbe jebe wirklich echte Gewissensentscheidung auch eines 
anberen refpeftieren, sich alfo bafür einsetzen, das hier nicht 
mit unrechtem Masz gemeffen mirb; fie musz bafür eintreten, 
dasz Kriegsdienstverweigerer nicht einfach ber Verachtung 
preiSgegeben merben. Das finb Dinge, für bie sic bie Kirche 
einsetzen musz, wobei bamit zu rechnen ift, dasz auch mancher 
unechte Kriegsdienstverweigerer babei unterschlüpft. Wie baS 
im einzelnen vom Staat gehandhabt mirb, wissen mir nicht. 
Aber baS wissen mir, menn ein Mensch um beS Gewissens 
willen biefe Entscheidung trifft, dasz er bann nicht nur bie 
Gemeinschaft ber christlichen Kirche, fonbern auch baS Wort 
ber christlichen Gemeinschaft für sich hat.

Oberkirchenrat Katz: Ich möchte nur fragen: Wäre nicht 
alles klar, menn mir in ber 4. Zeile von Punkt 3 fagen mürben 
ftatt „unseres Volkes" — „unferer Kirche", fo daß es heizt:
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... „sich einem jeben Glied unferer Kirche zum Dienst ver- 
pflichtet weisz". Dann ift baS flar, dasz baS ein umfassender 
Dienst ift.

Abgeordneter D. Dr. Schlink: Ic möchte folgenden Vor- 
schlag machen unb nehme bamit etwas auf von dem, was 
Bruber Kat ba meint. Ic Würbe folgenbes jur Erwägung 
geben:

sic einem jeben Glied unfereS Boltes jum Dienst 
verpflichtet unb bamit mit einem jeben Glied ber Kirche 
in Glaubensgemeinschaft verbunden weisz — feien es 
solche, bie im militärischen Dienst bem Frieden bienen 
Wollen, feien es solche, bie um beS Gewissens Willen ben 
Militärdienst verweigern."

(Zuruf: Landesbischof D. Bender: Ja!) — Damit ift bie 
Verweigerung enger mit bem Christentum in Zusammenhang 
gebracht!

Am Schlusz ber Sitzung wird baS neu formulierte Wort 
ber Synode jur Frage ber Remilitarisierung nochmals ver- 
lesen. Die Ertlärung hat folgenden Wortlaut:

Auf bie Bitte einer Bezirkssynode um ein Wort zur 
Frage ber Remilitarisierung antwortet bie Synode wie 
folgt:

Die Frage einer Beteiligung Westdeutschlands am Auf- 
bau einer militärischen Verteidigung ift eine politische 
Frage, bie nicht unmittelbar unb einbeutig vom Wort ber 
Schrift her beantwortet Werben kann. Wie aber auch immer 
biefe Frage beantwortet Werben Wirb, eine jebe Entschei- 
bung wirb fo tief in baS Leben unfereS Volkes unb in bie 
Zukunft eines jeben einzelnen eingreifen, dasz bie Kirche 
verpflichtet ift, durch ihre Verkündigung unserem Volk ju 
helfen, jur Klarheit zu kommen. Dies hat auf breifache 
Weise ju geschehen:

1. Die Kirche musz durch ihre Verkündigung bie unge- 
heuer gefährdete geistige Situation unfereS Volkes er- 
hellen:

a) Sie musz auf baS entschiedenste Warnen vor bem neu 
entstehenden deutschen Nationalismus, vor einem 
Verharmlosen ber nationalsozialistischen Vergangen- 
heit, vor bem Umlügen ber Schuld beS dritten Reiches 
in Selbstrechtfertigung unb vor bem Gedanken an 
eine kriegerische Revanche.

b) Sie musz ebenso entschieden brandmarken bie ego- 
istische Gesinnung, bie weithin hinter bem Schlag- 
wort „ohne mich" fteht. Wer beansprucht, von an- 
beren Böllern ernährt, verteidigt unb ausgehalten ju 
Werben, gefährdet bamit notwenbig Würde unb Exi- 
stenz feines Bolles. Kein Boll lann bestehen ohne bie 
Bereitschaft zum Opfer.

c) Die kirchliche Berlünbigung musz bie Nebel ber poli- 
tischen Propaganda, bie über unserem Bolle liegen, 
zerreiszen unb bie Unwahrhaftigleiten demagogischen 
Menschenfanges auf decken, fei eS, dasz fie von inner- 
deutschen Parteien, fei eS, dasz fie von östlichen ober 
westlichen Mächten auSgehen.

d) Sie muß ben Christen einschärfen, das ein jeber vor 
Gott eine politische Berantwortung hat, von ber ihn 
lein Mensch entbinden lann. Sie musz bie Christen 
baran erinnern, dasz sie durch ein Übersehen ihrer 
politischen Berantwortung weithin mitschuldig ge- 
Worben finb an bem Aufkommen unb an ben Ver- 
brechen beS nationalsozialistischen Regimes.

Wenn bie Kirche biefe Verkündigungsaufgabe heute 
ernft nimmt, ift ju hoffen, dasz eine Atmosphäre entsteht, 
in ber bie politische Frage ber Remilitarisierung mit poli- 
tischer unb geistlicher Nüchternheit behandelt unb ein Aus- 
einanderbrechen unfereS Volkes unb ber Kirche über biefer 
Frage verhindert Wirb.

2. Die Kirche hat mit höchstem Nachdruck jebermann ju 
verkündigen, dasz Gott in Jesus Christus biefer Erbe feinen

Frieden gebracht hat und durch fein Wort gebietet, das 
wir dem Frieden nachjagen.

Darin besteht wohl in unserem ganzen Volk Einmütig- 
feit, dasz es Frieden, keinesfalls aber Krieg wünscht. Aber 
in der Frage, wie es den irdischen Frieden erhält, bzw. 
erlangt, besteht auch unter den Christen int Augenblick 
feine Übereinstimmung. Die einen sind davon überzeugt, 
dasz die Beteiligung Westdeutschlands am Aufbau einer 
militärischen Verteidigung die Kriegsgefahr erhöht und 
eine Wiedervereinigung Gesamtdeutschlands auf unabseh- 
bare Zeit unmöglich macht. Die andern sind im Gegenteil 
davon überzeugt, dasz allein eine Beteiligung Westdeutsch- 
lands am militärischen Europa dem Frieden bient unb bie 
Voraussetzungen zur Wiedervereinigung Deutschlands auf 
friedlichem Wege schafft, während ein „Neutralismus" 
von ben Weltmächten weder des Westens noch des Ostens 
erlaubt werde unb nur bie verhängnisvolle Wirkung eines 
politischen Sogs zur Folge haben könne.

ES ift von entscheidender Bedeutung, dasz bie Verkündi- 
gung feine ber beiben gekennzeichneten politischen Über- 
zeugungen als kirchlich approbiert. Wenn kirchliche Amts- 
träger zu dieser Frage das Wort ergreifen, bann sollen sie, 
welche Meinung fie auch vertreten, ausdrücklich betonen, 
dasz fie als einzelne reben unb schreiben, nicht aber als 
Lehrer ber Kirche. Denn eine Antwort auf diese politische 
Frage fann nicht unmittelbar unb einbeutig aus bem 
Wort ber Schrift abgeleitet werden, fonbern fann nur in 
nüchterner unb sachkundiger Prüfung aller politischen 
unb geiftigen Voraussetzungen in persönlicher Verant- 
wortung gegeben werden.

3. Die Kirche barf feinen Zweifel barüber aufkommen 
laffen, dasz fie, wie auch immer bie Entscheidung ber ver- 
fassungsmäszig bevollmächtigten Regierungsorgane un- 
fereS Volkes fallen wird, sic einem jeden Glied unfereS 
Volkes zum Dienst verpflichtet unb mit einem jeben Glied 
ber Kirche in Glaubensgemeinschaft verbunden weis — 
feien es solche, bie in militärischen Diensten bem Frieden 
bienen wollen, feien es solche, bie um beS Gewissens willen 
ben Militärdienst verweigern.

Die Synode genehmigt einstimmig biefe Entschlieszung, bie 
in ben kirchlichen Blättern unb im Verordnungsblatt ver- 
öffentlicht werden foll.

Vizepräsident Schneider: Nun ift vorgesehen, dasz ber Herr 
Landesbischof noch ein Wort an uns richtet unb bann felbft 
bie Synode mit Gebet schlieszt. Damit jener Schlusz bann ber 
Ausklang fei, möchte ich hiermit ben materiellen Teil unferer 
Arbeit zum Abschlusz bringen.

Unsere Herbstsynode hat zu Beginn nicht fo ausgesehen, als 
ob fo tiefgehende Probleme hier uns jur Entscheidung vor- 
lägen wie dieses letzte, bie Frage beS Verteidigungsbeitrags, 
Wie auch jene, bie bei ber Ausbildung unfereS Pfarrernach- 
wuchses uns bewegt haben. Was finb ba für Fragen aufge- 
taucht, bie ben ganzen Ernft ber Situation auch unferer Kirche 
gejeigt haben unb bie tief ins Menschliche hineingriffen, fo 
das Wir manchmal doch etwas erschüttert Waren ob bem, WaS 
auch ba vor uns liegt. ES ift Wohl für uns alle immer wieder 
ein Geschenk, wenn wir felbft durch unfer Amt in ber Synode 
gezwungen finb, über solche Dinge nachzudenken unb gemein- 
fam barum ju ringen, dasz Wir einen Ausblick, wenn möglich 
Beschluß finben. Das ift ein stiller, geheimer Segen, ber auch 
bei biefer Arbeit immer Wieber auf ben zurückfällt, ber feinen 
Dienst ehrlich unb freubig tun Will.

Ic nehme an, dasz, fo wie es hier namentlich bei ben letzten 
Problemen mir felbft gegangen ift, uns allen es fo geschenkt 
Wurbe. Ic möchte Ihnen allen bauten für bie Mitarbeit, 
danken für bie brüderliche Verbundenheit unb ben guten Geist, 
in bem Wir beieinanber Waren, danken auch für bie Offen- 
heit, mit ber Wir etwaige Meinungsverschiedenheiten gegen- 
feitig ausgetragen haben. Wenn irgendwo, bann mufe ja ge- 
rade auch baS Letztere in aller Brüderlichkeit unter Christen
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möglich fein. Das ift etwas von bem, was wir in ber Welt 
drauszen so sehr vermissen, unb darum wollte ic besonders 
darauf hingewiesen haben, dasz wir das mitnehmen als ein 
Geschenk, mitnehmen auch als ein Vorbild, wenn wir als 
Partner im Leben nicht ben Bruder neben uns haben, aber 
selbst verpflichtet sind, baS bem anbern gegenüber zu fein.

Ic möchte bamit offiziell unfere Synode zum Abschluß 
bringen unb bitte nun ben Herrn Landesbischof um fein Wort.

Landesbischof D. Bender: Es ift mir auch bei dieser Synode 
gegangen wie bei allen, bie ic miterleben burfte, dasz ic am 
Schluß ftaunen musz, wie Gott uns hindurchgebracht hat. Das 
ift nicht selbstverständlich unb noch nicht allein dadurch ge- 
währleistet, dasz wir uns als Christen bezeichnen ober fühlen, 
sondern baS hat feine einzige Erklärung für jeben, ber bie 
Welt, bie Struktur ber Welt sehen gelernt hat, barin, das 
Gott feine starke Hand sehr spürbar über uns gehalten hat. 
Wir haben auch auf biefer Synode gearbeitet unb, wie eben 
Freund Schneider gesagt hat, finb wir zu erheblichen Fragen 
gekommen, unb hatten doch gemeint, es fei eine Synode, bie 
sic mit Fragen zu beschäftigen hätte, bie im Leben ber Äirche 
auch ihr Gewicht haben unb bie ebenfo wie bie groszen Dinge 
mit aller Treue unb aller Gewissenhaftigkeit erlebigt werden 
müssen. Es ift ja auch ein Glück, dasz sic auch in ber Kirche 
nicht eine schwierige Frage an bie anbere reiht unb Gott auch 
Atempausen gibt unb zwischen ben schweren Arbeiten auch 
leichtere einschiebt.

Synoden finb Höhepunkte im kirchlichen Leben, unb biefe 
Synode war es auch für mich wieder. Aber ba, wo Gott feiner 
Kirche Höhepunkte beschert, ba geschieht es nie fo, dasz nicht 
auch ber Feind wenigstens versucht, baS Werk Gottes zu stören. 
Unb es ift auch über unferer Synode in diesen Tagen ber 
Schatten beS Diabolos, beS Durcheinanderwerfers, gehuscht; 
aber Gott war gut unb gnäbig unb hat es nicht zugelassen, 
das er sic hat bei uns unb unter uns einniften bürfen, fonbern 
dasz, wo ba fo ein Flämmlein aufgeflackert ift aus bem un- 
heimlichen Grund, eS mit feiner Hilfe ausgetreten werden 
fonnte. Auch baS, liebe Brüder, ift durchaus normal, dasz wir 
nicht in allen Dingen einerlei Meinung finb. Es gibt eine 
übergeistliche Ansicht vom Leben ber Kirche unb ber Christen, 
als ob ba nun alles in ewigem Gleichklang unb Einklang vor 
sic gehen müszte. Aber baS ift eine unnüchterne Ansicht und 
Hoffnung. Wenn man in einem Dom steht, dessen Gewölbe 
sic still unb schweigend über uns in ber Höhe zusammen- 
schlieszt, bann ahnt man nicht, wieviel Spannungen durch 
diesen ruhigen Raum zittern; benn ein Gewölbe kann ja nur 
fo gehalten werden, das bie Steine beS Gewölbes dauernd ben 
Druc ber Nachbarsteine aushalten. Unb ebenfo geht es auch 
im Hause Gottes. Auch im Hause Gottes finb biefe Spannun­
gen ba, — aber fie finb nicht negativ fonbern fie finb positiv. 
Sie führen nicht dazu, dasz baS Haus schlieszlic Risse unb 
Sprünge bekommt unb eines Tages auSeinanberberftet, son- 
bern fie bienen dazu, baS Haus beieinanderzuhalten unb baS 
Gleichgewicht beS Baues zu gewährleisten. Erst wenn ein 
Stein ben Druc beS Nachbarsteines nicht mehr aushält unb 
aushalten will, bann bricht’s. Unb barum wollen wir gar 
nicht fo bekümmert fein, wenn wir baS bei jeber Synode unb 
auch bei biefer Synode gemerkt haben, dasz ba — nun fage 
ich — ganz natürliche Spannungen ba finb. Ic mill nur auf 
eine hinweisen, baS ift bie zwischen ber Kirchenleitung unb ber 
Synode, bie ift unb musz fein unb ift folange recht unb ge- 
funb, als es nicht zu Sprüngen führt, fonbern fo, dasz eines 
baS anbere hält, unb baS geht nicht ohne Druck, unb dasz nur

fo baS Haus bleibt unb wächst unb feine Mauern gerabe
stehen.

Mic hat, wenn ic den Gang der Synode bedenke, immer 
wieder das Wort des 91. Psalms gepackt: „Wer unter dem 
Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen 
bleibt"; was ist das doch köstlich, dafür ein Augei
men, das wir in diesen Schatten sitzen

ein Auge zu bekon- 
burften unb bürfen,

unb daß mir unter bem Schut beS Allmächtigen geborgen 
maren, beS Allmächtigen, ber fertig wird auch mit allen un- 
feren Unzulänglichkeiten, mit ber Beschränktheit unfereS Blicks 
unb ber Einseitigkeit unferer Meinungen unb unfereS Inter- 
effeS. Unb ber es macht, dasz ber Feind, ber ba immer zwischen- 
durch huscht, weichen musz. Es ift einfach eine unbändige 
Freude, wieder einmal Zeuge bafür gemorben zu fein, wie 
Gott mit feinen Leuten umgeht, unb, wie Freund Schneider 
vorhin gesagt hat, dasz mir baS ja nicht für selbstverständlich 
nehmen, fonbern baS geht uns auf, menn mir in bie „Welt" 
hineintreten, mo es fo etwas ähnliches einfach nicht gibt. Unb 
barum möchte ic zum Schlusz Gott danken, dasz er uns mieber 
einen Anschauungsunterricht gegeben hat bafür, maS Er 
fertig bringt, unb mie Er feine Leute, feine fehr merkwürdigen 
unb komischen Leute beieinanber hält, fie zueinander zwingt, 
ihnen nicht erlaubt, bem Fleische Raum zu geben, menn eS 
manchmal schon arg brängt, unb mie Gott feinen Seuten auch 
bei allem natürlichen Eifer bo Ch hilft zu einer Zartheit unb zu 
einer Rücksichtnahme auf ben anberen, fo das es bie anbern 
auch fpüren, unb mie Er fo ben Ring schlieszt unb geschlossen 
hat auch in diesen Tagen um uns. Darum sollen mir uns 
nicht fürchten, sollen uns nicht fürchten im Blick 
auf unfere Synode, nicht fürchten im Blick auf un­
fere Kirche, bie ja in fo viel Anfechtungen steht. Wir 
neigen oft zu biefer Furcht, weil unfere Augen auf baS 
Vordergründige gerichtet finb unb alles baS sehen, was ba 
agiert auf ber Weltbühne, auf bie Menschen unb auf bie 
Mächte, bie unsichtbaren, ungreifbaren unb unangreifbaren 
Mächte. Ic fage, mir füllen uns babor nicht fürchten, fonbern 
füllen unverwandt hinsehen zu bem, ber feinen Schatten auf 
uns fallen läszt, unb ber uns in feinem Schirm unb Schut 
eingeschlossen hat. Er hat eS mit feinem groszen unb teuren 
Siegel versiegelt, dasz er es fo halten mirb mit uns bis an ber 
Welt Enbe um Jesu Christi willen. Unb mir fallen uns auch 
nicht fürchten im Blick auf unfer Volk unb bie Welt, obwohl 
ein grozer Unterf Chieb besteht in ber Hoffnung, bie mir über 
bem Volk Gottes auf Erben haben, unb über ber Hoffnung 
für unfer Volk. Db Gott unfer Volk als Volk durchbringt, baS 
müssen mir ihm befehlen, ber allein recht richtet: benn feine 
Verheiszung beS enbgültigen Heiles gehört nur feinem Volk. 
Aber mir fallen auch nicht zittern bei bem Gedanken, das Gott 
mit uns unb unferem Volk durch Gerichte gehen könnte, son- 
bern auch in diesem Gericht mirb Gott eS machen, das unfere 
innere grosze Freude, unter bem Schut beS Allmächtigen zu 
stehen, nicht aufhören mirb. Er mirb eS auch machen, baft es 
mit feinen Seuten bann geht mie mit jenen brei Männern, bie 
in ber Flamme standen, bie alles um fie her verzehrte, unb 
als fie heraus kamen, mar auch fein Ruc eines Rauches an 
ihnen bemerfbar. Gott ift ein Gott, ber Wunder tut, unb Er 
schenkt uns allezeit bie Augen, biefe Wunder, mo fie geschehen, 
wahrzunehmen. Unb ic habe auf biefer Synode wirkliche 
Wunder mahrgenommen.

SanbeSbifchof D. Bender fpriCht baS Schluszgebet.
Die Tagung mirb um 21.55 Uhr geschlossen.



Anlage I.

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens 

im Herbst 1951.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

Die Voraussetzungen für die Erlangung eines geistlichen Amtes
in der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

)
§ 1

Wer auf eine Gemeinde- oder landeskirchliche 
Pfarrstelle oder auf eine kirchliche oder staat­
liche Religionslehrersielle, deren Inhaber eine 
theologische Vorbildung bedarf, berufen werden 
will, muß die nachstehenden Voraussetzungen 
erfüllen.

§ 2
Der Bewerber muß

a) männlichen Geschlechts sein,
b) geistig gesund und an der Verwaltung der 

Stelle durch körperliche Leiden nicht behin­
dert sein,

c) der Landeskirche angehören oder bereit sein, 
ihr beizutreten,

d) die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen 
oder erwerben.

§ 3
Der Bewerber muß weiter

a) im Besitze des Reifezeugnisses eines huma­
nistischen Gymnasiums seirt,

b) nach einem mindestens siebensemestrigen 
Studium an einer deutschen staatlichen Hoch­
schule die I. theol. Prüfung mit Erfolg abge­
legt haben,

c) nach einem weiteren, mindestens zwei- 
semestrigen Studium am Praktisch-theologi­
schen Seminar in Heidelberg die II. theol. 
Prüfung mit Erfolg abgelegt haben,

d) ordiniert sein. Sofern er in einer anderen Lan­
deskirche ordiniert ist, muß er den Bekennt­
nisstand der Landeskirche anerkennen.

§4
Inwieweit Frauen in kirchliche oder staat­

liche Amtsstellen, deren Bekleidung theol. Vor­
bildung erfordert, berufen werden können, be­
stimmt sich nach kirchlichem Recht, insbesondere
dem Gesetz, die Vikarinnen betr., vom 14. 3. 1944/ 
4. 3. 1948 (VBl. 1944 S. 10/1948 S. 6 f.).

§5
1. Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat wird 

ermächtigt, durch Verordnung eine Studien- und 
Prüfungsordnung zu erlassen. Diese Studien- und 
Prüfungsordnung hat im einzelnen die Voraus­
setzungen und Erfordernisse des theologischen 
Studiums, die Bedingungen für die Zulassung 
und das Bestehen der beiden theologischen Prü-

e

fungen zu regeln und Anordnungen über die
praktisch-theologische Ausbildung, insbesondere 
über die Einrichtung und den Besuch eines Kan- 
didaten-Konvikts der Landeskirche zu treffen. In 
diese Studien- und Prüfungsordnung sind auch 
Bestimmungen darüber aufzunehmen, wie das 
Reifezeugnis einer nichihumanisiischen Anstalt 
zu ergänzen ist (§ 3 a), inwieweit das Studium an 
nichtdeutschen und kirchlichen Hochschulen an­
erkannt wird (§ 3 b), und ob die erste theolo­
gische Prüfung nur vor der kirchlichen Prüfungs­
kommission oder auch an einer theologischen 
Fakultät abgelegt werden kann.
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2. Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat wird 
ermächtigt, in ganz besonderen Ausnahmefällen 
in Abweichung von den Bestimmungen der §§ 2 
und 3 Berufungen in ein geistliches Ami vorzu­
nehmen.

. § 6
Ein Theologe, der in einer anderen deutschen 

oder ehemals deutschen Landeskirche die Be­
fähigung zum geistlichen Ami erworben hat, 
kann auf eine der in § 1 aufgeführten Stellen be-

rufen werden, wenn die allgemeinen Voraus­
setzungen des § 2 erfüllt sind und Vorbildung 
und abgelegte Prüfungen den in diesem Gesetz 
und der Studien- und Prüfungsordnung aufge­
stellten Erfordernissen im wesentlichen ent­
sprechen.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
Kar1sruhe,den

Der Landesbischof:
1951.

Begründung.

Anläßlich der Neufassung der Prüfungsord­
nung wurde im Evang. Oberkirchenrat auch die 
Frage aufgeworfen, worauf die Zuständigkeit 
des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats zur Er­
lassung einer solchen Prüfungsordnung beruht. 
Die erste Prüfungsordnung vom 1. November 
1872 (VBI. S. 103 ff.) ist durch Allerhöchste Ent­
schließung des Landesherrn als Landesbischof 
erlassen worden, nachdem die Generalsynode 
von 1871 die Grundsätze für eine neue kirchliche 
Prüfungsordnung festgestellt hatte. Alle folgen­
den Prüfungsordnungen vom 6. April 1887 (VBI. 
S. 39 ff.) u. vom 11. Februar 1906 (VBI. S. 18 ff.) sind 
ebenfalls durch Allerhöchste landesherrliche 
Verordnung auf Antrag des Evang. Oberkirchen­
rats nach dessen Beratung mit dem General­
Synodalausschuß ergangen. ./

Nach Wegfall des landesherrlichen Kirchen-
regiments wurde die Prüfungsordnung
13. Juli 1921 (VBI. S. 65 ff.) und ebenso die Prü-

vom

fungsordnung vom 18. März 1932 (VBI. S. 31 ff.) 
durch einfache Verordnung der damaligen 
Kirchenregierung, d. h. heute des Erweiterten 
Evang. Oberkirchenrais, erlassen. Man ist dabei 
wohl von der Annahme ausgegangen, daß die 
Kirchenregierung im wesentlichen die verfas­
sungsrechtlichen Funktionen des Landesherrn als 
Landesbischof wahrzunehmen hat und deshalb 
auch, wie dieser es war, berechtigt ist, die Prü­
fungsordnung zu erlassen. Die Prüfungsordnung 
ist aber zweifellos eine Rechtsverordnung, die von 
dem Erweiterten Evang. Oberkirchenrat nur er­
lassen werden kann, wenn ein Gesetz, d. h. eine 
von der Landessynode ordnungsmäßig beschlos­
sene Rechtsvorschrift den Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrat zum Erlaß der Prüfungsordnung 
ermächtigt.

Der Landessynode ist in ihrer diesjährigen 
Frühjahrstagung ein Gesetzesentwurf vorgelegen, 
der den § 72 Kirchenverfassung (KV) dahin­
gehend erweitert, daß der Erweiterte Evang. 
Oberkirchenrat nicht nur zur Ordnung der 
Dienst- und Besoldungsverhältnisse der unstän­
digen Geistlichen wie bisher, sondern auch noch 
zur Erlassung von Bestimmungen über die Zu­
lassung zu den beiden theologischen Prüfungen

(Studien- und Prüfungsordnung) ermächtigt wird. 
Bei den Beratungen im Rechisausschuß der 
Synode wurde geltend gemacht, daß die Lan- 
dessynode eine solche Ermächtigung nur ertei­
len könne, wenn in dem zu erlassenden Gesetz 
zugleich grundsätzliche Bestimmungen enthalten 
sind, welche die Voraussetzungen zur Beklei­
dung eines geistlichen Amtes in der Landes­
kirche regeln, und es wurde, nachdem der Er­
weiterte Evang. Oberkirchenrat die Gesetzesvor­
lage zurückgezogen hatte, der Wunsch ausge­
sprochen, bei der Herbsttagung einen entspre­
chenden Gesetzesentwurf in Vorlage zu bringen. 
Im Zusammenhang damit soll dann auch der 
Landessynode der Entwurf der von dem Erwei­
terten Evang. Oberkirchenrat zu erlassenden 
Studien- und Prüfungsordnung zur Kenntnis ge­
geben werden, damit die Landessynode die 
Möglichkeit hat, Anregungen und Vorschläge 
für die Ausgestaltung dieser Verordnung im ein­
zelnen zu geben, die der Erweiterte Evang. Ober­
kirchenrat dann in geeigneter Weise verwenden 
kann.

Diesem Wunsch ist mit dieser Vorlage ent­
sprochen. Im wesentlichen bedarf wohl der Ge­
setzesentwurf keiner eingehenden weiteren Er­
läuterung. Es sei kurz nur folgendes gesagt:

Zu § 1: Als geistliche Stellen, zu deren Be­
kleidung die im Gesetz und in der aufgrund des 
Gesetzes ergangenen Verordnung aufgestellten 
Voraussetzungen erfüllt werden müssen, zählen 
nicht’ nur die Gemeindepfarrstellen und die lan­
deskirchlichen Pfarrstellen, sondern auch die Re­
ligionslehrerstellen, die von theologisch Vorge­
bildeten bekleidet werden, gleichgültig, ob diese 
Stellen rein kirchliche oder staatliche Stellen 
sind.

4

Zu § 2: Die hier verlangten Bedingungen
sind allgemeiner Art. Durch § 2a ist auch die 
Frage grundsätzlich entschieden, ob Frauen in 
gleichem Umfang auf geistliche Stellen berufen 
werden können wie Männer in der Weise, daß 
grundsätzlich nur den letzteren der Zugang zum 
Pfarramt und auch zum Amt des Religionslehrers 
offen steht. Soweit Ausnahmen bestehen, müssen 
sie durch kirchliches Recht besonders geregelt
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sein und sind es bereits durch das Gesetz, die 
Vikarinnen betr., vom 14. 3. 1944/4. 3. 1948, wor­
über § 4, der mit § 2a zusammenzuhalten ist, 
Regelung getroffen hat. Dieses Vikarinnengesetz 
ist befristet bis zum Inkrafttreten der neuen Ver­
fassung erlassen. Bei der Prüfung, inwieweit 
theologisch vorgebildete Frauen in einem geist­
lichen Amt verwendet werden können, ist hier 
schon, wie gesagt, eine gewisse grundsätzliche 
Vorentscheidung getroffen.

Daß nur solche Personen zu einem geistlichen 
Amt zugelassen werden können, die geistig ge­
sund und durch körperliche Leiden an der Ver- 

waltung des geistlichen Amtes nicht behindert 
sind und die der Landeskirche angehören, ist 
eine Selbstverständlichkeit, die aber zweck­
mäßigerweise hier doch ausgesprochen werden 
sollte (§ 2 b).

Soweit der Bewerber seinen Wohnsitz noch 
außerhalb Badens hat und deshalb noch nicht 
Mitglied der Landeskirche sein kann, ist seine 
Bereitschaftserklärung zu dieser Mitgliedschaft 
erforderlich (vergl. § 2 c).

Da nach Artikel V des Kirchenverirags vom
14. November 1932 nur auf ein Pfarramt ein Geist­
licher berufen werden soll, der die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt, muß dies in § 2d 
ausgesprochen werden.

Zu § 3. Die Bestimmung in § 3 a ist auch des­
wegen aufzunehmen, weil in dem genannten 
Artikel V des Kirchenvertrags als Voraussetzung 
für die Bekleidung eines Pfarramtes ein zum Stu­
dium an einer deutschen Universität berechti­
gendes Reifezeugnis verlangt wird.

Im § 3 b und c ist die Grundstruktur der theo­
logischen Vorbildung umrissen und damit fest­
gelegt, daß es der Studien- und Prüfungsordnung 
nicht freisteht, unter die hier vorgesehenen Min­
destforderungen zurückzugehen. Außerdem ist 
dies nach Artikel V des erwähnten Kirchenver­
trags insofern auch nicht möglich, als wiederum
hier bestimmt ist, daß zu einem Pfarramt nur zu­
gelassen wird, wer ein mindestens dreijähriges 
philosoph.-iheol. Studium an einer deutschen 
staatlichen Hochschule zurückgelegt hat: Im 
Schlußprotokoll zu Artikel V ist gesagt, daß das 
an einer österreichischen Universität oder an 
den Universitäten zu Basel, Zürich und Bern zu­
rückgelegte Studium demjenigen an einer deut­
schen Universität gleichzuachten ist. Als der 
Kirchenvertrag abgeschlossen wurde, stand die 
Bildung und Ausgestaltung kirchlicher Hoch­
schulen noch im Anfang. Heute nehmen diese

Hochschulen in der wissenschaftlichen Ausbil­
dung der Theologen eine beachtliche Stellung 
ein, sodaß damit zu rechnen ist, daß eine nicht 
geringe Anzahl junger Theologen auch an sol­
chen kirchlichen Hochschulen studieren wird. 
Ihrer Zulassung zum Pfarramt dürften keine 
Schwierigkeiten begegnen, denn in Artikel V 
Absatz 3 des Kirchenvertrags ist bestimmt, daß 
bei kirchlichem und staatlichem Einverständnis 
von den in diesem Artikel genannten Erforder­
nissen abgesehen werden kann.

Es kann niemand ein geistliches Amt beklei­
den, der nicht ordiniert ist. Da die Ordination 
nicht wiederholbar ist, muß ein in einer außer- 
badischen Kirche Ordinierter das bei der Ordi­
nation auch abzugebende Versprechen, Gottes 
Wort dem evangelischen Glauben und dem Be­
kenntnisstand der Landeskirche gemäß zu ver­
künden, nachholen. Dies sieht § 3 d vor.

Zu § 4 ist das Erforderliche in den Ausführun­
gen zu § 1 gesagt.

§ 5 erhält nun die eigentliche Ermächtigung 
für den Erweiterten Evang. Oberkirchenrat zum 
Erlaß der Studien- und Prüfungsordnung. Dabei 
ist in einer Weise die Zuständigkeit umgrenzt, 
die dem Erweiterten Evang. Oberkirchenrat den 
nötigen Spielraum in der Ausgestaltung der ein­
zelnen Bestimmungen läßt. Aus dem beigefüg­
ten Entwurf dieser Studien- und Prüfungsord­
nung ist im einzelnen zu ersehen, wie der Er­
weiterte Evang. Oberkirchenrat gedenkt, von 
der Ermächtigung Gebrauch zu machen.

Wenn das hier vorgesehene Gesetz in Kraft 
tritt, wird es nicht mehr möglich sein, Personen, 
die nicht die theologische Universitäisvorbil- 
dung haben, in ein geistliches Amt zu berufen. 
Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat ist der 
Auffassung, daß an diesem Grundsatz festgehal­
ten werden soll, daß es aber doch ganz beson­
ders gelagerte Fälle geben kann, in denen es 
der Kirchenleitung freistehen sollte, geistlich be­
sonders qualifizierte Persönlichkeiten, die eine 
gute Vorbildung haben und durch ihre bisherige 
Tätigkeit die Gewähr bieten, den Anforderungen 
des geistlichen Amts gewachsen zu sein, in ein 
solches Amt zu berufen.

Zu § 6: Schließlich mußte noch des Falles ge­
dacht werden, unter welchen Voraussetzungen 
Theologen, die im Bereich anderer Landeskirchen 
ihre Vorbildung empfangen und dort Prüfungen 
abgelegt haben, auch im Dienst unserer Landes­
kirche verwendet werden können.



Anlage IL

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens

• im Herbst 1951. .

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

Die Abänderung des Gesetzes, die Zurruhesetzung und die Ruhestandsbezüge 
der Geistlichen betr.

- Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

§ 1
In § 2 des Gesetzes, die Zurruhesetzung und 

die Ruhestandsbezüge der Geistlichen betr., in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Mai 
1928 (VBI. S. 31 ff.) mit verschiedenen Abände­
rungen wird als Ziffer 4 eingeschaltet:

wenn er in seiner Gemeinde eine ersprieß­
liche Tätigkeit nicht ausübt und auch nicht 
zu erwarten ist, daß er in einer anderen Ge-
meinde ersprießlich wirken wird. -•

Der bisherige Abschnitt Ziff. 4 wird Ziff. 5.

§ 2
In § 3 des oben genannten Gesetzes, die Zur­

ruhesetzung und die Ruhestandsbezüge der 
Geistlichen betr.. wird in Absatz 1 nach dem 
Wort „gewähren” und vor dem letzten Satz ein-
gefügt:

Außerdem soll der zuständige Dekan vorher 
unter Hinzuziehung von 2 anderen Pfarrern 
eine Aussprache mit dem betr. Pfarrer gehabt 
und darüber dem Erweiterten Evang. Ober­
kirchenrat berichtet haben.

§3 59

1. In dem oben genannten Gesetz, die Zur­
ruhesetzung und die Ruhestandsbezüge der 
Geistlichen betr., in dem Gesetz, die Diensibe­
züge der Geistlichen betr., und in dem Gesetz, 
die Hinterbliebenenversorgung der Geistlichen 
betr., wird jeweils das Wort „Kirchenregierung" 
durch die Worte „Erweiterter Evang. Öber- 
kirchenrat" ersetzt.

2. Der Evang. Oberkirchenrat wird ermäch­
tigt, die in Absatz 1 aufgeführten Gesetze in der 
jetzt geltenden Fassung zu veröffentlichen.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
Kar1sruhe, den

Der Landesbischof:
1951.

Begründung.

I.
Nach § 3 des Gesetzes, die Rechtsverhältnisse 

der Geistlichen der Landeskirche betr. (Dienst­
gesetz), und nach § 68 der Kirchenverfassung 
(KV) ist die Ernennung eines Pfarrers auf eine 
Pfarrei unwiderruflich. Diese Unwiderruflichkeit

kommt allerdings nur dem Gemeindepfarrer zu. 
Der sogenannte landeskirchliche Pfarrer, der auf 
eine landeskirchliche Pfarrstelle (§ 69 KV) be­
rufen wird, ist frei versetzbar. Dies ist durch eine 
Bekanntmachung des Evang. Oberkirchenrats 
vom 9. 3. 1922 (VBI. S: 32) als die Auffassung der 
Landessynode festgestellt worden.

4
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Ebenso sind frei versetzbar theologisch vorge­
bildete Religionslehrer, die nach dem geltenden 
kirchlichen Recht wie Beamte behandelt werden.

Die Abberufung eines Gemeindepfarrers ent­
gegen der erwähnten Bestimmung des § 3 des 
Diensigesetzes, des § 68 KV und entgegen seinem 
Willen kann erfolgen entweder

A aufgrund eines besonderen Verwaltungs­
verfahrens,

B aufgrund eines Erkenntnisses des Diszipli­
nargerichts.

A. Die rechtlichen Unterlagen für die Durch­
führung des Verwaltungsverfahrens sind fol­
gende:
§ 68 Satz 2 KV:

„Nur aus dringenden Rücksichten des Dienstes 
darf die Kirchenregierung einen Pfarrer ohne 
sein Ansuchen versetzen."

§ 3 Abs. 2 des Dienstgesetzes:
„Die Versetzung eines Pfarrers ist ohne sein 
Ansuchen, abgesehen vom Dienststrafweg (§ 8 
dieses Gesetzes), nur aus dringenden Rück­
sichten des Dienstes zulässig. Solche dringen­
den Rücksichten des Dienstes liegen u. a. 
auch dann vor, wenn eine Veränderung in 
der Organisation der Pfarreien oder ihrer Be­
zirke die zeitweilige Nichtbesetzung einer 
bisherigen Stelle erforderlich macht. Erfolgt 
die Versetzung eines Pfarrers infolge eines 
Umstandes, den er zu vertreten hat, so kön-
nen ihm die Umzugskosten ganz oder teil-«
weise zur fast gelegt werden. Der Anspruch 
auf das gesetzliche Diensteinkommen bleibt 
unberührt."
Bei dem Verfahren der Versetzung aus dienst­

lichen Gründen ist zu beachten § 5 des Dienst­
gesetzes:

,,Ueber das Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 3 Abs. 2 und seine Anwendung ent­
scheidet die Kirchenregierung endgültig. Die 
Entscheidung der Kirchenregierung ist bin­
dend auch für das in einem etwa nachfolgen­
den Dienststrafverfahren tätig werdende 
Dienstgericht. Vor der Entscheidung ist dem 
Pfarrer — auf Verlangen mündliches - Ge­
hör zu gewähren. Auch ist er befugt, einen 
Vertreter gemäß § 16 dieses Gesetzes zu be­
stellen. Die Entscheidung selbst ist mit Grün­
den zu versehen und ihm zuzustellen."
Nicht nur die Versetzung auf ein anderes Amt 

wider Willen, sondern auch die Zurruhesetzung 
eines Pfarrers wider seinen Willen stellt eine 
Abberufung von dem Amt dar. Hier ist von ein­
schlägiger Bedeutung § 2 des Ruhestandsge­
setzes, den wir vollständig wiedergeben:

„Ohne sein Ansuchen kann ein Pfarrer, abge­
sehen vom Dienststrafweg, in den Ruhestand 
versetzt werden,

1

1. wenn er das 65. Lebensjahr zurückgelegt 
hat,

2. wenn er infolge körperlicher Gebrechen 
oder wegen Schwäche seiner körperlichen 
oder geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner 
Amtspflichten unfähig geworden ist,

3. wenn er mit seiner Gemeinde derart zer­
fallen ist, daß seine Wirksamkeit auch in 
einer anderen Gemeinde nicht mehr mög­
lich oder dem landeskirchlichen Interesse 
zuwider ist,

4. wenn er sich weigert, der gemäß § 3 des 
Diensigesetzes vom 24. März 1920 in der 
Fassung des Gesetzes vom 7. März 1922 
(VBl. S. 30) gegen ihn ausgesprochenen 
Versetzung Folge zu leisten."

Dazu kommt die Verfahrensvorschrift im § 3
des Ruhestandsgesetzes:

0
„Ueber das Vorliegen der Voraussetzungen 
der §§ 1 und 2 und ihre Anwendung ent­
scheidet die Kirchenregierung endgültig. Zu 
einer Entscheidung in den Fällen des § 2 ist 
eine Mehrheit von % der Stimmen erforder­
lich. Die Entscheidung der Kirchenregierung 
ist bindend auch für das in einem etwa nach-
folgenden Dienststrafverfahren tätig wer-
dende Dienstgericht. Vor der Entscheidung 
ist dem Pfarrer - auf Verlangen mündliches 
— Gehör zu gewähren. Die Entscheidung 
selbst ist mit Gründen zu versehen und ihm 
zuzustellen.
Ein gemäß §§ 1 und 2 in den Ruhestand ver­
setzter Pfarrer behält seine Amtsbezeichnung 
sowie die Befähigung zur Vornahme geist­
licher Amtshandlungen."
B. Ein Pfarrer kann von seiner Stelle entfernt 

werden durch Erkenntnis des Disziplinargerichts, 
wenn er sich eines Dienstvergehens schuldig 
macht. Ein Dienstvergehen liegt vor, wenn ein 
Pfarrer schuldhaft Pflichten verletzt, die sich aus 
seiner Amtsstellung ergeben. Solche Pflichten 
sind die unmittelbaren Dienstpflichten, die 
Pflicht, sich in und außer dem Dienst des Ver­
trauens und der Achtung würdig zu zeigen, die 
seinem Amt entgegengebrachi werden (§ 1 der 
Disziplinarordnung der DEK vom 13. 4. 1939 in 
der Fassung des § 5 Ziffer 1 der VO des Rais der 
EKD vom 2. 5. 1946, VBl. S. 20). Der Strafenkatalog 
sieht in § 5 nicht die Versetzung auf eine andere 
Stalle, sondern nur die Entfernung aus dem Ami 
oder die Entfernung aus dem Dienst vor. Durch 
die Entfernung aus dem Amt erlangt nach § 9 
der Bestrafte die rechtliche Stellung eines Geist­
lichen im Wartestand. Jedoch erhält er als 
Wartegeld höchstens vier Fünftel des Betrages, 
der ihm sonst bei der Versetzung in den Warte­
stand zustehen würde, und die Zeit, die er auf 
Grund der Entfernung aus dem Amt im Warte­
stand verbringt, wird auf seine ruhegehaltsfähige 
Dienstzeit nicht angerechnet. Die Entfernung aus 
dem Dienst hat zur Folge, daß der Bestrafte auch

♦
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den Anspruch auf sämtliche Dienstbezüge und 
auf Versorgung sowie die Befugnis, die Amtsbe­
zeichnung zu führen, verliert.

II.
Die unter I aufgeführten gesetzlichen Bestim­

mungen mußten bisher genügen, um dem in 
einer Gemeinde auftretenden Bedürfnis nach 
einem Wechsel in der Person des Pfarrers ge­
recht zu werden. Abgesehen vom Fall eines 
dienststrafrechtlich zu verfolgenden Vergehens, 
der hier ausscheiden kann, konnte eine zur Her­
stellung der Ordnung erforderliche Abberufung 
von einer bestimmten Dienststelle nur erfolgen 
entweder durch eine Versetzung im dienstlichen 
Interesse, oder wenn der Pfarrer mit der Ge­
meinde so zerfallen war, daß seine Wirksamkeit 
auch in einer anderen Gemeinde nicht mehr 
möglich oder dem landeskirchlichen Interesse 
zuwider war, durch eine Zurruhesetzung des 
Pfarrers. Nicht berücksichtigt in unserer kirch­
lichen Gesetzgebung ist aber der Fall, in 
welchem von einem Zerfallensein des Pfarrers 
mit seiner Gemeinde deshalb nicht gesprochen 
werden kann, weil in der Gemeinde das kirch­
liche Leben erloschen, der Pfarrer aber nach 
seinem ganzen Wesen nicht in der Lage ist, in 
der Gemeinde ein Neues zu wirken, und von 
ihm auch nicht erwartet werden kann, daß er 
in einer anderen Gemeinde dies tun wird. 
Zwischen Pfarrer und Gemeinde bestehen kei­
nerlei Spannungen oder Zerwürfnisse, weil eine 
solche Gemeinde nichts fordert und zufrieden 
ist, wenn der Pfarrer sie in Ruhe läßt, und ande­
rerseits der Pfarrer nach seinem ganzen Habitus 
nicht fähig ist und auch keine Anstrengungen 
macht, diese Gemeinde aus dem Schlaf aufzu­
wecken. Eine andere Gemeinde mit einem
solchen Pfarrer zu bedenken, könnte nicht ver-
antwortet werden. Hier war die Kirchenleitung 
allein auf die Einsicht des Pfarrers angewiesen, 
die aber nicht immer angetroffen wird - Diese 
Lücke soll der hier vorliegende Gesetzesentwurf 
verzäunen, der in dem Kleinen Verfassungsaus­
schuß beraten wurde mit dem Ziele der Vorlage 
an die Landessynode.

Dabei wurde auch die Rechtslage in anderen 
Landeskirchen zu Rate gezogen. Eine ähnliche 
Bestimmung, wie sie in der Gesetzesvorlage vor­
gesehen ist, findet sich in der Pfälzischen Lan­
deskirche § 41 Abs. 2, Ziff. 3 KV; in der Würt- 
temb. Landeskirche in .§ 1 der Verordnung über 
die Versetzung von Geistlichen in ein anderes 
Amt und in den Wartestand vom 10. 7. 1942; in 
der Bayr. Landeskirche im Pfarrgesetz vom 27. 4. 
1939 § 48 Abs. 1, Ziff. 2; in der Evang. Kirche 
von Hessen und Nassau im Kirchengesetz vom 
11. Mai 1949 § 2 Abs. 2; in der Hannov. Landes­
kirche in der Verordnung über die Versetzung 
eines Geistlichen vom 2. Oktober 1942 § 3. Ein 
Hamburg. Gesetzesentwurf, der der Synode vor-

gelegt werden soll, sieht in § 6 eine ähnliche Be­
stimmung vor.

Bei der Vorberatung ist die Frage aufgewor­
fen worden, ob der Begriff der „nicht ersprieß­
lichen Tätigkeit" hinlänglich bestimmt ist, so-
daß die Gefahr einer mißbräuchlichen Anwen­
dung des Gesetzes nicht besteht. Nicht ersprieß­
lich wirkt, wer trotz immer wieder getätigter Ver­
suche und Hülfen und Mahnungen der Amts­
brüder, des Dekans und Kreisdekans und der 
Kirchenleitung nicht in der Lage ist, den Auf­
trag als Diener Jesu Christi so zu erfüllen, wie 
dies ein gewissenhafter im Umgang mit dem 
Wort und im Gebet lebender Pfarrer mit ange­
messenen geistigen Kräften zu tun in der Lage 
ist. Es wird also ein nach diesem Gesetzesent­
wurf einzuleitendes Verfahren immer erst am 
Ende längerer Bemühungen stehen, der Ge­
meinde und dem Pfarrer zu helfen, lebendige 
Glieder der Kirche zu werden, wenn diese Be­
mühungen schließlich erfolglos sind, weil es dem
Pfarrer nun einmal nicht gegeben ist. Hier er-
heischt es einfach, die Verantwortung für die 
Durchführung des Auftrages der Kirche, daß in 
einer solchen Gemeinde nach Beseitigung des 
Pfarrers mit neuen Kräften eine Besserung ver­
sucht wird.

III.
Obwohl das Verfahren, in welchem durch 

den Erweiterten Evang. Oberkirchenrat die Fest­
stellung getroffen wird, daß der in Frage kom­
mende Pfarrer weder in seiner noch in einer 
anderen Gemeinde für die Kirche ersprießliche 
Arbeit leisten kann, in § 3 des Ruhestandsge­
setzes (siehe oben unter I) eine Reihe von Be­
stimmungen zum Schutze des Pfarrers enthält, 
war der Kleine Verfassungsausschuß doch der 
Auffassung, daß hier noch eine Vorschrift ein­
zubauen sei, die bezweckt, in dem Verfahren 
auch die Auffassung des Dekans des Kirchen­
bezirks, dem der fragliche Pfarrer angehört, zu 
Worte kommen zu lassen. Denn der Dekan kennt 
durch seine örtliche Verbundenheit die Zustände 
in der Gemeinde und die Persönlichkeit des 
Pfarrers. Die Bestimmung in § 2 des Entwurfs sieht 
vor, daß der Dekan unter Verwendung dieser Er­
fahrungen zusammen mit 2 anderen Pfarrern des 
Bezirks eine Aussprache mit dem im Verfahren 
befangenen Pfarrer haben soll, um sich ein Ur­
teil darüber zu bilden, ob hier wirklich eine Zur­
ruhesetzung erforderlich ist oder vielleicht auf 
andere Weise den Mängeln abgeholfen werden 
kann. Für den Erweiterten Evang. Oberkirchen­
rat wird der Bericht über die Aussprache und 
das Gutachten des Dekans ein wertvoller Bei­
trag sein, weil der Erweiterte Evang. Ober­
kirchenrat naturgemäß den konkreten Verhält­
nissen ferner steht.

IV.
Wenn in dem unter III behandelten Zusatz 

die Bezeichnung „Erweiterter Evang. Ober-
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kirchenraf" verwendet wird und verwendet wer­
den muß, dann erscheint es angezeigt, in dem 
ganzen Gesetz und in den in innerem Zusammen­
hang mit diesem Gesetz stehenden Gesetzen 
über die Dienstbezüge bzw. über die Hinter­
bliebenenversorgung der Geistlichen die bis 1933 
übliche Benennung dieses Organs „Kirchen­
regierung" allenthalben, wo sie in diesen Ge­

setzen vorkommt, in „Erweiterter Evang. Ober­
kirchenrat" umzuändern.

Da die drei genannten Gesetze seit ihrer
letzten Bekanntgabe (VBI. 1928 S. 29 ff.) vielfäl­
tige Abänderungen erfahren haben, ist es an­
gezeigt, den jetzt geltenden Text neu zu ver­
öffentlichen. %

1
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Anlage III.

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens

im Herbst 1951.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

Die Besoldungsverhältnisse der kirchlichen Bediensteten betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

Artikel 1
Die Landessynode hat gemäß § 120 Abs. 2 KV 

dem vom Erweiterten Evang. Oberkirchenrat er­
lassenen vorläufigen kirchlichen Gesetz,

die Besoldungsverhältnisse der kirchlichen
Bediensteten betr., vom 19. Juli 1951 (VBI.
S. 45)

zugestimmt.

* Artikel 2

Das vorläufige kirchliche Gesetz wird hiermit 
als endgültig verkündet. .

Karlsruhe, den 1951.

Der Landesbischof:

Gesetzestext:

"Die Besoldungsverhältnisse der kirchlichen Be­
diensteten betr.

Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat hat ge­
mäß § 120 KV als vorläufiges kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

§ 1
1. Die ständigen und unständigen Geistlichen 

sowie die planmäßigen und außerplanmäßi­
gen Beamten erhalten für die Zeit vom 1. 7. 
1951 ab zu ihrem Grundgehalt (Grundver­
gütung) sowie zu den ruhegehaltsfähigen 
Stellenzulagen eine nicht ruhegehaltsfähige 
Zulage von 15 v. H.

2. Außer den Zulagen gemäß Absatz 1 wird ein 
nicht ruhegehaltsfähiger besonderer Zuschlag 
gewährt.

Dieser beträgt bei einem Grundgehalt 
(Grundvergütung) bis zu

154.99 DM monatlich 
von 155.- bis 174.99 DM monatlich 
von 175.- bis 189.99 DM monatlich 
von 190.- bis 204.99 DM monatlich 
von 205. - bis 214.99 DM monatlich 
von 215.- bis 229.99 DM monatlich

24.- DM,
21.- DM,
17.- DM,
14.- DM,
11.- DM,
6.- DM.

3. Auf die Leistungen von Absatz 1 und 2 wird 
die aufgrund der Bekanntmachung vom 17.
3. 1951 (VBI. S. 17) bisher gewährte allge­
meine Sonderzulage von monatlich 20.- DM 
angerechnet. Dagegen wird die den Beamten 
bisher gewährte Teuerungszulage von monat­
lich 20.- DM in den Ortsklassen Sonder­
klasse, A und B und von monatlich 17.- DM 
in den Ortsklassen C und D weitergezahlt.

1
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§ 2

1. Die Angestellten erhalten für die Zeit vom 
1. 7. 1951 ab zu ihrer Grundvergüiung eine 
Zulage von 20 v. H.

2. Außer der Zulage gemäß Absatz 1 wird den 
Angestellten bis auf weiteres eine Sonderzu­
lage nach den aus der Vollzugsordnung er­
sichtlichen Tabellen gewährt.

3. Für die Angestellten fallen ab 1. Juli 1951 
weg:
a) Die aufgrund der Bekanntmachung vom 

17. 3. 1951 (VBl. S. 17) seither gewährte 
allgemeine Sonderzulage von monatlich 
20.- DM,

b) die bisher gezahlte Ueberbrückungshilfe 
von monatlich 20.- DM in den Ortsklas­
sen Sonderklasse, A und B und von mo­
natlich 17.- DM in den Ortsklassen C 
und D.

§ 3

Die Versorgungsempfänger (Empfänger von 
Ruhegehalt, Witwen- und Waisengeld) erhalten 
für die Zeit vom 1. 7. 1951 ab zu ihren Versor­
gungsbezügen eine Zulage, die im Ergebnis der 
Zulage nach § 1 Absatz 1 des Gesetzes entspricht. 
Diese Zulage beträgt für das Ruhegehalt und 
das Witwengeld mindestens 20.- DM monatlich.

§ 4
Der Evang. Oberkirchenrat wird mit dem 

Vollzug des Gesetzes beauftragt.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe, den 19. Juli 1951.

Der Landesbischof:
D. Bender.

Begründung.

Die seit der Währungsreform einsetzende 
Teuerung hat zur Folge gehabt, daß in Staat, 
Gemeinde und Wirtschaft die Gehälter und 
Löhne Erhöhungen erfahren haben. Auch die 
Landeskirche konnte sich den sachlich berech­
tigten Ansprüchen auf Aufbesserung des Ein­
kommens ihrer Bediensteten nicht entziehen.
Allerdings war es ihr infolge der mißlichen
finanziellen Lage, in der sie sich befand und 
noch befindet, nicht möglich, mit den Gehalts­
und Lohnerhöhungen außerkirchlicher öffent­
licher Arbeitgeber Schritt zu halten. Es wird gut 
sein, sich einen Ueberblick zu verschaffen über 
die Erhöhung der Löhne und Gehaltsbezüge, 
wie sie beim Staat einerseits und wie sie bei der 
Landeskirche andererseits durchgeführt worden 
sind

Die Brüning'sche Kürzung von 6 % wurde bei 
den staatlichen Angestellten mit Wirkung vom 
1.2. 1949 für die Gruppen X bis V TO.A ganz auf­
gehoben und für die Gruppe IV TO.A um 3 %
gesenkt. Vom 1. 4. 1949 an erfolgte dann der
völlige Wegfall dieser Kürzung. Für die aktiven 
staatlichen Beamten und die Versorgungsemp­
fänger wurde diese 6%ige Kürzung mit Wirkung 
vom 1. 6. 1949 aufgehoben. Bei der Landeskirche 
war es erst möglich, mit Wirkung vom 1. 10. 1950 
diese 6%ige Kürzung bei allen Gehalts- und 
Lohnempfängern in Wegfall zu bringen.

Vom 1. 2. 1949 an erhielten beim Staat die Be­
amten der Gruppen A 11 bis A 5a der Reichs­
besoldungsordnung und die Angestellten der 
Gruppen X bis VI TO.A eine monatliche Ueber- 
brückungshilfe von 20.- DM in Ortsklasse S, A 
und B und 17.— DM in Ortsklasse C und D. Der 
Staat hat mit Wirkung vom 1. 6. 1949 für die Be­
amten anstelle dieser Ueberbrückungshilfe eine

Teuerungszulage gewährt von monatlich 20.—
DM in Ortsklasse S, A und B und von 17.- DM
in Ortsklasse und D, wenn das Grundgehalt
monatlich nicht mehr als 350.- DM beträgt. Be­
trägt es mehr als 350.- DM, aber weniger als 
370.- DM bzw. 367.- DM monatlich, so wird auf 
diese Beträge aufbezahlt. Diese Ueberbrückungs­
hilfe bzw. Teuerungszulage bei Beamten haben 
die Beamten und Angestellten der Landeskirche 
erst ab 1. 10. 1949 erhallen.

Die Geistlichen, die in der Anfangsbesoldung 
auch Bezüge bis zu 350 DM haben, haben eine 
Aufbesserung nicht erhalten.

Weiterhin haben die Beamten und Angestell­
ten des Staates vom 1. 10. 1950 an eine Sonder­
zulage von monatlich 20.- DM erhalten, wenn 
ihr Grundgehalt (Grundvergütung) nicht mehr 
als 350.- DM monatlich beträgt. Beträgt das 
Grundgehalt (Grundvergütung) einschließlich 
Teuerungszulage (Ueberbrückungshilfe) weniger 
als 390.- DM bzw. 387.- DM, so wird der Unter­
schied bis zu diesen Beträgen* aufbezahlt. In der 
Landeskirche haben die Beamten und Angestell­
ten diese Sonderzulage ebenfalls ab 1. 10. 1950 
erhalten, die Geistlichen dagegen nicht.

Mit Wirkung vom 1. 2. 1951 haben alle Be­
amten und alle Angestellten des Staates diese 
Sonderzulage von monatlich 20.- DM erhalten. 
Diese gleiche Verbesserung hat die Landeskirche 
den Geistlichen, Beamten und Angestellten vom
gleichem Tage an ebenfalls zugewendet.

Auf Grund weiterer tariflicher Vereinbarung 
erhalten die Angestellten beim Staat vom 1. 4. 
1951 an eine Zulage von 20 % der Grundver­
gütung zuzüglich einer gestaffelten Sonderzu­
lage bis zu einer Grundvergütung von 301.99 DM
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von monatlich 34.- DM bis 3.- DM. Die seit­
herige Ueberbrückungshilfe und die seitherige 
Sonderzulage fallen weg. Für die landeskirch­
lichen Angestellten ist diese Verbesserung ihrer 
Bezüge mit dem hier vorliegenden Gesetz vom 
1. 7. 1951 an eingeführt worden.

Der Ministerrat Württemberg-Baden hat durch 
Beschluß vom 2. April 1951, dem der Landtag in 
der Sitzung vom 11. April 1951 zugestimmi hat, 
fesigelegt, Vorschüsse auszuzahlen dergestalt, 
daß die Beamten zum Grundgehalt und der 
ruhegehaltsfähigen Stellenzulage eine nicht- 
ruhegehaltsfähige Zulage in Höhe von 15 % er­
halten und zwar mit Wirkung vom 1. April 1951. 
Dazu kommt für die Beamten mit einem Grund­
gehalt bis monatlich 229.99 DM ein gestaffelter 
besonderer Zuschlag von monatlich 24.- DM bis 
6.- DM je nach der Höhe des Grundgehalts. 
Diese Verbesserung der Bezüge ist für die Geist­
lichen und Beamten der Landeskirche in § 1 des 
Gesetzes mit Wirkung vom 1. 7. 1951 zur Durch­
führung gebracht.

Bei den Verhandlungen im Landtag ist an­
geregt worden, die Vergünstigungen auch den 
Ruhestandsbeamfen und Witwen zukommen zu 
lassen. Der Landtag hat einem Beschluß des 
Ministerrats vom 21. Mai seine Zustimmung ge­
geben, nach welchem ab 1. 5. 1951 Ruhegehalts­
empfänger, Witwen- und Waisengeldempfänger 
mit Versorgungsbezügen bis zu 350.- DM mo-

aus dem Wohnungsgeld der Ortsklasse B (Ein­
kommensanschlag). Die Versorgungsberechtig­
ten würden also eine- höhere Aufbesserung er­
fahren, wenn in § 3 ebenfalls eine 15%ige Er­
höhung ausdrücklich angeordnet wäre. Hier 
mußte vielmehr gesagt werden, daß diese Ver- 
sorgungsberechtigten eine Zulage erhalten, die 
im Ergebnis der Zulage nach § 1 Abs. 1 des Ge­
setzes entspricht. Die ziffernmäßige Erhöhung 
beträgt hier 13 %.

Soweit wir bisher in Erfahrung bringen konn­
ten, hat der Ministerrat in Stuttgart vorbehaltlich 
der Genehmigung des Landtags beschlossen, mit 
Wirkung vom 1. 8. 1951 die bisherige 15%ige Zu­
lage auf 20 % festzulegen, wobei die Teuerungs­
zulage von 20.- DM bzw. 17.- DM angerechnet
werden soll. Dabei ist auch in Erwägung 
zogen, die Versorgungsbezüge um 12 % zu er­
höhen und die seitherige Teuerungszulage

ge-

von

nailich eine Teuerungszulage von monatlich
20.- DM erhalten. Beträgt das Versorgungsge­
halt mehr als 350.- DM, aber weniger als 370.- 
DM, so wird der Unterschiedsbetrag bezahlt. Bei 
Berechnung der Teuerungszulage werden Wit­
wen- und Waisengeld zusammengerechnet.

Der Oberkirchenrat ist der Auffassung, daß 
es nicht angängig ist, bei der wirtschaftlich un­
erläßlichen Erhöhung der Bezüge der aktiven 
Bediensteten die Ruhestandsbediensteten und 
die Witwen auszulassen oder sie auch nur, wie 
dies der Staat bisher tut, mit der geringen Zu­
wendung von monatlich 20.- DM zu bedenken, 
nachdem diese Klassen von Bezugsberechtigten 
bei allen bisher erfolgten Erhöhungen eine 
Besserstellung nicht erfahren haben. Der Ober- 
kirchenrai glaubt, daß die durch die Teuerung 
wirtschaftlich berechtigte 15%ige Erhöhung des 
Grundgehalts bei den Geistlichen, Beamten usw. 
auch bei den Ruhestandspfarrern, -Beamten und 
den Witwen eintreten müsse. Der Erweiterte 
Evang. Oberkirchenrat ist dieser Auffassung bei­
getreten.

§ 3 des Gesetzes enthält die entsprechende 
Anordnung. Während bei den aktiven Geist­
lichen und Beamten der 15%ige Zuschlag er-
rechnet wird nur aus dem Grundgehalt und
einer etwaigen Stellenzulage, wird bei den Ver­
sorgungsberechtigten die Zulage gewährt zu den 
gesamten Versorgungsbezügen, die sich be­
kanntlich nicht nur errechnen aus dem Grund­
gehalt und der Stellenzulage, sondern auch noch

20.- DM in Anrechnung zu bringen. Der Mi­
nisterrat scheint hinsichtlich der Versorgungsbe­
züge nun den gleichen Weg gehen zu wollen, 
den das kirchliche Gesetz schon seit 1. Juli vor­
gezeichnet hat. Bis zur Stunde sind aber Zahlun­
gen auf Grund des erwähnten Beschlusses des 
Ministerrats noch nicht geleistet, da die Land­
tagsgenehmigung aussteht. Nachdem aber im 
Bund für dessen Beamte eine 20%ige Erhöhung 
vorgesehen ist und, wie oben dargelegt, die An­
gestellten auch eine 20%ige Erhöhung erhalten, 
wird es wohl auch im Land Württemberg-Baden 
schließlich zu einer solchen 20%igen Erhöhung 
kommen. Ob die Landeskirche den Sprung von 
15 % auf 20 % mitmachen kann, wird erst zu prü­
fen sein.

Die durch das Gesetz eingeführte Erhöhung 
verursacht einen Aufwand von rund 1 Million. 
Es darf hier nicht verschwiegen werden, daß 
im Oberkirchenrat und Erweiterten Evang. Ober­
kirchenrat erhebliche Bedenken vorgebracht 
worden sind, ob es der Landeskirche mög­
lich ist, diesen weiteren Aufwand zu tragen. 
Wenn die Mehrheit sich für diesen Gesetzent­
wurf ausgesprochen hat, so war dabei auch von 
Bedeutung, daß eine Reihe von Beamten, die 
sog. früheren Gemeinschaftsbeamten, und eine 
große Anzahl der Angestellten auf Grund der 
Verträge, die seinerzeit mit ihnen abgeschlossen 
sind, einen Rechtsanspruch auf Gleichstellung 
mit den staatlichen Beamten und Angestellten 
behaupten und der Oberkirchenrat es auf eine 
Auseinandersetzung nach dieser Seite hin nicht 
ankommen lassen möchte. Nicht zuletzt aber war 
für den Oberkirchenrat doch auch bestimmend 
- und darin war er sich einig -, daß Pfarrer, 
Beamte und Angestellte die hier vorgesehene 
Erhöhung durchaus benötigen.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß 
der Staat den 15%igen Zuschlag zum Grundge­
halt nur als Vorschuß zur Auszahlung bringt.
während
vorgesehen ist.

er im Entwurf als endgültige Leistung

/



Anlage IV

X

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens 

im Herbst 1951.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

Die Zusatzversicherung der Angestellten der Vereinigten Evang.-protestantischen
Landeskirche Badens betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

§ 1
1. Um den Angestellten der Vereinigten 

Evang.-prot. Landeskirche Badens eine zusätz­
liche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu 
ermöglichen, wird der Evang* Oberkirchenrat er­
mächtigt, mit Wirkung vom 1. November 1951 in 
sinngemäßer Anwendung des § 16 der allgemei­
nen Tarifordnung für Gefolgschaftsmitglieder im 
öffentlichen Dienst (ATO) mit der Versorgungs- 
anstalt des Bundes und der Länder (VBL), zur 
Zeit in Amberg, eine Vereinbarung abzu­
schließen, wonach alle diejenigen Angestellten 
der Vereinigten Evang.-prot. Landeskirche Ba­
dens, die nach Maßgabe der Satzung der VBL 
versichert werden können, in den Genuß der 
saizungsgemäßen Zusatzrente kommen.

2. Von den für die Erlangung dieser Rente zu 
leistenden Beiträgen trägt die Landeskirche zwei 
Drittel, der Angestellte ein Drittel, das bei Zah­
lung der Bezüge in Abzug kommt.

§ 2
Für infolge Erreichung der Altersgrenze oder 

Arbeitsunfähigkeit ausgeschiedene Angestellte, 
für Hinterbliebene von Angestellten sowie für 
die im Dienst befindlichen Angestellten ist aus 
allgemeinen kirchlichen Mitteln ein Ausgleich 
dafür zu schaffen, daß die Vereinbarung mit der 
damaligen Zusatzversorgungsanstalt des Reiches 
und der Länder (ZRL) nicht schon am 1. 4. 1936

abgeschlossen worden ist. Dies soll bei den 
wegen Erreichung der Altersgrenze oder Arbeits­
unfähigkeit ausgeschiedenen Angestellten und 
den Hinterbliebenen von Angestellten durch 
Zahlung von Zusatzrenten geschehen. Bei den 
noch im Dienst befindlichen Angestellten wer­
den, soweit im folgenden nicht Einschränkungen • 
getroffen sind, die Rentenleistungen der VBL auf 
den Betrag ergänzt, der nach der Satzung der 
VBL zu zahlen wäre, wenn die Vereinbarung mit 
der damaligen ZRL schon am 1. 4. 1936 abge­
schlossen worden wäre.

§ 3
1. Bei der Berechnung der nach § 2 Satz 3 zu 

gewährenden Ergänzungsrente gilt folgendes:
a) Zeiten vor dem 1. des Monats, in dem das 

45. Lebensjahr vollendet worden ist, sind 
in der Regel nicht zu berücksichtigen.

b) Soweit die Angestellten am 1. 4. 1936 be­
reits 45 Jahre alt waren, können auch vor 
dem 1. 4. 1936 im landeskirchlichen Ange­
stelltenverhältnis verbrachte Dienstzeiten 
berücksichtigt werden.

2. Die Zahlung von Renten an infolge Er-
reichung der Altersgrenze oder Arbeitsunfähig­
keit ausgeschiedene Angestellte und an Hinter­
bliebene kann von der Ableistung einer Dienst­
zeit von 10 Jahren abhängig gemacht werden.

§ 4
Für die Gewährung einer Zusatz- oder Ergän­

zungsrente haben die Angestellten für die Zeit 
vor dem 1. November 1951 eine Gegenleistung
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nicht zu entrichten. Sie erhalten auch keinen 
Rechtsanspruch auf die Zusatz- oder Ergänzungs­
rente.

§5
Der Evang. Oberkirchenrat wird mit der 

Durchführung des Gesetzes beauftragt und hat,

soweit erforderlich, durch Verordnung die Ein­
zelregelung zu treffen.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
Karlsruhe, den

Der Landesbischof:

Begründung:

I.
Sämtliche Angestellten unserer Landeskirche 

sind gesetzlich bei der Angestelltenversicherung 
versichert und erhalten im Falle der Arbeitsun­
fähigkeit oder bei Erreichung des 65. Lebens­
jahres eine Rente und im Falle ihres Todes für 
ihre Hinterbliebenen ein Witwen- und Waisen­
geld. Diese Bezüge sind nicht ausreichend, um 
den Lebensunterhalt der Angestellten auch bei
bescheidenen Ansprüchen zu gewährleisten. Es
ist deshalb in der früheren Reichsverwaltung seit 
1. 11. 1928 und in der bad. Staatsverwaltung seit 
1. 4. 1930 eine zusätzliche Altersversorgung der 
Angestellten durch Ueberversicherung in der 
Angestelltenversicherung eingeführt worden. Für 
die bad. Staatsangestellten erfolgte seit 1. 1. 1944 
anstelle dieser Ueberversicherung eine Zusatz­
versorgung bei der damals die Bezeichnung füh­
renden Zusatzversorgungsanstalt des Reiches 
und der Länder (ZRL), die heute die Bezeich­
nung führt: Versorgungsanstalt des Bundes und 
der Länder (VBL). Der Aufwand, der für die Zu­
satzversicherung zu leisten ist, beträgt bei der 
Angestelltenversicherung etwa 6,5 % und bei der 
VBL 6,9 % des sozialversicherungspflichtigen Ein­
kommens. Von diesem Beitrag trägt grundsätzlich 
der Arbeitgeber zwei und der Arbeitnehmer ein 
Drittel.

II.
Im Bereich der kirchlichen Verwaltung der 

Deutschen Evang. Kirche (DEK) und heute der 
Evang. Kirche in Deutschland (EKiD) ist die 
Frage nach einer zusätzlichen Altersversicherung 
schon vor nahezu 20 Jahren aufgeworfen wor­
den. Die Kirchenkanzlei der DEK hat am 30. 11. 
1934 den Landeskirchen mitgeteilt, daß die da­
malige ZRL angefragt habe, ob in den Kirchen­
behörden beschäftigte Angestellte auf Grund 
einer mit der genannten Anstalt abzuschließen­
den Vereinbarung zusatzversichert werden sol­
len, Hierzu hatte sich außer dem Evang. Ober­
kirchenrat Karlsruhe nur das Landeskirchenamt 
Kassel zustimmend geäußert. Die Kirchenkanzlei 
empfahl darauf den Landeskirchen, unmittelbar 
eine Vereinbarung mit der genannten Versor­
gungsanstalt abzuschließen. Die Verhandlungen 
des Evang. Oberkirchenrats Karlsruhe mit der 
genannten Anstalt waren im Laufe des Jahres 
1935 soweit zum Abschluß gekommen, daß der 
Entwurf einer Vereinbarung ausgearbeitet und

die Unterzeichnung mit Wirkung vom 1. 4. 1936 
vorgesehen war. Es kann heute nicht mehr fest­
gestellt werden, warum die Vereinbarung vom 
Evang. Oberkirchenrat nicht unterzeichnet wurde. 
Die am 16. 3. 1936 erfolgte Anfrage der Versor­
gungsanstalt, ob noch mit einem Abschluß der 
Vereinbarung gerechnet werden könne, blieb 
unbeantwortet.

Mit Schreiben vom 10. 5. 1939 hat die Finanz­
abteilung bei der Kirchenkanzlei der DEK wie­
der darauf hingewiesen, daß in ihrer Anordnung 
vom 28. 9. 1938 über die Einführung der Tarif­
ordnungen A und B für die Gefolgschafismitglie- 
der der kirchlichen Verwaltungen und Betriebe in 
§ 3 die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen­
versorgung einer besonderen Regelung vorbe­
halten worden sei. Im Dezember 1939 hat die 
Kirchenkanzlei der DEK auf Grund von Vor­
arbeiten einer Kommission von Sachverständi­
gen aus verschiedenen landeskirchlichen Ver­
waltungen Richtlinien für eine zusätzliche Alters­
versorgung erlassen. Diese Richtlinien sehen für 
die Angestellten entweder eine Ueberversiche­
rung in der Angestelltenversicherung oder einen 
Beitritt zu der ZRL (heute VBL) vor. Diese Richt­
linien waren bis zum 19. 3. 1940 von der Landes­
kirche der Altpreußischen Union und von der 
Landeskirche Sachsens für verbindlich erklärt 
worden.

Im Dezember 1941 mußte jedoch die Kirchen­
kanzlei der DEK den Landeskirchen mitteilen, 
daß die ZRL die Aufnahme kirchlicher Bedienste­
ter abgelehnt habe. Es bestünden jetzt für die 
zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversor­
gung noch folgende Möglichkeiten:

a) Ueberversicherung in der Angestellten­
versicherung,

b) Versicherung bei der Versorgungskasse 
für Berufsarbeiter und Berufsarbeiterinnen 
der Inneren Mission,

c) Gewährung freiwilliger widerruflicher Zu­
satzrenten ohne eigene Beitragsleistung 
des Arbeitnehmers.

Für diese letztgenannte Versorgung wurden 
später Richtlinien aufgestellt des Inhalts, daß 
nach einer Dienstzeit von 5 Jahren eine Jahres­
rente von einem Monatsbezug gezahlt wird, die 
sich für die nächsten 20 Jahre um je 1/10 bis 
zu höchstens 3 Monatsbezügen erhöht. -
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Der Evang. Oberkirchenrat Karlsruhe hat mit 
Schreiben vom 27. 3. 1942 die Finanzabteilung 
beim Evang. Oberkirchenrat Karlsruhe unter 
Hinweis auf die obigen Richtlinien dringend er­
sucht, an die Regelung der Zusatzversorgung 
heranzutreten und darauf hingewiesen, daß die 
kirchlichen Angestellten, insbesondere die Ge­
meindehelferinnen und Berufsarbeiierinnen bei 
der Frauenarbeit und beim Landesjugendpfarr­
amt, mit Spannung darauf warten, daß auch für 

. die bad. Landeskirche eine Zusatzversicherung 
eingerichtet wird. Trotz der von der Kirchen­
kanzlei der DEK mitgeteilten Ablehnung der 
ZRL hat sich die Finanzabteilung beim Evang. 
Oberkirchenrat Karlsruhe am 2. 10. 1942 erneut 
wegen Abschlusses einer Vereinbarung an diese 
Anstalt gewandt, jedoch schon unterm 8. 10. 1942 
den Bescheid erhalten, daß eine Versicherung
unserer Bediensteten bei ihr nicht in Frage
kommt. Die Angelegenheit ruhte dann im wei­
teren Verlauf des Krieges und der ersten Nach­
kriegsjahre.

III.
Bei den anderen größeren Landeskirchen, 

außer der obengenannten Kirche der Altpreußi­
schen Union, ist die Zusatzversorgung der An­
gestellten wie folgt geregelt:

Die bayerische Landeskirche hat 1942 rück­
wirkend auf 1. 1. 1940 die Ueberversicherung in 
der Angestelltenversicherung eingeführt. Die 
württembergische Landeskirche hat mit Wirkung 
vom 1. 4. 1948 unter Berufung auf die obenge­
nannten Richtlinien der Finanzabteilung bei der 
Kirchenkanzlei die Ueberversicherung in der 
Angestelltenversicherung eingeführt. Bei frei­
williger Rückversicherung des Angestellten bis 
1. 1. 1940 wurde die Zahlung der Arbeitgeber­
anteile von % übernommen. Die Landeskirche 
von Kurhessen-Waldeck hat „seit längerer Zeit" 
die Ueberversicherung in der Angestelltenver­
sicherung eingeführt, trägt sich aber mit dem 
Gedanken, zur VBL überzugehen, wenn dies 
irgendwie möglich ist. Die Evang.-luth. Landes­
kirche von Hannover hat ihren Kirchengemein­
den die Zusatzversorgung entweder durch 
Ueberversicherung bei der Angestelltenver­
sicherung oder durch Zusatzversicherung bei der 
VBL empfohlen.

IV.
Um den Zweck zu erreichen, den Angestell­

ten eine ausreichende Alters- und Hinterbliebe­
nenversorgung zu sichern, gibt es mehrere Wege
und zwar:

1. Abschluß einer Privatversicherung mit 
einer Lebensversicherungsgesellschaft ent­
weder auf Zahlung eines Kapitals oder 
einer Rente,

2. Ueberversicherung in der gesetzlichen An­
gestelltenversicherung, die seit 1. 1. 1951 
auf Grund des Bundesgesetzes vom 14. 3. 
1951 (BundGesBl. S. 188) gegenüber den

bisherigen Sätzen wesentlich verbesserte 
Leistungen aufweist,

3. Versicherung bei der Versorgungskasse 
für Berufsarbeiter und Berufsarbeiierinnen 
der Inneren Mission,

4. zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen­
versorgung in eigener Regie,

5. Beitritt zu der Versorgungsanstalt des Bun­
des und der Länder (VBL).

Der Evang. Oberkirchenrat hat in sorgfälti­
gen Ueberlegungen geprüft, welches der zweck­
mäßigste Weg ist. Es muß ohne weiteres zuge­
geben werden, daß jede der hier aufgeführien 
Möglichkeiten einiges für sich hat und daß man 
für jede Art der Zusatzversorgung Gründe an­
führen kann. Die Prüfung dürfte aber ergeben, 
daß ein Beitritt zur VBL das geeignete Mittel ist, 
eine ausreichende Versorgung für die Angestell­
ten zu schaffen. Im einzelnen sollen kurz die ver­
schiedenen Versicherungsarten hier durchge­
sprochen werden.

Zu Ziff. 1: Privaiversicherung.
Diese erfüllt zwei grundsätzliche Bedingun­

gen nicht, die an eine Zusatzversorgung gestellt 
werden müssen.

a) Es werden hier nicht Beitragssätze, die in 
einem bestimmten Prozentsatz des jeweili­
gen Einkommens stehen und zwar in 
gleicher Höhe für männliche und weib­
liche Angestellte, gefordert. Die Versiche­
rungen haben eben immer eine bestimmte 
gleichbleibende Jahresprämie, die ent­
richtet werden muß, auch wenn das Ein-
kommen der Angestellten irgend-aus
welchen Gründen sinken sollte.

b) Die Leistungen der Privatversicherungen 
steigen nicht mit der Dauer des Ver­
sicherungsverhältnisses und den geleiste­
ten Beiträgen, sondern bleiben gleich. Bei 
allen Angeboten der Versicherungsgesell­
schaften sind bei gleicher Leistung die Prä- • 
mien je nach dem Beitrittsalter des Ver­
sicherten verschieden, sodaß eine Beteili­
gung des Angestellten an. der Prämie ge­
wisse Schwierigkeiten bereitet. Dem an 
sich günstigen Umstand, daß schon un­
mittelbar nach dem Beitritt, ohne Erfül­
lung einer Wartezeit, im Todesfall den 
Hinterbliebenen die volle Rente oder die 
entsprechende Kapitalabfindung gewährt 
wird und die eingezahlten Prämien nicht 
wie bei einer reinen Rentenversicherung 
verloren sind; wenn der Angestellte vor 
Erreichung der Altersgrenze stirbt, ohne 
unterhaltspflichtige Angehörige zu hinter­
lassen, muß gegenübergehalten werden, 
daß im Normalfalle bei Erreichung der 
Altersgrenze eine verhältnismäßig geringe 
Rente gewährt wird. Dazu kommt, was 
nicht übersehen werden darf, daß bei der
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Währungsreform 1948 das Kapital oder die 
Rente nicht 1:1, sondern 1:10 aufgewer­
tet wurde. Erst seit 1. 4. 51 sind Renten bis 
zu 70 DM voll, die folgenden 30 DM im 
Verhältnis 2:1 aufgewertet.

Zu Ziff. 2:
Die Höherversicherung in der Angestellten­

versicherung bietet den Vorteil, daß sie verwal­
tungsmäßig sehr einfach ist und dem Angestell­
ten jederzeit die Möglichkeit gibt, sie bei einem 
Arbeitswechsel in beliebiger Höhe weiterzufüh­
ren. Dazu kommt, daß nicht wie bei der VBL ein 
Abschluß für alle Angestellten getätigt werden 
muß, sondern daß es vielmehr dem einzelnen 
freisteht, ob er eine Zusatzversorgung haben will 
oder nicht. Wie aber aus einem Vergleich der 
Leistungen der Angestelltenversicherung und 
der VBL aus der Tabelle 1, 3 und 4 zu ersehen ist, 
sind die Leistungen der Angestelltenversiche­
rung in den ersten 35 Jahren wesentlich ge­
ringer als die der VBL. Erst zwischen 36 Und 40 
Versicherungsjahren überschreiten die Leistun­
gen die der VBL. Diese geringe Ueberschreitung 
der Leistungen nach einer derartig langen Ver­
sicherungsdauer kann aber die vorherige Min­
derleistung nicht aufwiegen. Außerdem gewährt 
die VBL im Todesfall dem Versicherten zusätz­
lich zu der Renienleisiung ein Sterbegeld, das 
z. B. bei einem Einkommen von 400 DM monat­
lich im letzten Jahr 450 DM beträgt.

Zu Ziff. 3:
Die Versorgungskasse für Berufsarbeiter und 

Berufsarbeiterinnen der Inneren Mission bietet 
in ihrem Tarif 1 eine Steigerung der Rente ent­
sprechend der Versicherungsdauer. Die Beitrags­
höhe ist auch hier entsprechend dem Eintritts­
alter verschieden. Die Beiträge für männliche Be­
dienstete sind um etwa 50 v. H. höher als für 
weibliche Bedienstete, weil die Aufwendungen 
für Hinterbliebene berücksichtigt werden müs­
sen. Bei gleicher Beitragsleistung liegen die Lei­
stungen für männliche Versicherte in allen Fäl­
len unter denjenigen der VBL. Für weibliche 
Angestellte mit 30 Jahren und jünger sind jedoch 
die Leistungen dieser Versorgungskasse z. T. 
wesentlich günstiger als die der VBL. Im einzel­
nen wird auf die Tabelle 2 verwiesen.

Zu Ziff. 4:
Es ist auch geprüft worden, ob es nicht mög­

lich ist, die Zusatzversorgung im Rahmen der 
kirchlichen Verwaltung durchzuführen, etwa 
nach den Beitragssätzen und -leistungen der 
VBL. Der Aufbau einer solchen Zusatzversor­
gung könnte so geschehen, daß alle Ange­
stellten verpflichtet werden, hier eine Zusatz­
versorgung zu suchen, wobei sie ein Drittel 
der zu erhebenden Beiträge leisten. Diese Lö­
sung scheitert jedoch daran, daß ein solcher Auf­
bau einer Zusatzversorgung eine Versicherung

im rechtlichen Sinne darstellt, auf welche die 
Bestimmungen des Privatversicherungsgesetzes 
anzuwenden sind. Das Finanzministerium von 
Württemberg-Baden hat auf unsere Anfrage ent­
schieden, daß bei jeder Beteiligung des Ange­
stellten an einer Beitragszahlung der Tatbestand 
eines Versicherungsunternehmens im Sinne des 
Gesetzes über die Beaufsichtigung der Privatver- 
sicherungsuntemehmen und Bausparkassen ge­
geben sei und wir deshalb in vollem Umfang 
der Versicherungsaufsicht mit dem Zwang der 
Bildung von versicherungstechnischen Rück­
lagen usw. unterliegen würden. Dies würde aber 
laufende versicherungstechnische Berechnungen 
und somit einen zusätzlichen Verwaltungsauf­
wand bedingen, den wir nicht übernehmen 
sollten.

Die Gewährung der vollen Leistungen aber 
ohne eine entsprechende laufende Beteiligung 
der Angestellten halten wir nicht für angängig. 
Das Angestelltenverhältnis würde sich dann be­
soldungsrechtlich so sehr dem Beamienverhält- 
nis nähern, daß schließlich eine Grenze nicht 
mehr zu erkennen wäre.

Zu Ziff. 5:

Das Ergebnis dieser Prüfung hat so dahin ge­
führt, einem Beitritt zur VBL näherzutreten.

Die VBL nimmt alle Angestellten auf, die bei 
Abschluß der Vereinbarung noch keine 65 Jahre 
alt sind. Die vollen Rentenleistungen der VBL 
werden jedoch nur gewährt, wenn der Ver­
sicherte bei Abschluß der Vereinbarung mit der 
VBL oder bei seinem späteren Diensteintritt 
noch keine 45 Jahre alt war oder ist.

Ist diese Altersgrenze überschritten, so kann 
für Angestellte vom 45. bis 59. Lebensjahr eine 
einmalige Ausgleichszahlung geleistet werden, 
wobei aber trotzdem eine verminderte Renten­
leistung eintritt. Die einmaligen Ausgleichszah­
lungen wären in folgender Höhe zu entrichten:
bei vollendetem
45. Lebensjahr das 7,56 fache
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.‘
55.
56.
57.
58.
59.

I1 

ft 

ft

11 

II 

II 

If 

If 

II 

fl 

If 

fl

II 

11

n 7,53 
„7,45 
„7,32 
n. 7,14
„6,90
„6,60
» 6,24 
n 5,82 
„ 5,37 
n. 4,88
n 4,39 
n 3,92 
„3,47
„3,07

It 

II 

II 

If 

II 

II 

If 

11 

II 

11 

II 

11

II 

II des Jahresbeitrags.
Es kommen demnach bei der VBL 3 verschie­

dene Arien der Berechnung der Rentenleistun­
gen in Frage:
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a) Regelfall: Der Angestellte war bei Ab­
schluß der Vereinbarung noch keine 45 
Jahre alt. Die Rente setzt sich dann zusam­
men aus

dem Grundbetrag von 19,5 v.H. des 
Durchschnittseinkommens der letzten 
5 Jahre,

ferner
dem Steigerungsbetrag von 0,38 v. H. 
der Summe der Jahresverdienste wäh­
rend der Dauer der Versicherung.

b) Ist der Angestellte über 45 Jahre alt, dann 
kann entweder die einmalige Ausgleichs­
zahlung, wie oben angegeben, geleistet
werden. Der Angestellte erhält dann die
Rente wie unter a) angegeben mit der
Maßgabe aber, daß der Grundbetrag für ! —GF- : : H u! Versicherung und der Einrichtung einer Ver- jedes im Zeitpunkt der Aufnahme nach °
Vollendung des 45. Lebensjahres liegende 
volle oder angefangene Lebensjahr um je 
5 v. H. gekürzt wird. Also wird einem 45- 
jährigen der Grundbetrag der Rente um 
5 %, einem 50jährigen um 6 • 5 = 30 % und 
einem 59jährigen um 15 • 5 = 75 % gekürzt. 
Deshalb leistet, wie die obige Tabelle 
zeigt, ein 59jähriger eine niedrigere Aus- 
gleichszahlung als der Jüngere.

c) Unterbleibt die einmalige Einzahlung für 
die 45 Jahre alten und älteren Angestell­
ten, dann beträgt die Rente 1 v. H. der 
Jahresverdienste während der Dauer der 
Versicherung. Diese Berechnungsweise fin­
det auch Anwendung, wenn der Ange­
stellte bei uns ausscheidet, ohne die Ver­
sicherung freiwillig weiterzuführen (bei­
tragsfreie Anwartschaft).

Die drei Berechnungsarten wirken sich wie 
folgt aus:

Ein Angestellter ist am 10. 11. 1906 geboren. 
Das Einkommen wird gleichbleibend mit monat­
lich 300 DM angenommen. Erfolgt die Aufnahme 
in die VBL nunmehr am 1. 11. 1951, also vor Voll­
endung des 45. Lebensjahres, dann beträgt die 
Rente nach 20 Jahren auf Grund Berechnungs­
weise a) monatlich 81,39 DM. Erfolgt die Auf­
nahme in die VBL erst am 1. 12. 1951, also nach 
Vollendung des 45. Lebensjahres, dann beträgt 
die Rente

a) bei Leistung eines einmaligen Ausgleichs­
betrages von 1796.25 DM nach 20 Jahren
monatlich . 
und

78.47 DM,

b) ohne Einzahlung eines Ausgleichsbetrages 
nach der gleichen Zeit monatlich 60.-- DM.

Würden wir die Möglichkeit ins Auge fassen, 
für die 57 landeskirchlichen Angestellten, die am 
1. 11. 1951 das 45. Lebensjahr vollendet haben, 
eine einmalige Kapitaleinzahlung zu leisten, so 
wären dazu 126 000 DM erforderlich. Von dieser 
Möglichkeit muß daher Abstand genommen wer-

beschaffenden Mittelden, denn die dafür zu 
stehen jetzt nicht zur Verfügung. Dazu kommt
aber, daß uns bei der persönlichen Vorsprache 
bei der VBL von dem Referenten der Anstalt mit­
geteilt worden ist, daß die Berechnung, wie sie 
sich bei einer Einzahlung einer einmaligen 
Summe ergibt, nach 10 Jahren Mitgliedschaft 
auch ohne Zahlung eines Ausgleichsbetrags er­
folgt. Die Anstalt kann jedoch auf diese Ver­
besserung, die im Verwaltungsweg angeordnet 
ist, noch keinen satzungsgemäßen Anspruch zu­
sagen, da die finanzielle Entwicklung für die 
nächste Zeit noch nicht genügend übersehbar ist.

Wägen wir die Möglichkeiten einer Zusatz­
versorgung, wie sie unter IV 1—5 dargestellt 

, sind, sorgfältig ab, so glauben wir unter Aus- 
schaltung des Beitritts zu einer privaten Lebens-

sicherung im eigenen Betrieb, der VBL gegen­
über der Angestelltenversicherung und der Ver-
sicherung bei der Versorgungskasse der Inneren 
Mission den Vorzug geben zu können und zwar 
aus folgenden Gründen:

Die VBL berechnet die Renten im Normalfall 
nicht nur aus einem Prozentsatz der geleisteten 
Beiträge, sondern mit dem größten Teil aus dem 
Einkommen der letzten 5 Jahre. Der Angestellte 
hat somit schon nach 5 Jahren die Anwartschaft 
auf eine nennenswerte Rente, die in dieser Höhe 
bei den beiden anderen Versicherungsarien erst 
nach 15 bis 20 Jahren erreicht wird (vergleiche 
die Gegenüberstellungen der Tabelle 4). Die 
VBL verbindet somit zum Teil den Vorteil einer 
Risikoversicherung wie bei einer Lebensver­
sicherung mit einer Rentenversicherung wie bei 
der Angestelltenversicherung. Weiter muß her­
vorgehoben werden, daß die VBL ein Sterbe­
geld bis zu 500 DM sowohl für den Versicherten 
als für dessen Ehefrau gewährt, eine Hilfe, die 
weder bei der Angestelltenversicherung noch 
bei der Versorgungskasse der Inneren Mission 
zu erlangen ist. Es muß aber auch hier darauf 
hingewiesen werden, daß weibliche Angestellte 
bei einem Eintritt vor dem 30. Lebensjahr bei der 
Versorgungskasse der Inneren Mission eine 
höhere Rente als bei der VBL erlangen.

Nach der Tabelle 2 und 3 würde z. B. bei 40 
Jahren Mitgliedschaft und einem während der 
ganzen Dauer des Versicherungsverhältnisses 
gleichbleibenden Einkommen von monatlich 
300 DM die Rente der Versorgungskasse der In­
neren Mission monatlich 160 DM gegenüber nur 
104 DM bei der VBL betragen. In der Praxis wird 
dieser Unterschied jedoch nicht in diesem Maße 
eintreten, weil bei der VBL die Steigerung des 
Einkommens während der Versicherungszeit da­
durch von erheblicher Bedeutung ist, daß der 
größere Teil der Rente, wie oben dargelegt, nach 
dem Einkommen der letzten 5 Jahre berechnet 
wird.

Ein aus der Praxis entnommenes Beispiel ge­
mäß Tabelle 4 zeigt, daß eine Angestellte nach
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40 Jahren bei der Versorgungskasse der Inneren 
Mission monatlich 179 DM und bei der VBL 
157 DM erhält. Würde der Versorgungsfall aber 
schon nach 15 Jahren eintreten, dann würde die 
Rente bei der Versorgungskasse der Inneren 
Mission 49 DM, bei der VBL aber 81 DM be­
tragen.

Zum Schluß muß noch darauf abgehoben 
werden, daß die Berechnung der Versicherungs­
beiträge bei der VBL verwaltungsmäßig wesent­
lich einfacher ist als bei der Versorgungskasse 
der Inneren Mission, bei der für jeden einzelnen 
Angestellten bei einer Steigerung des Einkom­
mens eine Ergänzung des Versicherungsvertrags 
durch Zukauf neuer Anteile erforderlich ist. 
Nimmt man dazu, was oben unter Ziff. 3 darge­
legt ist, daß die Beiträge für männliche Be­
dienstete um etwa 50 v. H. höher sind als für 
weibliche Bedienstete, dann wird man zu dem 
Schluß gedrängt, daß die Versorgungskasse der 
Inneren Mission sich für die Zusatzversorgung 
der Angestellten der Landeskirche nicht eignet.

V.

Wie oben unter II dargelegt, wäre es möglich 
gewesen, mit Wirkung vom 1. 4. 1936 der da­
maligen ZRL beizutreten. Soweit dies wirtschaft­
lich tragbar ist, soll das Versäumte bei der jetzt 
zu treffenden Regelung der Zusatzversorgung 
nachgeholt werden.

1. Denjenigen Angestellten, die nach dem 
1. 4. 1936 und vor dem 1. 11. 1951 infolge Arbeits­
unfähigkeit oder wegen Erreichung des 65. Le­
bensjahres bereits ausgeschieden sind und den 
Hinterbliebenen von Angestellten, die im Dienst 
oder in ihrem Ruhestand verstorben sind, ist aus 
allgemeinen kirchlichen Mitteln eine Zusatzrente 
zu zahlen. Bei der Bemessung dieser Rente ist in 
Angleichung an die Satzungsbestimmungen der 
VBL vorzugehen, wobei von Bedeutung sein 
wird, ob der in Frage stehende Angestellte am 
1. 4. 1936 das 45. Lebensjahr, von dem an die 
Verminderung der Rentenleistung eintritt, voll­
endet hatte.

2. Für die im Dienst befindlichen über 45 Jahre
alten Angestellten ist der Ausgleich durch Ge- lich berechneten Unterschiedsbeträge sind aus 

aus laufen- der Tabelle 5 zu ersehen.währung eines Ergänzungsbetrages

den Haushaltsmitteln nach Eintritt des Versor­
gungsfalles vorzunehmen.

3. Für die am 1. 11. 1951 noch nicht 45 Jahre 
alten Angestellten ist grundsätzlich der normale 
Ablauf maßgebend, sofern nicht der Versiche­
rungsfall vor Ablauf einer Versicherungszeit von 
15 Jahren eintriit.

Die Einzelheiten einer solchen Regelung in 
den Gesetzestext aufzunehmen, würde eine 
starke Belastung des Gesetzes bringen und nicht 
die Gewähr haben, daß von dem Gesetz jeder 
einzelne Fall richtig getroffen wird. Würde man 
ein so spezifiziertes Gesetz erlassen, so würden 
möglicherweise bei der Durchführung Abände­
rungen notwendig werden. Es empfiehlt sich da­
her, nur die grundsätzlichen Linien im Gesetz 
aufzuzeigen und die Einzelheiten einer Durch­
führungsverordnung zu überlassen. Dies ist in 
§§ 2 und 3 vorgesehen.

Die Gewährung der hier vorgesehenen Zu­
satz- und Ergänzungsrenten kann nur guffats- 
weise geschehen. Ein Rechtsanspruch auf diese 
Art von Unterstützung kann nicht eingeräumt 
werden. Es ist dies schon deshalb keine Unbillig­
keit, weil die Angestellten für diese Versorgungs­
leistungen in den abgelaufenen Jahren, die für 
ihre Bemessung maßgebend sind, keinerlei Bei­
träge geleistet haben.

VI.
1. Für die gemäß § 1 des Gesetzentwurfs bei 

der VBL anzumeldenden Angestellten ist ein
Jahresbeitrag von 
zu leisten. Hiervon entfallen auf 
den Arbeitgeber % mit

2. Für die Unterstützungen ge­
mäß § 3 sind jährlich rund 
sofort zu leisten.
Der augenblickliche jährliche 
Aufwand beträgt zusammen

74 540 DM

49 700 DM.

7 100 DM

56 800 DM.
3. Für 11 sechzig und mehr Jahre alte Ange­

stellte werden in den nächsten Jahren jährlich 
etwa 7400 DM zur Zahlung fällig. Die in den 
nächsten 20 Jahren fällig werdenden überschläg-

der Tabelle 5 zu ersehen.
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Tabelle 1

Höherversicherung in der Rentenversicherung der 
Angestellten gem. Bundesgesetz vom 14.3.1951.

Normalfall: Laufzeit von Beginn der Beitragszahlung bis zum 65. Lebensjahr.

/
Monats­

verdienst
DM

Beitrag

Klasse monatl. 
DM

20 25

46.—65. | 41.-65.

Beitragsjahre
30 | 35 40 Beitrag

Lebenszeit 
36 —65. | 
Lebensjahr

31.—65. 26.—65. jährlich 5 jährlich

100.—
200.—
300.—
400.—
500.—
600.—

in
V
VI 
VII 
VIII
IX

6.50
13.50
18.—
25.—
35.—
45.—

13.95
29.02
38.70
53.75
75.25
96.75

18.52
38.47
51.30
71.25
99.75

128.25

23.72
49.27
65.70
91.25

127.75
164.25

29.57
61.42
81.90

113.75
159.25
204.75

36.07
74.92
99.90

138.75
194.25
249.75

78.—
162.—
216.—
300.—
420.—
540.—

390.—
810.—

1080.-
1500.—
2100.-
2700.—

Erläuterung zur Berechnung:

Die Jahresrente beträgt:

20% der bis zum 30. Jahr
18 %
16 %
14 %
12 %
11 %
10 %

II

99

99

99

99

99

vom 31. bis zum 35. Jahr
36. „

99

11

41.
46.

11

11

#1

99

51. „
56. II 

/

99

99

99

40.
45.
50.
55.

11

99

99

1t

65. „ entrichteten Beiträge

Beispiel« Rente bei einem mtl. Beitrag von 18.— DM vom 31. bis 65. Lebensjahr
60 Monate zu 18 DM = 1.080 vom 31.—35. Lebensjahr 18% aus 1.080 == 194.40 DM

-

1.080
1.080
1.080
1.080

11

11

36.-40.
41.—45.
46.—50.
51.—55.

11

1.080 „ 56.—60.
1.080 ..61.—65.

Ii

16 %
14 %
12 %
11%

99

11

1.080 = 172.80
1.080 = 151.20
1.080 = 129.60
1.080 = 118.80

*/
19

J* 

ia

10% „1,080 = 108. —
10% 1.080 == 108.-

99

91

99

3

jährliche Zusatzrente 982.80 DM
.i mtl. 81.90

■ *
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• Tabelle 2

Leistungen der Versorgungskasse für Berufsarbeiter 
und Berufsarbeiterinnen der Inneren Mission.

)

Monatsbei­
trag für 
1 Anteil

Zahl 
der 

Anteile
Monats­
beitrag

Eintritts­
alter 10 20

Monatliche Rente nach Jahren
25 30 35 40

männliche Versicherte

3.33
3.12
2.91
2.69
2.47

6
7
7
8
8

19.98
21.84
20.37
21.52
19.76

45
40
35
30
25

20.—
23.33
23.33
26.67
26.67

40.—
46.66
46.66
53.33
53.33

58.33
58.33
66.67
66.67

70.-
80.—
80.—

93.34
93.34 106.67

weibliche Versicherte

/

2.35
2.16

- 1.98
1-80
1.63

9
9

10
11
12

21.15
19.44
19.80
19.80
19.56

45
40
35
30
25

30.—
30.—
33.33
36.67
40.—

60.—
60.—
66.66
73.33
80.—

75.—
83.33
91.67

100.—

100.—
110.—
120.—

128.33
140.— 160.—

Erläuterung zur Berechnung.

Jeder für einen Anteil gezahlte Monatsbeitrag ergibt V* DM Jahresrente.

Beispiel: 10 Jahre lang wurde für 9 Anteile Beitrag gezahlt:
d. s. 120 Monate X 9 Anteile = 1.080 : 3 = 360 DM Jahresrente = 30 DM Monatsrente. 

1

Anleitung für weitere Berechnungen:

Altert 40 Jahre (männlich). Der Monatsbeitrag soll etwa 30.— DM betragen. Beitrag für 1 Anteil monatlich 3.12 DM. 
Es werden 10 Anteile versichert. Der Monatsbeitrag beträgt 31.20 DM und die Rente nach 25 Jahren 300 Monate 
X 10 Anteile = 3.000 : 3 = 1.000 DM Jahresrente = 83.33 DM monatlich.

Das Witwengeld beträgt 60 % der Rente, das Waisengeld beträgt 10 % der Rente.
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Tabelle 3

Leistungen der Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder (V.B.L.)

bei einem Monats­
verdienst von DM

Monats­
beitrag 

DM
5

Rente nach
10 | 15 I 20 25 30 35 40

Beitrags]ahren

100.—
200.-

300.-
400.-
500.—

600.

6.60
13.80

20.40
27.60
34.20

~ 41.40

-

21.40 I
42.80
64.20’

85.60
107.—
128.40

23.30
46.60
69.90
93.20

116.50

139.80

25.201
50.40
75.60

100.80
126.—

151.20

27.10
54.20
81.30

108.40
135.50

162.60

29.—
58.—
87.—

116.—
145—
174.—

30.90
61.80
92.70

123.60

154.50

185.40

32,80
65.60
98.40

131.20
164.—
196.80

34.70
69.40 ♦

104.10
138.80
173.50
208.20

Das Witwengeld beträgt 50 % der Zusatzrente, das Waisengeld beträgt 25 % der Zusatzrente.

I
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Tabelle 4

I. Einkommen eines Angestellten, der mit 25 Jahren 
in Gruppe IX TO.A anfängt und aufsteigt bis schließlich nach 

Gruppe VIb TO.A.

26. Lebensjahr: 211.— DM 35. Lebensjahr: 312.— DM 44. Lebensjahr: 432.— DM
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

99

99

99

99

99

* 
il

211.—

211.—

219.—

260.—

260.—

269.—

' 269.—

277.—

I 

s* 

II

II 

9t 

99

.il 

11

36.

37.

38.

39.

si

*
It

40. -
41.

42.

43.

•99

.99

312.—

324.—

324.—

337.—

384.-

415.—

415.—

432.—

ir 

I1 

99 

99 

99

99

99

I1

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Jl 

/ 
an 

* 
* 
** 
2

448.—

448.—

464.—

464.—

480.—

480.—

495.—

sa 

it 

71 

/ 
99 

99 

99

und, weiter je: 495.— •I

II. Renten- und Beitragsleistungen
bei

A. Versicherungsbeginn mit 25 Jahren.

Alter im 
Versiche- 
rungsfall

Rentenleistungen (monatlich)

V.B.L. A.V.
I. M.

männlich weiblich

Sterbe­
geld der 
V. B. L V. B. L.

geleistete Beiträge

A.V.
1. M.

männlich weiblich

30

35

40

45

50

55

60

65

47

63

81

107

124

138

148

157

14

30

47

64

84

103

121

138

8

18

31

47

64

83

101

118

13

30

49

74

99

126

153

179

343

412

500

500

500

500

500

500

920

2.069

3.461

5.234

7.168

9.218

11.267

13.316

864
1.944
3.192
4.692 
6.672
8.772 

10.872
12.972

822

1.808

3.087

4.797

6.632

8.596

10.560

12.524

883 

1.987

3.291

5.028

6.854

8.773

10.692

12.611
0

1 B. Versicherungsbeginn mit 35 Jahren.

40

45

50

55

60

65

71

97

114

128

137

147

16

34

54

73

90

108

11

26

43

61

80

98

16
38
63
90

116
143

500

500

500

500

500

500

1.391

3.165

5.099

7.148

9.197

11.246 •

1.248

2.748

4.728

6.828

8.928

11.028.

1.247

2.876

4.709

6.756

8.802

10.849

1.212
2.820
4.716
6.765
8.815

10.864
II

Die Pfennigbeträge sind weggelassen.
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Tabelle 5

Übersicht
über die in den nächsten 20 Jahren fällig werdenden Ergänzungsleistungen der Landeskirche 

zu den Leistungen der VBL.

e)

Lebensalter 
am 1.11. 1951

Anzahl 
der Angestellten

Jahre bis zum 
65. Lebensjahr

jährlicher Betrag der 
Ergänzungsleistungen

/
59

58

57

56

55

54

53

52,

51

50

49

48

47

46

45

1

/

1

3

3

4

1

4

4

3

4

5

1

6

4

10

10

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.e

1.261

2.267

2.271

3.170

746

2.304

1.894

1.362

1.550

2.079

278

1.401

776

1.276

621

3



Anlage V

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens 

im Herbst 1951.

f

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.
&

Die Errichtung einer Evangelischen Kirchengemeinde Königsfeld betr.

Die Landessynode hat nach erfolgter staat­
licher Genehmigung als kirchliches Gesetz be­
schlossen, was folgt:

Artikel 1
Die Evangelischen, welche auf der Gemar­

kung der bürgerlichen Gemeinde Königsfeld 
wohnen, werden mit Wirkung vom 1. Oktober 
1951 zu einer Kirchengemeinde Königsfeld, 
deren Kirchspiel die Gemarkung Königsfeld um­
faßt, zusammengeschlossen.

Artikel 2
1. Die Amtszeit der zu wählenden Aeltesten 

dauert nur bis zur allgemeinen Beendigung der

Amtszeit der zur Zeit im Amte befindlichen 
Aeltesten der Gemeinden der Landeskirche.

2. Pfarrer im Sinne des § 3 Abs. 3 der Wahl­
ordnung vom 27. 9. 1946 (Gemeindewahlaus-
schuß) ist der Prediger der Brüdergemeine 
Königsfeld.

Artikel 3
Die Evang. Kirchengemeinde Königsfeld wird 

dem Kirchenbezirk Hornberg zugeteilt.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
Karlsruhe, den

Der Landesbischof:

Begründung:

Angehörige der Herrnhuter Brüdergemeine 
kamen um die Wende des 18. und 19. Jahrhun­
derts nach Württemberg und siedelten sich in 
dem von der Konferenz der Unitätsältesten von 
Herrnhut erworbenen Hörnlishof bei Hornberg 
im Schwarzwald an mit Zustimmung des Königs 
von Württemberg. Die Siedlung, die sie Nain 
oder Friedrichsfeld nennen wollten, erhielt vom 
König den Namen Königsfeld. 1810 ist diese Sied­
lung mit dem ganzen darum liegenden Gebiet 
mit den Orten Hornberg, St. Georgen, Weiler, 
Buchenberg usw. an Baden und damit in den 
Bereich der Bad. Evang. Kirche gekommen. 
Durch Reskript des Großherzogs Karl von Baden 
vom 11. 11. 1811 wurden die Freiheiten, die vom

König von Württemberg der Siedlung eingeräumt 
waren, der „zur augsburgischen Konfession sich 
bekennenden evang. Brüdergemeinde zu Königs­
feld und Hörnlishof" unter bestimmten in 11 Pa­
ragraphen aufgeführten Bedingungen bestätigt. 
Durch Staatsgesetz vom 30. Dezember 1901 (GBl. 
S. 580) wurde die Kolonie Königsfeld, die bis da­
hin auch nach der kommunalrechtlichen Seite 
von der Leitung der Brüdergemeine verwaltet - 
wurde, mit Wirkung vom 1. 1. 1902 an zur Land­
gemeinde im Sinne der Gemeindeordnung er­
hoben. Nach 1919 wurden der Brüdergemeine 
als Religionsgesellschaft die Rechte einer Kör­
perschaft des öffentlichen Rechts durch ministe­
riellen Erlaß verliehen.
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Bei der Volkszählung 1825 wurden in ganz 
Baden 150 Herrnhuter, davon 144 in Königsfeld, 
bei der Volkszählung von 1873 330 und bei der 
von 1900 260 Mitglieder gezählt. Nach der Volks­
zählung von 1925 wohnten in Königsfeld 321 Mit­
glieder. Diese Zahl ist heute auf etwa 470 ge­
stiegen. Unterdessen sind nach dem als Kurort 
zunehmend besuchten Königsfeld immer mehr 
Mitglieder unserer Landeskirche zugezogen, 
deren Zahl heute auf 800, d. h. auf mehr als die
Hälfte aller Einwohner von Königsfeld 
geben ist.

anzu-

Der Merkwürdigkeit halber sei hier angeführt, 
daß Markgraf Karl Friedrich unterm 14. August 
1748 die Spezialaie (Dekanate) anwies, „auf die 
jetzt herumgehenden Zinzendorfianer oder Herrn­
huter Acht zu haben", also gewissermaßen vor 
ihnen warnte. Dies war wohl eine Ueberängst- 
lichkeit, die auf einer unzutreffenden Kenntnis 
des wahren Wesens der Herrnhuter beruht hatte. 
Die Beziehungen zwischen der Brüdergemeine 
in Königsfeld und der Landeskirche waren viel­
mehr immer freundschaftliche. Als Beleg dafür
sei u. a. erwähnt, daß an der Hundertjahrfeier
der Einweihung des Kirchensaales am 19. Okto­
ber 1912 ein Vertreter des Evang. Oberkirchen­
rats teilnahm.

Diese freundschaftlichen Beziehungen be­
stehen bis zur Stunde, und wenn nunmehr eine 
evang. Kirchengemeinde rechtlich gebildet wer­
den soll, so soll dies in keiner Weise die gegen­
seitige Verbundenheit zwischen Brüdergemeine 
und Landeskirche beeinträchtigen. Von landes­
kirchlichen Evangelischen ist unter Hinweis auf 
die angesiiegene Zahl ihrer Mitglieder zur Er­
wägung gestellt worden, ob es nicht geboten sei, 
der Gemeinschaft, die unter ihnen besteht, nun­
mehr auch einen rechtlichen Ausdruck dadurch 
zu geben, daß man eine Kirchengemeinde er­
richtet und dadurch dieser Gemeinschaft die 
Möglichkeit schafft, das verbindende Band unter 
ihnen zu stärken und Aelteste zu wählen. Wenn 
man auch nicht verkennen darf, daß durch die 
Schaffung einer eigenen evang. Kirchenge­
meinde eine gewisse Distanzierung zwischen 
Brüdergemeine und Landeskirche möglich ist, so 
wird man sich den vorgebrachten Tatsachen 
doch nicht verschließen können. Und dies umso 
weniger, als nicht beabsichtigt ist, für die neue 
Kirchengemeinde ein eigenes geistliches Amt zu 
errichten.

Die Evangelischen in Königsfeld wurden bis 
1902 teils als Diasporiten vom Pfarramt Weiler, 
teils als zum Kirchspiel Buchenberg gehörend 
von diesem Pfarramt kirchlich bedient. Als mit 
Wirkung vom 1. Januar 1902 Königsfeld eine 
eigene bürgerliche Gemeinde wurde, erhob sich 
die Frage, ob diese Zweiteilung weiter bestehen 
soll. In dem darüber vorgelegten Bericht des 
Evang. Dekanats Hornberg vom 6. August 1902 
klingt auch die Frage an, ob nicht später einmal 
eine eigene Kirchengemeinde mit einem Pfarr-

amt einzurichten sei. Der Bericht kommt zu der 
Meinung, daß ein eigener Diasporaort Königs­
feld einzurichten und die kirchliche Bedienung 
Buchenberg zuzuweisen sei. In dem Erlaß des 
Evang. Oberkirchenrats vom 9. August 1902 wird 
die Errichtung eines Diasporaoris abgelehnt, 
aber die einheitliche kirchliche Versehung durch 
Buchenberg angeordnet. So sind die Dinge ge­
blieben. Aus den Akten ist allerdings zu ersehen, 
daß auch von Predigern der Brüdergemeine 
Nebengottesdiensie in Erholungsheimen abge- 
halien und Religionsunterricht erteilt und von 
der Landeskirche vergütet wurden. Eine grund­
sätzliche Klärung dieser Mitversehungsfrage trat 
im Jahre 1936 ein. Unterm 18./26. 3. 1936 wurde 
ein Vertrag zwischen der Landeskirche und der 
Brüderunität in Deutschland abgeschlossen, wo­
nach die Brüderunität die Verpflichtung über­
nimmt, für die gesamte kirchliche Bedienung der 
auf der Gemarkung Königsfeld wohnenden und 
sich aufhaltenden Mitglieder der Landeskirche 
zu sorgen und die zur Abhaltung von Gottes­
diensten und anderen kirchlichen Veranstaltun­
gen erforderlichen Räume zur Verfügung zu stel­
len. Die Brüderunität wird in Erfüllung dieser 
Verpflichtung einen ihrer Prediger mit dem 
Dienste beauftragen, dem es zusteht, einzelne 
Aufgaben, wie z. B. Erteilung von Religionsunter­
richt, geeigneten Personen zu übertragen. In dem 
Vertrag sind dann Bestimmungen hinsichtlich 
des Verfahrens der Bestellung eines Predigers 
und des ausschließlichen Dienstverhältnisses des 
Predigers zur Brüderunität enthalten. Was die 
lehrmäßige Stellung des Predigers anbetrifft, so 
ist gesagt, daß ungeachtet der Rechtsstellung des 
Predigers zu seiner Brüdergemeine er in seinem 
geistlichen Amt (Wortverkündigung, Sakraments­
spendung) sich als Diener der Landeskirche an­
zusehen und sich nach ihrem Bekenntnisstand zu 
richten hat. Soweit er im landeskirchlichen 
Dienst tätig wird, hat er die Amtsiracht der Geist­
lichen der Landeskirche zu tragen und darf sich 
Pfarrer nennen. Dem Vertrag ist eine Dienstwei­
sung beigefügi, in welcher das einzelne über 
die von dem Prediger zu verrichtenden Dienst­
geschäfte enthalten ist. Um der Landeskirche die 
Möglichkeit zu geben, Einblick in die Tätigkeit

erhalten, ist vorgesehen, daßdes Predigers zu I
die Brüderunität jährlich bis Ende Januar einen
Bericht über die Tätigkeit des beauftragten Pre­
digers vorlegen wird. Schließlich sagt der Ver­
trag, daß für die landeskirchlichen Evangelischen 
in Königsfeld ein Beirat von 3 Gemeindegliedern 
zu bestellen ist, der einen Ersatz für den nicht 
möglichen Kirchengemeinderat darstellt. Die 
Landeskirche leistet für diesen Dienst der Brüder­
gemeine bis jetzt jährlich 1000 RM bzw. 1000 DM.

Um die Beziehungen zwischen Brüdergemeine 
und landeskirchlichen Evangelischen, wie sie
sich nach Errichtung einer Kirchengemeinde 
geben werden, zu klären, fand Ende September

er-

zwischen Vertretern der Brüderunität und des 
Evang. Oberkirchenrats in Königsfeld eine ein-
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gehende Aussprache statt, an die sich dann auch 
eine Gemeindeversammlung der landeskirch­
lichen Evangelischen einerseits und der Brüder­
gemeine andererseits angeschlossen hat. Als Er­
gebnis ist festzustellen:

Von seiten der Brudergemeine werden Ein­
wendungen gegen die Errichtung einer evang. 
Kirchengemeinde nicht erhoben. Ein eigenes 
geistliches Amt für die Evang. Kirchengemeinde 
Königsfeld wird nicht errichtet. Die Brüderge­
meine ist wie seit 1936 bereit, auf Grund vertrag­
licher Vereinbarungen ihren Prediger für die Be­
dienung der landeskirchlichen Evangelischen 
zur Verfügung zu stellen. Die Versorgung der 
landeskirchlichen Evangelischen erfordert in­
sofern eine weitere Ausgestaltung, als der 
Prediger der Brüdergemeine mit Zustimmung 
der Direktion der Europäisch-festländischen Brü- 
derunität in Bad Boll bereit ist, jeden Monat 
einen Gottesdienst nach der landeskirchlichen 
Ordnung in der Amtsiracht der landeskirch­
lichen Pfarrer zu halten und den landeskirch­
lichen Evangelischen die Möglichkeit zu geben, 
nach der Ordnung der Landeskirche das Abend­
mahl zu empfangen. Der Prediger der Brüder­
gemeine ist bereit, Mitglied der Landeskirche zu 
werden und ist damit auch rechtlich in der Lage, 
den Vorsitz in dem neu zu bildenden Kirchen­
gemeinderat zu übernehmen. Für die landeskirch­
lichen Evangelischen werden eigene Kirchen­
bücher geführt. Es ist ohne weiteres einleuch­
tend, daß durch diese weitere Ausgestaltung 
des Dienstes an der landeskirchlichen Ge­
meinde der Prediger mehr als bisher in An­

spruch genommen wird. Die Brüderunität hat 
daher gebeten, den Jahresbeitrag von 1000 DM 
auf 3500 DM zu erhöhen, denn sie wird voraus­
sichtlich genötigt sein, neben dem jetzt vor­
handenen brüdergemeinlichen Pfarrer Gärtner 
einen Hilfsgeistlichen einzustellen. In der Ver­
sammlung der landeskirchlichen Evangelischen, 
die sehr gut besucht war, wurde schließlich der 
Befriedigung Ausdruck gegeben, daß es nach 
anfänglichen Schwierigkeiten, die sich anschei­
nend bei Bekanntwerden der neu zu gestalten­
den Verhältnisse ergeben haben, nun gelungen 
sei, die Verhältnisse in einer wohl für beide Teile 
befriedigenden Weise zu lösen. Nach dem Ver­
lauf der Versammlung konnte man den Eindruck 
gewinnen, daß sich doch ein gewisses Ge­
meindebewußtsein in Königsfeld gebildet hat, 
das letztlich die rechtliche Ausgestaltung der 
Gemeinde zu einer Kirchengemeinde rechtferti­
gen dürfte.

In § 1 des Gesetzes ist die Errichtung der 
Kirchengemeinde, zu der die Staatsgenehmigung 
vorliegt, ausgesprochen.

In § 2 ist in Abs. 1 festgelegt, daß die nach 
Errichtung der Kirchengemeinde zu wählenden 
Aeltesten nicht etwa 6 Jahre, sondern nur so­
lange im Amte bleiben, als die allgemeine Amts­
zeit der Aeltesten in unseren landeskirchlichen 
Gemeinden dauert, d. h. bis zum Jahre 1953.

In Abs. 2 mußte ausdrücklich gesagt werden, 
daß Mitglied des Gemeindewahlausschusses der 
Prediger der Brüdergemeine ist, um jeden recht­
lichen Zweifel an seiner Qualifizierung zu diesem 
Amt auszuschließen.


